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Vorwort des Oberbürgermeisters 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

 

soziale Verantwortung in der und für die Stadt zu übernehmen, ist für 

viele Menschen in Bochum eine Selbstverständlichkeit. Engagiertes 

Handeln, das Erarbeiten erfolgreicher Strategien und Konzeptionen 

hängt aber wesentlich davon ab, wie sich die soziale Lage in unserer 

Stadt, ihren Stadtbezirken und Ortsteilen darstellt. Der nun siebte So-

zialbericht der Stadt Bochum enthält hierüber die wesentlichen Daten 

und Fakten. Er gibt einen Einblick in die soziale Lebenswelt unserer 

Stadt. 
 

Der Sozialbericht 2018 stellt somit eine wichtige Orientierungshilfe und Entscheidungsgrund-

lage für zukünftiges Handeln von Politik, Verwaltung und vielen weiteren Akteuren dar. Auf 

Grundlage dieser Daten wird und wurde in Bochum bereits eine Vielzahl von Maßnahmen u.a. 

zum Thema Prävention in der Jugend- und Gesundheitshilfe sowie im Bildungsbereich entwi-

ckelt und angeboten. Ebenso konnten dadurch Gebiete mit besonderem Förderbedarf identi-

fiziert und integrierte Stadtumbauprozesse angestoßen werden.  
 

Als besonderer Schwerpunkt wird in dieser Auflage die Situation von armen und armutsge-

fährdeten Menschen in den Fokus genommen.  

Armut darf nicht vererbt werden, dafür müssen wir alles tun. Jedes Kind hat ein Recht auf 

beste Start- und Bildungschancen. Bochum kann dank zahlreicher bestehender Angebote be-

reits viel für Kinder und Jugendliche tun, wir müssen aber noch besser werden. Die kommu-

nale Präventionskette unterstützt uns durch einen Austausch mit anderen Kommunen. So kön-

nen wir von den bereits entwickelten Ideen profitieren und unser Angebot ausbauen.  

Neben der Prävention, stellt das kürzlich eröffnete neue Fliednerhaus einen Baustein in der 

Angebotsstruktur für einen Teil der Personen dar, die in Armut geraten sind. Das durchdachte 

Konzept ermöglicht wohnungslosen Menschen Versorgung und Bleibe unter einem Dach. Eine 

langfristige Perspektive bildet die Integration von ehrenamtlichen und hauptberuflichen Struk-

turen. In beiden Fällen wird uns der Sozialbericht 2018 eine wertvolle Hilfe sein. 
 

Ich danke allen, die an der Erstellung des Berichtes mitgewirkt haben und wünsche den ver-

antwortlichen Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung sowie den Sozialdienstleistern 

– also uns allen gemeinsam – viel Erfolg bei der Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben. 
 

Ihr 

 
Thomas Eiskirch 

Oberbürgermeister  



 

  



Vorwort der Stadträtin für Soziales, Jugend und Gesundheit 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

der Sozialbericht sowie die jährlich erscheinende Broschüre Bochu-

mer Ortsteile kompakt sind mittlerweile zu einem festen Instrument 

der Sozialplanung und Stadtentwicklung geworden. Vor dem Hin-

tergrund der demografischen und gesellschaftlichen Situation lie-

fern beide Publikationen wichtige Daten über die Entwicklung un-

serer Stadt.  

Durch tiefergehende Analysen und Interpretationen ergibt sich im 

Sozialbericht dabei ein Gesamtbild der Lebensverhältnisse in der 

Stadt Bochum. Er richtet sich an Politik, Planerinnen und Planer der 

städtischen Verwaltungen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger und bildet die Grund-

lage für weitere Planungsschritte, z. B. für Fachplanungen (aktuell etwa für den Auf- und Aus-

bau passgenauer Präventionsketten), die Stadtumbauprozesse (von sieben Stadterneue-

rungsgebieten befinden sich derzeit zwei in der Vorbereitungsphase) oder Projekte, die im 

Rahmen der Bochum Strategie angestoßen werden bzw. wurden (z. B. Sprach- und Qualifi-

zierungszentrum für Zugewanderte, Flexible Kita, Nachwuchskräftesicherung in der Pflege). 

Handlungsempfehlungen sind im vorliegenden Bericht bewusst nicht vorgegeben, diese müs-

sen im demokratischen Diskurs mit allen relevanten Akteuren gefunden werden.  

 

Der folgende Bericht gliedert sich in sechs Kapitel. Nach dem ersten Beitrag Demografischer 

Wandel und Bevölkerungsentwicklung werden in den Kapiteln Einkommen, Beschäftigung und 

Arbeitslosigkeit, Wohnen, Erziehung und Bildung und Gesundheit Allgemeine Lebenslagen 

der Bochumer Bevölkerung auf der Ebene der Gesamtstadt, der Stadtbezirke und der Ortsteile 

beschrieben. Im dritten Kapitel werden die Lebenslagen von Bevölkerungsgruppen, genauer 

von Familien, Menschen mit Migrationshintergrund, älteren Menschen und Menschen mit Be-

hinderungen dargestellt. Im Kapitel vier wird das Thema Wahlbeteiligung anhand der Ergeb-

nisse der letzten Bundestags- und Landtagswahl analysiert. Anschließend folgt im fünften Ka-

pitel Sozialstrukturelle Differenzierung die neu berechnete Clusteranalyse, wie sie bereits auch 

schon in den vergangenen Sozialberichten zu finden war und die seitdem die Grundlage für 

verschiedene Fach- und Maßnahmenplanungen darstellt. Der Sozialbericht 2018 endet mit 

dem Schwerpunktthema Armut. Hier wird Armut in verschiedenen Lebensabschnitten be-

schrieben, außerdem geht es um die Themen Überschuldung, Wohnungs- und Obdachlosig-

keit sowie Armut und Gesundheit. 

 

Der Sozialbericht 2018 wurde gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen 

Ämtern und Dezernaten erstellt. Koordiniert durch die Steuerungsunterstützung des Sozialde-

zernates waren die folgenden Ämter an der Realisation beteiligt bzw. eingebunden: 



 

- Referat für politische Gremien, Bürgerbeteiligung und Kommunikation: Sachgebiet Sta-

tistik und Wirkungscontrolling 

- Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion 

- Kommunales Integrationszentrum 

- Schulverwaltungsamt 

- Volkshochschule  

- Amt für Soziales 

- Jugendamt 

- Gesundheitsamt 

- Amt für Stadtplanung und Wohnen 

Weiterhin lieferten die Träger der freien Wohlfahrtpflege und die Verbraucherzentrale NRW 

einen Einblick in den Alltag ihrer unterschiedlichen Einrichtungen.  

Für die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten möchte ich mich an dieser Stelle ausdrück-

lich bedanken. 

 

Die Konsequenzen der Datenanalyse und die daraus entstehenden politischen Handlungs-

schwerpunkte für die weitere Entwicklung unserer Stadt sind jetzt gemeinsame Aufgabe von 

Politik, Verwaltung und Anbietern sozialer Dienstleistungen.  

 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue mich auf eine angeregte Diskussion. 

 
Britta Anger 

Stadträtin für Soziales, Jugend und Gesundheit 

 

  



  



 

 

Bochumer Ortsteile 

Die Stadt Bochum gliedert sich in 6 Stadtbezirke und 30 statistische Bezirke. Die statistischen 

Bezirke werden im Folgenden als Ortsteile bezeichnet.  

 

 

 

Stadtbezirk 1
Mitte

Stadtbezirk 2
Wattenscheid 

Stadtbezirk 3 
Nord

Stadtbezirk 4 
Ost

Stadtbezirk 5 
Süd

Stadtbezirk 6 
Südwest

10 Grumme 24 Günnigfeld 36 Bergen/Hiltrop 46 Laer 53 Wiemelhausen/
Brenschede

63 Weitmar - Mitte

11 Gleisdreieck 25 Wattenscheid -
Mitte

37 Gerthe 47 Werne 54 Stiepel 64 Weitmar - Mark

13 Altenbochum 26 Leithe 38 Harpen/
Rosenberg

48 Langendreer 55 Querenburg 65 Linden

14 Südinnenstadt 27 Westenfeld 39 Kornharpen/
Voede-Abzweig

49 Langendreer - 
Alter Bahnhof

66 Dahlhausen

15 Kruppwerke 28 Höntrop

16 Hamme 29 Eppendorf

17 Hordel

18 Hofstede

19 Riemke
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1 Demografischer Wandel und Bevölkerungsentwicklung 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

1.1 Bisherige demografische Entwicklung 

- Zu Beginn der 1960er Jahre war die demografische Entwicklung Bochums 

noch von einem deutlichen Geburtenüberschuss geprägt. 

- Mitte der 1960er Jahre ging die Zahl der Geburten immer weiter zurück. 

- Im Jahr 1970 wurden erstmals mehr Sterbefälle als Geburten gezählt.  

- Mit einer relevanten Veränderung der Geburtenziffer (durchschnittliche 

Kinderzahl je Frau im sogenannten gebärfähigen Alter von 15 bis 49 Jah-

ren) ist mittelfristig in Bochum nicht zu rechnen, auch wenn sie sich aktuell 

erhöht.  

1.2 Einwohnerentwicklung im Zeitablauf bis 2017 

- Am 31.12.2017 waren in Bochum 371.582 Einwohnerinnen und Einwoh-

ner gemeldet, 485 Personen mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 

2016.  

- Nach Einwohnerverlusten von 1994 bis 2013 ist zum vierten Mal hinterei-

nander ein Einwohnerplus zu verzeichnen. Hierbei ist für das Jahr 2015 

das verstärkte Aufkommen Geflüchteter zu berücksichtigen.  

1.3 Altersstruktur der Bevölkerung in Bochum 

- Die Besetzungsstärke der einzelnen Altersgruppen wird in naher Zukunft 

eine besondere Herausforderung an die Planung und Ausgestaltung z. B. 

der Infrastruktur darstellen. 

- Im Jahr 2017 gehörten die Menschen im Alter von 45 bis 60 Jahren zu 

den stärksten Jahrgängen. Demgegenüber stehen die deutlich schwächer 

besetzten Jahrgänge der jüngeren Menschen (jünger als 20 Jahre). 

- In 10 bis 20 Jahren wird es starke Rentnerinnen/Rentner-Jahrgänge ge-

ben. 

1.4 Entwicklung der Bevölkerungszusammensetzung 

- Langfristig ist das Durchschnittsalter der Bochumer Bevölkerung von 41,8 

im Jahr 1995 auf heute 44,4 Jahre gestiegen, wobei das Durchschnittsal-

ter seit 2015 leicht sinkt bzw. stagniert. 

- Waren im Jahr 1962 rund 9 % der Einwohnerinnen und Einwohner unter 6 

Jahre alt, so hat sich dieser Anteil über die Jahrzehnte bis heute auf 5 % 

reduziert.  

- Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist über die Jahr-

zehnte mit annähernd 70 % an der Gesamtbevölkerung konstant geblie-

ben, wenngleich es absolut gesehen heute rund 61.200 Personen weniger 

sind als im Jahr 1962. 

- Der Alt-Jung-Quotient ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und lag 

im Jahr 2017 bei 193. 
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- Der Anteil der sogenannten Elterngeneration ist in den vergangenen 37 

Jahren von 26,5 % auf 25,1 % (absolut um rund 19.100 Personen) in Bo-

chum gesunken. 

1.5 Privathaushalte in Bochum 

- In Bochum gab es im Jahr 2017 insgesamt rund 195.200 Privathaushalte. 

- Nahezu die Hälfte aller Haushalte sind Einpersonenhaushalte. In knapp 

17 % der Haushalte leben ein oder mehrere minderjährige Kinder. 

1.6 Personen mit Migrationshintergrund 

- Heute leben in Bochum fast 80.000 Personen mit Migrationshintergrund 

(Ausländerinnen/Ausländer und Deutsche mit zweiter Staatsbürgerschaft), 

was einem Bevölkerungsanteil von 21,5 % entspricht. 

- Von den in Bochum im Jahr 2017 lebenden Ausländerinnen und Auslän-

dern stammte die größte Anzahl aus der Türkei, aus Syrien und aus Po-

len. 

- Von den Deutschen, die eine zweite nichtdeutsche Staatsangehörigkeit 

haben (Doppelstaater), stammte die größte Anzahl aus Polen und der Tür-

kei. 

1.7 Natürliche Bevölkerungsbewegung – Geburten und Sterbefälle  

- Im Jahr 2017 standen knapp 3.300 Geburten gut 4.500 Sterbefälle gegen-

über. 

- In den 1970er Jahren wurden erstmals mehr Sterbefälle als Geburten ge-

zählt. Der negative Saldo hält über die Jahrzehnte bis heute an. 

- In den Jahren 2014 und 2015 hat sich die Zahl der Geburten mit jeweils 

annähernd 3.000 wieder dem Stand der Jahre vor 2005 angenähert. In 

den Jahren 2016 und 2017 stieg die Zahl der Neugeborenen weiter an. 

- Eine Ursache für den Geburtenanstieg könnte in der Altersstruktur der 

weiblichen Bevölkerung und dem gestiegenen Anteil ausländischer 

Frauen im gebärfähigen Alter liegen. 

1.8 Räumliche Bevölkerungsbewegung – Wanderungen 

- Das Wanderungsverhalten (Zu- und Fortzüge über die Stadtgrenze) hat in 

den Jahrzehnten vor 2010 kontinuierlich zu Bevölkerungsverlusten in Bo-

chum beigetragen. 

- Seit dem Jahr 2010 kehrt sich die Bilanz um; Bochum verzeichnet einen 

positiven Wanderungssaldo, getragen durch Wanderungsgewinne bei der 

ausländischen Bevölkerung. 

- In einer Universitäts- und Hochschulstadt wie Bochum liegt der Anteil der 

Zuzüge bei den 18- bis unter 25-Jährigen erheblich über dem der Fort-

züge der gleichen Altersgruppe. 

 

 

Das durch das Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling erstellte folgende Kapitel 

stellt die wichtigsten Daten zur Bevölkerungsentwicklung sowie demografische 

Trends für das Berichtsjahr 2017 vor. 
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Die demografische Entwicklung zeigt die wesentlichen strukturellen Merkmale der Be-

völkerung und deren Veränderungen insbesondere 

 zum Altersaufbau, 

 zur Bevölkerungszusammensetzung bezogen auf Generationen, Familien-

stand, Haushaltsstrukturen, 

 zur natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geburten und Sterbefälle) und 

 zu räumlichen Bevölkerungsbewegungen (Zu- und Fortzüge). 

Der demografische Wandel beschreibt die Verschiebung in der Altersstruktur der Be-

völkerung („Die jüngere Bevölkerung nimmt ab, die Älteren werden mehr“). Eine leicht 
steigende Lebenserwartung, anhaltende Zuwanderungen aus dem Ausland und ver-

änderte Lebensformen der Menschen bilden derzeit die Entwicklungen in vielen Städ-

ten und auch in Bochum ab. Mehr denn je zählt der demografische Wandel insbeson-

dere vor dem Hintergrund des im Jahr 2015 verstärkten Zuzugs von aus ihren Hei-

matländern Geflüchteten nach Europa bzw. Deutschland zu den größten Aufgaben, 

die die Kommunen zu bewältigen haben. Die strukturellen Auswirkungen auf die Kom-

munen gehören zu den zentralen gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit. 

Die erhöhten Zuwanderungen der letzten Jahre, begründet durch die Arbeitnehmer-

Freizügigkeitsregelung im Rahmen der Ost-Erweiterung der EU und durch die Zuzüge 

von Schutzsuchenden aus Kriegs- und sonstigen Krisengebieten, könnten mittelfristig 

zu einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur (z. B. Altersaufbau der Bevölkerung) 

beitragen. Diese Entwicklungen gilt es zu beobachten. Sie stellen die Städte in na-

hezu allen Lebensbereichen vor große Herausforderungen. Nicht nur die Anforderun-

gen an die Infrastruktur, sondern auch Art und Umfang kommunaler Aufgaben müs-

sen sich den veränderten Bedingungen anpassen.  

Demgegenüber steht, dass eine verlässliche Einschätzung, wie sich die Bevölkerung 

in Bochum in den nächsten Jahren, aber auch aktuell im Jahr 2018 entwickeln wird, 

kaum gegeben werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang sich 

die Zuwanderung insbesondere aus Kriegs- und sonstigen Krisengebieten oder aus 

Ländern, die ökonomisch deutlich schlechtere Bedingungen für ihre Einwohner bieten 

(z. B. einige Staaten in Osteuropa), fortsetzen wird. 

 

Neben den in diesem Kapitel vorgestellten wichtigsten Daten zur Bochumer Bevölke-

rungsentwicklung stellt das Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling in einem de-

taillierten Demografiebericht für das Erhebungsjahr 2017 weitere Daten zum demo-

grafischen Wandel und zur heutigen Bevölkerungsstruktur in Bochum zur Verfügung.1 

1.1 Bisherige demografische Entwicklung  

Neben den Zu- und Fortzügen wird die demografische Entwicklung vom Verhältnis 

der Geburten zu den Sterbefällen bestimmt. Mit den für Bochum richtungsweisenden 

Veränderungen Anfang der 60er Jahre (Zechensterben, Opel-Ansiedlung und Grün-

dung der Ruhr-Universität Bochum) war die demografische Entwicklung Bochums 

                                                
1 Der Bericht ist im Internet unter https://bostatis.bochum.de/ abrufbar. 
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noch von einem deutlichen Geburtenüberschuss geprägt. Den jährlich fast 7.000 Ge-

burten standen rund 5.000 Sterbefälle gegenüber (Abb. 1). Etwa ab Mitte der 60er 

Jahre veränderte sich die Situation drastisch: Die Zahl der Geburten ging immer wei-

ter zurück, sicher nicht nur eine Folge der Entwicklung und Einführung der Antibaby-

pille, sondern auch eine Folge der sich verändernden gesellschaftspolitischen Ver-

hältnisse in Deutschland. 

 
Abb. 1: Geburten und Sterbefälle seit 1960 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling; Einwohnerstatistikdatei, Stand: je 
31.12. d. J. 
 

Im Jahr 1970 wurden erstmals mehr Sterbefälle als Geburten in Bochum gezählt. 

Dieses Verhältnis hält bis heute an. Seit 1970 hat die Stadt durch diese negative Bi-

lanz im Durchschnitt jährlich über 1.500 Einwohnerinnen und Einwohner verloren. 

Mit einer relevanten Veränderung der Geburtenziffer (durchschnittliche Kinderzahl je 

Frau im sogenannten gebärfähigen Alter von 15 bis 49 Jahren2) ist mittelfristig in Bo-

chum nicht zu rechnen (siehe Kapitel 1.4.2 Entwicklung der Elterngeneration), auch 

wenn sie sich aktuell erhöht. Gleichzeitig steigt durch die höhere Lebenserwartung 

der Bevölkerung der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.  

Betrachtet man über die Jahre die Wanderungsbilanzen der Stadt, so wird deutlich, 

dass zumindest in den zurückliegenden Jahrzehnten die Bilanzen der deutschen Be-

völkerung stets negativ, die der ausländischen Bevölkerung dagegen positiv waren 

(siehe Kapitel 1.8 Räumliche Bevölkerungsbewegung – Wanderungen). 

                                                
2 In Bochum wird im Gegensatz zu den Berechnungen von IT.NRW historisch die Altersabgrenzung "Im 
Alter von 15 bis einschl. 45 Jahren" verwendet. 
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1.2 Einwohnerentwicklung im Zeitablauf bis 2017 

Im Jahr 1960 lebten rund 444.600 Menschen in Bochum (Bochum und Wattenscheid 

insgesamt). Bis heute verringerte sich die Zahl der Bochumer um rund 73.000 (-

16,4 %) auf aktuell (31.12.2017) rund 371.600. Davon waren circa 182.900 Männer 

(49 %) und 188.600 Frauen (51 %).  

Auch wenn die Geburten die Sterbefälle schon lange nicht mehr ausgleichen, wächst 

Bochum dennoch. Das Wachstum der letzten Jahre verdankt die Stadt einem positi-

ven Wanderungssaldo. Die Zuzüge nach Bochum überwiegen die Fortzüge aus der 

Stadt (siehe Kapitel 1.8 Räumliche Bevölkerungsbewegung – Wanderungen). Bo-

chum wächst, da verstärkt Menschen mit ausländischem Pass nach Bochum ziehen. 

 
Tab. 1: Entwicklung der wohnberechtigten Bevölkerung 2010 – 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling; Einwohnerstatistikdatei, Stand: je 
31.12. d. J. 
 
Am 31.12.2017 waren in Bochum 371.582 Einwohner gemeldet, 485 Personen mehr 

als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2016. Damit ist nach Einwohnerverlusten von 

1994 bis 2013 zum vierten Mal hintereinander ein Einwohnerplus zu verzeichnen 

(Tab. 1). Hierbei ist für das Jahr 2015 das verstärkte Aufkommen Geflüchteter zu 

berücksichtigen. 

Die Daten der Tab. 1 zeigen, dass die deutsche Bevölkerung in Bochum kontinuierlich 

abnimmt. Die Zahl der ausländischen Bevölkerung hat von Jahr zu Jahr zugenom-

men. Die Bevölkerungsentwicklung der vergangen Jahre und auch die aktuelle Ent-

wicklung zeigt, dass die Gesellschaft zunehmend heterogener wird. 

 

Die vorab genannte Bevölkerungsentwicklung beschreibt in den vergangenen vier 

Jahren eine andere Tendenz als in den davor liegenden Jahren, in denen Bochum 

von Jahr zu Jahr Einwohnerinnen und Einwohner verloren hat. Bochum wächst, da 

verstärkt Menschen mit ausländischem Pass aus den Krisen- und Kriegsgebieten der 

Welt in unsere Stadt ziehen. Der Status „Flüchtling bzw. Geflüchteter“ wird im Ein-

Anzahl Anzahl Prozent Anzahl Prozent
2017 371.582 321.801 86,6 49.781 13,4
2016 371.097 323.114 87,1 47.983 12,9
2015 369.314 325.542 88,1 43.772 11,9
2014 365.406 327.667 89,7 37.739 10,3
2013 364.852 329.212 90,2 35.640 9,8
2012 365.487 331.124 90,6 34.363 9,4
2011 366.054 332.857 90,9 33.197 9,1
2010 366.545 334.166 91,2 32.379 8,8

Jahr 

Wohnberechtigte Bevölkerung

Gesamt

davon

Deutsche
Ausländer (erste 

Staatsangehörigkeit 
"nichtdeutsch")
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wohnermelderegister nicht geführt. Die Zahl der Geflüchteten ist somit eine Teil-

menge der Zuzüge der ausländischen Bevölkerung und der Zahl der in Bochum le-

benden Menschen insgesamt. Die Beschreibung der demografischen Entwicklung 

muss besonders für das Jahr 2015 im Kontext des Aufkommens schutzsuchender 

Menschen gesehen werden. 

Der in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnende Bevölkerungsrückgang und die ak-

tuelle Entwicklung der Bevölkerungszahl spiegeln sich auch in der nachfolgenden Ab-

bildung wider. 
 
Abb. 2: Bevölkerungsdichte 1980 – 2017  
Einwohner je qkm 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling; Einwohnerstatistikdatei, Stand: je 
31.12. d. J. 
 

Tab. 2 zeigt die Verteilung der Bochumer Bevölkerung im Stadtgebiet zum Jahres-

ende 2017 nach Geschlecht und Anteil der ausländischen Bevölkerung in den Orts-

teilen, den Stadtbezirken und in der Gesamtstadt. Der Anteil der rund 49.800 in Bo-

chum lebenden Ausländerinnen und Ausländer liegt in der Gesamtstadt bei rund 

13 %. In den Ortsteilen sieht das Bild sehr unterschiedlich aus. Die niedrigsten Anteile 

zeigen Stiepel und Eppendorf. Die höchsten Werte mit weit über 20 % finden sich in 

den Ortsteilen Gleisdreieck, Kruppwerke und Querenburg. 
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Tab. 2: Wohnberechtigte Bevölkerung 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung 
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

 
Hinweis: Wohnberechtigte Bevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitz). 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling; Einwohnerstatistikdatei, Stand: 
31.12.2017. 
  

Anzahl Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Grumme 13.107 6.749 51,5 1.260 9,6
Gleisdreieck 9.342 4.476 47,9 2.371 25,4
Altenbochum 12.186 6.517 53,5 1.070 8,8
Südinnenstadt 17.239 8.892 51,6 1.667 9,7
Kruppwerke 15.516 7.454 48,0 4.495 29,0
Hamme 15.433 7.626 49,4 3.351 21,7
Hordel 3.198 1.611 50,4 269 8,4
Hofstede 10.027 5.047 50,3 1.629 16,2
Riemke 7.644 3.892 50,9 1.040 13,6
Mitte 103.692 52.264 50,4 17.152 16,5
Günnigfeld 5.708 2.893 50,7 909 15,9
Wattenscheid-Mitte 22.307 11.057 49,6 4.514 20,2
Leithe 7.733 3.841 49,7 1.387 17,9
Westenfeld 10.488 5.407 51,6 1.371 13,1
Höntrop 17.098 8.799 51,5 1.349 7,9
Eppendorf 9.477 4.947 52,2 397 4,2
Wattenscheid 72.811 36.944 50,7 9.927 13,6
Bergen/Hiltrop 10.610 5.391 50,8 719 6,8
Gerthe 9.376 4.737 50,5 1.066 11,4
Harpen/Rosenberg 8.720 4.576 52,5 793 9,1
Kornharpen/Voede-Abzweig 7.512 3.815 50,8 677 9,0
Nord 36.218 18.519 51,1 3.255 9,0
Laer 6.211 3.137 50,5 993 16,0
Werne 14.773 7.426 50,3 2.187 14,8
Langendreer 25.822 13.303 51,5 2.705 10,5
Langendreer-Alter Bahnhof 6.713 3.276 48,8 1.131 16,8
Ost 53.519 27.142 50,7 7.016 13,1
Wiemelhausen/Brenschede 18.293 9.551 52,2 1.469 8,0
Stiepel 11.246 5.776 51,4 369 3,3
Querenburg 20.958 10.021 47,8 6.238 29,8
Süd 50.497 25.348 50,2 8.076 16,0
Weitmar-Mitte 15.841 8.250 52,1 1.777 11,2
Weitmar-Mark 12.076 6.316 52,3 650 5,4
Linden 14.082 7.240 51,4 872 6,2
Dahlhausen 12.846 6.626 51,6 1.056 8,2
Südwest 54.845 28.432 51,8 4.355 7,9
Stadt Bochum 371.582 188.649 50,8 49.781 13,4

Ortsteile

Wohnberechtigte Bevölkerung

Gesamt

davon

Weibliche 
Bevölkerung 

Ausländische 
Bevölkerung 
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1.3 Altersstruktur der Bevölkerung in Bochum 

Die Besetzungsstärke der einzelnen Altersgruppen wird in naher Zukunft eine beson-

dere Herausforderung an unsere Gesellschaft stellen: Die Entwicklung der Altersjahr-

gänge der jungen und älteren Bevölkerung stellt verstärkt Anforderungen insbeson-

dere an die Infrastruktur und sozialen Sicherungssysteme. Heute gehören die Men-

schen im Alter von 45 bis 60 Jahren, die Anfang der 1960er-Jahre bzw. 70er-Jahre 

geboren wurden, zu den zahlenstärksten Jahrgängen. Demgegenüber stehen die 

deutlich schwächer besetzten Jahrgänge der jüngeren Menschen (jünger als 20 

Jahre). Starke Jahrgänge bilden auch die Menschen, die heute im Alter um 75 Jahre 

sind (um 1940 Geborene). Anhand der Bevölkerungspyramide lässt sich erkennen, 

dass geburtenstarke Jahrgänge (die sogenannten „Babyboomer“) in Kürze das Ren-

tenalter erreichen und es in Summe in 10 bis 20 Jahren starke „Rentner/innen-Jahr-

gänge“ – ab 60 bzw. 65 Jahren – geben wird. 

Die zukünftige Bevölkerungszahl und Altersstruktur einer Stadt wird auch durch die 

Entwicklung der Lebenserwartung der Bevölkerung beeinflusst. Bezogen auf die Ster-

betafel 2014/2016 des Statistischen Bundesamtes beträgt die Lebenserwartung für 

Jungen bei Geburt 78 Jahre und 4 Monate. Für neugeborene Mädchen liegt sie bei 

83 Jahren und 2 Monaten. Laut Angabe des Statistischen Bundesamtes erhöhte sich 

die Lebenserwartung in Deutschland im Vergleich zur vorherigen Sterbetafel 

2013/2015 für Neugeborene jeweils um 2 Monate. Die Daten geben eine Momentauf-

nahme der Sterblichkeitsverhältnisse wider und beinhalten keine Prognose der zu-

künftigen Entwicklung der Lebenserwartung. 

Die Lebenserwartung älterer Menschen hat ebenfalls zugenommen. Laut Statisti-

schem Bundesamt beläuft sich die fernere Lebenserwartung von 65-jährigen Män-

nern auf 17 Jahre und 10 Monate. Für 65-jährige Frauen werden statistisch betrachtet 

21 weitere Lebensjahre ausgewiesen.  

Die aktuelle Bevölkerungspyramide (Abb. 3) für das Jahr 2017 zeigt die Altersstruktur 

für die deutsche Bevölkerung und die Bevölkerung mit Migrationshintergrund (mit 

ausländischen Wurzeln) in Bochum, getrennt nach Frauen und Männern. 
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Abb. 3: Altersaufbau der Bevölkerung 2017 
Stadt Bochum 

Ausländer  = Erste Staatsangehörigkeit nichtdeutsch  
   Migrant = Erste Staatsangehörigkeit deutsch und zweite Staatsangehörigkeit nichtdeutsch 
   Deutsche = Erste Staatsangehörigkeit deutsch 
 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

1.4 Entwicklung der Bevölkerungszusammensetzung 

1.4.1 Die Altersgruppen der "Jungen" und "Alten" 

Im Jahr 2017 liegt das Durchschnittsalter der Bochumer Bevölkerung bei 44,4 Jahren. 

Langfristig ist das Durchschnittsalter der Bochumer Bevölkerung von 41,8 im Jahr 

1995 auf heute 44,4 Jahre gestiegen, wobei das Durchschnittsalter seit 2015 leicht 

sinkt bzw. stagniert. 
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Abb. 4: Durchschnittsalter der Bevölkerung nach Geschlecht 1994 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei. Stichtag: 
je 31.12. d. J. 
 

Waren 19623 noch rund 9 % der Einwohnerinnen und Einwohner unter 6 Jahre, so 

hat sich dieser Anteil über die Jahrzehnte bis heute deutlich reduziert. Auch der Anteil 

der Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis unter 15 Jahren verringerte sich über 

die Jahrzehnte: 1962 waren es rund 12 %, heute gehören rund 7 % der Kinder und 

Jugendlichen dieser Altersgruppe an. Im Jahr 2017 ist der Anteil aller unter 15-Jähri-

gen mit 12 % annähernd so groß wie 1962 allein der Anteil der 6- bis unter 15-Jähri-

gen mit damals 12,2 % (Tab. 3). 

Tab. 3 zeigt auch, dass im Jahr 1962 ebenso wie heute annähernd 70 % der Bochu-

mer Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahren waren, wenn-

gleich es heute absolut gesehen rund 61.200 Personen weniger sind. Ein Rückgang 

von rund 20 % in den Jahrgängen erwerbsfähiger Bevölkerung in den vergangenen 

55 Jahren. Die Zahl der älteren Menschen in unserer Stadt ist in diesem Zeitraum 

deutlich gestiegen (siehe Kapitel 3.3).  

 

 

 

 
  

                                                
3 Daten zu den Altersjahrgängen/-gruppen liegen der Statistikstelle für Bochum und Wattenscheid ab 
dem Jahr 1962 vor. 
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Tab. 3: Entwicklung ausgesuchter Altersgruppen 1962 und 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung 
Stadt Bochum 

* Daten zu den Altersjahrgängen/-gruppen liegen dem Sachgebiet für Bochum und Wattenscheid ab 
dem Jahr 1962 vor. 
Werte sind gerundet! 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling; Einwohnerstatistikdatei sowie Sta-
tistische Jahrbücher der Städte Bochum und Wattenscheid, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Das Verhältnis von alten zu jungen Menschen ("Alt-Jung-Quotient") in den Ortsteilen 

und Stadtbezirken im Jahr 2017 zeigt die Tab. 4. Der Alt-Jung-Quotient gibt die An-

zahl der 60-Jährigen und älteren Bevölkerung im Verhältnis zu Kindern und Jugend-

lichen (Bevölkerung bis unter 18 Jahre) an. Das heißt, wenn der aktuelle Alt-Jung-

Quotient in Bochum im Jahr 2017 bei 193 liegt, stehen somit in der Stadt 100 Minder-

jährigen 193 Menschen im Alter von 60 Jahren und älter gegenüber. Im Jahr 2006 lag 

dieser Quotient bei 173 und ist seitdem deutlich angestiegen. 

 

  

Anzahl Prozent Anzahl Prozent 
unter 6 Jahre 39.300 8,8 18.404 5,0
6 bis unter 15 Jahre 54.500 12,2 25.989 7,0
15 bis unter 65 Jahre 308.600 68,9 247.440 66,6
65 Jahre oder älter 45.100 10,1 79.749 21,5
Stadt Bochum 447.500 100,0 371.582 100,0

Altersgruppe
Bochumer Bevölkerung im Jahr

1962* 2017
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Tab. 4: Alt-Jung-Quotient 2017 
Anzahl der 60-Jährigen und älteren Bevölkerung im Verhältnis zu 100 unter 18-Jährigen 
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei,  
Stichtag: 31.12.2017. 
 

1.4.2 Die Entwicklung der Elterngeneration 

Die Altersgruppe, in der sich Eltern, insbesondere auch (potentielle) Mütter befinden, 

hat für die natürliche Bevölkerungsentwicklung eine besondere Bedeutung. Die nach-

folgende Tabelle stellt die Entwicklung der in Bochum lebenden Bevölkerung im Alter 

von 22 bis unter 40 Jahren, in der die Frauen heute die meisten Kinder bekommen, 

dar. 

unter 18 
Jahre

 (Anzahl)

60 Jahre 
oder älter 
(Anzahl)

Alt-Jung-
Quotient

Grumme 1.700 3.780 222
Gleisdreieck 1.054 1.849 175
Altenbochum 1.433 4.092 286
Südinnenstadt 1.842 4.100 223
Kruppwerke 2.548 3.058 120
Hamme 2.386 3.134 131
Hordel 497 899 181
Hofstede 1.487 2.630 177
Riemke 1.128 2.124 188
Mitte 14.075 25.666 182
Günnigfeld 961 1.410 147
Wattenscheid-Mitte 3.711 5.856 158
Leithe 1.310 1.990 152
Westenfeld 1.612 3.286 204
Höntrop 2.608 5.363 206
Eppendorf 1.157 3.388 293
Wattenscheid 11.359 21.293 187
Bergen/Hiltrop 1.548 3.375 218
Gerthe 1.554 2.447 157
Harpen/Rosenberg 1.188 3.065 258
Kornharpen/Voede-Abzweig 987 2.329 236
Nord 5.277 11.216 213
Laer 1.030 1.724 167
Werne 2.311 3.943 171
Langendreer 4.077 7.530 185
Langendreer-Alter Bahnhof 1.065 1.556 146
Ost 8.483 14.753 174
Wiemelhausen/Brenschede 2.292 5.760 251
Stiepel 1.610 3.712 231
Querenburg 3.157 4.195 133
Süd 7.059 13.667 194
Weitmar-Mitte 2.306 4.742 206
Weitmar-Mark 1.417 4.229 298
Linden 2.010 4.532 225
Dahlhausen 1.975 3.789 192
Südwest 7.708 17.292 224
Stadt Bochum 53.961 103.887 193

Ortsteile

Altersgruppen
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Gehörten dieser Altersgruppe 1980 rund 112.400 Personen an, so leben heute noch 

rund 93.300 Personen in dieser Altersgruppe in Bochum. In den vergangenen Jahr-

zehnten erfolgte somit eine Abnahme um rund 19.100 Personen (- 17,0 %). Gegen-

über dem Vorjahr 2016 ist diese Altersgruppe um 2.260 Personen angestiegen. 

 
Tab. 5: Entwicklung der Bevölkerung im Alter von 22 bis unter 40 Jahren in Bochum – 
Zeitreihe 1980, 1990, 2000, 2010, 2015, 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d. J. 
 

Mütter sind in Deutschland seit den 80er Jahren bei der Geburt ihrer Kinder im Schnitt 

immer älter. Dabei ist im Jahr 2015 das Durchschnittsalter Bochumer Mütter bei der 

Geburt eines Kindes etwas geringer als der Bundesdurchschnitt bzw. der Schnitt in 

Nordrhein-Westfalen (Tab. 6). 

 
Tab. 6: Durchschnittliches Alter der Mutter bei der Geburt eines Kindes im Jahr 2015 
Stadt Bochum, NRW und Deutschland 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018; Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungs-
controlling; Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2015.  
Hinweis: Aktuellere Daten lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. 
 

Schaut man auf die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer4 (wird auch als 

durchschnittliche Kinderzahl je Frau bezeichnet), so ist die Geburtenziffer in Bochum 

in den letzten Jahren gestiegen und hat sich in den Jahren 2014 und 2015 auf einen 

Wert von 1,29 verstetigt. Auch wenn der Wert für das Jahr 2016 gestiegen ist, kann 

eine Tendenz für eine dauerhaft steigende Geburtenziffer derzeit noch nicht abgelei-

tet werden. Im Landesvergleich liegt die Ziffer für Bochum im Jahr 2016 deutlich unter 

dem Landesdurchschnitt (NRW 1,62). Im regionalen Vergleich ist der Bochumer Wert 

                                                
4 Rechnerischer Wert, der die durchschnittliche Kinderzahl je Frau beziffert, die eine Frau im Laufe ihres 
Lebens zur Welt bringen würde, wenn ihr Geburtenverhalten dem aller Frauen im Alter von 15 bis 49 
Jahren des betrachteten Zeitraumes entspräche (hypothetische Kennziffer). Quelle: IT.NRW, Düsseldorf  

Anzahl Prozent 
2017 371.582 93.278 25,1
2015 369.314 91.018 24,6
2010 366.545 84.834 23,1
2000 396.275 108.866 27,5
1990 403.556 120.323 29,8
1980 423.673 112.391 26,5

Jahr
Bevölkerung 

insgesamt (absolut)

Bevölkerung im Alter von
22 bis unter 40 Jahren

Region/Stadt
Durchschnittliches Alter der Mutter bei der 

Geburt eines Kindes im Jahr 2015

Bochum 30,4
Nordrhein-Westfalen 30,8
Deutschland 31,0
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zu diesem Zeitpunkt der zweitniedrigste unter den kreisfreien Städten und Kreisen in 

NRW (Tab. 7). 

 
Tab. 7: Durchschnittliche Kinderzahl je Frau 1990 - 2016 
Stadt Bochum und NRW 

 
Basis Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren 
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW) (2018): Pressemitteilung Düsseldorf, Stand: 
März 2018.  
 

Die tatsächliche Zahl der Geburten hängt nicht nur ausschließlich von der Geburten-

ziffer ab. Entscheidend wird sie auch bestimmt durch den Umfang der genannten Al-

tersgruppe, in der Frauen üblicherweise Kinder bekommen. Die Anzahl der Frauen 

im gebärfähigen Alter5 hat in Bochum in dem Zeitraum von 1993 bis ins Jahr 2014 

kontinuierlich abgenommen. Ab dem Jahr 2015 steigt die Zahl der weiblichen Bevöl-

kerung im Alter von 15 bis 45 Jahren – gegenüber den Vorjahren – kontinuierlich 

leicht an (2015 rund 69.900, 2017 rund 70.100 Frauen). Diese Entwicklung ist auf die 

gestiegene Zahl der nichtdeutschen Frauen in diesem Alter zurückzuführen. Die 

nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Frauen im gebärfähigen Alter seit 

1976 in Bochum. 
 

Abb. 5: Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis 45 Jahre) in Bochum 1976 – 2016 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling; Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d.J. 

                                                
5 In Bochum: Im Alter von 15 bis einschl. 45 Jahren (Altersgruppenabgrenzung ist historisch bedingt). 

1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016

Bochum 1,27 1,10 1,21 1,14 1,18 1,22 1,29 1,29 1,37
Nordrhein-Westfalen 1,47 1,35 1,44 1,37 1,40 1,41 1,48 1,52 1,62
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Selbst wenn die Gesellschaft es erreichen könnte, dass mehr Kinder geboren werden, 

die daraus resultierenden positiven Auswirkungen würden wir erst in 20 bis 25 Jahren 

spüren. Die insgesamt nach wie vor niedrige Geburtenziffer macht deutlich, dass in 

Bochum eine langfristige Trendwende noch nicht zu erkennen ist. 
 

1.5 Privathaushalte in Bochum 

Für viele Fragen zur derzeitigen Lebenssituation und des Zusammenlebens von Bür-

gerinnen und Bürgern in einer Stadt wie Bochum ermöglichen die vorliegenden Daten 

zu den Privathaushalten6 wichtige Antworten und Erkenntnisse. Komplexe Haushalts-

strukturen sind Bestandteil der Lebensformen in einer Stadt, die zum Beispiel das 

Nachfrageverhalten für ganz unterschiedlich ausgeprägte städtische Lebensbereiche 

(zum Beispiel am Wohnungsmarkt) beeinflussen. 

In Bochum gab es im Jahr 2017 insgesamt rund 195.200 Privathaushalte. Zur Be-

rechnung der Haushalte wird ein Schätzverfahren genutzt.7 Als Basis wird die Bevöl-

kerung in Privathaushalten zu Grunde gelegt. Diese entspricht in Bochum der wohn-

berechtigten Bevölkerung und erfasst alle Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, 

abzüglich der Bevölkerung in Unterbringungseinrichtungen (z. B. Alten-/Kinderheime, 

Flüchtlingsheime und Landesunterkünfte, Strafanstalten etc.). Nahezu die Hälfte 

(49 %) aller Haushalte sind Einpersonenhaushalte. In fast 17 % der Haushalte leben 

ein oder mehrere minderjährige Kinder (weitere Ausführungen zum Thema Haushalte 

mit Kindern finden sich im Kapitel 3.1). 

Die unterschiedlichen Lebensformen der Bochumer Bevölkerung spiegeln sich in der 

Struktur der Haushalte und der räumlichen Verteilung im Bochumer Stadtgebiet wi-

der. In den rund 195.200 Haushalten in Bochum lebten im Jahr 2017 im Durchschnitt 

1,87 Personen in einem Haushalt. Kleinere Haushaltsgrößen sind insbesondere in 

den Ortsteilen Gleisdreieck mit 1,53 Personen je Haushalt oder im Ortsteil Südinnen-

stadt mit 1,58 Personen je Haushalt zu finden. Demgegenüber steht vor allem der 

Ortsteil Hordel mit einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,10 Personen je 

Haushalt (Tab. 8). 
 

  

                                                
6 Siehe Glossar  
7 Siehe Glossar 
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Tab. 8: Anzahl der Haushalte und durchschnittliche Haushaltsgröße 2017 
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

 
Da es sich bei der Haushaltegenerierung um ein Schätzverfahren handelt, sind die Werte generell ge-
rundet. Durch Aufrundung beziehungsweise Abrundung kann sich eine Abweichung zum Gesamtwert 
(Stadt und Stadtbezirke) ergeben. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

Analog zur vorab beschriebenen Verteilung der Haushalte nach der durchschnittli-

chen Haushaltsgröße im Stadtgebiet zeigt sich auch die räumliche Verteilung der Ein-

personenhaushalte (Tab. 9). Die größten Anteile an Einpersonenhaushalten sind im 

Jahr 2017 – gemessen in Prozent an allen Haushalten des Ortsteils – in den Ortsteilen 

Gleisdreieck und Südinnenstadt mit jeweils über 60 % zu finden. Der niedrigste Anteil 

mit knapp 36 % liegt dementsprechend im Ortsteil Hordel. 

 

Ortsteile
Haushalte 
insgesamt
(Anzahl)

Durchschnittliche 
Haushaltsgröße 

(Personen je 
Haushalt)

Grumme 6.990 1,81
Gleisdreieck 5.660 1,53
Altenbochum 6.720 1,73
Südinnenstadt 10.790 1,58
Kruppwerke 8.410 1,82
Hamme 8.650 1,77
Hordel 1.520 2,10
Hofstede 5.270 1,89
Riemke 4.040 1,86
Mitte 58.000 1,74
Günnigfeld 2.890 1,97
Wattenscheid-Mitte 11.620 1,89
Leithe 3.770 1,94
Westenfeld 5.580 1,88
Höntrop 8.450 2,01
Eppendorf 4.920 1,90
Wattenscheid 37.200 1,93
Bergen/Hiltrop 5.140 2,01
Gerthe 4.730 1,95
Harpen/Rosenberg 4.200 2,00
Kornharpen/Voede-Abzweig 4.100 1,82
Nord 18.200 1,95
Laer 3.090 2,00
Werne 7.710 1,91
Langendreer 12.800 1,96
Langendreer-Alter Bahnhof 3.600 1,86
Ost 27.200 1,94
Wiemelhausen/Brenschede 9.740 1,83
Stiepel 5.510 2,04
Querenburg 11.010 1,88
Süd 26.300 1,89
Weitmar-Mitte 8.550 1,83
Weitmar-Mark 6.350 1,87
Linden 7.050 1,98
Dahlhausen 6.320 2,01
Südwest 28.300 1,92
Stadt Bochum 195.200 1,87
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Tab. 9: Einpersonenhaushalte 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an allen Haushalten 
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

 
Da es sich bei der Haushaltegenerierung um ein Schätzverfahren handelt, sind die Werte generell ge-
rundet. Durch Aufrundung beziehungsweise Abrundung kann sich eine Abweichung zum Gesamtwert 
(Stadt und Stadtbezirke) ergeben. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
  

Anzahl Prozent
Grumme  3.540 50,6
Gleisdreieck  3.840 67,9
Altenbochum  3.580 53,2
Südinnenstadt  6.770 62,7
Kruppwerke  4.780 56,9
Hamme  4.950 57,2
Hordel     560  36,7
Hofstede   2.540 48,1
Riemke  2.020 50,0
Mitte 32.600 56,1
Günnigfeld  1.310 45,4
Wattenscheid-Mitte  5.950 51,2
Leithe  1.790 47,4
Westenfeld  2.600 46,5
Höntrop  3.350 39,7
Eppendorf  2.160 43,8
Wattenscheid 17.200 46,1
Bergen/Hiltrop  2.080 40,5
Gerthe  2.160 45,6
Harpen/Rosenberg  1.620 38,5
Kornharpen/Voede-Abzweig   2.040 49,9
Nord 7.900 43,5
Laer  1.300 42,0
Werne  3.700 48,0
Langendreer  5.580 43,5
Langendreer-Alter Bahnhof  1.850 51,2
Ost 12.400 45,7
Wiemelhausen/Brenschede  4.690 48,1
Stiepel  2.140 38,9
Querenburg   5.530 50,3
Süd 12.400 47,1
Weitmar-Mitte  4.310 50,5
Weitmar-Mark  2.910 45,8
Linden   2.900 41,1
Dahlhausen   2.580 40,9
Südwest 12.700 44,9
Stadt Bochum 95.100 48,7

Ortsteile
Einpersonenhaushalte
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1.6 Personen mit Migrationshintergrund 

Im Rahmen des demografischen Wandels spricht man auch von der “bunter” werden-
den, durch kulturelle Vielfalt geprägten Gesellschaft. Die verstärkten Zuzüge Schutz-

suchender aus Kriegs- und anderen Krisengebieten bieten neben den quantitativ und 

qualitativ zunehmenden Aufgaben in den Zuzugsgemeinden auch zahlreiche Chan-

cen, die mit einer kulturellen Vielfalt verbunden sind. 

Heute leben in Bochum fast 50.000 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 

(erste Staatsangehörigkeit nichtdeutsch). Hinzu kommen rund 30.000 Menschen, die 

über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen, aber dennoch selbst oder durch ih-

ren familiären Hintergrund durch eine Zuwanderungsgeschichte geprägt sind8 [erste 

Staatsangehörigkeit deutsch und zweite nichtdeutsch (Doppelstaater)]. Rechnet man 

diese Bevölkerungsgruppen zusammen, so hat gemessen an der Gesamtbevölke-

rung jede fünfte in Bochum lebende Person einen Migrationshintergrund (Tab. 10). 

 
Tab. 10: Personen mit Migrationshintergrund 2014 – 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung  
Stadt Bochum 

Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d.J. 
 

Von den im Jahr 2017 in Bochum lebenden Ausländerinnen und Ausländern stammen 

die zahlenmäßig größten Gruppen aus der Türkei (rund 9.000 Personen), aus Syrien 

(rund 7.300) und Polen (rund 3.800). Von den Deutschen, die eine zweite nichtdeut-

sche Staatsangehörigkeit haben (Doppelstaater), stammt die größte Zahl aus Polen 

(rund 9.500 Personen) und der Türkei (rund 5.500) (siehe detailliert Tab. 11). 

Weitere Ausführungen zum Thema Menschen mit Migrationshintergrund finden sich 

im Kapitel 3.2.  
 

  

                                                
8 Diese Personengruppe mit ausländischen Wurzeln ist über das Melderegister schwer zu erfassen. Um 
dennoch zu einer annähernden Einschätzung der Zahl dieser Deutschen mit Migrationshintergrund zu 
gelangen, kann auf die Zahl der Personen mit erster Staatsangehörigkeit “deutsch” und mit zweiter 
Staatsangehörigkeit “nichtdeutsch” (sogenannte Doppelstaater) zurückgegriffen werden. Die im Melde-
register zur Verfügung stehenden Merkmale lassen keine weiteren Aussagen, zum Beispiel zum Integ-
rationsbedarf, zu. Aufgrund von Verfahrensumstellungen im Jahr 2013 im Einwohnermeldewesen der 
Stadt Bochum sind Vergleiche mit Ergebnissen vor 2013 nur noch begrenzt möglich. 

Einwohner mit erster 
Staatsangehörigkeit 

nichtdeutsch "Ausländer"

Einwohner mit erster 
Staatsangehörigkeit deutsch 

und zweiter 
Staatsangehörigkeit 

nichtdeutsch (Doppelstaater)

Anzahl Anzahl Anzahl Prozent 
2017 49.781                          29.983                          79.764         21,5
2016 47.983                          28.682                          76.665         20,7
2015 43.772                          27.509                          71.281         19,3
2014 37.739                          26.018                          63.757         17,4

 Personen mit 
Migrationshintergrund

insgesamt
Jahr
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Tab. 11: Staatsangehörigkeit und Herkunft der Personen mit Migrationshintergrund 
2017 
Stadt Bochum 

 
* Hinweis: Im Frühjahr 2017 erfolgten in Bochum umfangreiche meldetechnische Bereinigungen durch 
das Einwohneramt. Aufgrund von Gebietsreformen, bedurfte es einer Neuzuordnung von Staatenzuge-
hörigkeiten der ausländischen Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund macht ein Vergleich mit den Vor-
jahresergebnissen für einige Staatsangehörigkeiten derzeit keinen Sinn (vorrangig Serbien u. Mon-
tenegro (alt), neue Staaten Serbien zw. Montenegro sowie Kosovo). 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling; Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 

1.7 Natürliche Bevölkerungsbewegung – Geburten und Sterbefälle 

Schaut man auf den Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung, errechnet aus 

der Zahl der Geburten und der Zahl der Sterbefälle, stellt sich die Bilanz für das Jahr 

2017 wie folgt dar: Den 3.257 Geburten standen 4.510 Sterbefälle in Bochum gegen-

über. In den 70er-Jahren wurden erstmals mehr Sterbefälle als Geburten in Bochum 

gezählt (Abb. 6). Der negative Saldo aus der natürlichen Bevölkerungsbewegung hält 

über die Jahrzehnte bis heute an.  

 

 

 

 

 
  

Erste Staatsangehörigkeit 
nichtdeutsch 
("Ausländer")

Erste Staatsangehörigkeit 
deutsch und zweite 

nichtdeutsch 
(Doppelstaater)

Anzahl Anzahl Anzahl
Türkei 14.380 8.929 5.451
Polen 13.277 3.766 9.511
Syrien 7.668 7.318 350
Russische Föderation 2.804 1.036 1.768
Italien 2.509 1.873 636
Iran 2.386 1.112 1.274
Rumänien 2.294 2.032 262
Irak 2.201 1.555 646
Marokko 1.853 674 1.179
Griechenland 1.744 1.273 471
Serbien 1.557 1.241 316
(ehem. Serbien und Montenegro) 896 363 533
Kasachstan 1.301 170 1.131
Kosovo 1.280 934 346
Ukraine 1.270 842 428
Afghanistan 1.210 712 498
Libanon 1.219 472 747
China 1.048 995 53
Bulgarien 1.038 911 127
Bosnien und Herzegowina 1.000 807 193
Spanien 876 684 192
Übrige Herkunftsländer 15.953 12.082 3.871
Bochum insgesamt 79.764 49.781 29.983

Staatsangehörigkeit / 
Herkunftsland von 
Doppelstaatern* 

Personen mit Migrationshintergrund in Bochum nach ausgesuchter 
Staatsangehörigkeit bzw. Herkunftsland 

insgesamt

davon
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Abb. 6: Sterbefälle und Geburten 2000 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d. J. 
 

In den Jahren 2014 und 2015 hat sich die Zahl der Geburten mit jeweils annähernd 

3.000 wieder dem Stand der Jahre vor 2005 angenähert (Tab. 12). In den Jahren 

2016 und 2017 stieg die Zahl der Neugeborenen weiter an. Eine Ursache hierfür 

könnte in der Altersstruktur der weiblichen Bevölkerung und dem gestiegenen Anteil 

ausländischer Frauen im gebärfähigen Alter liegen: Die „Babyboomer“ der 60er Jahre 
haben Ende der 1980er bzw. Anfang der 1990er Jahre ihre Kinder bekommen. Die 

Töchter dieser Generation sind nun in dem Alter, in dem sie selbst Kinder bekommen. 

Eine zuverlässige Trendwende im Geburtenverhalten der Bochumerinnen lässt sich 

daraus aber derzeit noch nicht ableiten. Dieser Anstieg korrespondiert mit dem leich-

ten Anstieg der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter.  
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Tab. 12: Geburten und Sterbefälle 2000 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d. J. 
 

1.8 Räumliche Bevölkerungsbewegung – Wanderungen 

Während das Wanderungsverhalten der Bochumer Bevölkerung, hier die Zu- und 

Fortzüge über die Stadtgrenze, in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu Bevölke-

rungsverlusten beigetragen hat, ist seit 2010 im Saldo ein Plus bei den Wanderungen 

zu verzeichnen, getragen durch Wanderungsgewinne bei der ausländischen Bevöl-

kerung.  

Im Jahr 2015 lag die Zahl der Zuzüge von Ausländerinnen und Ausländern erstmalig 

über der Zahl der Zuzüge von Deutschen. An dieser Entwicklung hat – vorrangig im 

Jahr 2015 – die Personengruppe der Schutzsuchenden ihren entscheidenden Anteil, 

denn gezählt werden alle Personen mit ausländischen Pass.  

Konnten die Wanderungsverluste der letzten Jahrzehnte selbst durch den Wande-

rungsgewinn der ausländischen Bevölkerung nicht aufgefangen werden, kehrt sich 

seit 2010 diese Bilanz um. Aufgrund der deutlich gestiegenen Zuwanderung der aus-

ländischen Bevölkerung werden die Wanderungsverluste der deutschen Bevölkerung 

kompensiert. Die Anzahl der Zuzüge nach Bochum übersteigt die der Fortzüge er-

heblich, so dass es zu einem positiven Wanderungssaldo kommt. Die Entwicklung 

der Zuzüge wurde zu Jahresanfang 2016 noch deutlich geprägt durch die Personen-

gruppe der Schutzsuchenden, die vorrangig in der zweiten Jahreshälfte 2015 und in 

den ersten Monaten 2016 nach Bochum gekommen sind. Diese Entwicklung hat im 

Jahr 2017 nicht mehr in diesem Umfang stattgefunden. Die Zahl der Zuzüge des Jah-

res 2017 nähert sich somit wieder der Entwicklung vor dem Jahr 2015 an. Darüber 

hinaus liegt der Wanderungsverlust bei der deutschen Bevölkerung erstmalig seit 

2011 wieder unter 1.000. 

Geburten Sterbefälle Bevölkerungsbilanz
Anzahl Anzahl Anzahl

2017 3.257 4.510 -1.253
2016 3.151 4.464 -1.313
2015 2.972 4.581 -1.609
2014 2.959 4.361 -1.402
2013 2.774 4.532 -1.758
2012 2.838 4.483 -1.645
2011 2.644 4.337 -1.693
2010 2.678 4.320 -1.642
2009 2.689 4.355 -1.666
2008 2.788 4.576 -1.788
2007 2.786 4.202 -1.416
2006 2.880 4.444 -1.564
2005 2.754 4.193 -1.439
2004 2.920 4.339 -1.419
2003 2.986 4.710 -1.724
2002 3.085 4.719 -1.634
2001 3.107 4.519 -1.412
2000 3.253 4.727 -1.474

Jahr
Natürliche Bevölkerungsbewegung in Bochum 2000 bis 2017
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Tab. 13 und Abb. 7 zeigen die Entwicklung in Bochum in den letzten Jahrzehnten. 

 
Tab. 13: Zu- und Fortzüge über die Stadtgrenze nach Staatsangehörigkeit 1997 – 2017 
Stadt Bochum 

 
* Der Status „Flüchtling/Schutzsuchender“ wird im Einwohnermelderegister nicht geführt. Die Zahl der 
Schutzsuchenden ist somit eine Teilmenge der Zuzüge der ausländischen Bevölkerung. Der erhebliche 
Anstieg der Zuzüge von Ausländerinnen und Ausländern bzw. der Wanderungsgewinn des Jahres 2015 
beinhaltet das Aufkommen Schutzsuchender.   
** Zum 01.01.2004 wurde in Bochum die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt. Damit kam es zu Um- und 
Abmeldungen von Bürgern/Bürgerinnen, die in Bochum eine Zweitwohnung besaßen. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Zahl der Fortzüge im Jahr 2004 erheblich überhöht und entspricht nicht den tatsächlichen 
Fortzügen. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d. J. 
 
  

Deutsche Ausländer Gesamt Deutsche Ausländer Gesamt Deutsche Ausländer Gesamt

2017 10.548 8.100 18.648 11.402 6.058 17.460 -854 2.042 1.188
2016 10.239 10.834 21.073 11.548 6.477 18.025 -1.309 4.357 3.048
2015* 11.104 14.695 25.799 12.118 7.418 19.536 -1.014 7.277 6.263
2014 10.959 7.702 18.661 12.021 4.930 16.951 -1.062 2.772 1.710
2013 10.959 6.618 17.577 11.969 4.460 16.429 -1.010 2.158 1.148
2012 10.844 5.557 16.401 11.925 3.791 15.716 -1.081 1.766 685
2011 11.192 5.113 16.305 11.782 3.343 15.125 -590 1.770 1.180
2010 10.859 4.812 15.671 11.584 3.619 15.203 -725 1.193 468
2009 10.840 4.626 15.466 11.874 4.097 15.971 -1.034 529 -505
2008 10.310 4.286 14.596 12.636 4.469 17.105 -2.326 -183 -2.509
2007 10.891 4.732 15.623 12.985 4.301 17.286 -2.094 431 -1.663
2006 10.582 4.676 15.258 12.984 4.100 17.084 -2.402 576 -1.826
2005 10.003 4.758 14.761 12.887 4.353 17.240 -2.884 405 -2.479

2004** 10.574 5.082 15.656 22.261 4.746 27.007 -11.687 336 -11.351
2003 10.561 5.274 15.835 11.391 4.365 15.756 -830 909 79
2002 10.600 5.400 16.000 11.892 4.170 16.062 -1.292 1.230 -62
2001 10.409 5.276 15.685 11.258 3.914 15.172 -849 1.362 513
2000 10.460 4.670 15.130 11.829 3.765 15.594 -1.369 905 -464
1999 10.400 4.548 14.948 11.999 3.409 15.408 -1.599 1.139 -460
1998 9.704 4.295 13.999 11.253 4.109 15.362 -1.549 186 -1.363
1997 9.540 3.763 13.303 11.648 3.844 15.492 -2.108 -81 -2.189

 Wanderungsgewinn oder
(-) Wanderungsverlust

absolut

Jahr

 Zugezogene  Fortgezogene
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Abb. 7: Zu- und Fortzüge über die Stadtgrenze seit 19759 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d. J. 
 

Schaut man auf den Wanderungssaldo der jüngeren Vergangenheit in Bochum, so 

zeigen sich in manchen Jahren erhebliche Sprünge zum Vorjahreswert (Abb. 8). Sol-

che Schwankungen sind nicht ungewöhnlich und die Wanderungsmotive sind vielfäl-

tig, da eine Entscheidung für einen Wohnortwechsel in engem Zusammenhang mit 

der persönlichen Lebenssituation der Menschen, nicht nur der in 2015 im Fokus ste-

henden schutzsuchenden Menschen, gesehen werden muss. 

 
  

                                                
9 Bei den Fortzügen im Jahr 2004 handelt es sich zum Teil nicht um „echte“ Fortzüge, sondern um 
Melderegisterbereinigungen, die im Rahmen der Einführung der Zweitwohnsitzsteuer zum 01.01.2004 
vorgenommen wurden. Vor diesem Hintergrund ist die Zahl der Fortzüge der Jahre 2004 und 2005 er-
heblich überhöht und entspricht nicht den tatsächlichen Fortzügen. Die Zahlen 2004 und 2005 sind somit 
nur bedingt mit den Vorjahren zu vergleichen. 
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Abb. 8: Zu- und Fortzüge über die Stadtgrenze 1997 – 2017 – Wanderungssaldo – 
Stadt Bochum 

 
! Hinweis: Das Jahr 2004 wird nicht dargestellt. Auf Grund von Registerbereinigungen im Einwohnermel-
dewesen sind die Fortzüge im Jahr 2004 erheblich überhöht und entsprechen nicht den tatsächlichen 
Fortzügen. 2015: Verstärktes Aufkommen Schutzsuchender. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d. J. 
 

Betrachtet man das Wanderungsverhalten der Bochumerinnen und Bochumer nach 

ausgesuchten Altersgruppen für das Jahr 2017, so zeigt sich, dass die Zu- und Fort-

züge nicht in allen Altersgruppen gleich stark sind. Die stärksten Veränderungen ihres 

Wohnstandortes sind bei der Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 45 Jahren festzu-

stellen. In Universitäts- und Hochschulstädten liegt zumeist der Anteil der Zuzüge bei 

den 18 bis unter 25-Jährigen erheblich über dem der Fortzüge der gleichen Alters-

gruppe. Dieses findet sich auch in den Bochumer Wanderungsdaten wieder. 
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Abb. 9: Zu- und Fortzüge über die Stadtgrenze nach ausgewählten Altersgruppen 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

Abb. 10 zeigt die Wanderungen nach Altersgruppen aus bzw. in das Umland (Städte 

Castrop-Rauxel, Dortmund, Witten, Hattingen, Essen, Gelsenkirchen und Herne) im 

Jahr 2017. Hier zeigt sich, dass bei den Fortzügen vorrangig die Altersgruppe der 30- 

bis unter 45-Jährigen die Umlandgemeinden als Wohnstandort bevorzugt und 

Bochum verlässt.  
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Abb. 10: Stadt-Umland-Wanderung 2017 
Stadt-Umland-Städte: Castrop-Rauxel, Dortmund, Witten, Hattingen, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

1.9 Fazit 

An den grundlegenden Erkenntnissen zur demografischen Entwicklung der Bochu-

mer Bevölkerung aus den letzten Jahren hat sich wenig geändert, auch wenn das 

Jahr 2015 sowie der Jahresbeginn 2016 eine besondere Entwicklung widerspiegelt. 

Aufgrund der verstärkten Zuwanderung ausländischer Mitbürger/innen gilt mehr denn 

je: „Wir werden bunter“.  
Die Zahl der Geburten in Bochum hat sich in den Jahren 2015 und 2016 stabilisiert 

und ist im Jahr 2017 gestiegen. Gleiches gilt für die Zahl der Frauen im sogenannten 

gebärfähigen Alter. Es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung konstant bleibt. Eine 

zuverlässige Trendwende ist derzeit noch nicht zu erkennen. 

Menschen mit „Migrationshintergrund“ (mit ausländischen Wurzeln) haben zunächst 
die demografischen Lücken in der heutigen Bevölkerung gefüllt und werden sie mög-

licherweise auch in den nächsten Jahren noch füllen. Hierdurch kann der Bevölke-

rungsrückgang der letzten Jahrzehnte gedämpft bzw. derzeit gestoppt werden. Lang-

fristige Entwicklungen sind heute weniger denn je zuverlässig vorherzusehen10. 

                                                
10 Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Das Karl Valentin zugeschriebene Zitat 
könnte sich auch in diesen Zeiten wieder einmal bewahrheiten. Prognosen, deren Eintreffen noch vor 
wenigen Jahren unvermeidlich schienen, erweisen sich als irrtümlich. Das gilt momentan auch für Be-
völkerungsprognosen. Siehe hierzu unter anderem „Frankfurter Rundschau“, 03.01.2016, „Deutschland 
wächst – gegen alle Prognosen“; http://www.fr-online.de/politik/demographie--deutschland-waechst---
gegen-alle-prognosen,1472596,33050112.html 
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Mehr denn je zählt der demografische Wandel zu den zentralen gesellschaftspoliti-

schen Themen unserer Zeit und den größten Aufgaben, die die Kommunen aktuell 

und zukünftig zu bewältigen haben. 
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2 Allgemeine Lebenslagen 

2.1 Einkommen, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

2.1.1 Durchschnittliches Jahreseinkommen 

- Das durchschnittliche Jahreseinkommen je Einwohnerin und Einwohner ist 

in Bochum von 16.584 Euro im Jahr 2006 auf 19.620 Euro im Jahr 2016 

gestiegen. 

- Im Vergleich zu Nachbarkommunen und -kreisen lag das Durchschnittsein-

kommen in Bochum im Jahr 2016 im untersten Quintil. 

- Das Durchschnittseinkommen je Einwohnerin und Einwohner Nordrhein-

Westfalens lag mit 18.059 Euro im Jahr 2006 und 21.614 Euro in 2016 hö-

her als das in Bochum. 

2.1.2 Beschäftigung 

- 128.724 Bochumerinnen und Bochumer im erwerbsfähigen Alter (15 bis un-

ter 65 Jahre), das sind gut 52 %, waren zum 30.09.2017 sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt.  

- Mit gut 55 % lag die Beschäftigungsquote der Männer knapp 6 Prozent-

punkte über derjenigen der Frauen.  

2.1.3 Arbeitslosigkeit 

- Am 31.12.2017 waren 17.252 (7 %) Bochumer Bürgerinnen und Bürger im 

erwerbsfähigen Alter arbeitslos gemeldet. Davon haben rund 77 % Trans-

ferleistungen nach dem SGB II vom Jobcenter erhalten. 

- Frauen waren insgesamt etwas seltener arbeitslos gemeldet als Männer. 

- Ausländerinnen und Ausländer waren häufiger arbeitslos gemeldet als 

Deutsche: Im Jahr 2017 waren dies 5.029 ausländische Bürgerinnen und 

Bürger, was einem Anteil von knapp 13 % an der ausländischen Bevölke-

rung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren entspricht. 

- Die Anzahl von langzeitarbeitslosen Menschen bleibt auf einem hohen Ni-

veau. Am 31.12.2017 waren 7.492 Personen (mehr als 43 % aller Arbeits-

losen) langzeitarbeitslos. 

- Der Anteil der jugendlichen Arbeitslosen (15 bis unter 25 Jahre) lag auf ge-

samtstädtischer Ebene bei 1.430 jungen Menschen (gut 3 %). 

 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem durchschnittlichen Jahreseinkommen, der Be-

schäftigung und der Arbeitslosigkeit in Bochum.  

Diese Daten geben Hinweise auf die wirtschaftliche Lebenssituation und damit die 

sozialen und kulturellen Teilhabechancen der Bochumer Bürgerinnen und Bürger und 

ihrer Familien.  
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2.1.1 Durchschnittliches Jahreseinkommen 

Als Einkommen werden alle materiellen Leistungen bezeichnet, die einer Person, ei-

nem Haushalt oder einer Organisation (z. B. Unternehmen) innerhalb eines bestimm-

ten Zeitraumes (täglich, monatlich, jährlich) zufließen. Dabei wird zwischen Leistungs-

Einkommen und Transferleistungen unterschieden. 

 

Leistungs-Einkommen beinhalten: 

a) Löhne, Gehälter etc. aufgrund geleisteter (unselbstständiger oder selbststän-

diger) Erwerbstätigkeit/Arbeit,  

b) Erträge aufgrund eingesetzten Kapitals (Gewinne) und  

c) Vermögens-Einkommen aufgrund von Vermietung oder Verpachtung etc.11 

Transfer-Einkommen beinhalten folgende Leistungen:  

a) insbesondere staatliche Leistungen aufgrund rechtlicher Ansprüche (z. B. 

Wohngeld, Kindergeld, Rente, Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Sozi-

alhilfe), für deren Erhalt keine konkrete Gegenleistung der Leistungsempfan-

genden erforderlich ist und  

b) freiwillige Zuwendungen (z. B. Erbschaft oder Schenkung).12 

 

Im Folgenden wird der Fokus auf das aus Anteilen beider Einkommensarten beste-

hende durchschnittlich verfügbare Jahreseinkommen der Bochumer Bürgerinnen und 

Bürger gerichtet. Bei dessen Ermittlung wird ein volkswirtschaftliches Gesamtrech-

nungssystem zugrunde gelegt, d.h. Ergebnisse aus unterschiedlichen Statistiken wer-

den herangezogen und fließen in die weiteren Berechnungen ein. 

 

Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte ergibt sich, wenn dem Leistungs-

Einkommen der privaten Haushalte 

 einerseits diejenigen monetären Sozialleistungen (z. B. Alters- und Hinterblie-

benenversorgung, Arbeitslosengeld) und sonstigen laufenden Transfers hin-

zugefügt werden, welche die privaten Haushalte überwiegend seitens des 

Staates empfangen, und 

 andererseits die laufenden Transfers, die von den privaten Haushalten selbst 

zu leisten sind (z. B. Einkommen- und Vermögensteuern, Sozialbeiträge) ab-

gezogen werden. 

 

Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte entspricht somit dem Netto-Ge-

samteinkommen, das den privaten Haushalten tatsächlich zur Verfügung steht, um 

es für Lebensunterhalt, soziale Teilhabe und Sparzwecke zu verwenden.13 

                                                
11 vgl. Schubert, Klaus & Klein, Martina (2006): Das Politiklexikon. 4. aktual. Auflage. Bonn. 
12 vgl. ebd. 
13 vgl. Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (2017): Verfügbares Einkommen 
der privaten Haushalte und seine Komponenten. Online verfügbar: http://www.sozialberichte.nrw.de/so-
zialindikatoren_nrw/indikatoren/4_einkommensentwicklung/indikator4_5/index.php [Stand: 30.07.2018] 

Durchschnittlich 
verfügbares Jah-
reseinkommen je 
Einwohnerin und 
Einwohner 
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In Abb. 11 wird das durchschnittliche Jahreseinkommen aller Bürgerinnen und Bürger 

in Bochum dem durchschnittlichen Jahreseinkommen der Einwohnerinnen und Ein-

wohner von Nachbarkommunen im Jahr 201614 gegenübergestellt. 

 
Abb. 11: Durchschnittliches verfügbares Jahreseinkommen je Einwohnerin/Einwohner 
in Euro 2016 
Stadt Bochum, angrenzende Kommunen und Kreise 

 

 

 unter 20.000 € 

   20.000 bis unter 22.000 € 

   22.000 bis unter 24.000 € 

   24.000 bis unter 26.000 € 

   26.000 € und mehr 
   
 

Quelle: IT.NRW, Lohn- und Einkommensteuerstatistik, Stichtag: 31.12.2016. 
 

Hier zeigt sich, dass Bochum mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 

19.620 Euro je Einwohnerin und Einwohner gemeinsam mit den Nachbarkommunen 

Gelsenkirchen, Herne und Dortmund sowie dem Kreis Recklinghausen im untersten 

Quintil liegt. 

 

Wird die Entwicklung des durchschnittlichen Jahreseinkommens in Bochum und 

Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 2006 bis 2016 betrachtet, ist sowohl in Bochum 

als auch in NRW ein Anstieg zu erkennen: in Bochum von 16.584 Euro im Jahr 2006 

auf 19.620 Euro im Jahr 2016, in NRW von 18.059 Euro im Jahr 2006 auf 21.614 

Euro in 2016 (Abb. 12).  

 

 

  

                                                
14 Aufgrund der mehrjährigen Fristen zur Abgabe von Steuererklärungen erfolgt der Abschluss eines 
Veranlagungsjahres bei den Finanzämtern erst nach einigen Jahren, so dass im vorliegenden Bericht 
nur auf Daten aus dem Jahr 2016 zurückgegriffen werden kann. 
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Abb. 12: Durchschnittliches verfügbares Jahreseinkommen je Einwohnerin/Einwohner 
in Euro 2006 – 2016 
Stadt Bochum, NRW 

 
Quelle: IT.NRW, Stichtag: je 31.12.d. J. 

 

2.1.2 Beschäftigung 

Beschäftigung im Sinne von Erwerbsarbeit nimmt für alle Bürgerinnen und Bürger 

eine bedeutende Funktion ein. Sie dient vorrangig und existenziell der Sicherstellung 

des Lebensunterhalts. Erwerbsarbeit ermöglicht Menschen aber auch eine Teilhabe 

an der Gesellschaft. Sie hat damit eine große Bedeutung für das persönliche Selbst-

verständnis und für die Selbstwahrnehmung der Einzelnen.  

Darüber hinaus ist Arbeit ein Prozess, in dem Menschen soziale Beziehungen einge-

hen, die in ihrem gesamten Lebenszusammenhang von zentraler Bedeutung sind. 

Durch Beruf und Position werden Wahrnehmung und Wertschätzung durch die Ge-

sellschaft entscheidend geprägt.  

 

Die Beteiligung an Erwerbsarbeit ist daher eine zentrale Teilhabeform, die soziale 

Chancen zuweist und soziale Ungleichheit strukturiert15. Dementsprechend ist unfrei-

willige Arbeitslosigkeit nicht nur ein persönliches und finanzielles Problem, sondern 

darüber hinaus auch eine wichtige gesellschaftliche Thematik. 

 

                                                
15 Bartelheimer, P. (2005): Sozioökonomische Berichterstattung – Konzept, Daten, Indikatoren. For-
schungsverbund des Soziologisches Forschungsinstituts, Göttingen (SOFI), des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung, Nürnberg (IAB), des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung, Mün-
chen (ISF) sowie des Internationalen Instituts für empirische Sozialökonomie, Stadtbergen (INIFES) er-
arbeitet; die Koordination lag beim SOFI. 
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In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt in Deutschland kontinuierlich verän-

dert. Die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit ist in 

den letzten Jahren deutlich gewachsen.  

Allerdings unterlagen auch die Beschäftigungsverhältnisse einem grundlegenden 

Wandel. Berufstätigkeit ist längst nicht mehr mit "Normalarbeitsverhältnissen" gleich-

zusetzen.  

 

Unter einem Normalarbeitsverhältnis wird ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 

verstanden, das in Vollzeit und unbefristet ausgeübt wird. Eine Normalarbeitnehme-

rin/ein Normalarbeitnehmer arbeitet zudem direkt in dem Unternehmen, mit dem sie 

oder er einen Arbeitsvertrag hat. Bei Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern, die 

von ihrer Arbeitgeberin – der Zeitarbeitsfirma – an andere Unternehmen verliehen 

werden, ist das nicht der Fall. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Normalar-

beitsverhältnis sind weiterhin voll in die sozialen Sicherungssysteme wie Arbeitslo-

senversicherung, Rentenversicherung und Krankenversicherung integriert. Das 

heißt, sie erwerben über die von ihrem Erwerbseinkommen abgeführten Beiträge An-

sprüche auf Leistungen aus den Versicherungen (oder haben entsprechende Ansprü-

che als Beamtin/Beamter)16. 

 

Zu den atypischen Beschäftigungsformen werden Teilzeitbeschäftigungen mit wö-

chentlich 20 oder weniger Arbeitsstunden, geringfügige Beschäftigungen, befristete 

Beschäftigungen, Zeitarbeitsverhältnisse und Niedriglohnbeschäftigungen gezählt. 

Mögliche Folgen atypischer Beschäftigung sind u. a. eine geringere materielle oder 

soziale Absicherung der Betroffenen, Benachteiligungen z. B. bei Entgelten und Ar-

beitsbedingungen, Verunsicherung durch das Fehlen längerfristiger Planungssicher-

heit. Im Gegensatz zu Normalarbeitsverhältnissen, die darauf ausgerichtet sind, den 

eigenen Lebensunterhalt und ggf. den der Familienangehörigen der Beschäftigten si-

cherzustellen, können atypische Beschäftigungsformen diesen Anspruch daher häu-

fig nur bedingt erfüllen.17 

 

Die Normalarbeitsverhältnisse haben in den letzten Jahren abgenommen, die atypi-

schen Beschäftigungsverhältnisse dagegen stetig zugenommen.  

 

Im Jahr 2016 arbeiteten in Bochum gut 44% aller abhängig Beschäftigten in atypi-

schen Beschäftigungsverhältnissen.18 2003 lag die Quote noch bei knapp 32%. Die 

Differenzierung nach Geschlecht zeigt einen deutlichen Unterschied: Während in Bo-

                                                
16 vgl. Statistisches Bundesamt (2018a): Atypische Beschäftigung in Abgrenzung vom Normalarbeits-
verhältnis. Online verfügbar: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Ar-
beitsmarkt/Methoden/AtypischeBeschaeftigung.html [Stand: 25.10.2018] 
17 vgl. ebd.  
18 vgl. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung (2017): Atypische Be-
schäftigung in Bochum, Kreisfreie Stadt. Online verfügbar: https://www.boeckler.de/tools/atypischebe-
schaeftigung/index.php#result [Stand: 26.07.2018] 

atypische Be-
schäftigungsver-
hältnisse 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Methoden/Normalarbeitsverhaeltnis.html
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chum im Jahr 2016 knapp 30 % der männlichen Beschäftigten in atypischen Beschäf-

tigungsverhältnissen arbeiteten, waren es bei Frauen zum selben Zeitpunkt sogar gut 

59 % (Abb. 13).  

 
Abb. 13: Atypisch Beschäftigte nach Geschlecht 2003 – 2016 
Anteil in Prozent an den abhängig Beschäftigten der jeweiligen Bezugsbevölkerung 
Stadt Bochum  

 
Teilzeitbeschäftigungen werden durch die BA ab dem Jahr 2012 genauer erfasst, wodurch die Daten ab 
2012 nur begrenzt mit vorherigen Jahren vergleichbar sind. Der Stichtag des Jahres 2012 ist abweichend 
von den anderen Jahren der 31.12.2012. 
Quelle: Berechnung des WSI-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung nach Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit 
 

Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind jedoch nicht unbedingt mit prekärer Be-

schäftigung gleichzusetzen. In Politik und Wissenschaft ist zwar nach wie vor umstrit-

ten, ob und unter welchen Bedingungen atypische Beschäftigung als „prekär“ anzu-
sehen ist. Atypische Beschäftigungsverhältnisse bilden jedoch in der Regel eine Brü-

cke in den Normalarbeitsmarkt – auch für Personengruppen, die als eher gering qua-

lifiziert oder „arbeitsmarktfern“ anzusehen sind. Für sie kann durch atypische Be-

schäftigungsverhältnisse ein erleichterter Einstieg in Normalarbeitsverhältnisse er-

reicht werden. 

Unter den Begriff prekäre Beschäftigung fallen dagegen Arbeitsverhältnisse mit nied-

rigen Löhnen bis hin zu Löhnen unterhalb des Existenzminimums; die Arbeitsverhält-

nisse sind häufig nicht auf Dauer und Kontinuität angelegt, sie bieten keine Absiche-

rung durch die Sozialversicherung und weisen nur geringe arbeitsrechtliche Schutz-

rechte auf.19  

                                                
19 vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2015): IABInfospezial Prekäre Beschäftigung. On-
line verfügbar: http://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?pkyDokSelect=27&show=Lit [Stand: 
10.07.2015] 
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Es bleibt zusätzlich festzuhalten, dass eine prekäre Beschäftigung nicht gleichzeitig 

auch atypisch sein muss. Vielmehr verweist eine Zunahme des Niedriglohnsektors 

seit Mitte der 1990er Jahre darauf, dass manche Vollzeittätigkeiten, die weder befris-

tet noch in der Zeitarbeit angesiedelt sind, keine Garantie mehr für ein existenzsi-

cherndes Erwerbseinkommen bieten.  

 

Unter den bundesweiten Empfängerinnen und Empfängern von Arbeitslosengeld II 

nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) findet sich eine große Zahl von 

Personen, die zugleich erwerbstätig sind und deren Arbeitsentgelt so niedrig ist, dass 

sie einen Anspruch auf eine aufstockende Grundsicherungsleistung haben. Waren es 

im Jahr 2007 in Deutschland noch gut 23 % „Aufstockerinnen und Aufstocker“ an allen 
erwerbsfähigen SGB II-Leistungsbeziehenden, so ist der Anteil der Aufstockerinnen 

und Aufstocker bis zum Jahr 2014 auf knapp 30 % gestiegen. Seit dem Jahr 2015 

zeigt sich ein Rückgang auf knapp 27 % (12/2017). Die absolute Zahl der Betroffenen 

mit knapp 1,2 Mio. weist in diesem Zeitraum nur leichte Schwankungen auf20. 

Prekäre Beschäftigung zeichnet sich somit durch ein erhöhtes Armutsrisiko für die 

Beschäftigten und auch durch soziale Folgekosten für die Gesellschaft aus.21 

 

Im Folgenden wird die Erwerbsbeteiligung der Bochumer Bevölkerung und deren Zu-

sammenhang mit Alter, Geschlecht und Wohnort näher betrachtet. Zugrunde gelegt 

werden dazu verschiedene Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA). Als Stich-

tag wird hier der 30.09.2017 festgehalten. 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Statistik gibt Auf-

schluss darüber, wie viele Personen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren einer sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hieraus errechnet sich die soge-

nannte Beschäftigungsquote. Sie setzt die Anzahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten am Wohnort mit der Anzahl der grundsätzlich erwerbsfähigen Men-

schen in Bochum zwischen 15 bis unter 65 Jahren in ein Verhältnis.  

 

Die Beschäftigungsquote drückt somit aus, in welchem prozentualen Anteil Bochu-

merinnen und Bochumer in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis 

stehen. Seit dem Jahr 2014 ist die Beschäftigungsquote in Bochum um rund 2 Pro-

zentpunkte gestiegen. 

Ende des dritten Quartals 2017 (30.09.2017) waren in Bochum 128.724 Bochumerin-

nen und Bochumer sozialversicherungspflichtig beschäftigt, was einem Anteil von gut 

52 % an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 bis unter 65 Jahren 

entspricht. 

 

  

                                                
20 vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017): Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 
Nürnberg. 
21 vgl. Statistisches Bundesamt (2018a): Atypische Beschäftigung in Abgrenzung vom Normalarbeits-
verhältnis. Online verfügbar: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Ar-
beitsmarkt/Methoden/AtypischeBeschaeftigung.html [Stand: 22.10.2018] 

Erwerbsbeteili-
gung  
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Abb. 14: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort 2017 
Anteil in Prozent an Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren 
Stadt Bochum, Ortsteile 

 

 

 

 

  
 
37,5 – 50,0 % 
 

50,1 – 53,3 % 
 

53,4 – 55,0 % 
 

55,1 – 57,0 % 
 

57,1 – 58,8 % 
 

 
 

10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 30.09.2017. 
 

Der Bochumer Ortsteil Querenburg weist mit fast 38 % den niedrigsten Anteil, der 

Ortsteil Eppendorf mit fast 59 % den höchsten Anteil an sozialversicherungspflichtig 

beschäftigten Bochumerinnen und Bochumer auf (Abb. 14).  

Auffällig sind die Werte im Ortsteil Stiepel und Querenburg: Obwohl Stiepel im städti-

schen Vergleich den geringsten Arbeitslosenanteil vorzuweisen hat (gut 2 %, siehe 

Kapitel 2.1.3 - Arbeitslosigkeit), liegt der Anteil der sozialversicherungspflichtig be-

schäftigten Einwohnerinnen und Einwohner hier mit fast 54 % nur knapp über dem 

gesamtstädtischen Wert von 52 %. Dies lässt vermuten, dass ein Großteil der Bürge-

rinnen und Bürger in diesem Ortsteil entweder eine selbstständige Tätigkeit ausübt, 

oder dass viele verbeamtete und somit nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten 

ausgeübt werden. Hingegen steht die geringe Beschäftigungsquote in Querenburg 

vermutlich im Zusammenhang mit der Tatsache, dass dieser Ortsteil als Universitäts-

standort auch der Wohnort vieler Studierender ist, die dem Arbeitsmarkt nur sehr ein-

geschränkt zur Verfügung stehen.  
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Tab. 14: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort nach Geschlecht 2017 
Anteil in Prozent an jeweils männlicher und weiblicher Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 30.09.2017. 
 

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer lag im Jahr 2017 mit 

gut 55 % über dem der Frauen (gut 49 %).  

Der größte Unterschied zwischen den Beschäftigungsquoten von Männern und 

Frauen ist im Ortsteil Westenfeld zu erkennen: Hier liegen die Quoten über 10 Pro-

zentpunkte auseinander. Den geringsten Unterschied weisen Stiepel und Grumme 

auf. In diesen Ortsteilen unterscheiden sich die Beschäftigungsquoten der Ge-

schlechter nur um 1 bzw. 2 Prozentpunkte (Tab. 14). 

 

 

Ortsteil männlich weiblich

Grumme 58,2% 56,0%
Gleisdreieck 47,4% 44,3%
Altenbochum 56,8% 53,9%
Südinnenstadt 58,2% 55,1%
Kruppwerke 48,6% 39,0%
Hamme 53,7% 45,7%
Hordel 62,1% 52,3%
Hofstede 56,4% 48,4%
Riemke 58,8% 48,7%
Mitte 54,7% 49,1%
Günnigfeld 55,6% 48,2%
Wattenscheid-Mitte 50,9% 43,0%
Leithe 52,3% 46,8%
Westenfeld 58,9% 48,5%
Höntrop 60,3% 52,4%
Eppendorf 62,6% 55,0%
Wattenscheid 56,1% 48,4%
Bergen/Hiltrop 60,3% 52,4%
Gerthe 57,3% 51,5%
Harpen/Rosenberg 59,6% 52,3%
Kornharpen/Voede-Abzweig 59,1% 55,5%
Nord 59,1% 52,8%
Laer 56,6% 49,7%
Werne 53,4% 47,6%
Langendreer 57,1% 49,4%
Langendreer-Alter Bahnhof 54,6% 47,3%
Ost 55,6% 48,7%
Wiemelhausen/Brenschede 55,5% 53,1%
Stiepel 54,0% 52,9%
Querenburg 40,3% 34,3%
Süd 48,2% 45,1%
Weitmar-Mitte 57,1% 51,2%
Weitmar-Mark 58,9% 55,8%
Linden 60,6% 54,4%
Dahlhausen 59,7% 51,5%
Südwest 59,0% 53,1%
Stadt Bochum 55,3% 49,4%
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2.1.3 Arbeitslosigkeit 

Als arbeitslos werden im Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) von der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) diejenigen Erwerbslosen definiert, die: 

 vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Beschäfti-

gungslosigkeit), 

 eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermitt-

lungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen (Verfügbar-

keit), 

 sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben (Arbeitssuche) und 

 nicht an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen.  

 

Als Arbeitslose im weiteren Sinne gelten nach dem SGB III zusätzlich auch die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (das 

sind z. B. Umschulungen, Maßnahmen bei Trägern und Arbeitgeberinnen/Arbeitge-

bern, Trainingsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten etc.) und erwerbslose Personen 

nach Vollendung des 58. Lebensjahres, denen innerhalb eines Jahres keine sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung angeboten werden konnte. 

 

Ein Anspruch auf die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld (im allgemeinen 

Sprachgebrauch auch Arbeitslosengeld I genannt) haben Bürgerinnen und Bürger 

nach Beendigung einer Beschäftigung dann, wenn sie arbeitslos geworden sind, sich 

bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben und die im SGB III vorgegebene Anwart-

schaftszeit erfüllen. 

Das Arbeitslosengeld II hingegen ist eine Transferleistung zur Grundsicherung von 

Arbeitsuchenden. Sie wurde 2005 durch die Zusammenführung der früheren Arbeits-

losenhilfe mit der damaligen Sozialhilfe im neu geschaffenen Sozialgesetzbuch Zwei-

tes Buch (SGB II) eingeführt. Ausführliche Informationen zu den Versicherungsleis-

tungen Arbeitslosengeld II und Sozialgeld finden sich im Kapitel 6.2.2. 

 

Arbeitslosenquoten setzen die (beschäftigungslosen, verfügbaren und gemeldeten) 

Arbeitslosen in ein Verhältnis zu den Erwerbspersonen. Erwerbspersonen umfassen 

nach der Definition sowohl erwerbstätige als auch arbeitslose Menschen. Die Arbeits-

losenquote ist dadurch ein Indikator für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungslage; sie 

spiegelt die Auslastung des Arbeitskräfteangebotes wider. 

In Deutschland wird die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen 

berechnet. Als zivile Erwerbstätige werden die abhängigen zivilen Erwerbstätigen so-

wie Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen bezeichnet.22 

 

Auf kleinräumiger Ebene sind Informationen zu der Anzahl der zivilen Erwerbsperso-

nen jedoch nicht verfügbar. Für die Sozialberichterstattung in Bochum wird daher der 

                                                
22 Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

Definition Ar-
beitslose 
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Arbeitslosenanteil aus der absoluten Zahl der Arbeitslosen und der Zahl der Einwoh-

nerinnen und Einwohner am Ort der Hauptwohnung im Alter von 15 bis unter 65 Jah-

ren zum jeweils 31.12. eines Jahres errechnet. Dieser Arbeitslosenanteil der Sozial-

berichterstattung unterscheidet sich auch von dem Arbeitslosenquotienten, der vom 

Fachbereich Statistik und Stadtforschung veröffentlicht wird, da dieser die Zahl der 

Arbeitslosen den Einwohnerinnen und Einwohnern am Ort der Hauptwohnung im Al-

ter von 20 bis unter 60 Jahren gegenüberstellt. Sowohl der Arbeitslosenanteil als auch 

der Arbeitslosenquotient sind nicht mit der Arbeitslosenquote der Bundesagentur für 

Arbeit vergleichbar.  

 
Tab. 15: Arbeitslose nach Geschlecht 2017 
Anteil in Prozent an jeweils männlicher und weiblicher Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten,  
sowie Einwohnerstatistikdatei der Stadt Bochum, Stichtag: 31.12.2017. 

Ortsteile männlich weiblich

Grumme 4,8% 3,9%
Gleisdreieck 13,3% 8,8%
Altenbochum 6,3% 4,5%
Südinnenstadt 5,2% 3,6%
Kruppwerke 13,0% 9,6%
Hamme 10,4% 8,3%
Hordel 5,2% 4,5%
Hofstede 9,3% 7,6%
Riemke 9,0% 6,9%
Mitte 8,8% 6,5%
Günnigfeld 10,9% 7,7%
Wattenscheid-Mitte 13,9% 11,2%
Leithe 10,3% 7,6%
Westenfeld 9,9% 8,3%
Höntrop 6,4% 5,6%
Eppendorf 4,7% 3,0%
Wattenscheid 9,9% 7,7%
Bergen/Hiltrop 5,6% 4,5%
Gerthe 6,6% 6,1%
Harpen/Rosenberg 5,5% 3,6%
Kornharpen/Voede-Abzweig 8,1% 5,4%
Nord 6,4% 4,9%
Laer 9,8% 7,9%
Werne 11,5% 7,7%
Langendreer 7,2% 6,4%
Langendreer-Alter Bahnhof 8,9% 7,2%
Ost 8,9% 7,0%
Wiemelhausen/Brenschede 4,1% 3,0%
Stiepel 2,2% 1,9%
Querenburg 7,0% 6,5%
Süd 5,1% 4,2%
Weitmar-Mitte 7,5% 5,7%
Weitmar-Mark 4,7% 3,7%
Linden 5,8% 4,1%
Dahlhausen 5,4% 5,2%
Südwest 6,0% 4,7%
Stadt Bochum 7,9% 6,1%
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Am 31.12.2017 waren in Bochum 9.902 Männer und 7.350 Frauen arbeitslos gemel-

det, insgesamt 17.252 Menschen. Der Arbeitslosenanteil bei Männern lag dabei im 

Jahr 2017 stadtweit mit knapp 8 % höher als der bei Frauen mit 6 %. Ein ähnliches 

Verhältnis ist in etwa auch in den Stadtbezirken und in den Ortsteilen zu verzeichnen 

(Tab. 15). Der gesamtstädtische Arbeitslosenanteil lag im Jahr 2017 mit 7 % niedriger 

als noch im Jahr 2006 (knapp 9 %).  

Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit (berechnet an 

allen zivilen Erwerbspersonen) lag am 31.12.2017 bei 9,1 %, der Arbeitslosenquoti-

ent, der vom Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling veröffentlicht wird, bei 

8,9 %. 

 

Von den 17.252 arbeitslosen Bochumerinnen und Bochumern erhalten 13.321 Men-

schen (gut 77 %) Transferleistungen nach dem SGB II vom Jobcenter (Grundsiche-

rung Arbeitslosengeld II); dagegen erhalten nur 3.931 Menschen (knapp 23 %) Ver-

sicherungsleistungen nach dem SGB III von der Agentur für Arbeit (Arbeitslosen-

geld I). 

 
Abb. 15: Arbeitslose 2017 
Anteil in Prozent an Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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9,4 – 12,6 % 
 

 
 

10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Wird der durchschnittliche Arbeitslosenanteil auf Ortsteilebene betrachtet (Abb. 15), 

ergibt sich eine Spannweite von mehr als 10 Prozentpunkten zwischen Stiepel (mit 

einem Arbeitslosenanteil von gut 2 %) und Wattenscheid-Mitte (mit einem Arbeitslo-

senanteil von knapp 13 %).  
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Ausländerinnen und Ausländer23 waren dabei häufiger arbeitslos gemeldet als Deut-

sche: Im Jahr 2017 waren dies 5.029 ausländische Bürgerinnen und Bürger, was ei-

nem Anteil von knapp 13 % an der ausländischen Bevölkerung im Alter von 15 bis 

unter 65 Jahren entspricht. 

 

Das Risiko, arbeitslos zu werden und zu bleiben, ist unter den Erwerbstätigen nicht 

gleich verteilt. Unterschiede zeigen sich nicht nur hinsichtlich des Lebensalters, des 

Geschlechts, der Nationalität und der Region, sondern vor allem auch hinsichtlich der 

Qualifikation.  

Personen, die keinen beruflichen Bildungsabschluss vorweisen können, haben das 

größte Risiko, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Während die Arbeitslosenquote 

bei Personen mit einem vorhandenen beruflichen Bildungsabschluss im Jahr 2016 

bei gut 4 % lag, war sie bei Personen ohne Berufsausbildung mit gut 19 % mehr als 

viermal so hoch. Bei Personen ohne beruflichen Abschluss kommt daher der schuli-

schen Bildung eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung zu. Hier zeigt sich: Eine 

höhere schulische Bildung verbessert die Chancen am Arbeitsmarkt. Nach wie vor 

haben die Hochschulabsolventen die besten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Im 

Jahr 2016 betrug deren Arbeitslosenquote gut 2 % (Abb. 16).  

 
Abb. 16: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 1992 – 2016 
Anteil in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen (ohne Auszubildende) gleicher Qualifikation 
Deutschland  

 
1) Ohne Verwaltungsfachhochschulen 
2) Einschließlich Verwaltungsfachhochschulen 
Quelle: Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (2017): Aktuelle 
Daten und Indikatoren. Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten. Nürnberg. Stand: Oktober 2017.  

                                                
23 Aussagen zur Arbeitslosigkeit können nur für Ausländerinnen und Ausländer getroffen werden, nicht 
für alle Menschen mit Migrationshintergrund (Ausländerinnen und Ausländer sowie Deutsche mit zweiter 
Staatsangehörigkeit). 
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Im langfristigen Trend haben sich die Arbeitsmarktchancen bei den oberen und unte-

ren Qualifikationsebenen deutlich auseinanderentwickelt. Der Wegfall von Einfachar-

beitsplätzen im produzierenden Gewerbe und der Beschäftigungsrückgang von An- 

und Ungelernten im Zuge des wirtschaftlichen Strukturwandels haben wesentlich 

dazu beigetragen, dass sich die Beschäftigung auf Arbeitnehmer mit mittleren und 

höheren Qualifikationen und die Arbeitslosigkeit auf Arbeitnehmer ohne bzw. geringe 

Qualifikationen konzentriert.24 

 

Über die Zahl der Arbeitslosen hinaus, die nur einen kleinen Teil des Arbeitsmarktes 

abbildet, ist auch noch die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung zu benennen.  

 

In der Kategorie Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeits-

losen auch noch diejenigen leistungsbeziehenden Personen erfasst, denen zwar ein 

regulärer Arbeitsplatz fehlt, die aber aus verschiedenen Gründen nicht von der Sozi-

algesetzbuchdefinition von Arbeitslosigkeit erfasst werden. Dabei handelt es sich um 

Teilnehmende an bestimmten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik oder Personen in 

einem bestimmten Sonderstatus (insbesondere kurzfristig erkrankte Menschen).  

 
Tab. 16: Unterbeschäftigung 2017 
Stadt Bochum 

 
* Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Am 31.12.2017 waren in Bochum insgesamt 24.232 Menschen (Tab. 16) als unter-

beschäftigt in der Statistik der Agentur für Arbeit aufgeführt – davon waren 17.252 

Personen offiziell gemeldete Arbeitslose (71 %), 6.980 Personen (knapp 29 %) waren 

Teilnehmende an den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder einem Sonderstatus 

zugeordnet.  

Die Unterbeschäftigungsquote beträgt laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit über 

12 %25, gegenüber einer Arbeitslosenquote nach BA-Definition von nur gut 9 %. Die 

Unterbeschäftigungsquote, d.h. die Anzahl der arbeitslosen und der unterbeschäftig-

ten Personen, liegt damit um ein Drittel höher als die Zahl der arbeitslos gemeldeten 

Personen. 

                                                
24 Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (2017): Aktuelle Da-
ten und Indikatoren. Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten (10/2017). Nürnberg. 
25 vgl. ebd. 

Ausgewählte Merkmale Anzahl/Anteil

Arbeitslose insgesamt 17.252
Arbeitslose SBG III 3.931
Arbeitslose SGB II 13.321
Arbeitslosenquote* insgesamt 9,1
Arbeitslosenquote* SGB III 2,1
Arbeitslosenquote* SGB III 7,0
Gemeldete Arbeitsstellen 3.951
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 24.232
Unterbeschäftigungsquote 12,4

Unterbeschäfti-
gung 
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Die Arbeitslosigkeit ist bundesweit in den ersten fünf Jahren des neuen Jahrtausends 

Jahr für Jahr gestiegen und erreichte im Jahr 2005 – verstärkt durch die veränderte 

statistische Zuordnung durch die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

– einen Rekordwert. Im Jahr 2006 setzte dann eine konjunkturelle Belebung ein, die 

dazu führte, dass die Arbeitslosigkeit insgesamt gesunken ist.26  

 

Dies betrifft jedoch nicht die Personengruppe der Langzeitarbeitslosen, d. h. Perso-

nen, die ein Jahr oder länger durchgehend arbeitslos gemeldet sind. Ihre Zahl lag im 

Jahr 2017 bundesweit bei durchschnittlich etwa 900.000 Menschen. Dies entspricht 

knapp 36 % aller Arbeitslosen. Der weit überwiegende Teil dieser LangzeitarbeitsIo-

sen befand sich im Rechtskreis des SGB II.27 

 

Die Ursachen von Langzeitarbeitslosigkeit sind vielfältig: Auf Seiten der Langzeitar-

beitslosen sind hier insbesondere multiple Vermittlungshemmnisse zu nennen (Alter, 

gesundheitliche Einschränkungen, mangelnde Schul- und Berufsausbildung); gleich-

zeitig sind auf dem Arbeitsmarkt viele Einfacharbeitsplätze im z. B. im produzierenden 

Gewerbe weggefallen. Auch der wirtschaftliche Strukturwandel hat wesentlich zum 

Beschäftigungsrückgang von An- und Ungelernten beigetragen. 

 
Abb. 17: Langzeitarbeitslose 2006 – 2017 
Anteil in Prozent an allen Arbeitslosen 
Stadt Bochum 

 
Aus technischen Gründen ist der Datensatz für das Jahr 2011 nicht auswertbar. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
 

                                                
26 vgl. Bundesagentur für Arbeit (2017): Arbeitsmarktberichterstattung - Der Arbeitsmarkt in Deutschland 
– Die Arbeitsmarktsituation von langzeitarbeitslosen Menschen. Nürnberg. 
27 vgl. ebd. 
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Auch in Bochum ist der Anteil von langzeitarbeitslosen Personen seit dem Jahr 2009 

bis zum Jahr 2014 wieder merklich angestiegen, stärker auch als die bundesweite 

Entwicklung. Ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2016 ist der Anteil der Langzeitarbeits-

losen leicht gesunken, seitdem steigt er wieder an und lag am 31.12.2017 bei über 

43 % der Arbeitslosen (Abb. 17). 

 

Es handelt sich in Bochum um eine Gesamtzahl von 7.492 Bürgerinnen und Bürger, 

die zum 31.12.2017 seit mindestens 1 Jahr arbeitslos sind.  

Von diesen Langzeitarbeitslosen sind 703 Personen (gut 9 %) im SGB III-Bezug der 

Agentur für Arbeit und 6.789 Personen (knapp 91 %) im SGB II-Grundsicherungsbe-

zug des Jobcenters. 

 
Abb. 18: Langzeitarbeitslose 2017 
Anteil in Prozent an allen Arbeitslosen 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017 
 

Kleinräumig finden sich prozentual die meisten Langzeitarbeitslosen in den Ortsteilen 

Westenfeld, Werne, Langendreer-Alter Bahnhof, Langendreer, Weitmar-Mark und 

Dahlhausen (zwischen knapp 48 und knapp 50 %). Harpen/Rosenberg weist mit gut 

32 % den niedrigsten Anteil an Langzeitarbeitslosen auf (Abb. 18).  

 

Wie auch bundesweit, stellt sich in Bochum der Umgang mit verfestigter Langzeitar-

beitslosigkeit als große Herausforderung dar. 

Angesichts dessen hat es sich die Stadt Bochum zum Ziel gesetzt, parallel zu den 

vielfältigen gemeinsamen Bemühungen mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 

Bochum, zusätzlich noch einen eigenen Beitrag zur Bekämpfung der Langzeitarbeits-

losigkeit zu leisten. Vom Rat der Stadt wurde im Jahr 2017 die Einrichtung einer Kom-

munalen Beschäftigungsgesellschaft beschlossen und auch als Kernaktivität in die 
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Bochum Strategie 2030, die Gesamtentwicklungsplanung der Stadt, aufgenommen.  

Die Kommunale Beschäftigungsgesellschaft soll ausschließlich den Personenkreis 

der nicht mehr auf dem regulären Arbeitsmarkt vermittelbaren Langzeitarbeitslosen 

nachhaltig fördern; insbesondere soll der Fokus auf Ältere kurz vor der Rente und 

Betroffene mit Familien liegen. Damit werden die bereits bestehenden Beschäfti-

gungsmöglichkeiten der Bochumer Beschäftigungsträger im Bereich der Bekämpfung 

der Langzeitarbeitslosigkeit sinnvoll ergänzt. 

Die Stadt Bochum nimmt hiermit auch ihre Verpflichtung wahr, allen Bürgerinnen und 

Bürgern eine umfassende gesellschaftliche Partizipation zu ermöglichen; auch lang-

zeitarbeitslosen Menschen werden dadurch verbesserte politische, kulturelle und so-

ziale Teilhabechancen vermittelt. 

 

Bei der Jugendarbeitslosigkeit steht Deutschland im europäischen Vergleich über-

durchschnittlich gut da. Sowohl bei der Arbeitslosenquote als auch bei der durch-

schnittlichen Arbeitslosendauer von jungen Erwachsenen unter 25 Jahren liegt 

Deutschland mit vorne. Allerdings gilt generell, dass Jugendliche im Vergleich zu Er-

wachsenen ab 25 Jahren ein höheres Arbeitslosenrisiko haben. Die Gründe sind vor 

allem in den Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Beschäftigung zu sehen. 

Weniger stabile Verträge beim Erwerbseinstieg und fehlende betriebliche bzw. beruf-

liche Erfahrung erhöhen in dieser Phase des Lebensverlaufs das Risiko, (wiederholt) 

arbeitslos zu werden28. 

 

In Bochum befinden sich unter den insgesamt 17.252 arbeitslosen Menschen auch 

viele Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis unter 25 Jahren. 

Es handelte sich dabei um 1.430 Personen und damit um einen Anteil von gut 3 % 

der 15- bis unter 25-Jährigen in Bochum. Die geringsten Anteile wiesen dabei mit 

weniger als 2 % die Ortsteile Südinnenstadt, Weitmar-Mark und Linden auf, die 

höchsten Anteile Wattenscheid-Mitte und Leithe mit knapp 7 % (Abb. 19). 

 

Damit keine Verfestigung oder Zunahme der Arbeitslosigkeit von jungen Frauen und 

Männern erfolgt, bedarf es vielfältiger Hilfen sowohl beim Übergang von der Schule 

in Ausbildung und Beruf sowie später dann auch Unterstützung bei der Suche nach 

einer Arbeitsstelle. In diesem Kontext hat es sich bewährt, den jungen Leuten parallel 

ebenfalls auch Beratung und Hilfestellung zu lebenspraktischen Bereichen wie z. B. 

Wohnung, Konto, Schulden, Sucht anzubieten und bei Bedarf Verknüpfungen zu fa-

milienpädagogischen Angeboten herzustellen. 

 

 
  

                                                
28 vgl. Möller, J.; Walwei, U. (2017): Arbeitsmarkt kompakt - Analysen, Daten, Fakten, IAB-Bibliothek 

Jugendarbeitslo-
sigkeit  
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Abb. 19: Jugendliche Arbeitslose 2017 
Anteil in Prozent an Bevölkerung von 15 bis unter 25 Jahren 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
k.A.: keine Angabe aus Gründen des Datenschutzes. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Fachbereich Sta-
tistik und Stadtforschung, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Seit Ende des Jahres 2015 werden Jugendliche und junge Erwachsene daher von 

der Bochumer Jugendberufsagentur ganzheitlich betreut. In gemeinsamer Verant-

wortung arbeiten hier Jobcenter, Agentur für Arbeit und Jugendamt Bochum aktiv zu-

sammen, um junge Menschen, unabhängig davon, welche finanziellen Leistungen sie 

erhalten, bestmöglich in Ausbildung oder Arbeit zu integrieren.  

Der erste Schritt in das Arbeitsleben junger Menschen bildet der Übergang zwischen 

Schule und Beruf. Damit er gelingt, steht bei der Jugendberufsagentur die Vermittlung 

in Ausbildung im Vordergrund. Regelmäßige Einzelkontakte sowie Gruppeninforma-

tionsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulabschluss-

jahres sind fester Bestandteil der Arbeit der Jugendberufsagentur. Für unversorgte 

Jugendliche, bei denen keine Vermittlung in eine reguläre Ausbildung gelungen ist, 

stehen außerbetriebliche Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung sowie auch Unter-

stützungsmöglichkeiten für Jugendliche, die – noch – nicht für eine Ausbildung in Be-

tracht kommen. Steht für junge Menschen die Aufnahme einer sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeit im Vordergrund, werden sie auch dabei entsprechend beraten und 

unterstützt. 

 

Die Stadt Bochum beteiligt sich ebenfalls an der Landesinitiative Kein Abschluss ohne 

Anschluss (KAoA). Die zuständige Kommunale Koordinierungsstelle ist im Schulver-

waltungsamt angesiedelt und will den Übergang Schule – Beruf gemeinsam mit am 

Übergang tätigen Akteuren noch passgenauer gestalten. Das Ziel ist auch hier, allen 

jungen Menschen nach der Schule möglichst rasch eine Anschlussperspektive für 

[
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eine Berufsausbildung oder ein Studium aufzuzeigen. Zu den wichtigsten Partnern 

zählen dabei das Jugendamt und die Arbeitsverwaltung (siehe auch Kapitel 2.3.6). 

 

Viele junge Menschen müssen dennoch Wartezeiten vor dem Beginn einer Berufs-

ausbildung in Kauf nehmen; teilweise gelingt die Aufnahme einer Ausbildung auch 

gar nicht. 

Beim Berufseinstieg haben später dann vor allem gering qualifizierte junge Erwach-

sene überdurchschnittlich viele Schwierigkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden und auf 

dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zudem sind sie auch (wie in diesem Kapitel schon 

unter Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten beschrieben) zu einem höheren 

Anteil als die Gesamtbevölkerung atypisch oder prekär beschäftigt29.  

  

                                                
29 vgl. Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (2017): Aktuelle 
Daten und Indikatoren. Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten (10/2017). Nürnberg. 
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2.2 Wohnen 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

2.2.1 Wohngebäude 

- In Bochum gab es Ende des Jahres 2016 rund 57.900 Wohngebäude, in 

denen sich rund 197.500 Wohnungen befinden.  

- Rund 56 % aller Wohngebäude sind Ein- und Zweifamilienhäuser, welche 

in eher ländlich geprägten Ortsteilen am Stadtrand häufiger vorliegen als im 

dicht besiedelten Innenstadtbereich. 

- Rund 8 % aller Mehrfamilienhäuser (drei Wohnungen und mehr) haben 

zehn Wohnungen und mehr. 

- Die Eigentümerquote in Bochum beträgt durchschnittlich 25 %. 

- Im Durchschnitt steht jeder Bewohnerin/jedem Bewohner Bochums knapp 

38 qm Wohnfläche zur Verfügung. 

2.2.2 Wohn- und Wohnnebenkosten 

- Nachdem die Angebotsmieten in Bochum gemäß empirica-Preisdatenbank 

seit 2010 zunächst moderat gestiegen sind, hat sich die Dynamik seit 2014 

deutlich erhöht. 

- Von Juli 2016 bis Juni 2017 konnten rund 7.250 angebotene Mietinserate 

am Bochumer Wohnungsmarkt ausgewertet werden, wonach sich ein Medi-

anwert für das Gesamtangebot in Höhe von 6,59 €/qm ergibt. Gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Preissteigerung von 3 %. 

- Dabei fallen die Preise sowohl für besonders kleine als auch für besonders 

große Wohnungen deutlich überdurchschnittlich aus. Wohnungen unter 30 

qm weisen mit 8,32 €/qm Wohnfläche den höchsten Quadratmeterpreis auf. 

- Das Angebot an angemessenen Wohnungen für Haushalte im SGB II-Leis-

tungsbezug ist bis zu einer Wohnungsgröße von Fünf-Personen-Haushalten 

den Richtwerten entsprechend in ausreichendem Maß vorhanden; ab einer 

Haushaltsgröße von sechs Personen bzw. einer Wohnungsgröße von 

125 qm ist entsprechender Wohnraum nicht mehr in ausreichendem Umfang 

verfügbar.  

- Im Land Nordrhein-Westfalen haben sich die Wohnungsnettokaltmieten ge-

nauso stark verteuert wie die Verbraucherpreise insgesamt. Zwar sind die 

„kalten“ Wohnungsnebenkosten landesweit unterdurchschnittlich gestiegen. 
Dafür haben die „warmen“ Nebenkosten 2017 wieder einen moderat preis-
treibenden Einfluss auf die Wohnkosten genommen, nachdem die Haus-

haltsenergiekosten in den Jahren 2013 bis 2016 noch deutlich gesunken wa-

ren. 

- Im Jahr 2017 wurde bei rund 2 % aller Bochumer Haushalte Strom oder 

Gas abgestellt. Rund 60 % der Sperrungen werden in Bochum innerhalb ei-

nes Tages wieder aufgehoben. 
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2.2.3 Zielgruppenspezifische Wohnungsangebote 

- Sowohl absolut als auch prozentual gibt es in Bochum immer weniger Sozi-

alwohnungen, Ende des Jahres 2017 waren es 12.931 bzw. knapp 7 %. 

- Am 31.12.2017 befanden sich 2.915 Wohnungen in der Belegungsbindung 

für Mieter ab dem 60. Lebensjahr („Seniorenwohnungen“). 
- 3.862 Haushalte erhielten im Jahr 2017 Wohngeld. Aus der landesweiten 

Statistik ergibt sich, dass Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionärinnen 

und Pensionäre die größte Gruppe der Empfängerhaushalte stellen. 

2.2.4 Wohnungsleerstand 

- Zum Stichtag 30.06.2018 waren in Bochum rund 5.450 Wohnungen leerste-

hend, was einer Leerstandsquote von 2,8 % entspricht. 

 

 

Wohnen gehört zu den wichtigsten menschlichen Grundbedürfnissen, der Zugang zu 

angemessenem, bezahlbarem Wohnraum ist damit ein essentieller Teil der Grund-

versorgung.30 Im Laufe eines Lebens stellt sich die Frage nach der Angemessenheit 

immer wieder neu, sei es etwa durch die Aufnahme eines Studiums in einer fremden 

Stadt, bei der Gründung einer Familie oder im Alter. Die finanzielle Situation der Woh-

nungssuchenden spielt dabei immer eine entscheidende Rolle, denn Faktoren wie 

Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen etc. können den Zugang zum Wohnungsmarkt 

erschweren oder sogar verhindern. Ebenso kann es für manche Personengruppen 

schwieriger sein, einen Zugang zum Wohnungsmarkt zu finden. Dazu gehören be-

sonders kinderreiche Familien oder Menschen mit Migrationshintergrund. 

Mit dem Handlungskonzept Wohnen31 hat die Stadt Bochum daher ein Handlungs-

programm auf den Weg gebracht, um den Wohnstandort Bochum attraktiver zu ma-

chen. Zusammen mit dem Konzept wurde eine Quotierung für den geförderten Woh-

nungsbau beschlossen, um der Angebotsverknappung im preisgünstigen Segment 

entgegenzuwirken (siehe auch Kapitel 2 2.3). 

 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Anzahl der Wohngebäude – differenziert 

nach Anzahl der Wohnungen –, die Wohnflächen pro Einwohnerin/Einwohner und die 

Eigentümerquoten dargestellt. Weiterhin werden die Wohn- und Wohnnebenkosten 

analysiert, abschließend werden zielgruppenspezifische Wohnungsangebote be-

schrieben, unter anderem Sozial- und Seniorenwohnungsbestände. 

Weiterführende Informationen über den Bochumer Wohnungsmarkt werden im Rah-

men der Wohnungsmarktbeobachtung des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in 

den regelmäßig erscheinenden Publikationen Wohnungsmarktbarometer und Woh-

nungsmarktbericht veröffentlicht32.  

                                                
30 vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2012): Sozial-
bericht 2012. Armuts- und Reichtumsbericht. Düsseldorf, S. 159. 
31 Das Handlungskonzept ist im Internet unter https://www.bochum.de/handlungskonzept-wohnen ver-
fügbar.  
32 Die Veröffentlichungen der Wohnungsmarktbeobachtung sind auch im Internet unter www.bo-
chum.de/wohnungsmarktbericht verfügbar. 
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2.2.1 Wohngebäude 

In Bochum gab es Ende des Jahres 2016 rund 57.900 Wohngebäude. Fast ein Viertel 

aller Wohngebäude waren dabei im Stadtbezirk mit der höchsten Bevölkerungsdichte 

in Bochum (Mitte) vorzufinden, die wenigsten im Bezirk Nord (Tab. 17).  

 
Tab. 17: Wohngebäude und Wohnungen nach Stadtbezirken 2016 
Stadt Bochum und Stadtbezirke 

 
Werte sind gerundet.  
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Gebäudedatei, Stichtag: 
31.12.2016. 
 

In den 57.900 Wohngebäuden befinden sich rund 197.500 Wohnungen. Die Anzahl 

der Wohnungen pro Wohngebäude ist ungleich auf das Stadtgebiet verteilt. Im Orts-

teil Gleisdreieck zählen 85 % aller Wohngebäude zu den Mehrfamilienhäusern (drei 

Wohnungen und mehr). Im Durchschnitt kommen hier knapp sechs Wohnungen auf 

ein Wohngebäude. Im Ortsteil Hordel hingegen besteht der Wohngebäudebestand 

lediglich zu knapp 13 % aus Mehrfamilienhäusern. Häuser mit zehn und mehr Woh-

nungen sind darunter nicht zu finden (Tab. 18). Durchschnittlich gibt es hier in jedem 

Wohngebäude knapp zwei Wohnungen. Damit herrscht in diesem Ortsteil mit 1.600 

auch das geringste Wohnungsangebot vor. Die meisten Wohnungen finden sich im 

Ortsteil Langendreer (13.490), gefolgt von Wattenscheid-Mitte (12.870) und Südin-

nenstadt (10.200). 

Eine Besonderheit der Wohnbebauung zeigt sich im Ortsteil Querenburg. Der Anteil 

an Mehrfamilienhäusern ist mit knapp 30 % im innerstädtischen Vergleich unterdurch-

schnittlich. Allerdings besteht fast jedes dritte Mehrfamilienhaus aus zehn Wohnun-

gen und mehr (Tab. 18). 

Dies ist auf die Errichtung der Hustadt Ende der Sechzigerjahre zurückzuführen. Die 

Universitätsrahmenstadt wurde damals in Querenburg für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Ruhr-Universität Bochum bzw. der Opelwerke geschaffen und besteht 

zu einem großen Teil aus Hochhäusern.  

 
  

Stadtbezirke Wohngebäude Wohnungen

Mitte 13.700 56.900
Wattenscheid 11.200 40.800
Nord 6.700 19.000
Ost 8.000 28.600
Süd 7.900 22.500
Südwest 10.300 29.700

Stadt Bochum 57.900 197.500

Wohngebäude 
und Wohnungen 
insgesamt  

Wohngebäude 
nach Anzahl der 
Wohnungen 
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Tab. 18: Wohnungen nach Wohneinheiten 2016 
Anteil in Prozent 
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

 
Werte sind gerundet.  
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Gebäudedatei, Stichtag: 
31.12.2016. 
 

Wirft man einen Blick auf die Verteilung der Ein- und Zweifamilienhäuser im Stadtge-

biet, zeigt sich innerhalb Bochums dasselbe Bild wie in anderen Kommunen Nord-

rhein-Westfalens: In eher ländlich geprägten Ortsteilen am Stadtrand liegen Ein- und 

Zweifamilienhäuser deutlich häufiger vor (z. B. Hordel mit einer Quote von 87 %, Stie-

pel mit 80 % und Bergen/Hiltrop mit 72 %) als im dicht besiedelten Innenstadtbereich 

(zum Vergleich: Gleisdreieck mit 15 %, Südinnenstadt mit 28 % und Hamme mit 

29 %) (Tab. 18).  

 

Der Wohnungsbestand in Bochum wird überwiegend vermietet. Bei etwa einem Vier-

tel handelt es sich um selbstgenutztes Wohneigentum. Nach einer aktuellen Auswer-

tung von Grundsteuerdaten werden etwa 48.700 Wohnungen vom Eigentümer selbst 

Ortsteile

1 und 2 Wohnungen

Anteil an Wohngebäuden 

3 Wohnungen 
und mehr

Anteil an Wohngebäuden 

10 Wohnungen 
und mehr

Anteil an Mehrfamilien-
Häusern (3 und mehr) 

Grumme 42 58 6
Gleisdreieck 15 85 11
Altenbochum 51 49 7
Südinnenstadt 28 72 13
Kruppwerke 46 54 7
Hamme 29 71 12
Hordel 87 13 0
Hofstede 51 49 6
Riemke 48 52 5
Mitte 43 57 9
Günnigfeld 55 45 8
Wattenscheid-Mitte 42 58 14
Leithe 52 48 5
Westenfeld 36 64 17
Höntrop 65 35 10
Eppendorf 67 33 4
Wattenscheid 54 46 11
Bergen/Hiltrop 72 28 4
Gerthe 60 40 5
Harpen/Rosenberg 71 29 9
Kornharpen/Voede-Abzweig 57 43 8
Nord 66 34 6
Laer 47 53 8
Werne 45 55 7
Langendreer 59 41 7
Langendreer-Alter Bahnhof 41 59 8
Ost 52 48 7
Wiemelhausen/Brenschede 59 41 6
Stiepel 80 20 4
Querenburg 70 30 30
Süd 70 30 11
Weitmar-Mitte 59 41 6
Weitmar-Mark 62 38 4
Linden 70 30 7
Dahlhausen 63 37 7
Südwest 64 36 6
Stadt Bochum 56 44 8

Eigentümerwoh-
nungen 
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bewohnt. Die Werte haben sich im Vergleich zur letzten Auswertung vor vier Jahren 

praktisch nicht geändert.  

 

In Ortsteilen mit einem hohen Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern herrscht gleich-

zeitig eine hohe Eigentümerquote vor. Die Eigentümerquote bezeichnet den Anteil 

der Wohnungen, die von ihrer Eigentümerin / ihrem Eigentümer selbst bewohnt wer-

den. Haushalte, die Eigentum bilden, beabsichtigen in der Regel langfristig in der er-

worbenen Immobilie wohnen zu bleiben.33 Dies ist unter anderem an den korrespon-

dierenden geringeren Abwanderungstendenzen zu beobachten: Ortsteile mit einem 

hohen Anteil an Eigentümerwohnungen zeichnen sich in Bochum gleichzeitig durch 

geringe Wanderungsbewegungen aus. Ursache könnte eine stärkere Verbundenheit 

von Eigentümerinnen und Eigentümern mit dem Ortsteil sein als bei Personen, die 

zur Miete wohnen. 

 
Abb. 20: Eigentümerquote 2018 
Anteil in Prozent an allen Wohnungen 
Stadt Bochum, Ortsteile 

 

 

 

 

 

  
 
8,0 – 17,4 % 
 

17,5 – 21,0 % 
 

21,1 – 26,6 % 
 

26,7 – 33,0 % 
 

33,1 – 53,0 % 
 

 
 

10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Finanzsteuerung, Grundsteuerdatei und Sachgebiet Statistik und Wir-
kungscontrolling, Gebäudedatei, Stichtag: 31.07.2018. 
 
Die Eigentümerquote 2018 in Bochum beträgt durchschnittlich 25 %. Die höchste Ei-

gentümerquote innerhalb Bochum ist mit 53 % im Ortsteil Hordel zu beobachten, ge-

folgt von Stiepel mit 44 % (Abb. 20). Deutlich zu erkennen ist, dass selbst genutztes 

Wohneigentum vorwiegend am Stadtrand zu finden ist. In eher dicht besiedelten In-

nenstadtlagen ist die Eigentümerquote niedriger. Die niedrigste Quote weist der Orts-

teil Gleisdreieck mit 8 % vor. 
  

                                                
33 vgl. Münter, A. (2012): Wanderungsentscheidungen von Stadt-Umland-Wanderern: Regionaler Ver-
gleich der Muster und Motive, Informations- und Wahrnehmungslücken sowie Beeinflussbarkeit der 
Wanderungsentscheidung in vier Stadtregionen. Münster, S. 229. 
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Abb. 21: Wohnflächen 2016 
Quadratmeter (qm) je Einwohnerin/Einwohner  
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Gebäudedatei, Stichtag: 
31.12.2016. 
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Eine niedrige Eigentümerquote und eine verdichtete Wohnbebauung stehen in den 

Bochumer Ortsteilen nicht immer im Zusammenhang mit einer geringen Wohnfläche: 

Zwar ist beispielsweise die Wohnfläche pro Person in Stiepel mit knapp 48 qm die 

höchste in Bochum, in Südinnenstadt – ein Ortsteil mit einer relativ hohen Bevölke-

rungsdichte – liegt die durchschnittliche Wohnfläche hingegen ebenfalls über dem 

städtischen Mittelwert. In Querenburg zeigt sich die stadtweit niedrigste Anzahl an 

Quadratmetern. Dies ist vermutlich auf die hohe Dichte an Studentenwohnheimen in 

diesem Ortsteil zurückzuführen (Abb. 21). Der städtische Durchschnittswert beträgt 

in Bochum knapp 38 qm.  

2.2.2 Wohn- und Wohnnebenkosten 

Auskünfte über kommunale Mietkosten gibt die Empirica-Preisdatenbank.34 Nachfol-

gend werden hieraus die Angebotsmieten (Nettokaltmieten) für die Stadt Bochum dar-

gestellt. Weitergehende Informationen zur Entwicklung der Mieten enthalten die Woh-

nungsmarktberichte der Stadt Bochum.35 

Für den Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018 konnten etwa 7.250 angebotene Mietinse-

rate am Bochumer Wohnungsmarkt ausgewertet werden. Danach ergibt sich ein Me-

dianwert36 für das Gesamtangebot in Höhe von 6,59 €/qm, wobei der Wert für Be-
standsobjekte bei 6,56 €/qm und für Neubaumieten bei 9,70 €/qm liegt.  
Ein Drittel der Inserate liegt preislich zwischen 6 und 7 €/qm, niedriger liegen 29,3 % 

der Angebote. Der Anteil der höherpreisigen Angebote mit über 9 €/qm beträgt 5,6 % 

vom Gesamtangebot.  

 

Die Angebotsmieten sind in Bochum seit 2010 zunächst moderat angestiegen, seit 

2014 hat sich die Dynamik deutlich erhöht. So stieg die durchschnittliche Angebots-

miete im Zeitraum 2010 bis 2014 um 5,4 % (+0,29 €/qm), von 2014 bis Juni 2018 
bereits um 16,6 % (+0,94 €/qm). Im abgelaufenen Betrachtungszeitraum sind die Mie-
ten zwar etwas moderater als in den beiden Vorjahren gestiegen, jedoch immer noch 

um 3 % (+0,19 €/qm). 
 

 
  

                                                
34 vgl. hier und im Folgenden: Stadt Bochum (2018): Wohnungsmarktbericht Bochum 2018. Bochum. 
35 Die Publikation ist im Internet unter www.bochum.de/wohnungsmarktbericht verfügbar. 
36 Siehe Glossar 

Wohnflächen 

Internetanalyse 
Bochumer Woh-
nungsmarkt 

Entwicklung der 
Kaltmiete 
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Abb. 22: Angebotsmietpreis* für Mietwohnungen nach Angebotsjahr 2009 – 2018 
Median der Angebotsmietpreise in Euro/Quadratmeter (€/qm) 
Stadt Bochum 

 
bis Juni 2012: IDN ImmoDaten GmbH, ab 2012: empirica-systeme.de,  
* Nettomiete, Bestand und Neubau  
Quelle: empirica-Preisdatenbank (empirica-systeme GmbH), zitiert nach: Stadt Bochum (2018): Amt für 
Stadtplanung und Wohnen: Wohnungsmarktbericht Bochum 2018.  
 

Der größte Anteil des Mietwohnungsangebotes entfällt auf Zwei- und Drei-Zimmer-

Wohnungen. Mit über 5.900 Inseraten machen diese Wohnungen über 81 % der un-

tersuchten Inserate aus. Kleinere Wohnungen (1 Zimmer) haben einen Marktanteil 

von 9,8 % und sind durchschnittlich am teuersten (7,07 €/qm). Sehr gering ist der 
Anteil großer Wohnungen – bei lediglich 125 Inseraten (1,7 %) verfügte die Wohnung 

über fünf und mehr Zimmer. 

 

Bei einer Differenzierung nach Wohnfläche wird wie in früheren Jahren deutlich, dass 

die Preise sowohl für besonders kleine als auch besonders große Wohnungen deut-

lich überdurchschnittlich ausfallen. Bei den großen Wohnungen ab 110 qm liegt der 

Median bei 6,90 €/qm, bei Kleinstwohnungen (unter 30 qm Wohnfläche) sogar bei 
8,32 €/qm.  
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Abb. 23: Angebotsmietpreise für Mietwohnungen nach Wohnfläche* Juli 2017 – Juni 
2018 
Durchschnittlicher Mietpreis in Euro/Quadratmeter (€/qm) 
Stadt Bochum 

 
*Nettokaltmiete, Bestand und Neubau  
Quelle: empirica-Preisdatenbank (empirica-systeme GmbH), zitiert nach: Stadt Bochum (2018), Amt für 
Stadtplanung und Wohnen: Wohnungsmarktbericht Bochum 2018.   
 

Aber auch innerhalb des Stadtgebietes fällt die preisliche Differenzierung oftmals er-

heblich aus. Die höchsten Mieten werden in einem Streifen verlangt, der sich in der 

Mitte Bochums von Norden nach Süden zieht, beginnend in Grumme bis hinunter 

nach Stiepel. In Stiepel werden die mit Abstand höchsten Mieten verlangt (7,82 €/qm), 
die Abweichung vom gesamtstädtischen Median liegt hier bei 18,6 %.  

 

Östlich und westlich dieses Streifens liegen Ortsteile mit vergleichsweise niedrigen 

Angebotsmieten. Dies gilt vor allem einerseits für Wattenscheid-Mitte (5,90 €/qm), 
Leithe (5,95 €/qm) und Günnigfeld (5,67 €/qm) sowie andererseits für Querenburg, 

Werne (je 6,00 €/qm) und Harpen/Rosenberg (6,08 €/qm) (Abb. 24).  

 

Die große Spannbreite der Mieten ist jedoch nicht als Standort-Nachteil zu interpre-

tieren, sondern kann auch Indiz für vielfältige Lagen und unterschiedliche Qualitäten 

für verschiedenste Nachfragergruppen im Stadtgebiet sein.  
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Abb. 24: Angebotsmieten für Mietwohnungen Juli 2017 – Juni 2018 
Median der Angebotsmietpreise in Euro/Quadratmeter (€/qm) 
Stadt Bochum, Ortsteile 

 

 

  
 
bis unter 6,00 
 

6,00 bis unter 6,40 
 

6,40 bis unter 6,80 
 

6,80 bis unter 7,20 
 

7,20 und mehr 
 

Keine Daten 
 

10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: empirica-Preisdatenbank (empirica-systeme GmbH), zitiert nach: Stadt Bochum (2018), Amt für 
Stadtplanung und Wohnen: Wohnungsmarktbericht Bochum 2018.  
 

Im Gegensatz zu den Mietpreisen in Bochum sind die Wohnnebenkosten leicht rück-

läufig. Zu den Wohnnebenkosten zählen unter anderem die Ausgaben für Müllbesei-

tigung, Wasserver- und Abwasserentsorgung, Strom und Heizung. In NRW37 war zu-

nächst eine Steigerung der gesamten durchschnittlichen Wohnnebenkosten seit dem 

Erfassungszeitpunkt im Jahr 2009 von 3,02 €/qm auf 3,35 €/qm im Jahr 2013 zu er-
kennen. Seitdem sind die Wohnnebenkosten insgesamt auf 2,94 €/qm im Jahr 2015 
gesunken (Abb. 25). Dieser Rückgang ist v. a. auf die gesunkenen Kosten für Hei-

zung und Warmwasser zurückzuführen, wofür wiederum die gesunkenen Energie-

preise verantwortlich zeichnen. In NRW betrugen die Kosten für Heizung und Warm-

wasser im Abrechnungsjahr 2015 durchschnittlich 1,02 €/qm im Monat und wichen 
damit nur leicht vom Bundesdurchschnitt ab (1,07 €/qm).38 Jedoch gibt es hier auch 

eine besonders breite Spreizung. In besonders energieeffizienten Wohnungen zahlen 

Mieterinnen und Mieter nur 0,44 €/qm, in besonders uneffizienten bis zu 1,91 €/qm.39 
 

  

                                                
37 Eine Auswertung der kommunalen Entwicklung der Wohnnebenkosten ist derzeit nicht möglich. 
38 vgl. Deutscher Mieterbund Nordrhein Westfalen e. V. (2018): Betriebskostenspiegel. Online verfügbar: 
http://www.mieterbund-nrw.de/mieterservice/betriebskostenspiegel/ Stand 12.04.2018. 
39 vgl. Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e. V. (2018): Betriebskostenspiegel 2016-17 ist 
da. Online verfügbar: https://www.mieterverein-bochum.de/mietrecht/artikel/artikel/betriebskostenspie-
gel-2016-17-ist-da/ Stand 12.04.2018 
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Abb. 25: Entwicklung der Wohnnebenkosten nach Heiz- und sonstigen Betriebskosten 
2009 – 2015 
Nebenkosten in Euro/Quadratmeter (€/qm) 
Nordrhein-Westfalen 

 
* Heizung und Warmwasser 
Quelle: Deutscher Mieterbund Nordrhein Westfalen e. V. (2018): Betriebskostenspiegel. Online verfüg-
bar: http://www.mieterbund-nrw.de/mieterservice/betriebskostenspiegel/ Stand 12.04.2018.  
 

Zum 01.01.2017 trat ein neuer qualifizierter Mietspiegel für nicht preisgebundenen 

Wohnraum im Gebiet der Stadt Bochum in Kraft. Dieser basiert auf den Daten einer 

repräsentativen Erhebung bei Bochumer Vermietern und wurde vom Arbeitskreis 

Mietspiegel als qualifizierter Mietspiegel gemäß § 558 d des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches anerkannt. 

 

Anders als bislang, werden die Richtwerte für die Angemessenheit der Bedarfe für 

Unterkunft und Heizung jedoch zukünftig nicht mehr direkt aus dem jeweils gültigen 

Mietspiegel entnommen. Vielmehr erfolgte im Rahmen der Erstellung des Mietspie-

gels eine eigene Auswertung durch das Amt für Soziales. Hierzu wurde auf die Da-

tenbasis des Mietspiegels zurückgegriffen und nach anerkannten statistischen 

Grundsätzen gemäß der Vorgaben der Gesetzgebung und Rechtsprechung (insbe-

sondere in Hinblick auf die Entscheidungen des Bundessozialgerichts) eine Ermitt-

lung der Richtwerte, sowohl bezogen auf die Kaltmiete, als auch auf die kalten Be-

triebskosten, vorgenommen. 

Im Anschluss an die Erstellung der statistischen Auswertung wurde anhand der in 

Bochum vorhandenen Angebotsmieten festgestellt, dass bis zur Wohnungsgröße von 

Fünf-Personen-Haushalten den Richtwerten entsprechender Wohnraum in ausrei-

chendem Maß vorhanden ist und sich die Verfügbarkeit über einen längeren Zeitraum 

bestätigen lässt. Auch konnte bestätigt werden, dass sich der verfügbare angemes-

sene Wohnraum annähernd über das gesamte Stadtgebiet erstreckt. 
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Zukünftig errechnet sich der abstrakt angemessene Richtwert der Mietobergrenze 

aus der Bruttokaltmiete (Nettokaltmiete + kalte Betriebskosten). Die sich daraus er-

gebenden Richtwerte sowie die Verfügbarkeitsquote der Wohnungen im Bochumer 

Stadtgebiet sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 
Tab. 19: Richtwerte für die Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
sowie Verfügbarkeitsquote nach Haushaltsgröße 2018 
Stadt Bochum 

  
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 30.04.2018. 
 

Ab einer Haushaltsgröße von sechs Personen bzw. einer Wohnungsgröße von 

125 qm war festzustellen, dass Wohnraum, der dem ermittelten Richtwert entspricht, 

nicht mehr in ausreichendem Umfang verfügbar ist. Ab dieser Haushaltsgröße ist die 

Prüfung der Angemessenheit daher nach den Umständen des Einzelfalles vorzuneh-

men. Hierbei wird hilfsweise zur Orientierung auf die Werte aus § 12 Wohngeldgesetz 

(WoGG) zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10 % zurückgegriffen (Bochum 

ist hierbei der Mietenstufe III zuzuordnen). Die entsprechenden Werte betragen der-

zeit: 
 

Tab. 20: Richtwerte für die Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
nach Haushaltsgröße 2018 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 30.04.2018. 
 

Die Richtwerte werden seit dem 01.05.2018 bei der Beurteilung der Angemessenheit 

von Wohnraum berücksichtigt. 

 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Energieunternehmen die Versorgung 

der Haushalte mit Strom oder Gas unterbrechen. Dies ist nach § 19 der StromGVV 

unter anderem bei Zahlungsrückständen der Fall. Im Jahr 2016 nahmen die Stadt-

werke Bochum insgesamt 3.860 und im Jahr darauf 3.880 Stromzählersperrungen 

aufgrund von Zahlungsverzug vor. Gaszählersperrungen treten deutlich seltener auf. 

Im Jahr 2017 bezifferten sich diese in Bochum auf 61. Im Jahr zuvor waren es noch 

34 Sperrungen mehr (Tab. 21). 

 

 Personen im 
Haushalt

Bruttokaltmiete 
Euro mtl. 

Verfügbarkeits-
quote

1 373,90 59,0%
2 467,42 47,5%
3 554,32 51,1%
4 637,07 47,2%
5 779,02 58,0%

 Personen im 
Haushalt

Bruttokaltmiete 
Euro mtl. 

6 925,10
7 1025,20
8 1125,30

Entwicklung der 
Strom-/Gassper-
ren 
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Tab. 21: Strom- und Gaszählersperrungen infolge von Zahlungsrückständen 2016 und 
2017 
Stadt Bochum 

 
* Werte sind gerundet 
Quelle: Stadtwerke Bochum, Stand: je Jahressumme. 
 

Legt man die in Kapitel 1.5 und 3.1 beschriebene Zahl der Haushalte zugrunde, wur-

den im Jahr 2017 bei rund 2 % aller Bochumer Haushalte Strom oder Gas abgestellt. 

Rund 60 % der Sperrungen werden in Bochum innerhalb eines Tages aufgehoben, 

da die Kunden die Zahlungsrückstände begleichen.  

 

Im Rahmen des Modellprojekts NRW bekämpft Energiearmut gehen die Stadtwerke 

Bochum und die Verbraucherzentrale wachsende Zahlungsprobleme bei den Ener-

giekosten gemeinsam an. Die Stadtwerke beteiligen sich anteilig an den Kosten der 

jeweiligen Beratungsangebote. Seit über 20 Jahren bieten die Stadtwerke Bochum 

ihren Kunden zudem eine kostenlose Energieberatung mit umfangreichen Förderpro-

grammen an. Seit 2010 unterstützen die Stadtwerke die aufsuchende Energiebera-

tung der Caritas für einkommensschwache Haushalte. Bereits im Jahr 2002 haben 

die Stadtwerke mit den Jobcentern eine Vereinbarung geschlossen, um die Zahlung 

der Energiekosten frühzeitig und unbürokratisch zu regeln. 

2.2.3 Zielgruppenspezifische Wohnungsangebote 

Bochum möchte als attraktive Großstadt künftig seine vorhandenen Wachstumspo-

tentiale bestmöglich nutzen und dazu gehört auch ein attraktives Wohnraumangebot. 

Angesichts des signifikanten Rückgangs der geförderten Wohnungsbestände gilt es 

auch in Zukunft die Wohnraumversorgung mit preisgünstigem Wohnraum zu sichern. 

 

Aktuell entwickelt Bochum mit der Bochum Strategie eine eigene Strategie für die 

Zukunft. Ein Kompetenzbereich ist dabei die Großstadt mit Lebensgefühl mit dem 

Schwerpunkt Lebenswerte und sichere Stadtteile und Wohnquartiere und der Kern-

aktivität In Bochum zu Hause - Wohnungsbauoffensive. Korrespondierend dazu hat 

der Rat der Stadt im November 2017 das Handlungskonzept Wohnen beschlossen. 

Dieses hat u. a. die Zielsetzung, im Mietwohnungsneubau in kurzfristiger Perspektive, 

jährlich 800 Wohnungen, davon 200 geförderte, neu zu schaffen. 

 

Durch eine Quotierungsregelung soll der Rahmen dafür geschaffen werden, dass – 

entsprechende Mittelzuweisungen des Landes vorausgesetzt – bei städtischen Flä-

chen mindestens 30 % der Geschossfläche sowie bei nicht-städtischen Flächen, für 

die seitens der Stadt Baurecht geschaffen wird, mindestens 20 % der Geschossfläche 

mit öffentlicher Förderung errichtet und weitere Verknappungen des Angebotes im 

Jahr Stromzählersperren* Gaszählersperren

2016 3.860 95
2017 3.880 61

Beratungsange-
bote 

Geförderte Woh-
nungen 
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unteren Preissegment somit verhindert werden. Um diese ehrgeizigen Ziel zu reali-

sieren, bedarf es einer Verdoppelung der Anstrengungen und Ergebnisse. 

 

Der Bestand an geförderten Wohnraum mit Mietpreis- bzw. Belegungsbindung ist in 

Bochum erheblich rückläufig. Dieser Rückgang von rund 29.000 im Jahr 2003 auf 

rund 13.500 im Jahr 2017 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Bin-

dungen des preis- und belegungsgebundenen Wohnraums ausgelaufen sind und die-

ser Rückgang nicht durch die neu geförderten Baufertigstellungen kompensiert wer-

den konnte. 
 

Abb. 26: Bestand an Sozialwohnungen 2003 – 2017 
Stadt Bochum  

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Stichtag: 31.12. d. J. 
 

Der größere Teil des preisgebundenen Bestandes – aus den 70er bis 90er Jahren 

des vorigen Jahrhunderts – erreicht in den kommenden Jahren durch planmäßige 

Rückzahlung der Förderkredite das Bindungsende und aufgrund der historisch nied-

rigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt zahlen laufend viele Eigentümer und Investoren 

ihre Wohnraum-Förderkredite vorzeitig zurück, so dass nur noch die gesetzliche 

Nachwirkungsfrist läuft. 

 

Hinzu kommt, dass seit 2002 die Mietpreis- und Belegungsbindungen für neu ge-

schaffene geförderte Mietwohnungen nicht mehr an die planmäßige Laufzeit der För-

derdarlehen gebunden sind, sondern nur noch auf eine Laufzeit von aktuell wahlweise 

20 oder 25 Jahren begründet werden. Diese Änderung hat ein schnelleres Wieder-

ausscheiden aus dem geförderten Wohnungsbestand zur Folge.  
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Tab. 22: Baualtersstruktur des geförderten Wohnungsbestands 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Der Blick auf die Baualtersstruktur und Entwicklung des Bestandes zeigt welche 

Handlungserfordernisse bestehen, denn es ist auch zukünftig von einem weiteren 

jährlichen Rückgang der preisgebundenen Mietwohnungen in Bochum in einer nicht 

unerheblichen Größenordnung auszugehen. Ohne entsprechende Gegensteuerung 

wäre mit einer Verschlechterung der Chancen wohnberechtigter Haushalte auf An-

mietung einer geförderten Wohnung zu rechnen. 

 

Der derzeitige Bestand des preis- und belegungsgebundenen Wohnraums in Bochum 

verteilt sich ungleichmäßig auf die Bochumer Ortsteile: Während der Anteil der geför-

derten Wohnungen an allen Wohnungen am 31.12.2017 in Stiepel und Langendreer-

Alter Bahnhof unter 3 % lag, betrug er in Hordel, Höntrop, Bergen/Hiltrop, Kornhar-

pen/Voede-Abzweig, Laer, Langendreer und Querenburg mehr als 10 % . 

 
Abb. 27: Sozialwohnungen 2017 
Anteil in Prozent an allen Wohnungen 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Stichtag: 31.12.2017. 
 
 

Baualtersklasse Anzahl Wohnungen

1950 – 1959 158
1960 – 1969 355
1970 – 1979 4.682
1980 – 1989 3.385
1990 – 1999 3.083
2000 – 2009 962
2010 – 2017 869
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Ein Wohnberechtigungsschein (WBS) ist Voraussetzung, um eine geförderte Woh-

nung zu beziehen. Die Nachfrage nach preisgebundenem Wohnraum ist in den ver-

gangenen fünf Jahren fast konstant geblieben. Unter den Wohnungssuchenden sind 

mehr als die Hälfte Ein-Personen-Haushalte. 
 

Abb. 28: Erteilte Wohnberechtigungsscheine nach Anzahl der Personen im Haushalt 
2013 – 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Das Wohnen ist ein zentraler Baustein für die Lebensqualität. Angesichts der demo-

grafischen Entwicklung müssen Wohnungen und das Wohnumfeld so gestaltet sein, 

dass ältere Menschen möglichst lange in ihrem Quartier leben können. Dazu gehören 

die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit innerhalb der Wohnung, eine gute, woh-

nungsnahe Infrastruktur sowie nachbarschaftliche und soziale Anbindungen im Um-

feld. Denn gerade für ältere Menschen ist das wichtig, da sie sich mit zunehmender 

Einschränkung ihrer Beweglichkeit länger zuhause aufhalten (müssen). 

Neu gebaute Mietwohnungen müssen im geförderten Wohnungsbau bereits seit 1998 

barrierefrei sein. In Bochum gibt es 13.494 geförderte Wohnungen mit eine Sozialbin-

dung und davon wurden 2.306 nach 1998 errichtet. 

Seit den 1970er Jahren wurden in Bochum im Rahmen des geförderten Wohnungs-

baus auch Wohnungen mit einer Belegungsbindung für Menschen ab dem 60. Le-

bensjahr – sogenannte Seniorenwohnungen – gebaut, aktuell gibt es in Bochum 

2.901 Wohnungen mit einer solchen Bindung, die sich ungleich auf die einzelnen Ort-

steile verteilen und davon wurden 203 nach 1999 errichtet. 

 
Tab. 23: Seniorenwohnungen nach Baualtersklassen 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Der überwiegende Teil der Bochumer Wohnungen – auch der geförderten vor Baujahr 

1998 – entspricht leider nicht den barrierefreien Standards und das macht es älteren 

Menschen oft schwer, weiter in der eigenen Wohnung wohnen zu bleiben. Daher zie-

len die Wohnraumförderbestimmungen des Landes NRW zur Modernisierung von 

Jahre Anzahl WBS

2013 2.371
2014 2.316
2015 2.334
2016 2.252
2017 2.328

Baualtersklasse Anzahl Wohnungen

bis 1979 1.261
1980 – 1989 1.027
1990 – 1999 410
2000 – 2017 203

Wohnberechti-
gungsscheine 

Gefördertes 
Wohnen im Alter 
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Wohnungen im Bestand besonderes darauf ab, Probleme bei der Wohnraumversor-

gung von älteren, behinderten und pflegebedürftigen Menschen vorzubeugen. Das 

Land unterstützt mit günstigen Darlehen bauliche Maßnahmen die Barrierefreiheit 

schaffen, Schutz vor Einbruch bieten, das Wohnumfeld oder die Energieeffizienz ver-

bessern. 

So kann der Gebäudebestand sukzessive grundlegend neu strukturiert werden und 

eine selbstständige Lebensführung im Alter in den eigenen vier Wänden – bei hoher 

Wohnqualität und ohne Verdrängungsprozesse bei bezahlbaren Mieten und Energie-

kosten – unterstützen. 

 

„Wohngeld ist eine Transferleistung, die zwar nicht zu den Mindestsicherungsleistun-

gen zählt, aber deren Bezug ebenfalls auf eine defizitäre monetäre Ausstattung der 

Leistungsbezieherinnen und -bezieher schließen lässt.“40 Es ist damit also eine staat-

liche Unterstützung für Bürgerinnen und Bürger, um die Wohnkosten für den ange-

messenen und familiengerechten Wohnraum tragen zu können. Den einkommens-

schwächeren Haushalten wird Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder 

zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) gewährt. Die 

Höhe des Zuschusses ist von der Haushaltsgröße, dem Einkommen und der zu-

schussfähigen Mietbelastung abhängig.41 

Seit dem am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Vierten Gesetz für moderne Dienst-

leistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) erhalten Personen mit Bezug von Transfer-

leistungen (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Sozialhilfe, Asylbewerberleistung 

u. a.) kein Wohngeld mehr, da die angemessenen Unterkunftskosten (siehe Kapitel 

2.2.2) im Rahmen der jeweiligen Sozialleistungen berücksichtigt werden. Der Kreis 

der Wohngeldberechtigten hat sich damit erheblich reduziert, so dass Tab. 24 an die-

sem Zeitpunkt ansetzt. 

 

Zwischen den Jahren 2005 und 2008 war die Zahl der Wohngeldhaushalte rückläufig. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich in diesem Zeitraum die Höhe des Zuschus-

ses laut Wohngeldtabellen nicht verändert hat, weshalb einige Haushalte aufgrund 

gestiegener Einkommen aus dem Wohngeldanspruch herausgefallen sein dürften.  

Im Jahr 2009 ist die Zahl der Wohngeldhaushalte sprunghaft gestiegen. Die wesent-

liche Ursache für diesen Anstieg ist in den Leistungsverbesserungen durch die Re-

form des Wohngeldrechts zum 1. Januar 2009 zu suchen. Die Höchstbeträge für 

Miete und Belastung wurden über die Abschaffung der Baualtersklassen auf Neu-

bauniveau vereinheitlicht und zusätzlich um 10 % erhöht, des Weiteren wurden die 

Tabellenwerte um 8 % erhöht. Durch die Einführung des Heizkostenzuschusses und 

die Anhebung der Beträge in den Wohngeldtabellen hatten wieder mehr Haushalte 

Anspruch auf Wohngeld. Der Heizkostenzuschuss wurde jedoch zwischenzeitlich 

                                                
40 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2012): Sozialbericht 
2012. Armuts- und Reichtumsbericht. Düsseldorf, S. 93. 
41 vgl. Ders. 

Wohngeld 
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wieder gestrichen; Wohngeldempfängerinnen und -empfänger erhalten seit Januar 

2011 keinen Heizkostenzuschuss mehr.42 
 

Tab. 24: Bochumer Haushalte mit Bezug von Wohngeld 2005 – 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales und Wohnen, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 
Nach dem Anstieg des Jahres 2009 war die Zahl der Wohngeldhaushalte bis Ende 

des Jahres 2015 wieder stetig rückläufig. Bedingt durch die Wohngeldreform zum 

01.01.2016 ist die Zahl der Wohngeldhaushalte wieder steigend.  

Im Zentrum der Wohngeldreform 2016 stand die Anpassung des Wohngeldes an die 

Mieten- und Einkommensentwicklung seit der Reform im Jahre 2009. Die Reform zum 

01.01.2016 bedeutete für viele Menschen, die ein geringeres Erwerbseinkommen 

oder eine geringe Rente haben, eine deutliche Verbesserung, gerade in Anbetracht 

der in den letzten Jahren stark gestiegenen Mieten: Das Wohngeldleistungsniveau 

wurde durchschnittlich um 39 % erhöht. Die Miethöchstbeträge, bis zu denen die 

Miete/Belastung durch das Wohngeld bezuschusst werden kann, wurden angehoben. 

Wohngeldbescheide, die im Jahre 2015 erteilt worden sind und in das Jahr 2016 hin-

einreichten, wurden automatisch auf ein höheres Wohngeld geprüft. 

 

Aus der landesweiten Statistik ergibt sich, dass Rentnerinnen und Rentner sowie 

Pensionärinnen und Pensionäre die größte Gruppe der Empfängerhaushalte stellen. 

Deren Anteil liegt bei 40,4 %. An zweiter Stelle folgen die Haushalte von 

Erwerbstätigen mit 40,0 %, Arbeitslosenhaushalte machten nur einen Anteil von 

5,8 % aus. Die verbleibenden rund 13,7 % teilen sich Selbstständige, Schülerinnen 

und Schüler, Studierende und sonstige Personengruppen.43  

                                                
42 vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2012): Sozial-
bericht 2012. Armuts- und Reichtumsbericht. Düsseldorf. 
43 vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2016): Sozial-
bericht 2016. Armuts- und Reichtumsbericht. Düsseldorf. 

Jahr
Empfänger-  
Haushalte

Gesamt- 
haushalte

Anteil 
Empfänger-
haushalte 
in Prozent

gezahlter 
Miet-     

zuschuss in 
1.000 EUR

gezahlter 
Lasten-   

zuschuss in 
1.000 EUR

Gesamt-
leistung in 
1.000 EUR

2017 3.862 195.200 2,0 5.047 143 5.190
2016 3.878 193.800 2,0 5.139 136 5.275
2015 3.315 192.500 1,7 3.027 86 3.113
2014 4.010 190.900 2,1 3.922 95 4.017
2013 4.735 189.700 2,5 4.495 117 4.612
2012 4.956 189.200 2,6 4.964 122 5.086
2011 5.431 188.400 2,9 6.099 144 6.243
2010 5.804 187.500 3,1 6.673 189 6.862
2009 5.349 186.900 2,9 6.464 211 6.675
2008 3.119 187.400 1,7 2.723 96 2.819
2007 3.265 193.800 1,7 3.232 96 3.328
2006 3.688 186.500 2,0 5.006 89 5.095
2005 6.747 185.600 3,6 5.320 110 5.430

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
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2.2.4 Wohnungsleerstand 

Die Leerstandsquote ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Wohnungsmarkt-

lage und -entwicklung. Einerseits können vor allem langfristige Wohnungsleerstände 

auf strukturelle Probleme hinweisen, andererseits erhält der Indikator in Zeiten wach-

sender Marktanspannung eine völlig andere Bedeutung. Angesichts des deutlichen 

Rückgangs der Leerstandsquote in den letzten Jahren geht es mittlerweile weniger 

um eine weitere Reduzierung des Leerstandes. Vielmehr deuten die niedrigen Leer-

standszahlen auf geringere Wahlmöglichkeiten der Wohnungssuchenden sowie zu-

nehmende Engpässe in der Wohnraumversorgung hin. Diese Engpässe begünstigen 

die bereits festzustellenden Preis- bzw. Mietsteigerungen, was die Marktanspannung 

- insbesondere im unteren und mittleren Preissegment – weiter steigen lässt. 

 

In Bochum wird der Wohnungsleerstand seit einigen Jahren – im Rahmen der Woh-

nungsmarktbeobachtung – nach der Stromzählermethode quartalsweise ermittelt. 

Demnach waren zum Stichtag 30.06.2018 rund 5.450 Wohnungen leerstehend, was 

einer Leerstandsquote von 2,8 %44 entspricht. Vor drei Jahren lag diese Zahl noch bei 

7.600 Leerständen (3,9 %). Seit Mitte 2016 hat die Dynamik nachgelassen und Ende 

2017 mit rund 5.000 Leerständen (2,5 %) ihren vorläufigen Tiefstand erreicht. Im 

Laufe des Jahres 2018 sind erstmals wieder leicht steigende Leerstandszahlen fest-

zustellen, insofern bleibt die weitere Entwicklung genau zu beobachten. 

 

 

 

  

                                                
44  Bezogen auf den Wohnungsbestand 31.12.2016 gemäß kleinräumiger Gebäudedatei der Stadt Bo-
chum. 
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2.3 Erziehung und Bildung 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

2.3.1 Beschreibung der Personengruppe 

- Am 31.12.2017 lebten in Bochum 53.961 Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren sowie 33.399 Personen zwischen 18 bis unter 25 Jahren. 

- Der Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung Bochums war 

seit dem Jahr 2006 rückläufig, stagnierte jedoch seit dem Jahr 2012, stieg 

im Jahr 2015 wieder leicht an und lag am 31.12.2017 bei knapp 15 %.  

- Auch bei den Bevölkerungszahlen der Kinder unter sechs Jahren ist ein 

deutlicher Zuwachs zu verzeichnen: von gut 14.200 im Jahr 2006 auf gut 

18.400 im Jahr 2017. 

2.3.2 Betreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter 

- Für Kinder unter drei Jahren (U3) konnten im Kindergartenjahr 2017/2018 

über 3.200 Betreuungsplätze in Kitas und Tagespflege angeboten werden. 

Das entsprach einer Versorgungsquote von knapp 38 %. 

- Für Kinder ab drei Jahren gibt es knapp 8.500 Plätze in Kindertageseinrich-

tungen, was einer Versorgungsquote von knapp 93 % entspricht. 

- Zwischen den 30 Ortsteilen bestehen, insbesondere hinsichtlich der Versor-

gung mit U3-Plätzen, z. T. große Unterschiede.  

- Die Betreuungsangebote für unter Dreijährige werden in den kommenden 

Jahren weiter ausgebaut.  

- Aufgrund des Zuzugs von Menschen und der allgemein steigenden Ge-

burtenzahlen stieg der Bedarf an Plätzen für drei- bis sechsjährige Kinder 

wieder stärker an. In den vergangenen Jahren mussten deswegen auch in 

diesem Alterssegment weitere Kitaplätze geschaffen werden.  

2.3.3 Hilfen des Jugendamtes 

- In den Jahren 2015-2017 gab es in Bochum durchschnittlich 742 familien-

begleitende Maßnahmen. Bezogen auf die unter 21-Jährigen in Bochum 

ergibt dies eine Inanspruchnahmequote von gut 1 %.  

- In den Jahren 2015-2017 waren in Bochum durchschnittlich 1.007 Kinder 

bzw. Jugendliche außerhalb ihrer Familien untergebracht. Das entspricht 

einer Quote von knapp 2 % an allen unter 21-Jährigen. 

- In Bochum sind 35 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an 58 

Grund- und weiterführenden Schulen tätig. 

- An Bochumer Kitas bieten 11 Sozialarbeiter und -pädagogen des Sozialen 

Dienstes niederschwellige, beratende Unterstützung in allen pädagogi-

schen und Alltagsfragen an. 
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2.3.4 Schulische Bildung 

- Bedingt durch steigende Geburtenzahlen und durch Zuwanderung von 

Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter weisen die Prognose-

zahlen der Bertelsmann-Stiftung in der Primarstufe eine merkliche Zu-

nahme an Schülerinnen und Schülern aus. 

- Sollte die Entwicklung wie prognostiziert eintreffen, wird dies Auswirkun-

gen auf die Schullandschaft und die Raumressourcen der Schulen haben. 

- Alle Grundschulen bieten ergänzend Angebote des Offenen Ganztags an; 

die Betreuungsquote liegt bei gut 44 %. Auch hier gibt es große Unter-

schiede zwischen den Ortsteilen.  

- Im Schuljahr 2017/2018 besuchten insgesamt 16.780 Schülerinnen und 

Schüler mit Zuwanderungsgeschichte Bochumer Schulen, ein Anteil von 

rund 36 %. 

- Die meisten Übergänge zur weiterführenden Schule erfolgten zum Schul-

jahr 2017/2018 ans Gymnasium (38,7 %). Am zweithäufigsten wurde die 

Gesamtschule angewählt (29,6 %).  

- Zum Ende des Schuljahres 2016/2017 verließen über 42 % der Schülerin-

nen und Schüler die Schule mit Hochschulreife und knapp 15 % mit einem 

Hauptschulabschluss. 

2.3.5 Grundbildung an der VHS 

- Die VHS engagiert sich verstärkt im Bereich der Alphabetisierung und 

Grundbildung. Die Zahl der Teilnehmenden an Lesen und Schreiben ler-

nen-Kursen nimmt weiterhin zu. 

2.3.6 Übergang Schule-Beruf 

- Der Übergang von den allgemeinbildenden Schulen in die Berufsausbil-

dung sollte weiterhin aktiv gestaltet und systematisiert werden. Bochum 

beteiligt sich deshalb an der Landesinitiative Kein Abschluss ohne An-

schluss. 

- Unabhängig vom erzielten Abschluss in der Sekundarstufe I ist es Wunsch 

der Jugendlichen, einen höheren (schulischen) Abschluss zu erwerben 

und nicht unmittelbar eine Ausbildung zu beginnen. 

2.3.7 Studierende 

- Im Wintersemester 2016/2017 waren an Bochums Hochschulen 56.730 

Studierende eingeschrieben, davon waren knapp 47 % Frauen und knapp 

13 % Ausländerinnen bzw. Ausländer.  

- Die finanzielle Lage der Studierenden hat sich zwar in den vergangenen 

Jahren verbessert, dennoch nimmt der Kostendruck auf die Studierenden 

insbesondere hinsichtlich der Wohnkosten zu.  

- In einer Studie des Deutschen Studentenwerks sprechen die Autoren von 

„verdeckter Armut“ unter den Studierenden. 
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Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung für gelingende gesellschaftliche Teilhabe. 

Bildung bildet: unter anderem die Grundlage für viele biografische Szenarien. Studien 

belegen den Zusammenhang von Bildung und beruflichem Werdegang, Bildung und 

Einkommen, zwischen Bildung und Gesundheit und Bildung und Lebenserwartung, 

um nur einige zu nennen. 

Es kann davon ausgegangen werden: je früher der Mensch „gebildet“ wird und sich 
bildet, umso größere Chancen hat er für die Zukunft. Deshalb rückt die vorschulische 

Bildung zunehmend in den Fokus des gesamten Bildungssystems. 

Wir wissen längst: Bildung ist mehr als Schule. „Bildung ist ein umfassender Prozess 

der Entwicklung einer Persönlichkeit in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt so-

wie in Bezug auf die kulturelle, materiell-dingliche, soziale und subjektive Welt. (…) 
Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen finden an vielen Orten statt; sie sind 

nicht an institutionelle Grenzen gebunden. Sie erfolgen in der Schule, der Familie, in 

Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, in der Gleichaltrigen-

Gruppe, im Gebrauch und in der Nutzung von Medien, aber auch beim Besuch kom-

merzieller Freizeitangebote oder beim Jobben.“45 Non-formale und informelle Bil-

dungsbereiche lassen sich jedoch nur sehr bedingt mit Daten beschreiben, sodass 

der Fokus hier auf den Bereich institutioneller Bildung gelegt wird. 

In diesem Kapitel werden die frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangebote vor 

dem Hintergrund der demografischen Entwicklung vorgestellt. Es werden die Auswir-

kungen auf die Schullandschaft beschrieben sowie Aussagen zu Ganztagsbildung 

und Schulabschlüssen gemacht. Grundbildung ist ein Thema, in dem sich die Volks-

hochschule (VHS) verstärkt engagiert. Nach Abschluss der Schule geht es um den 

Übergang in den Beruf. Hier wird die Landesinitiative Kein Abschluss ohne Anschluss 

und deren Handlungsfelder in Bochum vorgestellt. Zum Schluss werden einige Kern-

aussagen zur sozialen und wirtschaftlichen Situation Studierender wiedergegeben. 

2.3.1 Beschreibung der Personengruppe 

Am 31.12.2017 lebten in Bochum 53.961 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

sowie 33.399 Personen zwischen 18 bis unter 25 Jahren. Abb. 29 zeigt die zahlen-

mäßige Verteilung der Personengruppe der unter 18-Jährigen auf die einzelnen Al-

tersgruppen.  
  

                                                
45 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2005): Zwölfter Kinder- und 
Jugendbericht. Berlin. S. 139. 
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Abb. 29: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nach Altersgruppen und Geschlecht 
2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Der Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung Bochums war dabei seit 

dem Jahr 2006 rückläufig, stagnierte jedoch seit dem Jahr 2012, stieg im Jahr 2015 

wieder leicht an und lag am 31.12.2017 bei knapp 15 %. Seit dem Erscheinen des 

letzten Sozialberichtes im Jahr 2015 gab es somit einen Zuwachs von rund 2.100 

unter 18-Jährigen. Jedoch waren das immer noch knapp 3.600 unter 18-Jährige we-

niger als im Jahr 2006. 

 

Werden lediglich die Bevölkerungszahlen der Kinder unter sechs Jahren betrachtet, 

ist hingegen ein deutlicher Zuwachs (von gut 14.200 im Jahr 2006 auf gut 18.400 im 

Jahr 2017) aufgrund des Zuzugs von Menschen, aber auch wegen der allgemein stei-

genden Geburtenzahlen zu verzeichnen. Dadurch stieg der Bedarf an Plätzen für 

drei- bis sechsjährige Kinder wieder stärker an. In den vergangenen Jahren mussten 

deswegen auch in diesem Alterssegment weitere Kitaplätze geschaffen werden.  

 

Diese Entwicklung wirkt sich auch im Primarbereich aus. Hier sind seit dem Schuljahr 

2016/2017 wieder steigende Schülerzahlen zu verzeichnen. 

2.3.2 Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter 

Der Besuch einer Kindertageseinrichtung (Kita) oder die Betreuung durch eine Ta-

gespflegeperson ist auch in Bochum für nahezu alle Kinder inzwischen selbstver-

ständlich. Dies gilt nicht nur für Kinder über drei Jahren, sondern ist auch bei den 

Kleinsten keine Ausnahme mehr. Dabei hat die Kindertagesbetreuung dem Selbst-

verständnis nach nicht den Anspruch, ausschließlich Kinder zu betreuen, deren Eltern 
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arbeiten gehen wollen oder auch müssen. Vielmehr handelt es sich um einen Ort, an 

dem Kinder mit anderen Kindern zusammenkommen und wichtige soziale, aber auch 

kognitive Kompetenzen entwickeln. Der frühkindlichen Bildung kommt entwicklungs-

psychologisch eine große Bedeutung zu. Der Bildungsauftrag im Elementarbereich 

wird im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) inzwischen deutlich hervorgehoben. Insofern ist 

ein gut ausgebautes Netz an Betreuungsangeboten – auch vor Beginn der Schul-

pflicht – ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Bildungssystems und der Famili-

enfreundlichkeit einer Kommune. 

 

Seit der Einführung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) als Bundegesetz und des 

Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) als Landesgesetz im Jahr 2008 hat sich die Struktur 

insbesondere der institutionellen Kindertagesbetreuung grundlegend gewandelt. 

Während Kinder ab drei Jahren bereits seit 1996 einen Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung haben, wurde inzwischen auch der 

Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren (U3) gesetzlich fest-

geschrieben. Seit August 2013 haben Kinder nach § 24 SGB VIII mit Vollendung des 

ersten Lebensjahres – und unter bestimmten Voraussetzungen auch während des 

ersten Lebensjahres – einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kin-

dertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Für die unter Dreijährigen ist die 

Tagespflege damit eine gesetzlich gleichgestellte Betreuungsform und leistet nicht 

nur quantitativ einen wesentlichen Beitrag zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten 

Betreuungsangebots, sondern stellt auch konzeptionell ein erweitertes Angebot dar. 

 

In Bochum wird am politisch beschlossenen Ausbauziel von 40 %46 (in Kindertages-

einrichtungen oder in der Kindertagespflege) festgehalten, um die bestehenden und 

zunehmenden Bedarfe sowohl quantitativ als auch qualitativ decken zu können. Die 

dynamisch steigende Inanspruchnahme der vorhandenen Plätze lässt darauf schlie-

ßen, dass auch die avisierten 40 % Bedarfsdeckung langfristig nicht ausreichen wer-

den, um alle Betreuungsbedarfe zu decken. 

 

Neben den frühkindlichen Betreuungsangeboten werden weiterhin in geringem Um-

fang auch Betreuungsmöglichkeiten für schulpflichtige Kinder in Bochumer Kinderta-

geseinrichtungen vorgehalten. Ein Großteil der Schulkindbetreuung findet inzwischen 

direkt an den Schulen statt.  

 

Die Entwicklung der Kinderzahlen wird bei der Planung des Betreuungsangebotes 

berücksichtigt. Laut § 80 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII sind auch unvorhersehbare Bedarfe – 

wie beispielsweise im Rahmen der Zuwanderung – bei der Angebotsentwicklung zu 

berücksichtigen. 

 

                                                
46 Dieser Wert wurde im Rahmen einer Elternbefragung im Jahr 2011 ermittelt. Der tatsächliche Bedarf 
kann in den Ortsteilen aber variieren. 

KiBiz und KiföG 

Entwicklung der 
Betreuungsplätze 
und Bevölke-
rungszahlen 
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Nachdem die Betreuungsangebote in Bochum für Kinder ab drei Jahren aufgrund der 

demografischen Entwicklung in den ersten Jahren des Jahrtausends reduziert wur-

den, muss nun aufgrund der allgemeinen Geburtenentwicklung und der Zuwanderung 

das Angebot für Kinder über und unter drei Jahren ausgebaut werden, um den ge-

setzlichen Vorgaben des SGB VIII Rechnung zu tragen. 

 

Abb. 30 stellt die Entwicklung des Betreuungsangebots für Kinder ab dem dritten Le-

bensjahr der Entwicklung des Angebots für Kinder unter drei Jahren gegenüber. Dar-

über hinaus wird die Entwicklung der Kinderzahlen seit 2008 (Stichtag jeweils 31.08.) 

für diese beiden Altersklassen dargestellt. 

 
Abb. 30: Betreuungsangebote und Bevölkerungszahlen Kindergartenjahr 2008/2009 – 
2017/2018 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Stichtag: je 01.08./31.12. d. J. 
 

In den letzten Jahren hat sich die Betreuungslandschaft massiv verändert. Vor allem 

wegen des gesetzlich normierten Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab 

dem ersten Lebensjahr seit 2013 wurden zahlreiche Neu-, Um- und Anbaumaßnah-

men umgesetzt und auch neue Träger von Kindertageseinrichtungen in die hiesige 

Struktur aufgenommen. Diese Entwicklung hält weiter an. Im Kindergartenjahr 

2017/2018 wurden von 15 verschiedenen Trägern bzw. Trägerverbünden fast 10.500 

Betreuungsplätze in 181 Kindertageseinrichtungen angeboten. Hiervon befinden sich 

lediglich 17 Einrichtungen in städtischer Trägerschaft. Der weit überwiegende Teil der 

Kindertageseinrichtungen wird durch freie Träger der Jugendhilfe betrieben (vgl. Tab. 

25). Die sowohl mit Blick auf die Anzahl der Einrichtungen als auch hinsichtlich der 

Anzahl der Plätze größten Träger von Kindertageseinrichtungen sind der Evangeli-

sche Kirchenkreis Bochum und der katholische Kita-Zweckverband. Diese beiden 

Entwicklung und 
Platzangebot 
nach Träger-
schaft 
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Träger halten mit 53 % nach wie vor über die Hälfte des bestehenden Platz- und Ein-

richtungsangebotes vor. Der Paritätische vertritt als Dachverband insgesamt 34 Kin-

dertageseinrichtungen, die 1.089 Betreuungsplätze in Bochum anbieten. Aber auch 

die AWO sowie die Stadt Bochum gehören mit ihrem Betreuungsangebot zu den grö-

ßeren Trägern von Kindertageseinrichtungen in Bochum.  

 
Tab. 25: Einrichtungen und Platzangebot nach Trägerschaft Kindergartenjahr 
2017/2018  
Stadt Bochum 

  
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Stand: Kindergartenjahr 2017/2018.  
 

Das Betreuungsangebot für unter Dreijährige wurde in den vergangenen Jahren in 

Bochum deutlich ausgeweitet. Dies gilt sowohl für das Betreuungsangebot in Kinder-

tageseinrichtungen als auch für das Angebot in der Kindertagespflege, wie Abb. 31 

belegt.  

 

Insgesamt konnte das Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren von rund 

1.300 Plätzen im Kindergartenjahr 2008/2009 auf fast 3.300 Plätze im Kindergarten-

jahr 2017/2018 erhöht werden. Damit hat sich das Betreuungsangebot für unter Drei-

jährige in neun Jahren mehr als verdoppelt.  

 
  

Träger (Dachverband)
Einrich-
tungen

unter 3 
Jahre

3 bis 6 
Jahre

Schul-
kinder

Gesamt

AWO 26 442 1.177 0 1.619
Caritas 6 56 218 20 294
DRK 1 26 54 0 80
Ev. Kinder- und Jugendhaus 1 20 25 0 45
Ev. Kirchenkreis Bochum 43 382 2.393 40 2.815
Ev. Kirchenkreis GE und WAT 4 50 229 0 279
Freche Kröten e.V. (VPK) 1 10 20 0 30
Immanuelskirche für Bochum 1 22 50 0 72
Innere Mission 1 10 22 0 32
KiTa Zweckverband 39 166 2.248 0 2.414
Outlaw (Der Paritätische) 5 86 198 0 284
SKFM 1 18 84 0 102
Stadt 17 225 1.011 40 1.276
Trägerverein der Jüdischen 1 12 22 0 34
Vereine (Der Paritätische) 34 310 719 60 1.089

Insgesamt 181 1.835 8.470 160 10.465
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Abb. 31: U3-Betreuungsangebote Kindergartenjahr 2008/2009 – 2017/2018 
Stadt Bochum  

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Stichtag: je 31.08. d.J. 
 

Mit den beschriebenen Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und der 

Kindertagespflege wurde im Kindergartenjahr 2017/2018 eine Versorgungsquote von 

knapp 38 % erreicht.  

 

Zwischen den 30 Bochumer Ortsteilen bestehen jedoch zum Teil deutliche Unter-

schiede hinsichtlich des Versorgungsgrades. Dies gilt gleichermaßen für den Ausbau 

der Betreuungsangebote der Tagespflege wie für den Ausbau in Kindertageseinrich-

tungen. Die Unterschiede in der institutionellen Kindertagesbetreuung lassen sich im 

Wesentlichen damit erklären, dass mit der Betreuung von unter Dreijährigen in Kin-

dertageseinrichtungen hohe (bauliche) Voraussetzungen verbunden sind, die in eini-

gen Ortsteilen schwer zu realisieren sind und auch nicht ohne weiteres geschaffen 

werden können. So konnte in dem sehr kleinen Ortsteil Gleisdreieck bisher noch kein 

Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen geschaffen werden. Der Ortsteil 

wird jedoch durch das Betreuungsangebot der angrenzenden Gebiete mitversorgt 

und hält das Angebot der Kindertagespflege vor.  

 

Während sich der Ausbau in einigen Ortsteilen schwierig gestaltet, ist in anderen 

Ortsteilen der Versorgungsgrad mit Betreuungsangeboten für unter Dreijährige inzwi-

schen sehr hoch, wie beispielsweise in Hamme, Hordel oder auch in Querenburg. In 

Querenburg ist zu beachten, dass durch die Ruhr-Universität zusätzliche Bedarfe im 

Ortsteil bestehen, die bei der Planung zu berücksichtigen sind. 

 

Eine Übersicht über die Versorgungssituation in den 30 Ortsteilen sowie den sechs 

Stadtbezirken gibt Abb. 32. 
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Abb. 32: U3-Versorgungsquoten Kindergartenjahr 2017/2018  
Anteil Betreuungsplätze in Prozent an unter Dreijährigen mit Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Stand: Kindergartenjahr 2017/2018. 

  



2 Allgemeine Lebenslagen 

 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 93 

Zur Planung eines bedarfsgerechten Angebotes gehört neben der Schaffung von Be-

treuungsplätzen auch die Bereitstellung der benötigten Stundenkontingente. Wäh-

rend die Kindertagespflege sich durch ihre konzeptionellen Rahmenbedingungen 

sehr flexibel an die Betreuungsbedarfe der Eltern anpassen kann, müssen die Stun-

denkontingente in Kindertageseinrichtungen schon im Vorfeld festgelegt werden. El-

tern haben hier die Möglichkeit, zwischen einer wöchentlichen Betreuungszeit von 25, 

35 und 45 Stunden zu wählen. 1.131 der insgesamt 1.835 Betreuungsplätze für unter 

Dreijährige in Kindertageseinrichtungen werden im 45-Stundensegment angeboten. 

Das entspricht einem Anteil von knapp 62 %. Weitere 673 Plätze, also gut 36 %, wer-

den mit 35 Wochenstunden und nur 31 Plätze (2 %) mit 25 Wochenstunden angebo-

ten.  

 

In der Kindertagespflege liegt der Schwerpunkt mit einem Anteil von 40 % auf dem 

Betreuungsumfang bis zu 35 Wochenstunden. Weniger nachgefragt sind bis zu 25 

und 45 Wochenstunden, die einen Anteil von 32 % und 22 % am Betreuungsangebot 

für unter Dreijährige in der Kindertagespflege haben. 6 % der Kinder werden bis zu 

15 Wochenstunden bzw. mehr als 45 Wochenstunden betreut.  

 

Da für Kinder ab dem dritten Lebensjahr schon seit den 1990er Jahren ein Rechtsan-

spruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertageseinrichtungen besteht, stellt sich die 

Betreuungssituation und die Planung der entsprechenden Angebote anders dar als 

bei den unter Dreijährigen. Durch den langjährigen Rückgang der Kinderzahlen und 

durch die Umbaumaßnahmen im Zuge des U3-Ausbaus wurden in dieser Alters-

gruppe in den ersten 2000er Jahren Betreuungsplätze reduziert. Diese Entwicklung 

hat sich nunmehr verändert. Aufgrund des Zuzugs von Menschen, aber auch wegen 

der allgemein steigenden Geburtenzahlen, stieg der Bedarf an Plätzen für drei- bis 

sechsjährige Kinder wieder stärker an. In den vergangenen Jahren mussten deswe-

gen auch in diesem Alterssegment weitere Kitaplätze geschaffen werden.  

 

Abb. 33 stellt die Entwicklung der Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren sowie 

die entsprechenden Kinderzahlen gegenüber. Bis zum Kindergartenjahr 2015/2016 

sind sowohl die Platz- als auch die Kinderzahlen zurückgegangen. Es ist deutlich zu 

erkennen, dass ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 ein Anstieg der Kinderzahlen zu 

verzeichnen ist. Vom Kindergartenjahr 2015/2016 bis zum Kindergartenjahr 

2016/2017 erhöhte sich die Anzahl der Kinder in dieser Altersklasse um 455 Kinder. 

Im Folgejahr erhöhte sich die Anzahl um weitere 335 Kinder. Demgegenüber bleibt 

das Platzangebot mit 8.470 Plätzen annähernd auf dem gleichen Niveau wie im Kin-

dergartenjahr 2015/2016 mit 8.450 Plätzen. 
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Abb. 33: Betreuungsangebote und Bevölkerungszahlen, Drei- bis Sechsjährige Kinder-
gartenjahr 2008/2009 – 2017/2018 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Stichtag: je 01.08./31.12. d. J. 
 

Über einen langen Zeitraum lag die Zahl der Betreuungsplätze dauerhaft über den 

Kinderzahlen dieser Altersklasse. Entsprechend konnte hinsichtlich des gesamtstäd-

tischen Versorgungsgrades von knapp 103 % im Kindergartenjahr 2014/2015 von ei-

ner Vollversorgung gesprochen werden. Im Kindergartenjahr 2016/2017 lag die Zahl 

der Kinder mit 19 Kindern knapp über dem vorgehaltenen Platzangebot, so dass die 

Versorgungsquote erstmalig auf unter 100 % gesunken ist. Ein Überhang von 366 

Kindern gegenüber dem Platzangebot zeigt sich im Kindergartenjahr 2017/2018. Die 

gesamtstädtische Versorgungsquote in dieser Altersgruppe betrug 92,9 %. 

Mit Blick auf die sechs Stadtbezirke stellt sich das Angebot an Plätzen für Kinder ab 

drei Jahren sehr unterschiedlich dar. Zwischen den 30 Ortsteilen gibt es mitunter 

große Abweichungen in den Versorgungsquoten. Wie Abb. 34 zeigt, schwanken die 

Versorgungsquoten von 56,7 % im Ortsteil Gleisdreieck und rund 147,2 % in Hordel. 

Dass beide Ortsteile im Stadtbezirk Mitte liegen zeigt, wie sehr der Ausbau von den 

jeweiligen Bedingungen vor Ort abhängt. Defizite in einzelnen Bereichen können je-

doch in der Regel durch umliegende Ortsteile ausgeglichen werden. Innerhalb der 

verschiedenen Stadtbezirke variieren die Versorgungsquoten zwischen 89,8% und 

97%. 

 

Der Bereich der Kindertagespflege spielt bei Kindern ab drei Jahren – anders als bei 

den unter Dreijährigen – keine große Rolle und wird allenfalls als Zusatzbetreuung in 

Anspruch genommen, wenn die regulär angebotenen Betreuungszeiten nicht ausrei-

chen oder ein flexibleres Betreuungsangebot benötigt wird. Insgesamt gab es zum 

31.12.2017 in Bochum 100 Plätze für Drei- bis Sechsjährige in der Kindertagespflege.  

Versorgungs-
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Abb. 34: Versorgungquote 3- bis 6-Jährige Kindergartenjahr 2017/2018 
Anteil Betreuungsplätze in Prozent an 3- bis 6-Jährigen mit Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile  

  
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Stand: Kindergartenjahr 2017/2018. 
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2.3.3 Hilfen des Jugendamtes  

Die Aufgaben und Leistungen des Jugendamtes regelt das Sozialgesetzbuch (SGB) 

Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe. Mit seiner Einführung im Jahr 1991 

sollte der Kontroll- und Eingriffscharakter des Jugendwohlfahrtsgesetzes durch ein 

Leistungsgesetz mit Unterstützungs- und Hilfsangeboten ersetzt werden. 

Nicht selten wird das Jugendamt jedoch auf die Aufgabe des Wächteramtes reduziert. 

Zweifelsohne gehört es zu den wichtigsten Aufgaben des Jugendamtes, das Wohl 

von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Darüber hinaus gibt es jedoch zahlreiche 

weitere Angebote des Jugendamtes, die Erziehungsberechtigte und ihre Kinder un-

terstützen sollen. Hierzu zählen u. a. die Betreuung von Kindern in Kindertagesein-

richtungen und in der Kindertagespflege (§§ 22-25), die Hilfen zur Erziehung (§§ 27-

35) die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (§§ 11, 12), die Angebote der Ju-

gendsozialarbeit (§ 13), der erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14), die all-

gemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16) und viele mehr.  

 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Hilfen des Jugendamtes sind entsprechend nur 

ein kleiner Ausschnitt des gesamten Leistungsspektrums. Zu Beginn werden die er-

zieherischen Hilfen vorgestellt. Im Anschluss daran werden die präventiven Maßnah-

men des Jugendamtes aufgegriffen, insbesondere die Schul- und die Kita-Sozialar-

beit. 

 

Eltern und andere Personensorgeberechtigte haben dem achten Sozialgesetzbuch 

zufolge einen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung (HzE), „wenn eine dem Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und 

die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“ (§ 27 Abs. 1 SGB VIII). 
Die Entscheidung über die Notwendigkeit und Geeignetheit einer Hilfe trifft das örtli-

che Jugendamt, das im Rahmen eines Hilfeplanverfahrens gemeinsam mit den Kin-

dern bzw. Jugendlichen sowie den Personensorgeberechtigten über mögliche Hilfe-

formen berät. Das pädagogische Angebot reicht dabei von familienbegleitenden bis 

hin zu familienersetzenden Maßnahmen. Dabei gilt es, den Familien vorrangig Unter-

stützung in Form von ambulanten, familienerhaltenden Hilfen anzubieten, bevor sta-

tionäre Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Ziel der Hilfe ist immer, die Familien 

nach Möglichkeit zu verselbständigen und zu befähigen, unabhängig von Hilfen zur 

Erziehung zu leben. 

Zielgruppe der erzieherischen Hilfen sind grundsätzlich Familien mit minderjährigen 

Kindern und Jugendlichen. Es ist aber auch für junge Volljährige bis zum 21. Lebens-

jahr möglich, Unterstützung zu erhalten, wenn ihre Persönlichkeitsentwicklung noch 

nicht abgeschlossen ist. Häufig betrifft dies junge Erwachsene, bei denen schon vor 

der Volljährigkeit eine entsprechende Hilfe installiert war und die ihre Verselbststän-

digung noch nicht erreicht haben.  

 

Hilfen zur Erzie-
hung 
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Zu den familienbegleitenden Maßnahmen gehören zahlreiche Maßnahmen, die nach 

individuellen Bedarfen gewählt und auch kombiniert werden können. Hierzu zählen 

beispielsweise die Angebote der Erziehungsberatung, der sozialpädagogischen Fa-

milienhilfe oder auch der sozialen Gruppenarbeit. In den Jahren 2015-2017 gab es in 

Bochum durchschnittlich 742 familienbegleitende Maßnahmen47. Bezogen auf die un-

ter 21-Jährigen in Bochum ergibt dies eine Inanspruchnahmequote von gut 1 %. Im 

Vergleich zu den Jahren 2012 bis 2014 verringerte sich die durchschnittliche Anzahl 

der familienbegleiteten Hilfen um knapp 16 %. Die Anzahl der Bevölkerung unter 21 

Jahren ist im Vergleichszeitraum um knapp 4 % angestiegen. 

Zwischen den 30 Ortsteilen bestehen jedoch relativ deutliche Unterschiede. In Hordel, 

Eppendorf, Wiemelhausen/Brenschede und Stiepel sind die Inanspruchnahmen fa-

milienbegleitender Maßnahmen am geringsten. Die höchsten Quoten finden sich in 

Hofstede, Gerthe, Werne und Langendreer-Alter Bahnhof. Die Unterschiede, wie sie 

auch in Tab. 26 dargestellt sind, müssen jedoch vor dem Hintergrund der insgesamt 

recht niedrigen Fallzahlen interpretiert werden.  

 

Es gibt Situationen, in denen das Familiengefüge nicht aufrechterhalten werden kann 

und Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer Herkunftsfamilie untergebracht werden 

müssen. Dies geschieht nicht immer infolge einer akuten Kindeswohlgefährdung. In 

manchen Fällen werden zuvor bereits familienbegleitende Maßnahmen in der Familie 

angeboten, die aber nicht ausreichend sind oder die Entwicklung der Gesamtsituation 

eine (zeitweise) Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen erfordert. Nicht sel-

ten werden solche Entscheidungen auch im Einvernehmen mit den Erziehungsbe-

rechtigten getroffen. Auch bedeutet eine Unterbringung außerhalb der Familie nicht 

zwangsläufig, dass kein Kontakt zwischen Kindern und ihren Eltern möglich ist. Auch 

hier gilt der gesetzliche Auftrag vorrangig, wenn es nicht dem Wohl des Kindes oder 

Jugendlichen widerspricht, familienerhaltend zu arbeiten. Die Jugendhilfe weist auch 

teilstationäre Angebote vor, bei denen die Kinder und Jugendlichen unter der Woche 

in einer Wohngruppe untergebracht sind und das Wochenende zu Hause verbringen. 

Vorrangiges Ziel solcher Maßnahmen ist es, eine dauerhafte Trennung zu vermeiden 

und eine Rückkehr in die Ursprungsfamilie zu ermöglichen, indem schon während der 

Maßnahme das Leben im familiären Kontext geübt wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
47 Die Maßnahmen der institutionellen Erziehungsberatung (siehe Erziehungsberatung) sind nicht ein-
bezogen. 
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Tab. 26: Familienbegleitende und -ersetzende Maßnahmen (HzE) 3-Jahres-Durch-
schnittswerte 2015 – 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Bevölkerung unter 21 Jahren 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Dreijahresdurchschnitt, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

In den Jahren 2015-2017 waren in Bochum durchschnittlich 1.007 Kinder bzw. Ju-

gendliche außerhalb ihrer Familien untergebracht. Bezogen auf die Gesamtheit der 

Bevölkerung (unter 21 Jahren) ergibt sich dadurch eine Quote von knapp 2 % (Tab. 

26). Der Anteil der familienersetzenden Maßnahmen an allen Hilfen zur Erziehung 

betrug in dem Zeitraum von 2015 bis 2017 durchschnittlich 58 %. 42% aller Hilfen 

gehörten demnach zu den familienbegleitenden Hilfen.  

Tendenziell weisen die Ortsteile, die bei den familienbegleitenden Maßnahmen die 

niedrigsten Anteile haben, auch mit Blick auf die familienersetzenden Maßnahmen 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Grumme 16 0,8 15 0,8
Gleisdreieck 14 1,0 15 1,1
Altenbochum 12 0,7 18 1,0
Südinnenstadt 18 0,8 19 0,8
Kruppwerke 51 1,6 59 1,9
Hamme 31 1,1 62 2,2
Hordel k.A. k.A. k.A. k.A.
Hofstede 31 1,7 22 1,2
Riemke 16 1,2 23 1,8
Mitte 192 1,1 236 1,4
Günnigfeld 16 1,4 32 2,8
Wattenscheid-Mitte 70 1,6 120 2,7
Leithe 19 1,3 29 1,9
Westenfeld 18 1,0 32 1,7
Höntrop 23 0,8 33 1,1
Eppendorf k.A. k.A. 9 0,6
Wattenscheid 150 1,1 254 1,9
Bergen/Hiltrop 19 1,0 23 1,2
Gerthe 34 1,9 30 1,7
Harpen/Rosenberg 15 1,0 20 1,4
Kornharpen/Voede-Abzweig 11 0,9 15 1,2
Nord 79 1,2 88 1,4
Laer 11 0,9 16 1,3
Werne 52 1,9 58 2,1
Langendreer 50 1,0 79 1,6
Langendreer-Alter Bahnhof 22 1,7 29 2,2
Ost 136 1,3 182 1,8
Wiemelhausen/Brenschede 15 0,5 18 0,6
Stiepel 7 0,3 11 0,6
Querenburg 56 1,3 37 0,9
Süd 77 0,8 66 0,7
Weitmar-Mitte 33 1,2 44 1,6
Weitmar-Mark 13 0,7 18 1,0
Linden 22 0,9 29 1,2
Dahlhausen 27 1,1 38 1,6
Südwest 95 1,0 129 1,4
Stadt Bochum 742 1,1 1.007 1,5

Ortsteil
Familienbegleitende 

Maßnahmen
Familienersetzende 

Maßnahmen
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die geringsten Quoten auf und umgekehrt. Ausnahmen bilden die Ortsteile Hofstede 

und Querenburg, bei denen der Anteil der familienbegleitenden Hilfen über-, der An-

teil der familienersetzenden Hilfen unterdurchschnittlich ist sowie der Ortsteil Hamme, 

der einen überdurchschnittlichen Anteil familienersetzender Hilfen bei einem gleich-

zeitig durchschnittlichen Anteil familienbegleitender Hilfen aufweist. 

 

Im Vergleich zu den Jahren 2012-2014 ist die durchschnittliche Anzahl der familien-

ersetzenden und familienbegleiteten Hilfen gesunken. Dem gegenüber ist im Ver-

gleichszeitraum die Anzahl der Bevölkerung unter 21 Jahren um knapp 4 % angestie-

gen.  

 

Auch die Betrachtung der Entwicklung der erzieherischen Hilfen im Zeitraum von 

2009 bis 2017 zeigt, dass die Fallzahlen in den letzten Jahren drei Jahren, nach dem 

hohen Anstieg im Jahr 2014, sowohl bei den familienbegleiteten Hilfen als auch bei 

den familienersetzenden Hilfen deutlich gesunken sind (Abb. 35). Der vergleichs-

weise hohe Anstieg der familienersetzenden Maßnahmen ab dem Jahr 2014 ist auf 

die im Vergleich zu den Vorjahren sehr hohe Zahl der unbegleiteten minderjährigen 

Ausländerinnen und Ausländer zurückzuführen, die in Bochum Hilfe suchten. Die Fall-

zahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer sind seit 

2015 stetig zurückgegangen.  

In den letzten Jahren sind zahlreiche präventive Maßnahmen im Vorfeld der Hilfen 

zur Erziehung, wie Kita-Sozialarbeit und Schulsozialarbeit, weiter ausgebaut worden. 

 
Abb. 35: Familienbegleitende und -ersetzende Maßnahmen (HzE) 2009 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Stichtag: je 31.12. d. J.  
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Die Einführung von Schulsozialarbeit gehört zu den wesentlichen und nachhaltigen 

Veränderungen, die durch das Bildungs- und Teilhabegesetz ermöglicht wurden. In 

Bochum konnten dadurch 35 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter einge-

stellt werden, die an 58 Grund- und weiterführenden Schulen verteilt im ganzen Stadt-

gebiet tätig sind. Mit dem Förderprogramm der Landesregierung NRW bedeutet das 

für Bochum, dass die Schulsozialarbeit mindestens bis zum Jahr 2020 bzw. bei 

gleichbleibenden Personalkosten aus städtischen Mitteln bis zum Jahr 2022 finanziell 

gesichert ist.  

 

Die Schulsozialarbeit ist seit ihrer Einführung zu einem wichtigen Bestandteil an der 

Schnittstelle Jugendhilfe-Schule geworden. Neben der Unterstützung, Begleitung und 

Hilfen in allen Fragen des BuT, bieten die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozial-

arbeiter Beratung für Schülerinnen und Schüler, für deren Eltern und auch für das 

Lehrpersonal an. Die in der Schulsozialarbeit tätigen Fachkräfte sind die ersten An-

sprechpartnerinnen und -partner für die Schulleitungen bei Fragen der Jugendhilfe für 

die Kinder und Jugendlichen am Ort Schule. Weitere Aufgabenfelder sind: 

 

 Sozialpädagogische Gruppenarbeit nach Bedarf und schulspezifischen The-

men 

 Durchführung von sozialen Gruppenangeboten wie soziale Kompetenztrai-

nings oder freizeitpädagogische Angebote 

 Familienunterstützende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Jugendhil-

fezentren und dem Sozialen Dienst   

 Kooperation mit dem Bochumer Netzwerk soziale Arbeit 

 verbindliche Teilnahme an den Sozialraumkonferenzen 

 enge Verzahnung mit den Fallunspezifischen Hilfen 

 

Im Rahmen der gesamtstädtischen Strategie zur Bildung und Betreuung und Integra-

tion von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sind an den fünf Bochumer Be-

rufskollegs weitere fünf Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter eingestellt worden. 

Diese kooperieren eng mit den ebenfalls neu eingestellten fünf Landesfachkräften für 

Multiprofessionelle Teams (MpT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte 

Schülerinnen und Schüler. Diese Fachkräfte sollen sich insbesondere an der sozialen 

und kulturellen Integration sowie der individuellen Förderung der Schüler und Schü-

lerinnen beteiligen. 

 

Zusätzlich wurden im Jahr 2014 sechs Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter zu 

Multi-Familien-Therapeuten ausgebildet und sollen dieses Wissen zukünftig in soge-

nannten Familienklassen anwenden. Das Projekt Familienklassen wird in Koopera-

tion mit dem Bildungsbüro, der Wübben Stiftung gGmbH und dem Jugendamt durch-

geführt und startete im Schuljahr 2015/2016 an sechs Schulen in Bochum, die sozi-

alstrukturell benachteiligt sind. Das Konzept Familienklassen setzt darauf, Familien 

Schulsozialarbeit 

Schulsozialarbeit 
an den Berufskol-
legs  

Familienklassen 
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selbst zu aktivieren und ihnen Handlungsstrategien zur Überwindung von Schwierig-

keiten im Erziehungsalltag zu vermitteln. 

Die Familienklasse ist ein präventives Projekt. Schüler und Schülerinnen deren schu-

lischer Erfolg dadurch gefährdet ist, dass sie die Anforderungen beim Einhalten von 

Regeln und Arbeitsstrukturen nicht ausreichend erfüllen können, sollen mit aktiver 

Hilfe ihrer Eltern diese Kompetenzen in der Familienklasse erwerben. 

Einmal wöchentlich kommt die Familienklasse während der Schulzeit zusammen. Die 

Kinder werden gemeinsam von Schulleitung, Kollegium und Schulsozialarbeit wegen 

ihrer Verhaltensdefizite ausgesucht. Unabhängig von der besuchten Klasse des Kin-

des wird jahrgangsübergreifend gearbeitet.  

Der Ablauf des Vormittags ist klar strukturiert und in seinen Phasen den alltäglichen 

Lernsituationen angepasst. Die Teilnehmerzahl wird auf maximal sieben Kinder plus 

Eltern begrenzt. Die Dauer der Teilnahme beträgt zwischen drei und sechs Monaten 

und hängt von der Problemstruktur ab. 

Die Eltern lernen in der Familienklasse, eigenständig und angemessen auf schwierige 

Situationen im Umgang mit ihrem Kind zu reagieren. Die Eltern unterstützen sich ge-

genseitig und erfahren eine Stärkung aus der anwesenden Elterngruppe in der Fami-

lienklasse. 

2017 wurden jeweils zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bezirklichen ambulan-

ten Jugendhilfeträger zu Familiencoaches ausgebildet um das Projekt an den folgen-

den Schulen in ihren Stadtbezirken umzusetzen:  

 GS An der Maarbrücke 

 GS Emil von Behring 

 GS Leithe 

 GS Waldschule 

 GES Erich-Kästner 

 GS Auf dem Alten Kamp 

 HS Werner-von-Siemens 

 

Das in Bochum im Jahr 2016 etablierte Angebot der Kita-Sozialarbeit reagiert auf den 

notwendigen Unterstützungsbedarf von Familien. Weil oft Unterstützung durch an-

dere Familienmitglieder fehlt, können Eltern in überfordernde Situationen und auch 

finanzielle Problemlagen geraten. Wenn es dann auch noch an Kinderbetreuungs-

möglichkeiten mangelt, drohen Krisen, manchmal bis hin zur Kindeswohlgefährdung. 

Etwa, wenn die Eltern psychisch erkranken, gewalttätig werden oder ihr Obdach ver-

lieren. Ziel der Kita-Sozialarbeit ist es, so früh einzugreifen, dass Gefährdungslagen 

gar nicht erst entstehen können. Das Angebot basiert auf Freiwilligkeit. Auf Grundlage 

des Paragraphen 16 des Sozialgesetzbuches VIII „Förderung der Erziehung in der 
Familie“ bieten die derzeit 11 Sozialarbeiter und -pädagogen des Sozialen Dienstes 

niederschwellige, beratende Unterstützung in allen pädagogischen und Alltagsfragen.  

 
Kita-Sozialarbeit stärkt Familien also präventiv, unbürokratisch und schnell und hat 

sich als ergänzender Baustein in bereits bestehende Netzwerke eingefügt. Es gibt 

Kita-Sozialarbeit 
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tragfähige Kooperationen mit den unterschiedlichsten Institutionen vor Ort. Ob Kitas, 

ehrenamtliche Flüchtlingshilfe, Schwangerenberatung, Schuldnerberatung, Erzie-

hungsberatung, Kinderärzte oder Frühförderstelle etc., die Zusammenarbeit funktio-

niert im Bedarfsfall gut. Angebote des Gesundheitsamtes, wie z. B. die Unterstützung 

durch eine Kinderkrankenschwester oder Familienhebamme werden durch die Arbeit 

des/der Kita-Sozialarbeiter/in ebenso unkompliziert ergänzt, wie auch Angebote an-

derer Abteilungen des Jugendamtes. Hierbei wird viel Wert auf enge Vernetzung ge-

legt, sodass die Hilfen möglichst optimal ineinandergreifen können.  

 

Die Einsätze der Kita-Sozialarbeitenden sind im Idealfall kurz und bedarfsbezogen. 

Sie nehmen die Eltern an die Hand, vermitteln in passende Unterstützungsangebote, 

so dass die Eltern rasch wieder selbstständig den familiären Alltag regeln können. 

Die unbürokratische und schnelle Unterstützung wird sowohl von den Familien, als 

auch von den anderen Kooperationspartnern sehr geschätzt, sodass mittlerweile im-

mer mehr Familien, die von anderen Familien vom Angebot der Kita-Sozialarbeit ge-

hört haben, selbständig auf die Kita-Sozialarbeiterinnen und -Sozialarbeiter zukom-

men. 

2.3.4 Schulische Bildung 

War die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Bochum analog zur Bevölkerungsent-

wicklung lange Zeit rückläufig, ist seit einigen Jahren eine Trendwende festzustellen. 

Bedingt durch steigende Geburtenzahlen und besonders auch durch Zuwanderung 

von Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter und jünger wird die demogra-

fische Entwicklung kompensiert und der Schülerrückgang zumindest im Primarbe-

reich derzeit gestoppt. Ob die steigende Geburtenzahl der letzten Jahre eine Trend-

wende oder nur eine Verzögerung der demografischen Entwicklung darstellt, wie der 

Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) diagnosti-

ziert, bleibt abzuwarten. Immerhin entspricht dieser Trend der Entwicklung auf Lan-

desebene. So geht die aktuelle Bevölkerungsprognose des IT.NRW – entgegen bis-

heriger Voraussagen – von einem Bevölkerungsanstieg in der Altersgruppe der unter 

10-Jährigen bis 2025 aus. Für Bochum wird eine Zunahme dieser Altersgruppe um 7 

bis 8 % vorausgesagt. Tatsächlich sind in Bochum seit dem Jahr 2013 steigende Be-

völkerungszahlen in der Altersgruppe der 0 bis unter 10-Jährigen zu verzeichnen. 

 
  

Zunehmende 
Schülerinnen- 
und Schülerzah-
len 
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Abb. 36: Bevölkerung im Alter von 0 bis unter 10 Jahren 2008 – 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Eine im Juli 2017 im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung erschienene Studie zur Ent-

wicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen in Deutschland prognostiziert eine 

deutliche Zunahme an Schülerinnen und Schülern um rund 1 Million bis zum Jahr 

2030. Dabei weisen die Prognosezahlen der Bertelsmann-Stiftung in der Primarstufe 

eine merkliche Zunahme an Schülerinnen und Schülern aus, in den Sekundarstufen 

einen Schülerrückgang und erst zeitversetzt wieder eine Zunahme.  

 

Auch die Kultusministerkonferenz hat ihre Status-Quo-Prognose aus dem Jahr 2013, 

in der sie von einer kontinuierlichen Abnahme an Schülerinnen und Schülern ausging, 

korrigiert und geht in der aktuellen Status-Quo-Prognose bis 2030 von einer Zunahme 

an Schülerinnen und Schülern von knapp 280.000 aus. 

 

Nun sind Prognosen eine schwierige Sache, vor allem, wenn sie die Zukunft betref-

fen, um es mit dem viel zitierten Bonmot zu sagen. Sollte die Entwicklung allerdings 

wie prognostiziert eintreffen, wird dies Auswirkungen auf die Schullandschaft und die 

Raumressourcen der Schulen haben.  

 

Schon jetzt sind die Folgen der steigenden Geburtenzahlen und vor allem der ver-

stärkten Zuwanderung aus Krisen- und Kriegsgebieten spürbar. So haben aktuelle 

Abfragen des Schulamtes für die Stadt Bochum zur Anzahl der Seiteneinsteigerinnen 

und -einsteiger folgende Zahlen ergeben: 
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Tab. 27: Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger nach Schulform 2018 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum Schulamt, Stand: 01.05.2018. 
 

Wurden in der Vergangenheit insbesondere im Primarbereich Schulen geschlossen, 

um der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen, stehen inzwischen einige 

Schulen vor dem Dilemma knapper werdenden Schulraums. Politik und Schulverwal-

tung haben im Rahmen der Schulentwicklungsplanung darauf reagiert und die Bereit-

stellung von insgesamt 49 zusätzlichen Klassenräumen in Form von Schulcontainern 

(24 Klassenräume) bzw. Modulbauten (25 Klassenräume) an Grund- und weiterfüh-

renden Schulen auf den Weg gebracht. 

 

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 gab es in Bochum 48.633 Schülerinnen und 

Schüler an insgesamt 96 Schulen. 4.900 Schülerinnen und Schüler davon besuchten 

13 private Schulen.  

47 % der Schulen waren Grundschulen, sie decken den Primarbereich fast völlig ab. 

Daneben gibt es drei Waldorfschulen, die auch über den Primarbereich hinausgehen. 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können ihre Schullaufbahn wahl-

weise an einer Förderschule oder einer Grundschule beginnen. 

 

Sowohl die Zahl der Schulen als auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler war in 

den vergangenen Jahren rückläufig. Die Zahl der Schulen ging von 116 auf 96 zurück, 

die Zahl der Schülerinnen und Schüler von 51.135 auf 48.633. Im Primarbereich 

wirkte sich insbesondere die demografische Entwicklung auf die Schülerschaft und 

damit auch auf die Anzahl der Schulen aus. Im Schuljahr 2017/2018 gab es acht 

Grundschulen weniger als fünf Jahre zuvor. Allerdings wurden auch sieben Schulver-

bünde errichtet, sodass Bochum derzeit über 45 Grundschulen mit 52 Standorten 

verfügt. 

 

Bei den weiterführenden Schulen gibt es neben dem traditionell dreigliedrigen System 

aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium die Schulformen des längeren gemein-

samen Lernens, zu denen die Gesamtschulen, die Waldorfschulen, die Gemein-

schaftsschule sowie die Sekundarschulen gehören. Zurzeit ist das Gymnasium (10 

Schulform Anzahl

Grundschulen 741
Hauptschulen 104
Förderschulen 8
Realschulen 120
Gymnasien 368
Gemeinschaftsschule 0
Sekundarschulen 135
Gesamtschulen 307
Berufskollegs 322
Weiterbildungskolleg 113

Gesamt 2.218

Schullandschaft 
im Wandel 

Schulformen des 
längeren gemein-
samen Lernens 
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Schulen) die am häufigsten vorkommende Schulform, gefolgt von den acht Gesamt-

schulen, fünf Realschulen, drei Waldorfschulen, jeweils zwei Haupt- und Sekundar-

schulen. Die einzige Gemeinschaftsschule wurde zum Schuljahr 2018/2019 in die 

jetzt achte Gesamtschule überführt. Daneben gibt es in Bochum noch neun Berufs-

kollegs, ein Weiterbildungskolleg und eine Schule für Kranke. 

 

Die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf an Regelschulen führte dazu, dass die Zahl der städtischen Förderschulen in den 

letzten fünf Jahren um knapp ein Drittel von zehn auf sieben Schulen gesunken ist. 

Parallel dazu stieg der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf an den 

Regelschulen. So waren im Schuljahr 2012/2013 lediglich ein Viertel der Schülerin-

nen und Schüler mit Förderbedarf im Gemeinsamen Lernen; im Schuljahr 2017/2018 

waren es knapp die Hälfte.48 

 

Im Schuljahr 2017/2018 gab es ein Gymnasium weniger als fünf Jahre zuvor. Der 

Rückgang der Schülerzahl an den Gymnasien von knapp 16 % bzw. 1.660 Schüle-

rinnen und Schülern gegenüber 2012/2013 ist allerdings im Wesentlichen auf die Ver-

kürzung der Schulzeit von G9 auf G8 zurück zu führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich 

die vom Landtag am 11.07.2018 beschlossene Weiterentwicklung der Schulzeit von 

G8 auf G9 zum Schuljahr 2019/2020 an den Gymnasien auswirken wird. Schon im 

Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2018/2019 war eine Zunahme der Anmeldungen 

zu verzeichnen. 

 

Die Errichtung der Gemeinschaftsschule und der Sekundarschulen erfolgte an Stand-

orten von vorhandenen Real- und Hauptschulen, die in die Gemeinschaftsschule und 

die Sekundarschulen aufgingen. Dies trug mit dazu bei, dass von den acht Realschu-

len und sieben Hauptschulen nur noch fünf Realschulen bzw. zwei Hauptschulen im 

Schuljahr 2017/2018 übrig geblieben sind. 

 

Nahm die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Vergangenheit insgesamt ab, ist 

bei den privaten Schulen eine gegenläufige Entwicklung festzustellen. So hat die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler an privaten Grund- und weiterführenden Schulen vom 

Schuljahr 2012/2013 bis zum Schuljahr 2017/2018 um gut 7 % zugenommen. Zählt 

man die Berufskollegs hinzu, so ist eine Zunahme um fast 11 % zu verzeichnen. 

 

Im Schuljahr 2016/2017 wurden in Bochum 3.029 Schülerinnen und Schüler einge-

schult. Die Zahl der Einschulungen49 stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 %. 

Die meisten Schulanfängerinnen und -anfänger (gut 93 %) besuchten im Schuljahr 

2016/2017 eine Grundschule. An den Förderschulen begannen knapp 3 % (78) der 

Schülerinnen und Schüler und an den Freien Waldorfschulen rund 4 % (125) der Kin-

der ihre Schullaufbahn. 

                                                
48 Nur städtische Schulen 
49 Aktuellere Zahlen liegen von IT.NRW noch nicht vor. 

Einschulungen  
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Abb. 37: Einschulungen an städtischen und privaten Schulen Schuljahre 2007/2008 – 
2016/2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Stand: Schuljahr 2007/2008 – 2016/2017. 
 

Die Entwicklung der Zahl der Lernanfänger verlief in den vergangenen zehn Jahren 

nicht linear. Grund dafür ist unter anderem, dass der Stichtag für die Einschulung in 

den Schuljahren 2007/2008, 2009/2010 und 2011/2012 jeweils um einen Monat nach 

hinten verlegt wurde im Vergleich zum Vorjahr. Bis zum Schuljahr 2006/2007 waren 

alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Juni das sechste Lebensjahr vollendet hat-

ten. Seit 2011/2012 ist der 30. September eines Jahres der Stichtag. Daher erreichten 

in den Schuljahren 2007/2008, 2009/2010 und 2011/2012 jeweils mehr Kinder das 

schulpflichtige Alter und die Einschulungszahlen lagen etwas höher. Bis 2013/2014 

war die Tendenz bei der Anzahl der Einschulungen abnehmend, nachfolgend stabili-

sierte sie sich, und 2016/2017 lag sie wieder über 3.000. 

 

Nach der 4. Klasse der Grundschule wechseln die Schülerinnen und Schüler auf eine 

weiterführende Schule. Hierzu werden von den Grundschulen Schulformempfehlun-

gen für die Wahl der Schulform der Sekundarstufe I ausgesprochen, die jedoch nicht 

bindend sind, da letztlich der Elternwille zählt. Insgesamt verteilten sich die Empfeh-

lungen zum Schuljahr 2017/2018 wie folgt:  

 

Hauptschulempfehlung     16,4 %  

Hauptschulempfehlung/bedingte Realschulempfehlung  7,8 % 

Realschulempfehlung      29,5 % 

Realschulempfehlung/bedingte Gymnasialempfehlung 11,2 % 

Gymnasialempfehlung     32,7 % 
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Keine Empfehlung50       2,5 % 
 

Bei geschlechtsspezifischer Betrachtung der Schulformempfehlungen zeigt sich, 

dass Schülerinnen leistungsstärker eingeschätzt werden als ihre männlichen Mitschü-

ler. 
 

Abb. 38: Schulformempfehlungen nach Geschlecht Schuljahr 2017/2018 
Anteil in Prozent an allen Empfehlungen der jeweiligen Bezugsbevölkerung 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2017/2018. 
 

Betrachtet man die Übergänge in die Sekundarstufe I nach Empfehlungen, so lassen 

sich Aussagen zur Zusammensetzung der 5. Jahrgänge an den weiterführenden 

Schulen treffen. Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen Empfehlungen die verschie-

denen Schulformen angewählt werden: 
 
  

                                                
50 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bekommen keine Schulformemp-
fehlung. Sie können an Förderschulen oder aber in das Gemeinsame Lernen an Regelschulen wechseln. 
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Tab. 28: Schulformempfehlung und aufnehmende Schulform Schuljahr 2017/2018 
Anteil in Prozent an allen Übergängen zur entsprechenden Schulform 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2017/2018. 
 

Wurde in früheren Berichten ausschließlich der Übergang zum Gymnasium als Kenn-

zahl für Bildungsbeteiligung in den Ortsteilen herangezogen, ist dies – vor allem vor 

dem Hintergrund des Rückgangs von Schulen des dreigliedrigen Schulsystems und 

der Zunahme von Schulen des längeren gemeinsamen Lernens – für sich allein nicht 

mehr aussagekräftig. Vielmehr wird das Übergangsgeschehen nun im Zusammen-

hang von Empfehlungen und tatsächlichen Schulübergängen dargestellt. 

 
Abb. 39: Index der Schulformempfehlungen Schuljahr 2017/2018 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2017/2018. 
 

Um eine Vergleichbarkeit der Ortsteile hinsichtlich des Übergangsgeschehens zu er-

möglichen, wurde ein Index der Schulformempfehlungen eingeführt, indem aus den 

gewichteten Schulformempfehlungen in den Ortsteilen eine vergleichbare Kennzahl 

berechnet wird. Dabei werden die Empfehlungen wie folgt gewichtet: 

 

Hauptschulempfehlung      1 Punkt 

Hauptschulempfehlung/bedingte Realschulempfehlung  1,5 Punkte 

Realschulempfehlung       2 Punkte 

Haupt-
schule

Real-
schule

Gymna-
sium

Gesamt-
schule

Gemein-
schafts-
schule

Sekundar-
schule

Hauptschule 95,8 5,9 0,3 22,4 62,3 63,8
Hauptschule/bedingt Realschule 2,1 14,1 0,5 12,8 26,0 4,7
Realschule 2,1 63,4 7,0 43,5 7,8 24,4
Realschule/bedingt Gymnasium 0,0 11,5 15,5 9,5 0,0 3,1
Gymnasium 0,0 2,6 76,2 8,8 1,3 0,0
Keine Empfehlung 0,0 2,6 0,5 3,0 2,6 3,9
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Realschulempfehlung/bedingte Gymnasialempfehlung  2,5 Punkte 

Gymnasialempfehlung      3 Punkte. 

 

Im Schuljahr 2017/2018 lag der Index in Bochum bei 2,18. Das bedeutet, dass die 

Mehrzahl aller Schülerinnen und Schüler mindestens eine Realschulempfehlung er-

halten hat. Auf Ebene der Ortsteile stellt sich der Index der Schulformempfehlungen 

wie in Abb. 39 ersichtlich dar. 

Wie sich der Index der Schulformempfehlungen zusammensetzt, wird in folgendem 

Diagramm ersichtlich: 

 
Abb. 40: Index der Schulformempfehlungen nach Art der Empfehlung Schuljahr 
2017/2018 
Anteil in Prozent an allen Empfehlungen 
Stadt Bochum, Ortsteile 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2017/2018. 
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Betrachtet man dazu die tatsächlichen Übergänge an die verschiedenen Schulfor-

men, so ergibt sich für die Ortsteile folgendes Bild: 

 
Abb. 41: Übergänge zur weiterführenden Schule Schuljahr 2017/2018 
Anteil in Prozent an allen Übergängen (ohne Förderschulen und Freien Waldorfschulen) 
Stadt Bochum, Ortsteile 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2017/2018. 
 

Deutlich wird, dass die Hauptschulen im Übergangsgeschehen kaum mehr eine Rolle 

spielen und wenn, dann vor allem dort, wo sich die beiden verbliebenen Hauptschulen 

befinden, nämlich in den Stadtbezirken Wattenscheid und Nord. 

 

Analog zu den Empfehlungen zeigen sich auch bei den Übergängen in die Sekundar-

stufe I Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. So wechseln Mädchen häufiger 

ans Gymnasium als Jungen. 
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Abb. 42: Übergänge zur weiterführenden Schule nach Geschlecht Schuljahr 2017/2018 
Anteil in Prozent an allen Übergängen der jeweiligen Bezugsbevölkerung 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2017/2018. 
 

Unter dem Aspekt der schulischen Inklusion stellt sich die Frage, an welche Schul-

form die Kinder wechselten, die keine Empfehlung bekamen, weil sie einen sonder-

pädagogischen Förderbedarf haben. Von den 66 Schülerinnen und Schülern, die an 

den Grundschulen keine Schulformempfehlung erhielten, wechselten 18 an Förder-

schulen, die übrigen wechselten zu Regelschulen: 13 Schülerinnen und Schüler wähl-

ten die Realschule, fünf das Gymnasium. Die übrigen 30 Schülerinnen und Schüler 

wechselten an Schulen des längeren gemeinsamen Lernens. An die Hauptschule 

wechselte keine Schülerin/kein Schüler ohne Schulformempfehlung. 

 

Zum Schuljahr 2016/201751 wechselten 1.647 Schülerinnen und Schüler (gut 53 %) 

aus Abschlussklassen der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II an allgemeinbil-

denden Schulen. Zwei Drittel besuchten die Oberstufe eines Gymnasiums, gut 30 % 

wechselten in die Oberstufe an Gesamtschulen. Die übrigen knapp 4 % wechselten 

an den Waldorfschulen in die Oberstufe. 

 

Ob der Wechsel in die Oberstufe vollzogen wird, hängt von der besuchten Schulform 

ab. So wechselten an Gymnasien 97 % der Schülerinnen und Schüler in die Ober-

stufe, an den Gesamtschulen waren es 37 %, gefolgt von annähernd 36 %, die von 

Realschulen in die Sekundarstufe II wechselten. Von den Schülerinnen und Schülern 

der Hauptschulen wechselten 4 % in die Oberstufe. Die Gemeinschaftsschule und die 

beiden Sekundarschulen spielten hier keine Rolle, da sie erst im Schuljahr 2011/2012 

                                                
51 Aktuellere Zahlen von IT.NRW liegen noch nicht vor. 
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bzw. 2012/2013 errichtet wurden. An den Waldorfschulen betrug der Anteil der 

Wechsler fast 55 %. 

 

Schülerinnen wählten mit 58 % häufiger die gymnasiale Oberstufe als ihre männli-

chen Mitschüler (45 %). Insbesondere bei den Gesamt- und Realschulen wechselten 

mehr Schülerinnen als Schüler in die Sekundarstufe II. An Realschulen betrug der 

Unterschied 10,8 Prozentpunkte, an den Gesamtschulen sogar 12,8 Prozentpunkte. 

Bei den Gymnasien betrug die Differenz 1,7 Prozentpunkte. 

 

Seit einigen Jahren wird von IT.NRW die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Zu-

wanderungsgeschichte erhoben. Demnach besuchten im Schuljahr 2017/2018 insge-

samt 16.780 Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte Bochumer 

Schulen, ein Anteil von rund 36 %.52 Nach Schulformen differenziert stellen sich die 

Anteile wie folgt dar: 

 
Abb. 43: Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte nach Schulform 
Schuljahr 2017/2018 
Anteil in Prozent an allen Schülerinnen und Schülern 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2017/2018. 
 

Bei kleinräumiger Betrachtung zeigt sich, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit 

Zuwanderungsgeschichte im Primarbereich nicht gleichmäßig auf die Schulen und 

Ortsteile verteilen. 53 

                                                
52 Ohne die Freien Waldorfschulen; an diesen wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Zuwande-
rungsgeschichte nicht erhoben. 
53 Die Zahlen für den Teilstandort der Lina-Morgenstern-Schule in Kornharpen/Voede-Abzweig und der 
Emil-von-Behring-Schule in Hordel können nicht gesondert ausgewiesen werden und sind in den Zahlen 
der Hauptstandorte enthalten. 
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Abb. 44: Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte Schuljahr 2017/2018 
Stadt Bochum, Ortsteile 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2017/2018. 
 
Es fällt auf, dass in Ortsteilen, in denen die meisten Schülerinnen und Schüler mit 

Zuwanderungsgeschichte unterrichtet werden, auch viele Seiteneinsteiger und Sei-

teneinsteigerinnen beschult werden. So finden sich unter zehn Ortsteilen mit den 

meisten Schülerinnen- und Schülern mit Zuwanderungsgeschichte auch sieben mit 

den höchsten Seiteneinsteigerzahlen. 
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An allen städtischen Grundschulen wird der Offene Ganztag angeboten. Im Schuljahr 

2017/2018 nahmen 4.845 Schülerinnen und Schüler dieses Angebot wahr, das ent-

sprach gut 44 % aller Schülerinnen und Schüler der Grundschulen. Neben dem Offe-

nen Ganztag gibt es noch das Angebot der Verlässlichen Grundschule mit und ohne 

Ferienbetreuung, an dem gut 10 % (1.144) der Grundschülerinnen und -schüler teil-

nahmen.  

Auch wenn der Offene Ganztag flächendeckend angeboten wird, stellt sich die Situ-

ation in den Ortsteilen – je nach Ressourcen und Nachfrage – unterschiedlich dar. So 

reichte die Spanne von knapp 28 % in Leithe und Westenfeld bis knapp 64 % in Que-

renburg (Tab. 29). 

 

Auch an den Förderschulen gibt es für die Jahrgänge 1 bis 6 das Angebot des Offe-

nen Ganztags. Während die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-

wicklung obligatorisch Ganztagsschulen sind, können Schülerinnen und Schüler der 

Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie Emotionale und 

soziale Entwicklung wählen, ob sie am Offenen Ganztag teilnehmen wollen. Im Schul-

jahr 2017/2018 waren dies an der Cruismannschule, der Peter-Petersen-Schule, der 

Brüder-Grimm-Schule und der Paul-Dohrmann-Schule insgesamt 211 Schülerinnen 

und Schüler, was einer Betreuungsquote von gut 54 % entsprach. 

 

Ganztagsangebote gibt es auch in der Sekundarstufe I. Hauptschulen und die Schu-

len des längeren gemeinsamen Lernens sind per se Ganztagsschulen. Mit dem 

Schuljahr 2010/2011 wurde auch an zwei Realschulen (Anne-Frank-Schule und 

Pestalozzi-Schule) sowie an einem Gymnasium (Heinrich-von-Kleist-Schule) der 

Ganztag eingeführt. Im Schuljahr 2017/2018 nahmen 8.404 Schülerinnen und Schü-

ler den Ganztag in der Sekundarstufe I Anspruch. Darüber hinaus gibt es an den 

übrigen Realschulen und Gymnasien, die keine Ganztagsschulen sind, das Angebot 

der Pädagogischen Übermittagbetreuung.54 
  

                                                
54 Die Pädagogische Übermittagbetreuung beinhaltet die pädagogische Betreuung und Aufsicht in der 
Mittagspause und die ergänzenden Ganztagsangebote wie Arbeitsgemeinschaften und Fördermaßnah-
men. Die Teilnahme an der Pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nach-
mittagsunterricht ist bindend und kostenfrei. Lediglich die darüber hinaus angebotenen ergänzenden 
Ganztagsangebote sind freiwillig und werden u. a. durch den zu leistenden Elternbeitrag finanziert. 

Ganztags- und 
andere Betreu-
ungsangebote an 
städtischen 
Schulen 
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Tab. 29: Schülerinnen und Schüler* im Offenen Ganztag Schuljahr 2017/2018 
Anteil in Prozent an allen Schülerinnen und Schülern 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
* an städtischen Grundschulen 
Stadt Bochum, Schulverwaltungsamt, Stand: Schuljahr 2017/2018. 
 

Neben der Zeit, die Kinder und Jugendliche in der Schule verbringen, gibt es eine 

Vielzahl an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, die nicht nur Spaß machen sollen, 

sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit leisten. 

Hierzu gehören u. a. die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Offen des-

halb, weil sie allen Kindern, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden (zwischen 

sechs und 20 Jahren) offen stehen und jederzeit ohne vorherige Anmeldung aufge-

sucht werden können. Diese Angebote sind i. d. R. nicht kostenpflichtig oder so güns-

tig, dass sie auch von Kindern und Jugendlichen aus ökonomisch weniger gut situier-

ten Familien genutzt werden können. Armut ist die größte Bedrohung für einen jungen 

Ortsteil Anteil in %

Grumme 54,0
Gleisdreieck 53,4
Altenbochum 46,9
Südinnenstadt 51,8
Kruppwerke 36,1
Hamme 29,5
Hordel 41,9
Hofstede 38,8
Riemke 30,1
Mitte 44,3
Günnigfeld 31,0
Wattenscheid-Mitte 30,3
Leithe 27,7
Westenfeld 27,5
Höntrop 39,4
Eppendorf 50,5
Wattenscheid 34,4
Bergen/Hiltrop 39,7
Gerthe 45,5
Harpen/Rosenberg 51,0
Kornharpen/Voede-Abzweig 51,9
Nord 46,1
Laer 38,8
Werne 43,2
Langendreer 38,2
Langendreer-Alter Bahnhof 35,6
Ost 39,3
Wiemelhausen/Brenschede 52,5
Stiepel 45,9
Querenburg 63,9
Süd 56,8
Weitmar-Mitte 54,7
Weitmar-Mark 54,6
Linden 54,3
Dahlhausen 53,8
Südwest 54,3
Stadt Bochum 44,3

Offene Kinder- 
und Jugendarbeit 
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Menschen, denn sie birgt besondere Risiken hinsichtlich Gesundheit, Bildung und 

sozialer Integration. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit bietet umfassende Möglich-

keiten zur Stärkung der kindlichen Potenziale und ist ein wesentlicher Baustein in 

einem gelingenden Präventionskonzept.  

Insgesamt gibt es in Bochum 28 Kinder- und Jugendfreizeithäuser (KJFH) und 9 De-

pendancen55, von denen 6 KJFH (und 2 Dependancen) in städtischer sowie 22 KJFH 

(und 7 Dependancen) in freier Trägerschaft geführt werden. Jedes KJFH hat ein ei-

genständiges Profil, das sich an den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und jun-

gen Heranwachsenden, den speziellen Themen des Sozialraums56 und den Grund-

haltungen der Träger orientiert. Grundsätzlich stehen in den KJFH und den Depen-

dancen Angebote mit Spiel-, Spaß- und Erlebnischarakter im Vordergrund. Hier kön-

nen die Besucherinnen und Besucher kochen, basteln, Sport treiben, tanzen sowie 

an zahlreichen Angeboten zu aktuellen Themen wie Umweltschutz, Gesundheit 

u. v. m. teilnehmen.57 Aber auch im Hinblick auf die Stärkung sozialer Netzwerke von 

Familien im Sozialraum haben sich die Kinder- und Jugendfreizeithäuser z. B. durch 

niederschwellige Beratungen in Konfliktsituationen und offene Familienbildungsange-

bote über die Jahre weiter geöffnet und bieten gemeinsam mit verschiedenen Koope-

rationspartnern einen Raum zur Begegnung und zum Austausch an.  

 

Laut einer Abfrage in den KJFH haben rund 75 % der Besucherschaft Schulschwie-

rigkeiten.58 Kinder und Jugendliche sind in der Schule mit steigenden Leistungsanfor-

derungen konfrontiert. Um diesen Leistungsanforderungen gerecht zu werden und 

erfolgreich die Schule durchlaufen zu können, bedürfen viele junge Menschen schul-

unterstützender Angebote. Somit ist auch die Hausaufgabenhilfe ein wesentlicher Be-

standteil der Arbeit in den Kinder- und Jugendfreizeithäusern.  

 

Offene Kinder- und Jugendarbeit als Teil der kommunalen Bildungslandschaft nimmt 

ihren Bildungsauftrag ernst, indem sie vor allem Kindern und Jugendlichen aus bil-

dungsfernen Schichten Unterstützungsleistungen bezüglich des schulischen Werde-

gangs offeriert. Schulunterstützende Angebote sind wichtige Bausteine der pädago-

gischen Arbeit in den Freizeithäusern. In jedem der 28 Kinder- und Jugendfreizeit-

häuser in Bochum gehört die Hausaufgabenbetreuung zum regelmäßigen Angebot.  

                                                
55 Mit der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplans wird u. a. das Ziel verfolgt, eine flächendeckende 
Versorgung für Kinder und Jugendliche in allen Sozialräumen mit Angeboten der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wurden bereits im Jahr 2006 Dependancen eingerich-
tet, die als Zweigstellen von schon bestehenden Kinder- und Jugendfreizeithäusern fungieren. Das pä-
dagogische Personal führt sowohl im Haupthaus als auch in der Dependance Angebote der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit durch. Die Öffnungszeiten richten sich sowohl nach den Bedarfen der Kinder 
und Jugendlichen als auch nach den Personalkapazitäten der Ursprungseinrichtungen. 
56 Siehe Glossar 
57 vgl. Stadt Bochum (2015): Kinder- und Jugendförderplan 2015-2020. Bochum. 
58 vgl. Ders, S. 18.  

Schulunterstüt-
zende Angebote 
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Besonders für Kinder bis elf Jahren bieten die meisten Einrichtungen Hausaufgaben-

hilfe und Nachhilfe an drei bis fünf Wochentagen als Gruppen- oder auch als Einzel-

angebot an. Für Jugendliche gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, bei Bewerbungen 

Unterstützung zu bekommen oder sogar an Bewerbungstrainings teilzunehmen. 

Damit ist die Offene Kinder- und Jugendarbeit eine wichtige Ergänzung zu den Be-

treuungsangeboten des Offenen Ganztags und der Jugendverbandsarbeit mit ihren 

weitgehend selbstorganisierten Gruppenstrukturen.  

 

Außerschulische Bildung hat über die schulunterstützenden Hilfen hinaus weitere Ar-

beitsaufträge. Die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Freizeiteinrichtungen richtet 

ihre Angebote an den Bedürfnissen und Interessen der jugendlichen Besucherschaft 

aus und entwickelt unter Beteiligung der jungen Menschen passgenaue und ange-

messene Bildungsangebote, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, Schlüs-

selkompetenzen auch außerhalb des Schulunterrichts zu erlangen. Viele junge Men-

schen haben in der Kinder- und Jugendarbeit Erfolgserlebnisse und entdecken Ta-

lente, die sie bisher nicht oder nur ansatzweise entwickeln konnten. 

 

Offene Kinder- und Jugendarbeit zeichnet sich zudem aufgrund ihrer Bedürfnisorien-

tierung durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Während der massiven Zuwande-

rungswelle waren Kinder- und Jugendfreizeithäuser in Bochum gefragt, möglichst 

schnell Angebote für zugewanderte Kinder und Jugendliche zu organisieren, die die 

ersten Schritte im unbekannten Land angenehmer gestalteten. Dies ist auf schnelle 

und unbürokratische Weise gelungen, so dass gerade Kinder, die unter den Bedin-

gungen der Flucht am meisten leiden müssen, sich willkommen fühlen konnten.  

 

Zum Ende des Schuljahres 2016/2017 gingen in Bochum 3.407 Schülerinnen und 

Schüler von allgemein bildenden Schulen ab.59 42,2 % der Schulabgängerinnen und 

Schulabgänger verließen die Schule mit der Hochschulreife. 3,0 % beendeten die 

Schulzeit mit der Fachhochschulreife, 32,6 % mit einem Mittleren Abschluss. 14,6 % 

der Schulabgängerinnen und Schulabgänger hatten einen Hauptschulabschluss und 

7,6 % verließen die Schule ohne Hauptschulabschluss. Von den Schülerinnen und 

Schülern, die ohne Hauptschulabschluss die Schule verließen, hatten 163 einen För-

derschulabschluss, sodass der Anteil derer, die überhaupt keinen Abschluss mach-

ten, 2,8 % betrug. 

Wiesen Schülerinnen wie oben beschrieben die „besseren“ Schulformempfehlungen 
und die „besseren“ Schulübergänge auf, setzt sich diese Tendenz auch bei den 
Schulabschlüssen fort. So verließen im Vergleich weniger Schülerinnen die Schule 

ohne Hauptschulabschluss bzw. mit einem Hauptschulabschluss, sie lagen aber bei 

den höheren Schulabschlüssen gegenüber ihren männlichen Mitschülern vorn. 

 

 

                                                
59 Ohne Weiterbildungskolleg 

Schulabschlüsse 
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Abb. 45: Schulabgänge nach Abschlussart Schuljahr 2016/2017 
Anteil in Prozent an allen Abschlüssen der jeweiligen Bezugsbevölkerung 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2016/2017. 
 
An beruflichen Schulen erworbene Schulabschlüsse geben Auskunft über die „Durch-
lässigkeit“ des Schulwesens und somit über die Möglichkeit, nach Verlassen der 
Schule ohne einen Schulabschluss oder nach Erwerb eines niedrigeren Schulab-

schlusses über das berufliche Bildungssystem noch einen höheren Schulabschluss 

zu erwerben. Im Schuljahr 2015/2016 machten von dieser Möglichkeit 1.463 Perso-

nen Gebrauch. 
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Abb. 46: An beruflichen Schulen erworbene allgemeinbildende Schulabschlüsse nach 
Geschlecht Schuljahr 2015/2016 
Anteil in Prozent an allen Abschlüssen der jeweiligen Bezugsbevölkerung 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW. Stand: Schuljahr 2015/2016. 
 

Auch die VHS bietet im Bereich SchulabschlussPLUS60 die Möglichkeit, den Haupt-

schulabschluss nach Klasse 9 und 10 sowie den Mittleren Schulabschluss zu erwer-

ben. Im Schuljahr 2016/2017 haben in Bochum 69 Männer und Frauen einen Haupt-

schulabschluss erworben. Davon hatten 47 Personen einen Migrationshintergrund. 

Einen Mittleren Schulabschluss erlangten im selben Schuljahr 37 Männer und 

Frauen; hiervon hatten 12 Personen einen Migrationshintergrund. 

2.3.5 Grundbildung an der VHS 

Der Begriff Grundbildung bezeichnet Kompetenzen in den Grunddimensionen kultu-

reller und gesellschaftlicher Teilhabe, darunter: Rechenfähigkeit (Numeracy), Grund-

fähigkeiten im IT-Bereich, Gesundheitsbildung, finanzielle Grundbildung und soziale 

Grundkompetenzen. Grundbildung orientiert sich somit an der Anwendungspraxis 

von Schriftsprachlichkeit im beruflichen und gesellschaftlichen Alltag, wobei die Ver-

mittlung von Alltagskompetenzen immer auch in der Verbesserung sinnverstehenden 

Lesens und Schreibens mündet. Mit dem Grundbildungsbegriff wird also häufig auch 

der Begriff der Alphabetisierung verbunden. 

 

Der leo. – Level-One Studie zur Größenordnung des funktionalen Analphabetismus 

Erwachsener in Deutschland zufolge haben mehr als 7,5 Mio. Erwachsene, also 

14,5 % der Bevölkerung, sehr geringe Schreib- und Lesekompetenzen. Mehr als 

                                                
60 Weitere Informationen sind online verfügbar unter: https://ssl.vhs-bochum-zbw.de:8443/vhs-bochum-
zbw.de/index.php?page=110 

16,5

36,7

20,8

20,5

5,6

13,8

32,6

25,0

18,2

10,5

0 10 20 30 40 50

Hauptschulabschluss

Mittlerer Abschluss

Fachhochschulreife (schulischer Teil)

Fachhochschulreife

Hochschulreife

in Prozent

weiblich männlich

Schulabschlüsse 
an der VHS 

Definition Grund-
bildung 

Größenordnung 
des funktionalen 
Analphabetismus  



2 Allgemeine Lebenslagen 

120 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 

50 % davon sind erwerbstätig. Würde man die in dieser Studie zugrunde gelegten 

Zahlen auf die Einwohnerzahl Bochums herunterbrechen, gehörten zu dieser Perso-

nengruppe rund 36.000 Menschen, die nicht über eine ausreichende Grundbildung 

verfügen.  

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse haben Bund und Länder im Jahr 2011 die 

Initiative zu einer gemeinsamen Nationalen Strategie zur Alphabetisierung und 

Grundbildung Erwachsener in Deutschland (2012 bis 2016) ergriffen, welche in eine 

Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016 bis 202661 überführt 

wurde. Auch die VHS Bochum hat diesen Bildungsschwerpunkt in ihr Programm auf-

genommen.  

 

Eine große Herausforderung ist es allerdings, die Betroffenen überhaupt zu erreichen. 

Denn die Schwierigkeiten der Weiterbildungsanbieter im Umgang mit dieser Perso-

nengruppe liegen einerseits darin, dass diese Personen aufgrund ihrer geringen 

schriftsprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten häufig den Zugang zu den Angeboten 

nicht finden, andererseits aber auch darin, dass die Weiterbildungsanbieter zurzeit 

wenig Zugang zu dieser Personengruppe haben. Funktionale Analphabeten sind für 

die Weiterbildungsträger nicht unmittelbar “sichtbar”. Wer nicht oder nur ansatzweise 
lesen oder schreiben kann, versucht häufig, dies zu verbergen.  

 

Mit ihrem Angebot ist die VHS Bochum bestrebt, sich stärker für die bildungsbenach-

teiligten bzw. bildungsfernen Personenkreise zu öffnen. Um diese Menschen tatsäch-

lich zu erreichen, bedarf es allerdings einiger Voraussetzungen, z. B. im Hinblick auf 

die Qualifikation des Lehrpersonals oder der Organisation und der Lern- und Lehrme-

thoden an der VHS Bochum. Konkret geht es hierbei u.  a. um die Sicherung eines 

niederschwelligen Zugangs zu den Angeboten, um eine qualifizierte Einstiegsbera-

tung, um die Qualifizierung des Lehrpersonals oder auch um den Einsatz und die 

Nutzung digitaler Technik. Um eine individuelle Förderung der Lernenden zu ermög-

lichen, wird verstärkt mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gearbeitet. Darüber 

hinaus wurde, um die Betroffenen besser zu erreichen, von den an der VHS üblichen 

Modalitäten des Kurszugangs abgewichen, die Kursgebühr verringert sowie in sozia-

len Einrichtungen für dieses Angebot geworben. Um diesen Angebotsschwerpunkt 

effizient zu koordinieren, wurde im Herbst 2012 die Funktion einer Grundbildungsbe-

auftragten an der VHS Bochum eingerichtet.  

 

Das Angebot Alphabetisierung und Grundbildung richtet sich schwerpunktmäßig 

 an Beschäftige, damit sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren; 

 an Personen ohne Beschäftigung, damit sie einen Arbeitsplatz finden; 

 an alle Personen, die kein unmittelbares berufliches Ziel verfolgen, aber ihre 

Basiskompetenzen erweitern und ihren Alltag besser bewältigen wollen; 

                                                
61 Weitere Informationen sind unter www.alphadekade.de abrufbar. 
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 an Jugendliche und junge Erwachsene am Übergang Schule/Beruf, damit sie 

schulisches Basiswissen erhalten, um einen Schulabschluss nachzuholen   

oder direkt in Arbeit einzumünden. 

 

Darüber hinaus wird ein Elementarkurs zum Erwerb von sozialen und kognitiven 

Kompetenzen im Bereich der Grundbildung zur Vorbereitung auf einen Einstieg ins 

Erwerbsleben oder einen Schulabschluss angeboten sowie eine Aktivierungsmaß-

nahme in Kooperation mit dem Jobcenter Bochum für junge Erwachsene im Rahmen 

des Bochumer Pakts für Arbeit.  

 

Schon bei der Beschreibung der Zielgruppe wird deutlich, dass viele Lebensbereiche 

betroffen sind. Von daher findet das Alphabetisierungs- und Grundbildungsprogramm 

mit den unterschiedlichsten Kooperationspartnern statt. Wesentliche Kooperations-

partner sind die Institutionen, Einrichtungen und Betriebe, die in unmittelbarem “Kon-
takt“ mit der betroffenen Personengruppe stehen. Hierzu gehören z. B. die Wohl-

fahrtsverbände, die Sozialverbände, städtische Ämter, wie Sozialamt, Schulverwal-

tungsamt oder Personal- und Organisationsamt als Arbeitgeber, das Jobcenter, die 

Agentur für Arbeit, kleine und mittlere Betriebe, Kammern und die Wirtschaftsförde-

rung. Mit Beschlussfassung im Jahr 2014 haben sich auch die Mitglieder des Runden 

Tisches Weiterbildung zum lokalen Netzwerk Grundbildung zusammengeschlossen, 

um das Thema in der Stadt Bochum zu stärken. Mitglieder des Runden Tisches Wei-

terbildung sind neben der VHS Weiterbildungsanbieter nach dem Weiterbildungsge-

setz NRW und sozial orientierte Anbieter mit dem Ziel der Gemeinwohlorientierung. 

 

Wesentliche Ziele dieser Netzwerkarbeit sind 

 Enttabuisierung des Themas; 

 Verstärkte und gemeinsame Werbekampagnen (Radio Bochum) und Öffent-

lichkeitsarbeit; 

 Unterstützung (Multiplikatorinnen und Multiplikatoren) und Ausweitung des 

Angebotes; 

 Durchführungen von Arbeitskreisen, Fachtagungen und Weiterbildungsmärk-

ten; 

Analyse der Bochumer Weiterbildungslandschaft. 

 

Ein Angebot der VHS ist der Kurs Lesen und Schreiben lernen. Das Angebot ist al-

tersunabhängig, richtet sich an funktionale Analphabeten und sichert einen soliden 

Wissenserwerb für unterschiedliche Lebenssituationen. Die Anzahl der Teilnehmen-

den an dem Kurs Lesen und Schreiben lernen ist ansteigend. Im Jahre 2017 nahmen 

210 Personen an den Angeboten des Fachbereiches (inklusive Sprech- und Lese-

café) teil, im Jahr 2009 lag die Teilnehmerzahl noch bei 128. Darüber hinaus wurden 

im Rahmen der Kooperation mit MENTOR - Die Leselernhelfer Bochum e.V. zusätz-

lich Kompaktkurse zum Thema Lesen macht stark für insgesamt 60 Teilnehmende 

angeboten.  

Kurs Lesen und 
Schreiben lernen 
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Abb. 47: Teilnehmende an Lesen und Schreiben lernen-Kursen der VHS 2009 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Volkshochschule, Stichtag: je 31.12. d. J. 

 

Die steigende Zahl der Teilnehmenden dürfte mehrere Gründe haben. So hat die VHS 

mit Ämtern der Stadt Bochum, Transfergesellschaften, Betrieben und anderen Trä-

gern Fortbildungen für Mentoren zur Erweiterung der Wahrnehmungs- und Hand-

lungskompetenz sowie Ansätze zur Ansprache implementiert. Darüber hinaus wer-

den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt, die Betroffenen in passgenaue 

Lernangebote weiterzuvermitteln. Auch hat die Weiterbildungsberatungsstelle der 

Stadt Bochum (VHS) mit Bildungsschecks und -gutscheinen die Möglichkeit, Men-

schen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten ein Beratungs- bzw. Fortbildungsange-

bot zu offerieren. Und auch die Neuauflage der Kampagne Lesen & Schreiben – Mein 

Schlüssel zur Welt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung trägt sicher-

lich mit dazu bei, die Öffentlichkeit stärker für dieses Thema zu sensibilisieren. Dazu 

gehört, das Problem grundsätzlich überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, die Situation 

Betroffener anzuerkennen und sich für Verbesserungen einzusetzen. Hier muss in 

vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ein Umdenken einsetzen. Voraussetzung 

hierfür ist ein Grundbildungsverständnis, das weit über Lesen und Schreiben hinaus-

geht. Nur so kann es gelingen, das teilweise noch vorhandene Tabu aufzubrechen 

und gegen Vorurteile anzugehen. 

2.3.6 Übergang Schule – Beruf  

Damit allen Jugendlichen der Übergang von der Schule in den Beruf gelingt, geht die 

Landesinitiative Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) in Nordrhein-Westfalen neue 

Wege und implementiert als erstes Flächenland ein einheitliches und systematisches 
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Übergangssystem. Denn: Wer eine gute Schulbildung und danach noch eine Berufs-

ausbildung durchlaufen hat, hat zwei große Vorteile. Er hat einen Lebenslauf, der ihm 

unter günstigen Voraussetzungen einen gut bezahlten Job einbringt. Aber wichtiger 

noch: Er hat Kenntnisse und Fertigkeiten, die es ihm gestatten, auch anderweitig gut 

durchs Leben zu kommen und selbständig zu werden.62 Dieser Grundsatz gilt welt-

weit, in Entwicklungsländern genauso, wie in hochindustrialisierten Staaten wie der 

Bundesrepublik Deutschland.  

 

Das Eintrittsalter in eine Ausbildung liegt seit langem bei rund 20 Jahren. Der Anteil 

der Schülerinnen und Schüler, die direkt nach Abschluss der allgemeinbildenden 

Schulen in eine betriebliche oder schulische Ausbildung münden, ist in Bochum mit 

unter 15 % gering.63 Parallel dazu wird die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fach-

kräften auf Seiten der Wirtschaft immer größer. Um diese Disparitäten zu reduzieren, 

hat die Landesregierung KAoA seit 2012/2013 flächendeckend in NRW eingeführt, 

Bochum nimmt seit dem Schuljahr 2013/14 teil. 

 

Das Übergangssystem Schule-Beruf konzentriert sich auf vier Handlungsfelder, dabei 

bündelt die kommunale Koordinierungsstelle die Aktivitäten vor Ort – in Bochum an-

gesiedelt im Schulverwaltungsamt. Ziel ist es, allen jungen Menschen nach der 

Schule eine Anschlussperspektive für Berufsausbildung oder Studium zu eröffnen 

und durch effektive Koordinierung unnötige Warteschleifen zu vermeiden.  

 

Handlungsfeld Studien- und Berufsorientierung  

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ab Klasse 8 eine verbindliche und systemati-

sche berufliche Orientierung. Dazu gehört das Ermitteln und Fördern von Potenzialen, 

Talenten und Kompetenzen. In der betrieblichen Praxis können verschiedene Berufs-

felder erkundet und gezielte Praktika in Betrieben geleistet werden, um eine kompe-

tente Berufswahl zu ermöglichen. 

In der Sekundarstufe II wird der Prozess der beruflichen Orientierung fortgesetzt, 

auch an den Berufskollegs.  

 

Handlungsfeld Gestaltung und Systematisierung des Übergangs 

Jugendliche, die beim Übergang in Ausbildung und Beruf eine besondere Förderung 

benötigen, werden durch gezielte Angebote und Instrumente unterstützt. Mit Blick auf 

die nachhaltige Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf werden diese Angebote vor 

Ort gebündelt und abgestimmt. In diesem Rahmen entwickelten die Partner vor Ort 

die Internetpräsenz www.wege-in-den-beruf-bochum.de. 

 

                                                
62 vgl. World Vision Institut (2018): Mangel an Bildung und Ausbildung. Online verfügbar: http://www.ar-
mut.de/aspekte-der-armut_ursachen-und-folgen-der-armut_mangel-an-bildung-und-ausbildung.php 
[Stand: 07 08 2018] 
63 Eigene Berechnungen nach Auswertung des Anmeldeverfahrens Schüler Online, Schuljahr 2016/17. 
Da Schüler Online nicht von allen Schulen/Schülerinnen und Schülern genutzt wird, stimmen die Zahlen 
nicht mit den amtlichen Schulabgängerzahlen nach der Sekundarstufe I überein. 
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Im Nachfolgenden werden die Übergänge der Jugendlichen in die einzelnen An-

schlussbereiche nach der Sekundarstufe I verdeutlicht. Tendenziell kann man die 

Aussage treffen: unabhängig vom erzielten Abschluss in der Sekundarstufe I ist es 

Wunsch der Jugendlichen, einen höheren (schulischen) Abschluss zu erwerben und 

nicht unmittelbar eine Ausbildung zu beginnen. 

 
Tab. 30: Übergänge in die einzelnen Anschlussbereiche nach der Sekundarstufe I 
Schuljahr 2016/2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Schulverwaltungsamt, Stand: Schuljahr 2016/2017. 
 

Handlungsfeld Steigerung der Attraktivität der dualen Berufsausbildung 

Nur wenige Jugendliche münden direkt nach der Sekundarstufe I in eine duale Aus-

bildung. Ein wichtiges Anliegen der Landesinitiative ist es, die Attraktivität der Berufs-

ausbildung im dualen System zu erhöhen. Sie ist modern und bietet exzellente Wei-

terbildungsmöglichkeiten. Dennoch sind die vielfältigen Chancen nicht immer ausrei-

chend bekannt. Zur Attraktivitätssteigerung der dualen Ausbildung werben die Partner 

vor Ort. Vor allem Betriebe werden ermutigt, in Ausbildung zu investieren und so – in 

Zeiten des demografischen Wandels – den Fachkräftenachwuchs rechtzeitig zu si-

chern. In Bochum findet in diesem Rahmen seit dem Schuljahr 2016/2017 die Ausbil-

dung on Tour in Hotellerie und Gastronomie statt. Dabei werden fünf Stationen in 

ausgewählten Hotel- und Gastronomiebetrieben angesteuert, welche Praxiserfahrun-

gen und Informationen zu verschiedenen Ausbildungsberufen vermitteln. Dieses An-

gebot setzt die Kommunale Koordinierungsstelle gemeinsam mit der Regionalagentur 

mittleres Ruhrgebiet, Unternehmen der Hotel- und Gastronomiebranche und weiteren 

Akteuren um. Das Angebot wurde von allen Seiten sehr gut angenommen und wird 

im Schuljahr 2018/2019 um ein weiteres Berufsfeld ergänzt. 

 

Handlungsfeld Kommunale Koordinierung 

Ziel der kommunalen Koordinierung ist es, ein nachhaltiges und systematisches 

Übergangsgangsystem anzustoßen, erforderliche Abstimmungsprozesse 

umzusetzen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung voranzutreiben. Dabei 

arbeitet die Kommunale Koordinierungsstelle mit allen relevanten Akteuren im Rah-

men ihrer Mittel und gesetzlichen Aufgaben zusammen. Seit dem Schuljahr 2013/14 

Insge-
samt

Haupt-
schule

Real-
schule

Gesamt-
schule

Förder-
schule

Gymna-
sium

I. Berufsausbildung…davon 210 27 102 81 0 0
Ausbildung im dualen System 93 15 42 36 0 0
Vollzeitschulische Ausbildung 117 12 60 45 0 0

II. Berufsvorbereitung…davon 216 78 9 102 18 9
Berufsfachschule 171 63 6 96 6 0
Ausbildungsvorbereitung 45 15 3 6 12 9

III. Erwerb Fachhochschulreife 336 18 183 132 0 3
IV. Erwerb allgemeine Hochschulreife…davon 867 3 207 282 0 375

Gymnasium 405 0 30 0 0 375
Gesamtschule 432 0 150 282 0 0
Berufliches Gymnasium 30 3 27 0 0 0

V. Sonstige Übergänge 6 3 0 3 0 0

Gewählter Übergang

Herkunftsschulform
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haben rund 13.000 Bochumer Schülerinnen und Schüler an KAoA teilgenommen. Alle 

öffentlichen weiterführenden Schulen sind beteiligt.  

 

Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler stehen im Übergang Schule – Beruf vor 

der besonderen Herausforderung, innerhalb eines kurzen Zeitraums viele Anpas-

sungsleistungen zu erbringen. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache müssen 

sie sich an das deutsche Schulsystem anpassen. Gleichzeitig ist das mehrgliedrige 

berufliche Ausbildungsbildungssystem, wie es in Deutschland etabliert ist, in vielen 

Herkunftsländern von neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern nicht bekannt 

und muss intensiv erklärt und beworben werden.  

Koordiniert durch die Kommunale Koordinierungsstelle werden in Bochum insbeson-

dere die vorhandenen Regelstrukturen um unterstützende Angebote für Neuzuge-

wanderte ergänzt. Seit dem Schuljahr 2016/17 erhielten diese Schülerinnen und 

Schüler im Seiteneinstieg in Klasse 10 bzw. im Berufskolleg durch KAoA Kompakt die 

Möglichkeit, die KAoA-Elemente in komprimierter Form zu durchlaufen.  

 

Die sprach- und kultursensible Berufsorientierung für neu zugewanderte Schülerin-

nen und Schüler wird von der Kommunalen Koordinierungsstelle in enger Abstim-

mung mit den Bochumer Bildungs- und Arbeitsmarktakteuren sowie Ämtern der 

Stadtverwaltung gestaltet. Beispielhaft ist die Zusammenarbeit mit dem Kommunalen 

Integrationszentrum der Stadt Bochum. Mit Unterstützung der landesweiten Koordi-

nierungsstelle wird an fachlichen Qualitätsstandards im Rahmen der Berufsorientie-

rung für neu zugewanderte Jugendliche gearbeitet. Seit dem Jahr 2017 liegt ein 

Schwerpunkt auf der stärkeren Einbindung von Eltern in den Berufsorientierungspro-

zess ihrer Kinder. Hierbei werden die Anforderungen, die sich z.T. je nach Herkunft 

der Familien unterscheiden, berücksichtigt und aufgegriffen. 

 

Einen Überblick über die erworbenen Schulabschlüsse nach der Sekundarstufe I, dif-

ferenziert nach Zuwanderungsgeschichte, bietet die folgende Tabelle: 

 
Tab. 31: Schulabschlüsse nach der Sekundarstufe I nach Zuwanderungsgeschichte 
Schuljahr 2016/2017 
Anteil in Prozent an allen Abschlüssen der jeweiligen Bezugsbevölkerung 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Schulverwaltungsamt, Auswertung Schüler Online, Stand: Schuljahr 2016/2017. 
 

Zuwanderungs-
geschichte (ZG)

Ohne 
Ab-

schluss

Förder-
schul-

ab-
schluss

Haupt-
schul-

ab-
schluss

nach 
Kl. 9

Haupt-
schul-

ab-
schluss

nach 
Kl. 10

Fach-
ober-
schul-
reife

Fach-
ober-
schul-

reife mit 
Qualifi-
kation

Am 
Gymna-
sium: 

Verset-
zungs-
zeugnis 

Kl. 9

Sons-
tige/
feh-

lende 
Anga-
ben

Gesamt/
Zeilen-
summe

mit ZG männlich 4,8 3,1 4,4 15,1 25,3 30,7 13,1 3,5 100,0

ohne ZG männlich 1,1 3,0 3,3 14,4 24,3 31,5 19,2 3,2 100,0

mit ZG weiblich 3,0 1,6 1,1 15,1 22,7 37,6 17,2 1,6 100,0

ohne ZG weiblich 0,6 4,1 0,6 12,7 21,2 36,7 22,7 1,4 100,0

Absolute Anzahl 46 62 50 295 483 699 376 51 2.062    

Neu zugewan-
derte Schülerin-
nen und Schüler  
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2.3.7 Studierende  

Im Wintersemester 2016/2017 studierten in Bochum mehr als 56.700 Personen. Die 

folgende Tabelle zeigt ihre Verteilung nach Hochschulen, Geschlecht und Staatsan-

gehörigkeit: 

 
Tab. 32: Studierende nach Hochschule, Geschlecht und Staatsangehörigkeit Winterse-
mester 2016/2017 
Stadt Bochum 

Quelle: IT.NRW, Stand: Wintersemester 2016/2017. 
 

Im Sozialbericht Bochum 2015 wurde die Situation Studierender ausführlich darge-

stellt, insbesondere die Verteilung nach Hochschulen, die soziale Zusammensetzung 

der Studierenden, ihre wirtschaftliche Situation und ihr Einkommen, ihre Bildungsher-

kunft und Wohnsituation. Aktuelleres Datenmaterial hierzu liegt derzeit nicht vor. Al-

lerdings sind seit dem letzten Sozialbericht einige Untersuchungen veröffentlicht wor-

den, deren Ergebnisse im Weiteren kurz vorgestellt werden. 

 

Im Juni 2017 wurde die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks mit den 

Ergebnissen aus dem Sommersemester 2016 veröffentlicht. Mehr als 60.000 Studie-

rende an 248 Hochschulen haben an der Erhebung teilgenommen, 2012 waren es 

noch 16.000 Studierende. Die Angaben beziehen sich auf die/den „Durchschnittsstu-
dierende/n“ und dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass die Studierenden als 
Gruppe insgesamt diverser und heterogener werden. Aufgrund der enorm hohen Be-

teiligung liegen erstmals auch Daten zu kleinen Gruppen Studierender vor. So zeigt 

sich beispielsweise ein leicht erhöhter Anteil von Studierenden mit Kind (6 %) oder 

mit gesundheitlicher Beeinträchtigung (11 %). 

 

Erhöht hat sich auch der Anteil der Erwerbstätigen an allen Studierenden. Lag er 2012 

bei 62 %, ist er nun um 6 Prozentpunkte auf 68 % gestiegen. Dadurch und durch 

höhere Zuwendungen von den Eltern hat sich die finanzielle Lage der Studierenden 

Hochschule Studierende
männ-

lich
weib-
lich

Deut-
sche

Auslän-
der

Ruhr-Universität Bochum (RUB) 42.463     51,2 48,8 86,3 13,7

Hochschule Bochum (BO) 7.180       69,8 30,2 86,1 13,9

Evangelische Hochschule
Rheinland-Westfalen-Lippe Bochum (EvH)

2.331       23,9 76,1 98,2 1,8

Technische Hochschule Georg Agricola 
(THGA)

2.282       88,4 11,6 91,4 8,6

Hochschule für Gesundheit (hsg) 1.142       13,4 86,6 93,6 6,4

EBZ Business School Bochum (EBZ) 1.101       57,6 42,4 99,9 0,1

FOM Hochschule mit Studienort Bochum 
(FOM)

231          54,1 45,9 96,5 3,5

Insgesamt 56.730     53,3 46,7 87,4 12,6

Ergebnisse der 
21. Sozialerhe-
bung – Sommer-
semester 2016 

Erwerbstätigkeit 
und Studium 
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seit 2012 verbessert. Im Mittel stehen den Studierenden nun 918 Euro monatlich zur 

Verfügung, im Jahr 2012 waren es 842 Euro.64 

 

Die allgemeine Mietpreiserhöhung ist auch für die Studierenden spürbar. Trotzdem 

hat sich der Anteil der Studierenden, die bei den Eltern wohnen, leicht verringert 

(20 %), dafür leben aber etwas mehr Studierende in einem Wohnheim (12 %). Der 

Präsident des Deutschen Studentenwerks, Dieter Timmermann, machte bei der Vor-

stellung der Erhebung deutlich: „Der Kostendruck auf die Studierenden nimmt zu, vor 
allem fürs Wohnen. Die Miete bleibt der größte Ausgabeposten. In vielen Hochschul-

städten wird es für Studierende immer schwieriger, preisgünstigen Wohnraum zu fin-

den, wie ihn die Studentenwerke in ihren Wohnheimen anbieten. Gerade Studierende 

aus weniger vermögenden Haushalten sind dringend auf diese Wohnheimplätze an-

gewiesen. 41 % der Studierenden, die im Wohnheim leben, gehören zum unteren 

Einkommensquartil. Fast gleich viele haben am Ende des Monats kein Geld mehr 

übrig.“65 

 

48 % der Studierenden haben keine akademisch ausgebildeten Eltern, der Wert ist 

seit 2006 kaum verändert. Dies zeigt, dass für fast die Hälfte der Studierenden das 

Hochschulstudium einen Bildungsaufstieg darstellt. Betrachtet man die allgemeinen 

Bildungsabschlüsse, so sieht man, dass mittlerweile von 66 % der Studierenden min-

destens ein Elternteil das Abitur gemacht hat. Im Jahr 2012 lag dieser Wert noch bei 

60 %. Allerdings erlauben diese Werte für sich genommen noch keine Aussagen über 

eine Veränderung der Chancenverhältnisse, da der Anteil mit Abitur in der Bevölke-

rung ebenfalls steigt. 

 

Erstmals wurde auch eine Erhebung an den RuhrFutur-Hochschulen66 im Ruhrgebiet 

durchgeführt, sowohl eine Studieneingangs- wie auch eine Studienverlaufsbefra-

gung. Bei dieser Erhebung geht es insbesondere um die Situation der Studierenden 

zu Beginn und im Verlauf ihres Studiums, ihre Selbsteinschätzung, ihre Motivation 

und auch ihre Zweifel oder Ängste bezogen auf das Studium. „Letzten Endes ist das 
Ziel der Hochschulen, gemeinsame Strategien und Maßnahmen zur Verbesserung 

der Studienbedingungen und des Studienerfolgs zu entwickeln.“67  

                                                
64 Aussagen über die Auswirkungen des 25. BAföG-Änderungsgesetzes ermöglichen die Ergebnisse 
nicht, da die BAföG-Erhöhungen erst zum Wintersemester 2016/17 wirksam wurden. Demnach wurde 
der BAföG-Höchstsatz von 670 auf 735 Euro angehoben. 
65 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2017): Umfrage mit Rekordbeteiligung. Neue Sozial-
erhebung des Deutschen Studentenwerks zeigt soziale und wirtschaftliche Lage von Studierenden in 
Deutschland. Pressemitteilung 071/2017. Online verfügbar: https://www.bmbf.de/de/umfrage-mit-re-
kordbeteiligung-4401.html [Stand: 07.08.2018] 
66 Hierbei handelt es sich um die Fachhochschule Dortmund, die Hochschule Ruhr West, die Westfäli-
sche Hochschule (nur RuhrFutur-Standorte), die Ruhr-Universität Bochum, die Technische Universität 
Dortmund und die Universität Duisburg-Essen. 
67 RuhrFutur gGmbH (2018): Studieren im Ruhrgebiet heute – erste Ergebnisse der gemeinsamen Stu-
dieneingangs- und Studienverlaufsbefragungen an den RuhrFutur-Hochschulen. Essen. Online Verfüg-
bar: http://www.ruhrfutur.de/sites/default/files/inline-attachments/RZ_Bericht_Studierendenbefra-
gung_web.pdf [Stand: 07.08.2018] 
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Nach einer ersten Auswertung lassen sich einige interessante Aspekte skizzieren, die 

hier kurz wiedergegeben werden: 

 

Die Note der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) erwies sich als die wichtigste 

Variable, wenn es darum geht, Länge des Studiums, Abbruchgedanken, die Integra-

tion in das akademische Umfeld oder die Sicherheit der Studienwahlentscheidung zu 

erklären. Studierende mit einer besseren Note ihrer HZB kommen häufiger besser 

zurecht und studieren tendenziell schneller. 

Die besuchte Schulform hat Einfluss auf den Studienverlauf. Studierende, die nicht 

das klassische Abitur am Gymnasium gemacht haben, scheinen in den oben genann-

ten Kontexten mit stärkeren Widerständen zu tun zu haben. 

Das Vorliegen eines Migrationshintergrundes hat in keinem der untersuchten Kon-

texte einen signifikanten Einfluss. Aus datenschutzrechtlichen Gründen lassen die 

Daten allerdings keine Rückschlüsse auf unterschiedliche große Gruppen von Perso-

nen mit unterschiedlichen Zuwanderungsgeschichten zu. Darüber hinaus ist auf Basis 

der Daten zu vermuten, „dass weniger die Variable „Zuwanderungsgeschichte“ Ein-
fluss auf den Bildungsverlauf hat als vielmehr spezifische sozio-ökonomische Rah-

menbedingungen des Ruhrgebietes, die nichts mit Migration zu tun haben, aber oft-

mals mit ihr zusammenfallen. Diese Annahme wird auch durch Ergebnisse anderer 

Studien gestützt (z. B. El-Mafaalani 2015) und zukünftig zu prüfen sein.“68 

Wenn Studierende Schwierigkeiten bei der Studienwahl hatten, dann lag dies bei fast 

jedem dritten Studierenden ohne akademischen Hintergrund (30,3 %) an Fragen der 

Finanzierung. Bei Studierenden mit akademischem Hintergrund lag es am häufigsten 

an der schwer überschaubaren Zahl der möglichen Studiengänge. 

Kam es zu einem Verzug im Studium, gab ein Fünftel der Studierenden hierfür Prü-

fungsangst bzw. Probleme mit der Selbstorganisation an. Knapp ein Drittel studiert 

langsamer aufgrund von Verpflichtungen neben dem Studium, und für die Hälfte der 

Studierenden erscheint die Stofffülle zu groß, um sie in der Regelstudienzeit bewälti-

gen zu können. 

 

Auffällig sind auch die Geschlechterverteilungen an den Ruhrgebietshochschulen. 

Obwohl mehr Frauen über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügen, studieren 

sie seltener an einer Ruhrgebietshochschule. Dies ist insofern bemerkenswert, als 

eine andere Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes zu den Studien-

anfängerquoten in Deutschland zu folgender Aussage kommt: „Hinsichtlich ge-
schlechtsbezogener Unterschiede ist eine Umkehr der Verhältnisse deutlich erkenn-

bar. Im Jahr 2000 lag der Anteil der jungen Frauen, die ein Studium aufgenommen 

haben, an allen Frauen der Altersgruppe noch unterhalb des Anteils männlicher Stu-

dienanfänger an der Gesamtaltersgruppe. Anderthalb Jahrzehnte später, im Jahr 

                                                
68 Ders., S. 33 
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2016, übersteigt die Studienanfängerquote der Frauen die der Männer um mehr als 

vier Prozentpunkte.“69 

Diese Erhebung wird jährlich fortgesetzt und wurde auch im Wintersemester 2017/18 

durchgeführt. 

 

Eine weitere Studie diente der Ermittlung der Lebenshaltungskosten von Studieren-

den.70 Die Ausgaben von Studierenden wurden anhand von drei Erhebungen separat 

betrachtet. Dies sind die 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes (Be-

zugsjahr 2012), die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (Bezugsjahr 2013) und 

das Sozio-oekonomische Panel (Bezugsjahr 2010). Die Ergebnisse zu den Studie-

rendenausgaben wurden den BAföG-Leistungen gegenübergestellt. 

 

Grundsätzlich wird von den Autoren die Berechnung des BAföG-Höchstsatzes als 

problematisch angesehen. Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wer-

den zur Festsetzung des studentischen Bedarfs lediglich die 15 Prozent der Studie-

renden am unteren Einkommensspektrum herangezogen. Laut der Studie liegen die 

Ausgaben dieser Gruppe allerdings „deutlich, d.h. in der Regel um ein Viertel bis ein 

Drittel, in einzelnen Fällen aber auch bis zu 60 Prozent unter den Durchschnittsbeträ-

gen der jeweiligen Teilpopulation71 und in der Regel auch unterhalb des BAföG-

Höchstsatzes sowie des sozio-kulturellen Existenzminimums (ohne Miete).“72 Gleich-

zeitig liegen die Miet- und Gesundheitsausgaben meist über den BAföG-Pauschalen, 

woraus folgt, dass an anderer Stelle gespart werden muss. „Die Ergebnisse deuten 
stark darauf hin, das sich dies besonders auf einige Positionen, wie etwa die Ernäh-

rung, auswirkt, für die zum Teil Beträge verausgabt werden, die beträchtlich unterhalb 

der Größenordnung liegen, die eine ausgewogene Ernährung ermöglichen. In einigen 

Fällen stellt sich die Frage, ob damit wirklich eine physiologisch ausreichende Nah-

rungsmittelzufuhr gewährleistet werden kann.“73 In Bezug auf diese Gruppe von Stu-

dierenden sprechen die Autoren auch von Armut: „Es handelt sich somit mit sehr ho-
her Wahrscheinlichkeit um eine Gruppe, die von „verdeckter Armut“ betroffen ist.“74 

 

Insbesondere dieser Befund, dass ein Teil der Studierenden Ausgaben hat, die un-

terhalb des sozio-kulturellen Existenzminimums liegen, wirft für die Autoren die Frage 

auf, ob es sich dabei um Studierende handelt, die keinen rechtlichen Anspruch auf 

BAföG haben, oder ob sie „freiwillig“ auf diesen Anspruch verzichten. So machten 

nach vorliegenden Studien 40 % bis 60 % der dem Grunde nach förderberechtigten 

Studierenden ihre Ansprüche nicht geltend. Dies führt wiederum dazu, dass sich die 

                                                
69 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW) (2018): DZHW-Brief 
03/2018 – Beteiligung an Hochschulbildung. Hannover. 
70 Vgl. Dohmen, Dieter et al. (2017): Ermittlung der Lebenshaltungskosten von Studierenden. Eine Studie 
im Auftrag des Deutschen Studentenwerks. Berlin 
71 Teilpopulationen sind hier sog. „Normalstudierende“, also ledige und nicht bei den Eltern wohnende 
Studierende, „Elternwohnerinnen und -wohner“ und „sonstige Studierende“. 
72 Dies., S. 11 
73 Dies., S. 11 
74 Dies., S. 43 
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BAföG-Bedarfssätze durch die verbreitete Nichtwahrnehmung der BAföG-Förderung 

dezimieren. 

 

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass die Ausgaben der Studierenden mit ihrem 

Alter ansteigen, „insbesondere bei den Mietausgaben sowie den gesundheitsbezo-
genen Positionen, wenn die Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung mit in 

die Betrachtungen einbezogen werden. In diesem Fall steigen die Gesundheitsaus-

gaben systematisch mit dem Alter an, insbesondere beeinflusst durch die versiche-

rungsrechtlichen Regelungen (Familienmitversicherung bis zum vollendeten 25. Le-

bensjahr, Studentische Pflichtversicherung bis zum vollendeten 30. Lebensjahr bzw. 

14. Fachsemester).“75 Und auch die Existenz von Kindern führt zu deutlich höheren 

Kosten, wobei auch hier Alleinerziehende besonders betroffen sind. 

Die Autoren kommen schlussendlich zu der Feststellung, „dass der Förderungs-
höchstsatz des BAföG in den meisten Fällen nicht ausreicht, um die tatsächlichen 

Lebenshaltungskosten der Studierenden zu finanzieren; dies gilt auch, wenn die Be-

träge zugrunde gelegt werden, die die unteren 15 Prozent verausgaben.“76 Nach ihren 

Auswertungen betrugen im Erhebungsjahr die monatlichen Kosten für Miete, Essen, 

Bücher, Kommunikation, Gesundheit, Mobilität und Lernmittel bzw. Bildung im Schnitt 

920 bis 950 Euro. Unter Mitberücksichtigung der Ausgaben für Körperpflege, Innen-

ausstattung von Wohnungen sowie Beherbergung und Gaststätte kämen noch einmal 

ca. 100 Euro dazu. Im Mittel übersteigen die Ausgaben damit die 1.000-Euro-

Schwelle. So schlagen die Autoren vor, die einzelnen Pauschalen den tatsächlichen 

Ausgaben anzupassen. Insbesondere sollte die Mietpauschale angehoben oder wie-

der zur alten Regelung zurückgekehrt werden, die die über die Pauschale hinausge-

henden Kosten zu weiten Teilen, ggf. innerhalb bestimmter Grenzen, abdeckte. 

  

                                                
75 Dies., S. 10f 
76 Dies., S. 12 
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2.4 Gesundheit 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

2.4.1 Teilnahme an der Früherkennungsuntersuchung U9 

- Mehr als 90 % aller Kinder des Untersuchungsjahrgangs 2016/2017 nah-

men die U9 wahr.  

- Ein sozialer Gradient bei der Teilnahme an der U9 ist wenig ausgeprägt. 

2.4.2 Vollständiger Impfschutz gegen Masern 

- 93 % aller Kinder waren im Untersuchungszyklus 2016/2017 vollständig 

gegen Masern geimpft. 

- Die zur Ausrottung der Masern notwenige Durchimpfungsrate von 95 % 

wurde in zwölf Ortsteilen erreicht. 

- Die Steigerung des Impfschutzes bleibt ein wichtiges Ziel. 

2.4.3 Übergewicht/Adipositas 

- Knapp 4 % aller Schulanfängerinnen und -anfänger waren 2016/2017 adi-

pös. 

- Adipöse Kinder wohnen verstärkt in Ortsteilen mit sozialen Herausforde-

rungen. 

2.4.4 Ausgewählte Erkrankungen 

- Die Sterblichkeit in Bochum wegen Herz-/Kreislauferkrankungen weicht 

kaum von derjenigen des Landes ab. 

- Die Sterblichkeit wegen bösartiger Neubildungen lag in Bochum leicht 

über derjenigen des Landes. 

- Es gibt keine Hinweise darauf, dass in Bochum aus der natürlichen und 

sozialen Umwelt oder aus dem Gesundheitsverhalten der Bevölkerung un-

gewöhnliche Einflüsse auf das Sterbegeschehen wirken. 

 

 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als Zustand vollständi-

gen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Entsprechend kann Krank-

heit als Störung des Wohlbefindens definiert werden. Diese Gesundheitsstörungen 

können anlagebedingt sein, im Verhalten der erkrankten Person begründet oder auf 

Umwelteinflüsse (Krankheitserreger, Unfallereignisse, Schadstoffe) zurückzuführen 

sein. Umgekehrt gilt für Gesundheit: Auch sie wird von einer guten genetischen Dis-

position, gesundheitsbewusstem Verhalten und der Umwelt beeinflusst. 

 

Als höchst private Angelegenheit unterliegen Gesundheitsinformationen strengen Da-

tenschutzbestimmungen. Dennoch besteht ein großes gesellschaftliches Interesse 

an diesen Informationen. Zum einen verursachen Krankheiten hohe gesellschaftliche 

Kosten, zum anderen können Krankheitshäufungen Hinweise auf krankmachende 

Umwelteinflüsse liefern, die es zu eliminieren gilt. 

Definition  
Gesundheit 

Gesellschaftli-
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Im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung wird die gesundheitliche Lage der Bo-

chumer Bevölkerung regelmäßig beobachtet. Der vierte Basisgesundheitsbericht77 

wurde 2017 veröffentlicht. Darin finden sich umfassende und systematische Informa-

tionen zum Gesundheitszustand der Bochumer Bevölkerung. Im Folgenden wird le-

diglich der Aspekt des Gesundheitsverhaltens exemplarisch in den Blick genommen. 

 

Das Gesundheitsverhalten ist neben der genetischen Disposition und den Umwelt-

einflüssen die dritte wichtige Einflussgröße für den Gesundheitszustand der Bevölke-

rung. Zum Gesundheitsverhalten zählen alle Verhaltensweisen von Menschen, die 

gesundheitliche Auswirkungen haben – angefangen beim Gebrauch von Alkohol und 

anderen Drogen über die Ernährungsgewohnheiten, das Sportverhalten bis hin zur 

Nutzung von Angeboten der Prävention und Gesundheitsförderung (z. B. Impfungen, 

Früherkennungsuntersuchungen). 

 

Im Folgenden werden einerseits Daten aus der Dokumentation der Schuleingangs-

untersuchung und andererseits der Todesursachenstatistik dazu herangezogen, 

Rückschlüsse auf das Gesundheitsverhalten der Bochumer Bevölkerung zu ziehen. 

Die Schuleingangsuntersuchung wird bei jedem einzuschulenden Kind durchgeführt 

und stellt als Vollerhebung mit standardisierter Methodik eine verlässliche Datenbasis 

für Auswertungen dar. Zwar liefert sie ausschließlich Informationen zu Kindern. Da 

jedoch das kindliche Gesundheitsverhalten erheblich vom Elternhaus mitbestimmt 

wird, lassen sich daraus auch indirekt Rückschlüsse auf das Verhalten der Eltern zie-

hen. Darüber hinaus ist die Nutzung von Daten zur Kindergesundheit auch deshalb 

vertretbar, weil viele gesundheitlich relevante Verhaltensweisen im Kindesalter erlernt 

werden und Kinder als besonders schutzbedürftige Personengruppe einer besonde-

ren gesellschaftlichen Aufmerksamkeit unterliegen. 

Die Daten der Todesursachenstatistik werden vom Landeszentrum Gesundheit Nord-

rhein-Westfalen (LZG.NRW) für die Gesundheitsberichterstattung aufbereitet und im 

Internet unter www.lzg.nrw.de sowie über das Datentool für die Gesundheitsbericht-

erstattung GBE-Stat 2017 für alle nordrhein-westfälischen Kommunen zur Verfügung 

gestellt. 

 

Im Folgenden werden zunächst die Kennzahlen Teilnahme an der Früherkennungs-

untersuchung U9, vollständiger Impfstatus gegen Masern und Übergewicht/Adiposi-

tas aus der Schuleingangsuntersuchung 2016/2017 dargestellt. Daran anschließend 

werden die beiden Haupttodesursachen in den Blick genommen – Herz-/Kreislaufer-

krankungen und bösartige Neubildungen. 

                                                
77 vgl. Stadt Bochum (2017): Basisgesundheitsbericht Bochum 2017. Bochum. 
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2.4.1 Teilnahme an Früherkennungsuntersuchung U9 

Die Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 wurden eingeführt, um möglichst früh-

zeitig Auffälligkeiten der kindlichen Entwicklung und Krankheitsanzeichen zu erken-

nen und entsprechende Behandlungen einzuleiten. Bis zum Ende des fünften Le-

bensjahres werden insgesamt zehn78 Untersuchungen durchgeführt. Sechs davon 

entfallen in das erste Lebensjahr und jeweils eine in die weiteren Lebensjahre. 

Werden alle Früherkennungsuntersuchungen wahrgenommen, besteht eine gute 

Chance, dass auch zunächst nicht deutlich erkennbare gesundheitliche Beeinträchti-

gungen entdeckt und therapiert werden können. Als letzter U-Untersuchung vor der 

Einschulung kommt der U9 dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie wird zwischen 

dem 60. und 64. Lebensmonat durchgeführt.  

 
Abb. 48: Schulanfängerinnen und -anfänger mit dokumentierter Früherkennungsunter-
suchung U9 Untersuchungszyklus 2016/2017 
Anteil in Prozent an allen Kindern mit vorgelegtem Früherkennungsheft 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Stadt Bochum, Gesundheitsamt, Stand: Untersuchungszyklus 2016/2017. 

 

Gesamtstädtisch haben 90,8 % der untersuchten Schulanfängerinnen und -anfänger, 

die 2016/2017 ihr Früherkennungsheft zur Schuleingangsuntersuchung vorlegten, an 

der U9 teilgenommen. Auf kleinräumiger Ebene bewegte sich der Anteil der Kinder 

mit dokumentierter Teilnahme an der U9 zwischen 82,8 % und 100 %. 

Die niedrigsten Anteile (Abb. 48) von Kindern mit wahrgenommener U9 finden sich in 

den Ortsteilen Hamme, Laer, Querenburg, Wattenscheid-Mitte, Weitmar-Mark und 

Westenfeld. Die höchsten Anteile finden sich in Gerthe, Günnigfeld, Bergen/Hiltrop, 

                                                
78 Ursprünglich handelte es sich um neun Untersuchungen, die als in fortlaufender Folge als U1 bis U9 
bezeichnet wurden. Da jedoch der Zeitraum zwischen dem Zeitfenster der U7 und demjenigen der U8 
fast zwei Jahre betrug, wurde 2008 eine weitere U-Untersuchung im 34. bis 36. Lebensmonat des Kindes 
eingeführt, die U7a. 
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Höntrop, Hordel und Weitmar-Mitte. Ein sozialer Gradient ist bei den Teilnahmequo-

ten wenig ausgeprägt. Die Ortsteile mit den höchsten Teilnahmequoten sind den 

Clustern 3 und 4 der sozialstrukturellen Differenzierung Bochums zugeordnet, dieje-

nigen mit den niedrigsten Teilnahmequoten mit einer Ausnahme (Weitmar-Mark, 

Cluster 1) den Clustern 4 und 5. 

 

Seit einigen Jahren wird die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen U5 

bis U9 durch die Zentrale Stelle Gesunde Kindheit beobachtet. Die Zentrale Stelle ist 

beim Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen angesiedelt und vergleicht die 

Einwohnermeldedaten mit den Meldedaten der Ärztinnen und Ärzte über durchge-

führte U-Untersuchungen. Versäumen Eltern es, ihre Kinder zu einer dieser U-Unter-

suchungen vorzustellen, werden sie schriftlich daran erinnert, bei ihrem Haus- oder 

Kinderarzt einen Termin dafür zu vereinbaren. Geht auch daraufhin keine Information 

über die Durchführung der Untersuchung bei der Zentralen Stelle ein, wird die zustän-

dige Kommune, in Bochum konkret der Begrüßungsdienst des Jugendamtes, darüber 

informiert. Nicht zuletzt durch dieses Verfahren konnte der Anteil der Kinder mit do-

kumentierter U9 vom Untersuchungszyklus 2006/2007 bis 2016/2017 um mehr als 

zehn Prozentpunkte gesteigert werden. Früherkennungsuntersuchungen werden 

heute in Bochum von sehr vielen Eltern selbstverständlich als Teil der Fürsorge für 

ihre Kinder wahrgenommen. 

2.4.2 Vollständiger Impfschutz gegen Masern 

Schwere Infektionskrankheiten sind in Europa selten geworden. Dazu hat nicht zuletzt 

die Einführung von Schutzimpfungen beigetragen. Trotzdem verursachen diese 

Krankheiten immer wieder einzelne Erkrankungsfälle oder sogar – wie zum Beispiel 

im Fall der Masern – größere Ausbrüche. Vor diesem Hintergrund kommt der Förde-

rung von Schutzimpfungen nach wie vor große Bedeutung zu. 

Im Folgenden wird der Masern-Impfschutz der Schulanfängerinnen und -anfänger 

dargestellt. Es ist ausdrückliches Ziel der deutschen Gesundheitspolitik, die Masern 

auszurotten. Um dieses Ziel in NRW und ganz Deutschland zu erreichen, ist in allen 

Altersstufen eine Durchimpfungsrate von 95 % notwendig. 
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Abb. 49: Schulanfängerinnen und -anfänger mit vollständigem Impfschutz gegen Ma-
sern Untersuchungszyklus 2016/2017 
Anteil in Prozent an allen Kindern mit vorgelegtem Impfausweis 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Stadt Bochum, Gesundheitsamt, Stand: Untersuchungszyklus 2016/2017. 

 

Von allen Schulanfängerinnen und -anfängern des Untersuchungszyklus 2016/2017 

verfügten 93,3 % über einen vollständigen Impfschutz gegen Masern. Auf Ebene der 

dreißig Ortsteile variierte die Durchimpfungsrate zwischen 86,0 % und 100 %. In ins-

gesamt zwölf Ortsteilen wurde eine Durchimpfungsrate von mindestens 95 % er-

reicht.  

In Eppendorf, Günnigfeld, Harpen-Rosenberg, Laer, Langendreer-Alter Bahnhof und 

Westenfeld wurden 2016/2017 die höchsten Durchimpfungsraten erreicht (Abb. 49). 

Die niedrigsten Durchimpfungsraten wurden in Hofstede, Kornharpen/Voede-Ab-

zweig, Leithe, Querenburg, Riemke und Wattenscheid-Mitte festgestellt. Ein eindeu-

tiger Zusammenhang zwischen der Clusterzuordnung der jeweiligen Ortsteile und der 

Höhe der Durchimpfungsrate kann hierbei nicht festgestellt werden: Unter den sechs 

Ortsteilen mit den höchsten Raten sind Ortsteile aus den Clustern 1, 3 und 4 vertreten. 

Insgesamt werden Schutzimpfungen von den allermeisten Bochumer Eltern als sinn-

volle Präventionsmaßnahme genutzt. 

2.4.3 Übergewicht/Adipositas 

Adipositas (Fettsucht) kann zu zahlreichen schwerwiegenden Erkrankungen führen. 

Dazu zählen Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Bluthochdruck, Störungen des Fett-

stoffwechsels und Erkrankungen an Muskeln und Gelenken sowie Haltungsschäden. 

Bleibt das Übergewicht dauerhaft bestehen, erhöht sich im Erwachsenenalter das Ri-

siko für Schlaganfall und Herzkrankheiten, Erkrankungen der Gallenblase sowie ei-

nige Krebsarten. Damit Adipositas gar nicht erst entsteht, müssen die Grundsätze 

einer ausgewogenen Ernährung und ausreichender Bewegung möglichst früh in der 
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Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen verankert werden. Umgekehrt kann aus 

dem Anteil der adipösen Kinder auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten in den 

Familien rückgeschlossen werden.  

Da das Normgewicht von Kindern entwicklungsbedingt Veränderungen unterliegt, 

wird der Body-Mass-Index (BMI)79 der Normalverteilung des Gewichtes der Kinder 

der jeweiligen Altersstufe zugeordnet. Der daraus resultierende Wert ist die BMI-

Perzentile, die angibt, wieviel Prozent der Kinder gemäß der Normalverteilung leichter 

wären als das untersuchte Kind. Ab der 97. Perzentile wird von Adipositas gespro-

chen. 

 

Bei insgesamt 110 Kindern wurde in Bochum im Rahmen der Schuleingangsuntersu-

chung 2016/2017 Adipositas festgestellt. Dies entspricht einem Anteil von 3,9 % von 

allen untersuchten Kindern. Auf kleinräumiger Ebene zeigen sich deutliche Unter-

schiede: In zwei Ortsteilen wurde überhaupt kein Fall von Adipositas dokumentiert. 

Der höchste Anteil adipöser Schulanfängerinnen und -anfänger zeigte sich in Hamme 

und betrug 8,9 % (Abb. 50). 

 
Abb. 50: Schulanfängerinnen und -anfänger mit Adipositas Untersuchungszyklus 
2016/2017 
Anteil in Prozent an allen untersuchten Kindern  
Stadt Bochum, Ortsteile 
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10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Stadt Bochum, Gesundheitsamt, Stand: Untersuchungszyklus 2016/2017. 

 

Neben Hamme finden sich die höchsten Anteile adipöser Kinder in den Ortsteilen 

Günnigfeld, Kruppwerke, Laer, Wattenscheid-Mitte und Werne. Bis auf Westenfeld 

gehören diese Ortsteile zu den Clustern 4 und 5. Die sechs Ortsteile mit den gerings-

ten Anteilen von Kindern mit Adipositas – Dahlhausen, Grumme, Hordel, Stiepel, Süd-

                                                
79 Siehe Glossar 
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innenstadt und Weitmar-Mark – gehören den Clustern 1 bis 3 an. Adipositas ist offen-

bar in Ortsteilen mit einem größeren Anteil von Personen im SGB II-Bezug und einem 

geringeren Anteil von Menschen in einem Lebensalter ab 60 Jahren tendenziell häu-

figer. 

2.4.4 Ausgewählte Erkrankungen 

Insgesamt zeigt die Gesundheitsberichterstattung für die Stadt Bochum, dass die 

Sterblichkeit in Bochum keine nennenswerte Abweichung von der Sterblichkeit in 

Nordrhein-Westfalen aufweist.80 Dies gilt auch für die Verteilung der Todesursachen: 

In Bochum wie in NRW treten Sterbefälle wegen Herz-/Kreislauferkrankungen und 

bösartiger Neubildungen mit Abstand am häufigsten auf. 6 von 10 Personen sterben 

wegen dieser Erkrankungen.81 

 

Herz-/Kreislauferkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Vor 

allem ältere Menschen sind von diesen Erkrankungen betroffen, da die Leistungsfä-

higkeit des Herzen im Alter schwächer wird („Altersherz“). Angesichts der steigenden 

Lebenserwartung und der wachsenden Anzahl chronischer Herzerkrankungen ist 

deshalb mit einer weiteren Zunahme dieser Krankheiten zu rechnen.  

Störungen des Herz-/Kreislaufsystems treten aber auch bereits bei Personen unter 

50 Jahren auf.  

Die Entstehung von Herz-/Kreislauferkrankungen wird durch verschiedene Risikofak-

toren begünstigt. Dazu gehören z. B. ein erhöhter Cholesterinspiegel, Übergewicht, 

Rauchen, Diabetes und Arteriosklerose.  

Grundsätzlich können Herz-/Kreislauferkrankungen durch gesundheitsfördernde 

Maßnahmen (z. B. gesunde Ernährung, viel Bewegung, Verzicht auf Tabakkonsum) 

größtenteils verhindert werden. 

  

                                                
80 vgl. Stadt Bochum (2017): Basisgesundheitsbericht Bochum 2017. Bochum, S. 7ff. 
81 vgl. Ders. S. 13. 

Herz-/Kreislaufer-
krankungen 
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Abb. 51: Sterbefälle wegen Herz-/Kreislauferkrankungen nach Geschlecht 2003 – 2015 
Anzahl je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, altersstandardisiert an der Europabevöl-
kerung alt 
NRW, Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 
 

Im Jahr 2015 starben insgesamt 1.495 Bochumerinnen und Bochumer an Herz-

/Kreislauferkrankungen. 55 % davon waren Frauen. Dies entspricht in etwa dem An-

teil der Frauen an der Bochumer Bevölkerung in den von Herz-/Kreislauferkrankun-

gen besonders betroffenen Altersstufen ab 60 Jahre. In Bochum ist die Sterblichkeit 

wegen Herz-/Kreislauferkrankungen seit dem Jahr 2003 bei Frauen rückläufig (Abb. 

51). Dies gilt bis 2014 ebenso für Männer. Hier war jedoch von 2014 auf 2015 ein 

leichter Anstieg zu beobachten. Die Sterblichkeit in Bochum wegen Herz-/Kreislaufer-

krankungen weicht kaum von derjenigen des Landes ab. Entsprechend gibt es hier 

keinerlei Hinweise auf besondere gesundheitliche Belastungen für die Bochumer Bür-

gerinnen und Bürger. 

 

Bösartige Neubildungen („Krebserkrankungen“) sind nach Herz-/Kreislauferkrankun-

gen die zweithäufigste Todesursache für Männer und Frauen in Deutschland. Viele 

Patientinnen und Patienten, die an bösartigen Neubildungen leiden, sterben vor dem 

70. Lebensjahr. Bei Männern ist dafür vor allem Lungenkrebs verantwortlich, bei 

Frauen Brustkrebs. Bei den 70-Jährigen und älteren tritt in der Gruppe der Männer 

besonders häufig Prostatakrebs und bei beiden Geschlechtern Darmkrebs auf. 

Bei rechtzeitiger Diagnose und angemessener Therapie sind viele Krebserkrankun-

gen gut behandelbar. Die Sterblichkeit als Folge von bösartigen Neubildungen ist seit 
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Jahren rückläufig.82 Dies gilt in deutlich geringerem Umfang auch für die Zahl der 

Krebsneuerkrankungen.83 

Für eine Vielzahl von Tumorerkrankungen lassen sich keine eindeutigen Ursachen 

ausmachen. An ihrer Entstehung sind ggf. vielfältige Faktoren beteiligt. Neben dem 

Kontakt mit krebserregenden Substanzen können dies auch andere Umweltfaktoren 

(z. B. Sonneneinstrahlung bei Hautkrebserkrankungen), Ernährungsgewohnheiten 

(z. B. bei Darmkrebs) oder risikoreiche Verhaltensweisen (z. B. Zigarettenkonsum) 

sein. 

 
Abb. 52: Sterbefälle wegen bösartiger Neubildungen nach Geschlecht 2003 – 2015 
Anzahl je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, altersstandardisiert an der Europabevöl-
kerung alt 
NRW, Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 
 

Im Jahr 2015 verstarben insgesamt 1.203 Bochumerinnen und Bochumer an bösarti-

gen Neubildungen, davon waren 643 Männer (53 %) und 560 Frauen (47 %). Auf 

Landesebene ist zwischen den Jahren 2003 bis 2015 bei den Männern ein leichter 

Rückgang zu verzeichnen (Abb. 52), bei den Frauen lag die Zahl der Sterbefälle in 

diesem Zeitraum stabil bei Werten unter 150 Sterbefällen je 100.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner. In Bochum unterlag die Zahl der Sterbefälle seit dem Jahr 2003 we-

gen der geringeren Fallzahl insbesondere bei den Männern deutlich stärkeren 

Schwankungen. Sie lagen teils unter und teils über dem Landeswert. Zuletzt lag die 

Sterblichkeit bei beiden Geschlechtern über derjenigen des Landes.  

 

                                                
82 Zeitreihen hierzu sind auf der Internetseite der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in 
Deutschland www.gekid.de/Atlas/CurrentVersion/atlas.html abrufbar [Stand 03.08.2018]. 
83 ebd. 
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Insgesamt ist bei der Beurteilung des Sterbegeschehens wegen bösartiger Neubil-

dungen zu berücksichtigen, dass nicht beide Geschlechter von allen Krebsarten 

gleichermaßen betroffen sind.  

 

Brustkrebs, der fast ausschließlich bei Frauen auftritt, bezeichnet die Lokalisation von 

Tumoren in der Brustdrüse des Menschen. Die Entstehung von Brustkrebserkrankun-

gen wird u. a. von genetischen und hormonellen Faktoren begünstigt. Letztere erklä-

ren auch die deutlich größere Erkrankungshäufigkeit bei Frauen. Auch Übergewicht 

und Rauchen werden als Risikofaktoren für Brustkrebs diskutiert. 

 
Abb. 53: Sterbefälle wegen Brustkrebs 2015 
Anzahl je 100.000 Einwohnerinnen, altersstandardisiert an der Europabevölkerung alt 
NRW, Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 
 

94 Frauen starben im Jahr 2013 in Bochum an Brustkrebs, dies ist jeder sechste To-

desfall wegen bösartiger Neubildungen bei Frauen. 

 

Der Vergleich des Sterbegeschehens in Bochum mit demjenigen auf Landesebene 

ergibt für das Jahr 2015 keinen nennenswerten Unterschied (Abb. 53). Sowohl in 

NRW als auch auf kommunaler Ebene lag die Sterblichkeit zwischen 23 und 25 To-

desfällen je 100.000 Einwohnerinnen (altersstandardisiert an der Europabevölkerung 

alt). 

 

Prostatakrebs bezeichnet Tumorerkrankungen an der Vorsteherdrüse (Prostata). Von 

daher erklärt sich auch die Beschränkung des Auftretens dieser Tumorart auf Männer. 

Neben genetischen Faktoren spielt offenbar auch die Ernährung bei der Entstehung 

von Prostatakrebs eine Rolle. 
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Abb. 54: Sterbefälle wegen Prostatakrebs 2015 
Anzahl je 100.000 Einwohnerinnen, altersstandardisiert an der Europabevölkerung alt 
NRW, Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 
 

73 Männer starben im Jahr 2015 in Bochum an Prostatakrebs. Er war damit Ursache 

für jeden zehnten Sterbefall wegen bösartiger Neubildungen in Bochum. Der Ver-

gleich mit den Sterbefällen auf Landesebene ergibt für das Jahr 2015 nur einen leich-

ten Unterschied in der Sterbehäufigkeit (Abb. 54). 
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3 Lebenslagen von Bevölkerungsgruppen 

3.0 Diversity 

Menschen aus 62 Nationen, manche erst seit kurzem, viele schon immer, leben in 

Bochum. Menschen mit Behinderung und ohne, Menschen verschiedener Religionen 

und Weltanschauungen, Frauen und Männer, Junge und Alte und Menschen unter-

schiedlicher sexueller Orientierung oder Identität. Insgesamt rund 370.000. Diversity 

ist also eigentlich kein Thema, sondern alltägliche Lebensrealität. 

 

Diversity heißt übersetzt Diversität, Vielfalt oder auch Unterschiedlichkeit. Der Begriff 

sagt jedoch mehr aus: Diversity hat seinen Ursprung in der Bürgerrechtsbewegung 

der USA, welche den Rassismus gegenüber Schwarzen bekämpft hat. Seither steht 

Diversity für das Erreichen von Chancengerechtigkeit unterschiedlicher Gruppen.  

 

In Bochum zu leben soll bedeuten, auf gute Lebensbedingungen für alle zu treffen. 

Gute Lebensbedingungen in familiären und nachbarschaftlichen Beziehungen sowie 

die Fürsorge der Generationen untereinander stärken den sozialen Zusammenhalt 

und lassen das friedliche Zusammenleben gelingen. Ziel ist es, dass Frauen und Män-

ner in Bochum unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrem 

Alter, ihrer sexuellen Orientierung und ihrer finanziellen Möglichkeiten gleichberech-

tigt und ohne Diskriminierung leben. 

 

Sowohl im Grundgesetz (Artikel 3) als auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

von 2006 sind Diversity-Aspekte vermerkt. Der Ansatz von Diversity versteht die Un-

terschiedlichkeit der Menschen nicht als Defizit, sondern als wertvolle Ressource. 

Viele Unternehmen und Verwaltungen haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese 

Vielfalt positiv zu nutzen. Mannigfaltige Aspekte gezielt zu berücksichtigen, ermög-

licht ein aussichtsreiches Zusammenwirken heterogener Gruppen und schafft Vorteile 

bei der Bewältigung von Problemen sowie in der Forschung und Entwicklung.84 

Darum hat die Stadt Bochum auf Anregung des Frauenbeirates bereits 2008 im Jahr 

die „Charta der Vielfalt“ unterschrieben. Seitdem hat sie sich als Arbeitgeberin inten-

siv des Themas angenommen. Die Organisationsentwicklung hat verschiedene Pro-

jekte angestoßen und begleitet, so z. B. die „TransVer Offensive“, ein Kooperations-
projekt mit der Ruhr-Universität Bochum zur transkulturellen Vernetzung von Be-

schäftigten. 

Das Ziel des internen Diversity-Ansatzes – ein diskriminierungsfreies und wertschät-

zendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle Talente entfalten können – ist eine 

Daueraufgabe, die nicht nur einmal implementiert wird und dann reibungslos funktio-

niert. Deshalb heißt es: tagtäglich Vielfalt leben! 

                                                
84 vgl. beispielsweise Charta der Vielfalt e. V. (2018): Diversity verstehen. Online verfügbar: 
https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen/diversity-management/chancen-und-vorteile/ 
[Stand: 12.09.2018] 
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Bedeutsamkeit erlangt der Diversity-Ansatz auch für die Stadt als Dienstleisterin und 

für das Zusammenleben in der Stadt. Dies ist zukünftig auszugestalten. Diversity ist 

kein Sonderprogramm für Minderheiten, sondern richtet sich an alle Bürgerinnen und 

Bürger und gesellschaftliche Gruppen. Alle Potentiale und Kompetenzen sollen für 

das Zusammenleben in Bochum genutzt werden. 

 

In dem Kapitel Lebenslagen von Bevölkerungsgruppen werden einige Aspekte der 

Bochumer Vielfalt statistisch aufbereitet. Hinter den Zahlen verbergen sich die Bo-

chumerinnen und Bochumer, welche die Stadt bei all ihren Wandlungen begleiten, sie 

lebenswert und interessant machen. 
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3.1 Familien 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

3.1.1 Haushalte in Bochum 

- Trotz der Pluralisierung der familiären Lebensformen ist die traditionelle 

Familie nach wie vor die Struktur, in der Kinder in Bochum gewöhnlich auf-

wachsen.  

3.1.2 Haushalte mit Kindern 

- In 32.500 Haushalten lebten in Bochum am 31.12.2017 minderjährige Kin-

der, was einem Anteil von knapp 17 % an allen Haushalten entspricht.  

- Zwei Drittel der Kinder wachsen mit mindestens einem Geschwister auf. 

3.1.3 Kinderreiche Haushalte 

- In rund 3.900 Haushalten leben drei oder mehr Kinder, dies entspricht ei-

nem Anteil von 12 % an allen Haushalten mit Kindern. 

3.1.4 Haushalte Alleinerziehender 

- In fast einem Viertel aller Haushalte mit Kindern (knapp 24 %) leben Kin-

der mit nur einer Bezugsperson. 

- Aufgrund der besonderen Herausforderungen Alleinerziehender wurde in 

Bochum der Aufbau des Netzwerks A Bochum initiiert,  

- Der Themenschwerpunkt Alleinerziehende in Bochum wird künftig in die 

Arbeit des neuen Familienbüros im Referat für Gleichstellung, Familie und 

Inklusion eingebunden. 

 

 

Eine Familie zu gründen bedeutet in den meisten Fällen auch, einen gemeinsamen 

Haushalt zu errichten. Voraussetzung zur Bildung einer Familie ist, dass die zusam-

menlebenden Personen ihre Beziehung zueinander auch als familiäre Beziehung de-

finieren. Hierdurch unterscheidet sich eine familiäre Lebensgemeinschaft z. B. von 

einer Wohngemeinschaft. 

 

Die kommunale Statistik erhebt keine Daten über Familien. Allerdings lassen sich in-

direkt auf der Grundlage der Einwohnermeldedaten Rückschlüsse über Haushalts-

strukturen ziehen, die als familiäre Lebensgemeinschaften gedeutet werden können. 

Dies geschieht auf der Grundlage des sogenannten Haushaltegenerierungsverfah-

rens, bei dem vorliegende Merkmale aus dem Melderegister genutzt werden, um Per-

sonen bestimmten Haushaltstypen zuzuordnen. Folgende Merkmale werden hierfür 

unter anderem herangezogen: 

 Verzweigungen (Verweise) von einer Person auf andere Personen im Melde-

register (z. B. auf Ehegatten, Kinder oder Eltern), 

 Übereinstimmungen bei Geburts- oder Familiennamen, 

 Gleichheit früherer Wohnadressen, 

 gleiche Einzugstermine und 
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 sonstige demografische Merkmalskonstellationen bezüglich Alter, Ge-

schlecht, Familienstand und Staatsangehörigkeit, die im Zusammenhang mit 

anderen Merkmalen bestimmte familiäre Beziehungen nahe legen oder aus-

schließen.  

Das Haushaltegenerierungsverfahren ist ein Schätzverfahren, das Annäherungs-

werte liefert. Die Zahl der Einpersonenhaushalte wird in diesem Verfahren meist zu 

hoch eingeschätzt, da eine Zuordnung von Personen aufgrund der veränderten Na-

mensgesetzgebung bei Heirat oder in Fällen nichtehelicher Lebensgemeinschaften 

schwierig ist. Wenn in diesen Fällen z. B. die Einzugsdaten in die gemeinsame Woh-

nung voneinander abweichen, können die Personen nicht in jedem Fall einem ge-

meinsamen Haushalt zugeordnet werden.  

 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Haushaltegenerierung bei der 

Beschreibung von Haushalten mit Kindern ledige Personen unter 18 Jahren Berück-

sichtigung finden. Auch dies stellt einen Unterschied zur Familie dar: Die familiäre 

Verantwortung und Verbundenheit endet gewöhnlich nicht mit der Volljährigkeit. Häu-

fig verbleiben leibliche Kinder über diesen Zeitpunkt hinaus im Elternhaus. Auch öko-

nomisch sind leibliche Kinder länger als bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres auf 

Unterstützung ihrer Eltern angewiesen, etwa bis zum erfolgreichen Einstieg in die Be-

rufstätigkeit. Dies gilt zum Teil sogar dann, wenn sie bereits einen eigenen Haushalt 

gegründet haben. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen können jedoch Aussagen über die 

Haushaltstrukturen in Bochum unter besonderer Berücksichtigung der Haushalte mit 

Kindern getroffen werden. 

3.1.1 Haushalte in Bochum 

Insgesamt zählt Bochum ca. 195.200 Haushalte (Tab. 33). In rund vier von fünf Bo-

chumer Haushalten leben ausschließlich Erwachsene allein oder zusammen mit an-

deren erwachsenen Personen. Das bedeutet umgekehrt, dass lediglich in 32.500 

Haushalten – das ist rund jeder sechste – in Bochum minderjährige Kinder leben. 

Zwei Drittel der Haushalte (21.600), in denen in Bochum Kinder leben, sind Haushalte 

von Ehepaaren mit mindestens einem Kind. In knapp jedem vierten Haushalt mit Kin-

dern lebt mindestens ein Kind bei einer Bezugsperson ohne ehelichen und nichtehe-

lichen Partner (7.700). Lediglich in sehr wenigen Haushalten (3.200) leben Kinder mit 

einem Paar in nichtehelicher Lebensgemeinschaft.  

Dies bedeutet, dass trotz der Pluralisierung der familiären Lebensformen die traditio-

nelle Familie nach wie vor die Struktur ist, in der Kinder in Bochum gewöhnlich auf-

wachsen. Allerdings besitzt diese Familienform keinen Monopolcharakter mehr, wie 

der Anteil der Kinder, die in Haushalten Alleinerziehender aufwachsen, zeigt. Den-

noch scheint die traditionelle Familie aus Ehepaar und (eigenen) Kindern überwie-

gend das Leitbild für junge Menschen zu sein, die daran denken, eine Familie zu 
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gründen. Mit zu beachten ist hier aber, dass auch innerhalb dieser traditionellen Fa-

milienstruktur das Rollenverständnis von Mann und Frau sowie die erzieherischen 

Leitbilder in den vergangenen Jahrzehnten einem tief greifenden Wandel unterworfen 

waren, so dass eine traditionelle Familie heutzutage sich trotz gleicher Rechtsform in 

vielerlei Hinsicht von einer traditionellen Familie der 50er Jahre unterscheidet. 

 
Tab. 33: Haushalte nach Haushaltstyp 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an allen Haushalten 
Stadt Bochum 

 
Da es sich bei der Haushaltegenerierung um ein Schätzverfahren handelt, sind die Werte generell ge-
rundet. Durch Aufrundung beziehungsweise Abrundung kann sich eine Abweichung zum Gesamtwert 
(Stadt und Stadtbezirke) ergeben. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

3.1.2 Haushalte mit Kindern 

Die Zahl der Kinder in den Haushalten mit Kindern ist unterschiedlich. Abb. 55 zeigt, 

dass Haushalte mit einem Kind gut die Hälfte aller Haushalte mit Kindern in Bochum 

ausmachen. 

Dieses Überwiegen der Ein-Kind-Haushalte unter den Haushalten mit Kindern bedeu-

tet jedoch keineswegs, dass das Dasein als Einzelkind für die Bochumer Kinder die 

vorrangige Form des Aufwachsens ist. Der Anteil von gut 54 % Ein-Kind-Haushalte 

an allen Haushalten mit Kindern entspricht absolut einer Zahl von rund 17.700 Haus-

halten. Dies entspricht einer Kinderzahl von insgesamt ca. 17.700 Kindern in Ein-

Kind-Familien. Insgesamt lebten in Bochum am 31.12.2017 rund 54.000 Kinder. Da-

raus ergibt sich rein rechnerisch, dass zu diesem Zeitpunkt rund 36.300 Kinder in 

Zwei- und Mehrkindfamilien lebten. Dies bedeutet, dass zwei Drittel der Kinder in Bo-

chum mit mindestens einem Geschwister aufwachsen. 

 

 
  

Anzahl Anteil
Einpersonenhaushalt 95.100 48,7
Ehepaar

kein Kind 50.000 25,6
mindestens ein Kind 21.600 11,1

Paar in nichtehelicher Lebensgemeinschaft

kein Kind 8.200 4,2
mindestens ein Kind 3.200 1,7

Bezugsperson ohne ehelichen oder nichtehelichen 
Partner

mindestens ein Kind 7.700 4,0

Sonstiger Mehrpersonenhaushalt 9.300 4,8

Haushalte insgesamt (Einzelwerte gerundet) 195.200 100,0

Haushaltstyp
Haushalte in Bochum

insgesamt
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Abb. 55: Haushalte mit Kindern nach Kinderzahl 2017 
Anteil in Prozent an allen Haushalten mit Kindern 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Haushaltegenerierungsverfahren, 
Stichtag: 31.12.2017. 
 

Die Haushalte mit Kindern verteilen sich ungleichmäßig über das Stadtgebiet (siehe 

Abb. 56). Dabei variieren die Anteile in den 30 Ortsteilen zwischen 20 % in den Orts-

teilen Hordel, Höntrop, Bergen/Hiltrop, Gerthe, Laer und Dahlhausen und 10 % im 

Ortsteil Gleisdreieck. Das bedeutet: Während in Hordel, Höntrop, Bergen/Hiltrop, 

Gerthe, Laer und Dahlhausen noch in jedem fünften Haushalt ein Kind lebt, ist dies 

im Ortsteilen Gleisdreieck nur noch in jedem zehnten Haushalt der Fall. Im gesamt-

städtischen Mittel liegt der Anteil der Haushalte mit Kindern bei 17 %. 

Da sich die Bochumer Ortsteile in ihrer Haushaltszahl z. T. erheblich voneinander 

unterscheiden, bedeutet ein hoher Anteil an Haushalten mit Kindern keineswegs, 

dass es absolut gesehen viele dieser Haushalte im Ortsteil gibt. Die absolut größte 

Zahl von Haushalten mit Kindern findet sich in Langendreer (rund 2.420 Haushalte). 

Der Anteil dieser Haushaltsform liegt hier mit knapp 19 % zwar über dem gesamt-

städtischen Mittelwert, ist aber bei weitem nicht der höchste: Insgesamt sechs Ort-

steile (Hordel, Höntrop, Bergen/Hiltrop, Gerthe, Laer und Dahlhausen – siehe Abb. 

56) weisen höhere Anteile dieser Haushaltsform auf.  

 

Der Anteil der Haushalte mit Kindern an allen Haushalten in den Ortsteilen liefert ei-

nen guten Hinweis auf die ungleiche Verteilung dieser Haushalte über das Stadtge-

biet. Für Planungsprozesse der Kinder- und Jugendhilfe sowie andere Angebote für 

die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen sind daneben noch weitere Informationen 

zu berücksichtigen: neben der oben erwähnten absoluten Zahl der Haushalte mit Kin-

dern unter anderem auch die absolute Zahl der Minderjährigen sowie ihr Anteil. 

 

54,3%
33,7%

12,0%

Haushalte mit 1 Kind

Haushalte mit 2 Kindern

Haushalte mit 3 oder mehr
Kindern
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Abb. 56: Haushalte mit Kindern 2017 
Anteil in Prozent an allen Haushalten 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
Werte sind gerundet. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Stichtag: 31.12.2017. 
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3.1.3 Kinderreiche Haushalte 

Familien mit drei oder mehr Kindern stehen vor besonderen Herausforderungen. Be-

reits 1994 identifizierte der Landessozialbericht85 darunter nicht zuletzt ihre finanzielle 

Situation. 

Wenn einer kinderreichen Familie ausreichende finanzielle Ressourcen zur Verfü-

gung stehen, lassen sich die – im Vergleich zu Lebensformen mit weniger oder gar 

keinen Kindern deutlich erhöhten – Kosten für angemessenen Wohnraum, Kleidung, 

Bildung sowie gesellschaftliche Partizipation bestreiten. Allerdings ist diese Voraus-

setzung bei kinderreichen Familien in vielen Fällen nicht erfüllt. In einem Beitrag zur 

Sozialberichterstattung Nordrhein-Westfalen von 200886 zählt das Aufwachsen in ei-

nem kinderreichen Haushalt nach wie vor zu den zentralen Indikatoren für Kinderar-

mut. Auch die aktuellen Armutsgefährdungsquoten weisen für kinderreiche Familien 

einen Anteil von knapp 34 % auf, während das Armutsrisiko der gesamten Bevölke-

rung Nordrhein-Westfalens im Jahr 2017 bei gut 17 % lag (siehe auch Kapitel 6.1). 

Dies führt dazu, dass diese Familien häufig auf öffentliche Unterstützung struktureller 

und/oder finanzieller Art angewiesen sind. Aus diesem Grund gebührt ihnen beson-

dere Aufmerksamkeit. 

 

Wie eingangs bereits erwähnt, lassen sich familiäre Lebensformen über die hier zur 

Verfügung stehenden Daten nur indirekt über die Haushaltsformen beschreiben. Im 

Folgenden wird daher zur Beschreibung kinderreicher Familien auf die Haushalte mit 

drei oder mehr minderjährigen Kindern zurückgegriffen. 

 

Von den ca. 32.500 Bochumer Haushalten mit Kindern leben in 12 % (rund 3.900 

Haushalte) drei oder mehr Kinder. Auf der Ebene der 30 Ortsteile variiert der Anteil 

der kinderreichen Haushalte zwischen knapp 8 % in Grumme, Wiemelhausen/Bren-

schede und Weitmar-Mark und knapp 21 % in Querenburg (Abb. 57). 

                                                
85 vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) (1994): 
Landessozialbericht NRW. Band 5. Soziale Situation kinderreicher Familien. Düsseldorf, S. 77. 
86 vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) (2008): 
Sozialberichterstattung Nordrhein-Westfalen. Prekäre Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in 
Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf, S. 13. 
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Abb. 57: Haushalte mit drei und mehr Kindern 2017 
Anteil in Prozent an allen Haushalten mit Kind 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
Werte sind gerundet. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Stichtag: 31.12.2017. 
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3.1.4 Haushalte Alleinerziehender 

Auch Ein-Eltern-Familien unterliegen – verglichen mit der traditionellen Kleinfamilie – 

erhöhten sozialen Risiken. Die fehlende Möglichkeit, neben der Erwerbsarbeit von 

einem Partner Unterstützung bei Kindererziehung und häuslicher Arbeit zu erhalten, 

kann schnell zu Überlastungen führen. Bereits 1993 führte der Landessozialbericht 

Alleinerziehende dazu aus: „Es ist auf jeden Fall von einer enormen zeitlichen, phy-
sischen und psychischen Belastung auszugehen, die sich aus den Anforderungen der 

Kinderbetreuung und -erziehung (Beziehungsarbeit), der Organisation externer Kin-

derbetreuung, der Erwerbsarbeit, der Hausarbeit, den einzelnen Wegstrecken und 

der Erledigung sämtlicher Angelegenheiten wie Behördengänge etc. zusammensetzt. 

Zusätzliche Belastungsmomente auf der psychischen Seite stehen im Zusammen-

hang mit der Trennungsphase, mit Schuldgefühlen gegenüber den Kindern, die von 

außen verstärkt werden können.“87 

Alleinerziehende und ihre Kinder zählen – neben den kinderreichen Familien – zu den 

Personengruppen, die einem besonders hohen Armutsrisiko unterliegen. Das Ar-

mutsrisiko von Kindern in Ein-Eltern-Familien ist mit knapp 44 % mehr als dreimal so 

hoch wie dasjenige von minderjährigen Kindern mit beiden Elternteilen (mit einem 

Kind: gut 11 %, mit zwei Kindern: knapp 14 %; siehe auch Kapitel 6.1). Dies liegt darin 

begründet, dass Kinder von Alleinerziehenden überdurchschnittlich häufig und zu ei-

nem wachsenden Anteil bei einem geringqualifizierten88 Elternteil (33,5 % im Jahr 

2014) und rund 40 % der Kinder bei einem nicht erwerbstätigen Elternteil leben.89 

Auch dieser familiären Lebensform ist daher erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.  

 

Wie auch schon bei den kinderreichen Familien, lassen sich Ein-Eltern-Familien nur 

indirekt über den Rückgriff auf Haushaltsformen identifizieren. Hierzu werden alle 

Personen ohne ehelichen oder nichtehelichen Partner mit mindestens einem minder-

jährigen Kind in einem Haushalt betrachtet:90 

 

Knapp ein Viertel der Haushalte mit Kindern in Bochum sind Haushalte mit nur einer 

Bezugsperson. Dies sind rund 7.700 Haushalte. Zwischen den Ortsteilen unterschei-

det sich ihr Anteil an allen Haushalten mit Kindern z. T. erheblich: In Stiepel ist jeder 

siebte Haushalt mit Kindern ein Haushalt mit nur einer Bezugsperson, in Westenfeld 

etwa jeder dritte. 

 

 

                                                
87 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) (1993): 
Landessozialbericht NRW. Band 3. Alleinerziehende - Lebenslagen und Lebensformen. Düsseldorf, S. 
56. 
88 Hier: keine Berufsausbildung und keine (Fach-)Hochschulreife 
89 vgl. vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2016): So-
zialbericht NRW 2016. Armuts- und Reichtumsbericht. Düsseldorf., S. 267. 
90 Ab dem Auswertungsjahr 2013 gibt es eine Veränderung in der Zuweisung von Personen zu Haus-
haltstypen. Dieses führt zu einem Bruch in der Methodik in Bochum. Es steigt die Zahl der Einpersonen-
haushalte, bei den Haushalten mit Kind/ern führt die Veränderung zu einer Verschiebung in der Zuwei-
sung von Haushaltstypen (z. B. Haushalte von Alleinerziehenden).  
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Abb. 58: Haushalte Alleinerziehender 2017 
Anteil in Prozent an allen Haushalten mit Kind 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
Werte sind gerundet. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Stichtag: 31.12.2017. 
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Aufgrund der besonderen Herausforderungen Alleinerziehender wurde in Bochum im 

Rahmen des ESF-Bundesprogramms Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleinerzie-

hende der Aufbau des Netzwerk A Bochum initiiert. Zwischen Mai 2011 bis April 2013 

koordinierte die Gleichstellungsstelle der Stadt Bochum die Aktivitäten des Netz-

werks, dessen Ziele sich wie folgt zusammenfassen lassen:91 

 Aufbau eines umfassenden, wegweisenden Informations- und Orientierungs-

angebots für Ein-Eltern-Familien, 

 Erhöhung der Zahl erwerbstätiger Alleinerziehender, 

 Steigerung der Zufriedenheit Alleinerziehender mit ihrer Lebenssituation, 

 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

 

Die Netzwerkarbeit wurde auch nach Ende der Projektlaufzeit durch das Referat für 

Gleichstellung, Familie und Inklusion sowohl strategisch als auch alltagspraktisch fort-

geführt. So fanden weiterhin mehrere Netzwerktreffen statt. Ebenfalls wurde der Weg-

weiser für Alleinerziehende aktualisiert. Gemeinsam mit dem Jobcenter Bochum fand 

eine Veranstaltung für Alleinerziehende statt, die den teilnehmenden Müttern eine 

konkrete Beratung rund um die Situation Alleinerziehender anbieten konnte.   

Weiterhin wird die unabhängige Anlaufstelle92 für Alleinerziehende durch das Referat 

für Gleichstellung, Familie und Inklusion weiter geführt. Der Themenschwerpunkt Al-

leinerziehende in Bochum wird künftig in die Arbeit des neuen Familienbüros im Re-

ferat eingebunden.  

 

  

                                                
91 vgl. im Folgenden: Evans, M. und Bräutigam, C. (2012): Zwischen „Risikogruppe“ und „immerstarken 
Alltagshelden“. Ergebnisse einer Befragung Alleinerziehender und Netzwerkpartner des „Netzwerk A 
Bochum“. Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule. Gelsenkirchen. 
92 Informationen zur Erreichbarkeit der Anlaufstelle sind im Internet unter https://www.bo-
chum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W29CTC8D673BOCMDE zu finden. 

Netzwerk A 
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3.2 Menschen mit Migrationshintergrund  

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

3.2.1 Beschreibung der Personengruppe 

- Am 31.12.2017 lebten in Bochum 79.764 Menschen mit Migrationshinter-

grund (Ausländerinnen und Ausländer sowie Doppelstaater), 49.781 da-

von waren Ausländerinnen/Ausländer. 

- Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölke-

rung Bochums ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und 

lag im Jahr 2017 bei gut 21 %. 

- Die Anteile unterscheiden sich auf Ortsteilebene deutlich: In Stiepel, Ep-

pendorf und Weitmar-Mark lag er zum 31.12.2017 lediglich zwischen 7 

und 10 %, in den Ortsteilen Gleisdreieck und Kruppwerke zwischen 36 

und 41 %, in Querenburg sogar bei knapp 45 %. 

3.2.2 Einbürgerungen 

- Die Anzahl der Einbürgerungen in Bochum ist im Vergleich zum Jahr 2000 

von 1.364 auf 548 im Jahr 2017 gesunken.  

- Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Türkei wurden – absolut betrachtet 

– in Bochum mit Abstand am häufigsten eingebürgert. 

3.2.3 Geflüchtete Menschen 

- Zum 31.12.2017 wohnten in Bochum 2.594 Flüchtlinge aus 43 verschiede-

nen Herkunftsländern in städtischen Unterkünften. 

- Die größte Einzelnation bildet die Gruppe der Menschen aus Syrien mit 

gut 24 %.  

- Im Jahr 2017 meldeten sich 361 als unbegleitete ausländische Minderjäh-

rige, hiervon wurde bei 54 % die Minderjährigkeit festgestellt oder einge-

schätzt. Die Hauptherkunftsländer waren Guinea (64 %), Algerien (5 %), 

Albanien (4 %), Gambia (4 %), Somalia (4 %) und Syrien (4 %). 

- Seit dem Jahr 2009 ist die Anzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber 

in Bochum kontinuierlich angestiegen. In der Hochphase der Zuwande-

rung ist ein sprunghafter Anstieg auf 4.442 (im Jahr 2015) zu erkennen. 

Ende des Jahres 2017 zählte Bochum 1.906 Hilfeempfängerinnen und -

empfänger nach AsylbLG. 

3.2.4 Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger 

- Im Jahr 2017 konnte das Kommunale Integrationszentrum insgesamt rund 

900 neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines ab-

gestimmten Verfahrens in Regionalkonferenzen „Integration durch Bil-
dung“ und verbindlichen Absprachen mit der Schulaufsicht einen adäqua-

ten Schulplatz vermitteln. 
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Die Stadtverwaltung nimmt die Aufgabe der Integration von Menschen mit Migrati-

onshintergrund als Querschnittsaufgabe wahr. Das heißt, dass Integration in nahezu 

allen Fachbereichen mitgedacht und mitberücksichtigt wird. Die Arbeit mit geflüchte-

ten Zuwanderinnen und Zuwanderern bleibt beispielsweise eine wichtige Aufgabe, 

auch wenn diese Zahlen derzeit wieder rückläufig sind. Wie Integration gemeinsam 

mit den Akteuren der Stadtgesellschaft gelingen kann, behandelt derzeit die Fort-

schreibung des Integrationskonzeptes. 

 

Das vorliegende Kapitel gibt Einblicke in die Situation der Menschen mit Zuwande-

rungsgeschichte in Bochum. Hier wird im Ansatz vermittelt, wie vielfältig und hetero-

gen die Gruppe der Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund ist. 

 

Nach der Beschreibung der Personengruppe der Menschen mit Migrationshinter-

grund werden in diesem Kapitel die Einbürgerungsdaten der Stadt Bochum darge-

stellt. Weiterhin wird die Situation der Flüchtlinge in der Stadt beschrieben. Das Ka-

pitel endet mit dem Thema Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger, d. h. mit der Be-

schreibung der Zahlen der neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen, die in das 

deutsche Bildungssystem integriert wurden.  

3.2.1 Beschreibung der Personengruppe 

Am 30.09.2017 (Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2017) lebten in Deutschland 

knapp 9 Millionen Ausländerinnen und Ausländer sowie weitere knapp 10 Millionen 

Deutsche mit Migrationshintergrund, wie sie in den offiziellen Statistiken heißen.93 

Dazu gehören (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler, eingebürgerte ehemalige Aus-

länderinnen und Ausländer sowie in Deutschland geborene Deutsche mit mindestens 

einem Elternteil, der zugewandert oder in Deutschland als Ausländerin/Ausländer ge-

boren ist.94 Heute stellen die knapp 19 Millionen Personen mit Migrationshintergrund 

knapp 23 % der Bevölkerung Deutschlands.  

 

Eine Darstellung der Daten zu Personen mit Migrationshintergrund gemäß der Defi-

nition des Statistischen Bundesamtes ist in Bochum auf Ortsteilebene nicht möglich, 

da die im Melderegister zur Verfügung stehenden Merkmale es nicht zulassen, die 

Quantitäten eindeutig zu bestimmen (siehe auch Kapitel 1.6). In der Einwohnerstatis-

tikdatei können lediglich Ausländerinnen/Ausländer und Deutsche mit zweiter Staats-

bürgerschaft als Menschen mit Migrationshintergrund identifiziert werden. 

 

Seit dem Jahr 1975 ist die Zahl der ausländischen Bevölkerung in Bochum von 21.373 

Personen auf 49.781 Personen im Jahr 2017 angestiegen. Die Zahl der Menschen 

                                                
93 vgl. Statistisches Bundesamt (2018b): Bevölkerung nach Migrationshintergrund und Geschlecht. On-
line verfügbar: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIn-
tegration/Migrationshintergrund/Tabellen/TabellenMigrationshintergrundGeschlecht.html [Stand: 
19.07.2018] 
94 vgl. Statistisches Bundesamt (2016): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund. Ergebnisse des Mikrozensus 2016. Fachserie 1 Reihe 2.2. Wiesbaden. 

Menschen mit 
Migrationshinter-
grund in der Bo-
chumer Statistik 
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mit Migrationshintergrund lag im Jahr 2017 bei 79.764, was einem Anteil von gut 21 % 

an der Gesamtbevölkerung Bochums entspricht. 

 

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ist in den einzelnen Ortsteilen 

sehr unterschiedlich. In Stiepel, Eppendorf und Weitmar-Mark lag er zum 31.12.2017 

lediglich zwischen 7 und 10 %, in den Ortsteilen Gleisdreieck und Kruppwerke zwi-

schen 36 und 41 %, in Querenburg sogar bei knapp 45 % (Abb. 59 und Tab. 34).  

 
Abb. 59: Menschen mit Migrationshintergrund 2017 
Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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Tab. 34: Menschen mit Migrationshintergrund nach Art der Staatsbürgerschaft 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung 
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

Wird der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in den einzelnen Altersgrup-

pen betrachtet, zeigt sich, dass der Anteil an der Gesamtbevölkerung bis 45 Jahren 

höher, der Anteil über 45 Jahren niedriger ist als der städtische Durchschnittswert 

(Abb. 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsteile

Ausländerinnen und 
Ausländer

(Einwohner mit 1. 
Staatsbürgerschaft 

nichtdeutsch)

Deutsche mit 2. 
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Staatsbürgerschaft 

deutsch und 2. 
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nichtdeutsch)
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Ausländer + Deutsche 

mit 2. 
Staatsbürgerschaft)

Menschen mit 
Migrations-

hintergrund in 
Prozent

(Anteil an 
Gesamtbevölkerung)

Grumme 1.260 882 2.142 16,3%
Gleisdreieck 2.371 1.019 3.390 36,3%
Altenbochum 1.070 959 2.029 16,7%
Südinnenstadt 1.667 1.121 2.788 16,2%
Kruppwerke 4.495 1.786 6.281 40,5%
Hamme 3.351 1.603 4.954 32,1%
Hordel 269 188 457 14,3%
Hofstede 1.629 917 2.546 25,4%
Riemke 1.040 641 1.681 22,0%
Mitte 17.152 9.116 26.268 25,3%
Günnigfeld 909 293 1.202 21,1%
Wattenscheid-Mitte 4.514 1.744 6.258 28,1%
Leithe 1.387 493 1.880 24,3%
Westenfeld 1.371 1.056 2.427 23,1%
Höntrop 1.349 1.403 2.752 16,1%
Eppendorf 397 344 741 7,8%
Wattenscheid 9.927 5.333 15.260 21,0%
Bergen/Hiltrop 719 834 1.553 14,6%
Gerthe 1.066 696 1.762 18,8%
Harpen/Rosenberg 793 813 1.606 18,4%
Kornharpen/Voede-Abzweig 677 553 1.230 16,4%
Nord 3.255 2.896 6.151 17,0%
Laer 993 927 1.920 30,9%
Werne 2.187 1.209 3.396 23,0%
Langendreer 2.705 2.148 4.853 18,8%
Langendreer-Alter Bahnhof 1.131 615 1.746 26,0%
Ost 7.016 4.899 11.915 22,3%
Wiemelhausen/Brenschede 1.469 1.218 2.687 14,7%
Stiepel 369 438 807 7,2%
Querenburg 6.238 3.110 9.348 44,6%
Süd 8.076 4.766 12.842 25,4%
Weitmar-Mitte 1.777 1.027 2.804 17,7%
Weitmar-Mark 650 521 1.171 9,7%
Linden 872 713 1.585 11,3%
Dahlhausen 1.056 712 1.768 13,8%
Südwest 4.355 2.973 7.328 13,4%
Stadt Bochum 49.781 29.983 79.764 21,5%

Anteile nach Al-
tersgruppen  
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Abb. 60: Menschen mit Migrationshintergrund nach Altersgruppen 2017 
Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung der jeweiligen Altersgruppe 
Stadt Bochum 

Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

Ende des Jahres 2014 hatten in Bochum die meisten Menschen mit Migrationshinter-

grund eine türkische Herkunftsstaatsbürgerschaft (14.380). Am zweithäufigsten ist mit 

13.277 Personen die polnische Herkunftsstaatsbürgerschaft vorzufinden. Auffällig 

und eine offenkundige Auswirkung des Bürgerkrieges ist der deutliche Anstieg der 

Zahl von Menschen aus Syrien. Seit dem Erscheinen des letzten Sozialberichtes der 

Stadt Bochum im Jahr 2015 hat sich die Zahl dieser Personengruppe fast versechs-

facht und ist damit von Platz zehn auf Platz drei der häufigsten Staatsbürgerschaften 

gestiegen. Alle anderen Herkunftsstaaten sind in Bochum deutlich seltener vertreten 

(Abb. 61).  
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Abb. 61: Menschen mit Migrationshintergrund nach ausgesuchter Herkunftsstaatsbür-
gerschaft (zehn häufigste) 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stand: 
31.12.2017. 
 

3.2.2 Einbürgerungen 

Die Anzahl der Einbürgerungen in Bochum ist im Vergleich zum Jahr 2000 von 1.364 

auf 548 im Jahr 2017 gesunken. Die höchste Anzahl im Beobachtungszeitraum wurde 

mit 1.803 Einbürgerungen im Jahr 2001 erreicht (Abb. 62). 

Die Gründe für das unterschiedliche Einbürgerungsverhalten sind vielfältig. Entschei-

dend für die niedrige Einbürgerungsquote bei Menschen aus EU-Staaten dürfte sein, 

dass diese auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft weitgehend den deutschen 

Staatsangehörigen gleichgestellt sind. Sicherlich spielt aber auch die Frage eine 

Rolle, ob beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit die frühere Staatsangehö-

rigkeit beibehalten werden kann. Laut Statistischem Bundesamt war das in Deutsch-

land im Jahr 2017 immerhin bei fast zwei Drittel der Einbürgerungen der Fall (gut 

61 %). Je nach Herkunftsland gab es jedoch auch erhebliche Unterschiede. Einge-

bürgerte aus dem Kosovo gaben ihre bisherige Staatsbürgerschaft in gut 91 % der 

Einbürgerungen auf, Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine in gut 87 % der Fälle. 

Menschen mit marokkanischer, afghanischer, iranischer oder syrischer Staatsbürger-

schaft behielten diese bei der Einbürgerung dagegen zu 100 %.95 Dies hängt jedoch 

damit zusammen, dass diese Staaten eine Ausbürgerung ihrer Staatsbürgerinnen 

und -bürger nicht vorsehen. 
 

                                                
95 vgl. Statistisches Bundesamt (2017): Einbürgerungen. Online verfügbar: https://www.desta-
tis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/EingebuergertePerso-
nen/Tabellen/StaatsangehoerigkeitDoppelstaatler.html [Stand: 02.08.2018] 
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Abb. 62: Einbürgerungen 2000 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Dass Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Türkei – absolut betrachtet – in Bochum 

mit Abstand am häufigsten eingebürgert werden (Abb. 63), überrascht wenig, weil 

diese die größte Zuwanderergruppe bilden. Auffällig ist jedoch der Anstieg der Ein-

bürgerungszahlen von Menschen aus dem Iran/der Islamischen Republik, Marokko, 

Syrien/der Arabischen Republik und Kamerun. Diese Personengruppen gehörten im 

Jahr 2017 zu den zehn häufigsten, die die deutsche Staatsbürgerschaft annahmen. 

Im letzten Sozialbericht rangierten sie noch nicht unter den ersten zehn Plätzen. Die 

weltpolitischen Krisenherde, aber auch das Verfahren bezüglich einer möglichen 

Doppelstaatlichkeit führen dazu, dass insbesondere aus diesen Ländern die Bereit-

schaft zur Einbürgerung höher ist, als bei anderen Herkunftsländern. 

Gemessen an allen Einbürgerungen kamen im Jahr 2017 in Bochum 51 % der Ein-

gebürgerten aus Europa (jedoch lediglich gut 22 % aus EU-Mitgliedsstaaten), gefolgt 

von Asien mit 31 % und Afrika mit 15 %. Die verbleibenden 3 % der Eingebürgerten 

haben eine amerikanische Herkunftsstaatsbürgerschaft, waren staatenlos oder hat-

ten eine ungeklärte Herkunftsstaatsbürgerschaft. 

Aufgrund der niedrigen Anzahl lässt sich keine valide Aussage dazu treffen, ob 

Frauen oder Männer aus den einzelnen Herkunftsstaaten jeweils ein unterschiedli-

ches Einbürgerungsverhalten aufweisen. 
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Abb. 63: Einbürgerungen nach ausgesuchter Herkunftsstaatsbürgerschaft (zehn* häu-
figste) nach Geschlecht 2017 
Stadt Bochum 

 
* Mit je 17 Einbürgerungen stehen Ukraine, Italien und Kroatien gemeinsam auf Platz neun. 
Quelle: IT.NRW, Stichtag: 31.12.2017 
 

3.2.3 Geflüchtete Menschen 

Geflüchtete Menschen sind Menschen, die unfreiwillig ihr Land verlassen haben. Die 

Gründe hierfür sind vielfältig: Kriege, politische Verfolgung, Menschenrechtsverlet-

zungen, akute Lebensbedrohung sowie Zerstörung der Existenzgrundlage auch auf-

grund von Umweltkatastrophen.  

Der Personenkreis der ausländischen Geflüchteten gemäß § 2 des Gesetzes über 

die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz 

– FlüAG) umfasst 

1. Ausländer, die um Asyl nachgesucht oder einen Asylantrag gestellt haben, 

ihre Ehegatten und ihre minderjährigen Kinder,  

a. Ausländer, die einen Folgeantrag gestellt haben, ihre Ehegatten und 

ihre minderjährigen Kinder  

2. Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 bzw. § 24 AufenthG besit-

zen,  

3. unerlaubt eingereiste Ausländer, die nach § 15a AufenthG verteilt worden 

sind.  

 

Nach dem FlüAG sind die Gemeinden verpflichtet, ausländische Geflüchtete aufzu-

nehmen und unterzubringen.  

Die Zuweisung von ausländischen Geflüchteten nach § 2 erfolgt für Bochum durch 
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Ehegatten und ihre minderjährigen Kinder werden nicht erneut zugewiesen. Hier gilt 

die Zuweisung aus dem Asylerstverfahren.  

In den 1990er Jahren existierten in Bochum über 40 Übergangsheime für Aussiedler, 

Geflüchtete und Obdachlose. Über 4.000 Menschen fanden hier eine Unterkunft. Im 

Laufe der Jahre ist die Anzahl der Geflüchteten erheblich gesunken. Im Jahre 2010 

befand sich die Anzahl der zugewiesenen Personen auf einem Niveau von lediglich 

331 Personen.  

Aufgrund dieser rückläufigen Tendenz wurde die Anzahl der städtischen Übergangs-

heime deutlich reduziert. Die weltpolitische Lage führt seit dem Jahr 2011 dazu, dass 

die Zahl der Geflüchteten kontinuierlich steigt. Während im Jahr 2011 bundesweit 

53.347 Asylanträge in Deutschland gestellt wurden, schnellte diese Zahl im Jahr 2014 

auf 202.834 Anträge (hiervon 173.072 Erstanträge). Der Höhepunkt wurde im Jahr 

2016 erreicht, in dem 745.545 Anträge (hiervon 722.370 Erstanträge) gestellt wurden. 

Die Zahlen sind mittlerweile rückläufig und in 2017 wurden 222.683 Anträge (hiervon 

198.317 Erstanträge) gestellt (Abb. 64). Dies spiegelt sich auch in der Bochumer Ge-

flüchtetenzahlentwicklung wieder. 

 
Abb. 64: Entwicklung der jährlichen Entwicklung der monatlichen Asylantragszahlen 
2010 – 2017  
Deutschland 

 
Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017): Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: Dezember 
2017. Nürnberg.  
 

Im Jahr 2014 wurden der Stadt Bochum insgesamt 804 Personen zugewiesen, im 

Jahr 2015 mit 3.806 Personen der Höchststand und seit dem Jahr 2016 (1.833 Per-

sonen) sind die Zahlen wieder rückläufig. Im Jahr 2017 waren es noch 518 Personen 

(Abb. 65). Hierunter fallen auch Personen, die nach einer Ausreise erneut einreisen 

und ihr Recht auf Unterbringung wiederholt einfordern sowie Personen, die zwecks 

Familienzusammenführung mit einem Visum (134 Personen im Jahr 2017) eingereist 
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sind. Die Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten ist eine Pflichtaufgabe der 

Stadt Bochum, die durch das Amt für Soziales wahrgenommen wird. 
 

Abb. 65: Entwicklung der Zuweisungszahlen 2014 – 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stand: je Summe des Jahres. 
 

Neben einer adäquaten Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten sind vor al-

lem Hilfestellungen bei der Orientierung im Aufnahmeland sowie alltagsstrukturie-

rende Angebote wichtig, um einer sozialen Isolation dieser Menschen entgegenzu-

wirken.  

Zum 31.12.2017 wohnten in Bochum 2.594 Geflüchtete aus 43 verschiedenen Her-

kunftsländern in städtischen Unterkünften (Abb. 66). 
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Abb. 66: Personen in städtischen Unterkünften nach Herkunftsländern (zehn häufigste) 
2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Die größte Einzelnation bildet die Gruppe der Menschen aus Syrien mit gut 24 %. Die 

„TOP 10“ der Herkunftsländer bilden knapp 77 % der untergebrachten Menschen ab. 

33 Herkunftsländer verteilen sich auf die restlichen 23 % 

 

Wird die strukturelle Zusammensetzung der Gruppe der Geflüchteten nach Alters-

gruppen und Geschlecht betrachtet, so ist zu erkennen, dass der Anteil der männli-

chen Personen mit rund 63 % deutlich dominiert. Dabei macht die Altersgruppe der 

männlichen Personen zwischen 18 und 59 Jahren alleine 42 % der Gesamtanzahl 

der Geflüchteten aus. Ältere Menschen befinden sich nur in einem sehr geringen An-

teil unter den Geflüchteten (Tab. 35). Zu beachten ist jedoch die Anzahl der minder-

jährigen Personen, die sich mit ihren Erziehungsberechtigten in den Übergangshei-

men der Stadt Bochum befinden. 

 
Tab. 35: Geflüchtete in städtischen Unterkünften nach Alter und Geschlecht 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA) bilden eine eigenständig zu versor-

gende Personengruppe. Es handelt sich dabei um Personen, die bei der Ankunft in 

628

389

314

177

97 84 82 76 72 68

0

100

200

300

400

500

600

700
A

nz
a

hl

Herkunftsland

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil

unter 18 524 20% 390 15% 914 35%
18 bis unter 60 1.098 42% 534 21% 1.632 63%
60 und älter 23 1% 25 1% 48 2%
Insgesamt 1.645 63% 949 37% 2.594 100%

Alter
männlich weiblich insgesamt

Unbegleitete aus-
ländische Min-
derjährige 



3 Lebenslagen von Bevölkerungsgruppen 

 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 165 

Deutschland das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht in Begleitung 

ihrer Erziehungsberechtigten eingereist sind. Bewaffnete Konflikte in ihrem Herkunfts-

land, der Einsatz als Kindersoldaten, Zwangsheirat und Zwangsbeschneidung, wirt-

schaftliche Not oder familiäre Gewalt sind z. B. Gründe, warum sich Kinder und Ju-

gendliche alleine auf die Flucht begeben. Einige haben aber auch ihre Eltern bzw. 

ihre Angehörigen zuvor im Krieg verloren oder wurden während der Flucht von ihnen 

getrennt. „Es ist unumstritten, dass minderjährige Flüchtlinge die verletzlichsten Opfer 
der Umstände in ihrem Herkunftsland sind und als Minderjährige spezifische physi-

sche, psychische und soziale Bedürfnisse haben. Sie leiden am stärksten unter Ge-

walt und Misshandlung, Armut und Hunger, unter politischem und sozialem Druck, 

unter der Auflösung von traditionellen Familien-, Stammes- oder Gemeinschaftsstruk-

turen und mangelnden Bildungsmöglichkeiten.“96 Entsprechend bewegen sich Behör-

den in Deutschland in einem rechtlichen Spannungsfeld zwischen Kinderschutzge-

setzen und asyl- und ausländerrechtlichen Bestimmungen. Um der Komplexität die-

ser Thematik und dem besonderen Schutzbedürfnis des Personenkreises gerecht zu 

werden, gründete das Jugendamt im April 2015 die Fachstelle für unbegleitete aus-

ländische Minderjährige. 

Werden unbegleitete ausländische Minderjährige dem Jugendamt bekannt, so hat 

das Jugendamt gemäß §42f Abs. 1 SGB VIII deren Minderjährigkeit durch Einsicht-

nahme ihrer Ausweispapiere oder durch eine qualifizierte Inaugenscheinnahme ein-

zuschätzen und festzustellen. Sie werden danach unmittelbar durch das Jugendamt 

gemäß § 42a SGB VIII vorläufig in Obhut genommen und im Rahmen der Erstversor-

gung von einer pädagogischen Fachkraft betreut sowie mit Unterkunft und allen sons-

tigen unmittelbar erforderlichen Leistungen versorgt. In Bochum erfolgt dies durch 

eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung. Unbegleitete ausländische Minderjährige un-

terliegen einem bundesweiten Verteilverfahren, gesteuert durch die Landesjugend-

ämter und dem Bundesverwaltungsamt. Werden die in Bochum aufgegriffenen unbe-

gleiteten ausländischen Minderjährigen einer anderen Kommune zugewiesen, so 

werden sie vom Bochumer Jugendamt dorthin gebracht. Werden sie Bochum zuge-

wiesen, betreut sie das Bochumer Jugendamt bis zur Beendigung der Jugendhilfe. 

Sie erhalten Leistungen nach § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung) bei einem Träger 

der freien Jugendhilfe. Die Hilfe zur Erziehung kann bis zur Vollendung des 21. Le-

bensjahres gewährt werden (§ 41 SGB VIII). Bei Bedarf erfolgt im beschriebenen Ver-

fahren auch eine therapeutische Anbindung der Kinder. 

Das Jugendamt kümmert sich auch um die unbegleiteten ausländischen Minderjähri-

gen, die sich in der Landeserstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW in Bochum 

melden. 
  

                                                
96 Jordan, S. (2000): FluchtKinder. Allein in Deutschland. Karlsruhe, S. 19. 
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Abb. 67: Meldung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen beim Jugendamt 
2014 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Stichtag: je 31.12. d. J. 

Im Jahr 2016 haben sich insgesamt 517 in Bochum als unbegleitete ausländische 

Minderjährige gemeldet, bei 72 % hiervon wurde die Minderjährigkeit festgestellt oder 

eingeschätzt. Der größte Teil dieser Selbstmelder kam aus Guinea (62 %), Afghanis-

tan (9 %), Syrien (7 %) und dem Irak (4 %).  

Im Jahr 2017 meldeten sich 361 als unbegleitete ausländische Minderjährige, hiervon 

wurde bei 54 % die Minderjährigkeit festgestellt oder eingeschätzt. Die Haupther-

kunftsländer waren Guinea (64 %), Algerien (5 %), Albanien (4 %), Gambia (4 %), 

Somalia (4 %) und Syrien (4 %) (Abb. 67). 

 

Wie oben erwähnt, ist politische Verfolgung im Heimatland eine wichtige Ursache da-

für, dass Menschen nach Deutschland flüchten. Politisch Verfolgte genießen nach 

Artikel 16a des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland Asyl. Die Asylbewer-

berinnen und -bewerber dürfen sie sich dabei räumlich nur in dem Bezirk aufhalten 

(Residenzpflicht), in dem sich die zuständige Aufnahmeeinrichtung befindet. Dies gilt 

insbesondere für Antragstellenden mit geringer Bleibeperspektive. Bei Antragstellen-

den mit einer guten Bleibeperspektive entfällt die Residenzpflicht nach drei Monaten. 

Der Aufenthaltsbereich wird dann auf das Bundesgebiet ausgeweitet.97 Sie erhalten 

währenddessen, was sie für das tägliche Leben benötigen. Das Asylbewerberleis-

                                                
97 vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2018): Persönliche Asylantragstellung. Online verfüg-
bar: http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/PersoenlicheAntragstellung/persoenliche-
antragstellung-node.html [Stand: 02.08.2018] 
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tungsgesetz (AsylbLG) regelt dabei seit 1993 als eigenständiges Gesetz die materi-

ellen Leistungen an hilfebedürftige Asylbewerberinnen und -bewerber, Geduldete so-

wie Ausländerinnen und Ausländer, die vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind. 

Ursachen für die Hilfebedürftigkeit können in fehlendem Erwerbseinkommen (bedingt 

durch nicht vorhandene Arbeitserlaubnis) oder in für die Bedarfsdeckung nicht aus-

reichendem Einkommen und/oder Vermögen liegen. 

 

Vorgesehen sind folgende Leistungen: 

 Grundleistungen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- 

und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter im Haushalt, 

 Taschengeld für persönliche Bedürfnisse im Alltag, 

 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und 

 bei besonderen Umständen auch weitere Leistungen, die vom Einzelfall ab-

hängen. 

 

Nach einem Rückgang bis zum Jahr 2008 ist die Anzahl der Asylbewerberinnen und 

-bewerber in Bochum seit dem Jahr 2009 kontinuierlich angestiegen. In der Hoch-

phase der Zuwanderung ist ein sprunghafter Anstieg auf 4.442 zu erkennen. Im Jahr 

2016 waren die Zahlen dann leicht, im Jahr 2017 deutlich rückläufig, so dass Bochum 

Ende des Jahres 2017 1.906 Hilfeempfängerinnen und -empfänger nach AsylbLG 

zählte (Abb. 68). 
 
Abb. 68: Hilfeempfängerinnen und -empfänger nach AsylbLG nach Altersgruppen 2005 
– 2017 
Stadt Bochum 

 
* ab Berichtsjahr 2015: Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) 
Quelle: IT.NRW, Stichtag: je 31.12. d. J. 
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Für die Unterbringung von Geflüchteten (und auch für obdachlose Personen) stehen 

3.178 Plätze (Stand: 30.09.2018) in Bochum zur Verfügung. Die Plätze verteilen sich 

auf unterschiedliche Unterbringungsarten: Übergangsheime mit Wohnungs- oder 

Heimcharakter, mobile Wohnanlagen, angemietete Objekte mit einzelnen oder meh-

reren Wohnungen. Aufgrund laufender Verträge ist derzeit nicht geplant im Jahr 2019 

weitere, größere Objekte zu schließen. Unabhängig davon wird die Unterbringungs-

kapazität durch die Kündigungen von angemieteten Wohnungen reduziert. 
 

Abb. 69: Verteilung der Platzkapazitäten nach Clusterung und Unterbringungsart 2018 
(Grundlage Clusterung: Sozialbericht 2015) 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 30.09.2018. 
 

In Abb. 69 ist die Sozialstruktur der 30 Ortsteile, wie sie im Sozialbericht 2015 darge-

stellt und durch farbliche Kennung hinterlegt (die aktualisierte Clusteranalyse ist im 

Kapitel 5 zu finden) ist. Gleichzeitig sind die Standorte mit den Platzkapazitäten be-

nannt.  

 

Nach den Flüchtlingsbüros in den Stadtbezirken Wattenscheid, Mitte und Süd, welche 

im Jahr 2017 eröffnet wurden, eröffnete mit dem Flüchtlingsbüro Nord im Mai 2018 

das vierte von insgesamt fünf geplanten Büros der Stadt Bochum. Das Flüchtlings-

büro Ost soll voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2019 in seine neuen Räumlichkei-

ten „Am Born 10“ umziehen. Aus personellen Gründen wurde das Flüchtlingsbüro 
Mitte zum 31.07.2018 geschlossen. Die zu betreuenden Wohnungen des Bezirkes 

Mitte wurden auf die Flüchtlingsbüros der anderen Bezirke verteilt. 

Die Flüchtlingsbüros sind eine dezentrale Anlaufstelle für alle Geflüchteten, Ehren-

amtlichen, Bürgerinnen und Bürger sowie Netzwerkpartner. Zu den inhaltlichen 

Unterbringung 
der geflüchteten 
Menschen 

Flüchtlingsbüros 
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Schwerpunkten der Arbeit in den Flüchtlingsbüros zählen die Einzelfallhilfe, die Bera-

tung Geflüchteter in privaten Wohnungen sowie der Familiennachzug. Außerdem 

steht weiterhin Netzwerkarbeit im Vordergrund, um die Flüchtlingsbüros im Stadtbe-

zirk zu etablieren. Auch die dezentrale Arbeit mit dem Ehrenamt nahm im Jahr 2018 

einen großen Stellenwert ein, z. B. in Form von Beratung, Vernetzung und Informati-

onsaustausch der Ehrenamtlichen in den jeweiligen Bezirken. 

Innerhalb des Bezirkes bündeln die Flüchtlingsbüros alle wichtigen Informationen und 

unterstützen die trägergeführten Einrichtungen der Stadt bei Problemen. Daneben 

achten sie im Rahmen der Fachaufsicht auch auf die Einhaltung der Standards in den 

Einrichtungen.  

Durch das Auslaufen der Verträge des Übergangsmanagements wurden die Flücht-

lingsbüros noch stärker in die Quartiersarbeit einbezogen, da die Geflüchteten an die 

Flüchtlingsbüros angebunden wurden.  

Insgesamt sind die Flüchtlingsbüros im Jahr 2018 zu einer wichtigen Anlaufstelle für 

die Geflüchteten geworden, dies zeigt sich auch in einer stetig ansteigenden Zahl der 

Kontakte.  

Eine aktuelle Prognose für 2019 über die Zahl der Asylbewerberinnen und -bewerber 

in Deutschland gibt es vom Bundesministerium des Inneren und des Bundesamtes 

für Migration und Flüchtlinge derzeit nicht. 

3.2.4 Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre unterliegen der allgemeinen Schulpflicht, ihnen 

ist somit aus rechtlicher Sicht der schnellstmögliche Zugang zum deutschen Bildungs-

system zu ermöglichen. Aber auch aus pädagogischer Perspektive und im Sinne ei-

ner gelingenden Integration ist die schnelle Vermittlung eines Schulplatzes unabding-

bar. 

 

Die Beratung von Familien mit schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die nach 

Deutschland eingereist sind, findet im Kommunalen Integrationszentrum statt. Die Be-

ratung umfasst die Information über das deutsche Bildungssystem und die Auswahl 

des individuell richtigen Bildungsweges bzw. die Einstufung in eine Schulform und 

Klassenstufe. Hierzu werden Informationen benötigt, ob und in welcher Stufe das 

Kind/der Jugendliche bereits im Heimatland eine Schule besucht hat bzw. ob das 

Kind/der Jugendliche in lateinischer und/oder sonstiger Schrift alphabetisiert ist oder 

ob zunächst eine Alphabetisierung durchgeführt werden muss. Auch Vorkenntnisse 

in der deutschen Sprache sind von Bedeutung.  

Mittlerweile besteht in jeder Schule die Möglichkeit, die sogenannten Seiteneinstei-

gerinnen und -einsteiger aufzunehmen. Der Unterricht wird integrativ durchgeführt 

und im Regelklassenverbund durch zusätzlichem Sprachunterricht in der Sprache 

Deutsch ergänzt. An Berufskollegs findet der Unterricht in der Regel in Internationalen 

Förderklassen statt, wo ein Schulabschluss gleichwertig dem Hauptschulabschluss 

nach Klasse 9 erworben werden kann. 
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Nach Ablauf von zwei Jahren wird i.d.R. beurteilt, welche Schulform für das neuzu-

gewanderte Kind/den neuzugewanderten Jugendlichen die richtige ist. Das Schulamt 

für die Stadt Bochum koordiniert die Übergänge in die entsprechenden Schulformen. 

In den neuen Regelklassen werden gegebenenfalls Anschlussförderungen vorge-

nommen.  

Im Jahr 2017 fanden im Kommunalen Integrationszentrum rund 1.100 Beratungen 

statt. Insgesamt rund 900 Kindern und Jugendlichen konnte ein adäquater Schulplatz 

vermittelt werden. Die Differenz zwischen den beiden Zahlen ergibt sich daraus, dass 

Kinder und Jugendliche vor der Vermittlung bereits wieder in eine andere Stadt umge-

zogen waren oder Familien das Angebot des Kommunalen Integrationszentrums 

nicht wahrnahmen. Diese Familien wurden dem Schulamt gemeldet, welches mit ent-

sprechenden Maßnahmen dafür Sorge trägt, dass die Schulpflicht eingehalten wird. 

Zudem wurden einige Schülerinnen und Schüler erst 2018 vermittelt, da der Vermitt-

lungsprozess 2017 nicht abgeschlossen werden konnte. 

Der Erfolg von der Vermittlung von Schulplätzen ist von zwei entscheidenden Fakto-

ren abhängig:  

 der Anzahl der Zugewanderten und  

 der Anzahl zur Verfügung stehender Schulplätze.  

 

Während die Zahl derjenigen, die nach Deutschland einreisen nicht steuerbar ist, 

wohl aber in eingeschränkter Weise prognostiziert werden kann, besteht bezüglich 

der Bereitstellung von Schulplätzen bei der derzeitigen Prognose kein quantitativer 

Mangel, jedoch ein spezifischer Mangel an Schulplätzen. Demnach werden noch viel 

mehr Schulplätze an den Schulformen Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule 

benötigt und dafür weniger am Gymnasium.  

In der Primarstufe sind bestimmte Einzugsgebiete deutlich höher frequentiert als an-

dere. Daraus resultiert, dass einige Grundschulen über keine Kapazitäten mehr ver-

fügen und somit die in ihrem Einzugsgebiet wohnenden Kinder nicht beschulen kön-

nen. 
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3.3 Ältere Menschen 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

3.3.1 Beschreibung der Personengruppe  

- Am 31.12.2017 lebten in Bochum 103.887 Menschen, die 60 Jahre und äl-

ter waren, was einem Anteil von 28 % an allen Einwohnerinnen und Ein-

wohnern entspricht. 

- Gut 56 % (58.290) der über 60-Jährigen waren weiblich.  

- Der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt konti-

nuierlich an. 

- Der Anteil an Hochbetagten (80 Jahre und älter) an der Gesamtbevölke-

rung ist in den letzten Jahren leicht gestiegen und lag am 31.12.2017 bei 

knapp 7 % (24.506 Personen).  

- Ende des Jahres 2017 lebten in Bochum 9.677 Menschen mit Migrations-

hintergrund, die bereits das 60. Lebensjahr überschritten haben, was ei-

nem Anteil von gut 9 % an allen über 60-Jährigen entspricht.  

3.3.2 Funktionale Gesundheit 

- In Bochum treten bei älteren Menschen erwartungsgemäß verstärkt Ein-

schränkungen der funktionalen Gesundheit (gesundheitliche Vorausset-

zungen, um Alltagsanforderungen zu erfüllen und am gesellschaftlichen 

Leben teilzuhaben) auf. Hinweise auf besondere Belastungen im Ver-

gleich zum Land liegen nicht vor. 

- Die Zahl der Krankenhausfälle wegen Demenz ist von 2003 bis 2015 deut-

lich zurückgegangen. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass 

andere Einrichtungen und Betreuungsformen einen Großteil der Demenz-

kranken versorgt. 

- Angesichts des prognostizierten Anstiegs der Zahl älterer Menschen ist 

auch mit einer steigenden Zahl von Menschen mit Einschränkungen der 

funktionalen Gesundheit zu rechnen.  

3.3.3 Pflege 

- Im Jahr 2015 erhielten 6.711 Personen Pflegegeldleistungen, 2.988 Per-

sonen Leistungen an einen Pflegedienst und 3.426 Personen Sachleistun-

gen im Pflegeheim.  

- Insgesamt ergeben sich in allen Prognosen für 2030 relativ gesehen nur 

geringe Abweichungen bei den Versorgungsformen.  

- Die stationären Wohnformen gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

- Die steigende Anzahl der Pflegebedürftigen sowie der Rückgang des Ar-

beitskräfteangebots in der Pflege lässt beträchtliche personelle Versor-

gungslücken sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich ent-

stehen. 
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3.3.4 Seniorenbüros 

- Seit der Eröffnung der Seniorenbüros im Jahr 2014 wurden zahlreiche 

Maßnahmen und Tätigkeiten auf Bezirksebene initiiert oder forciert. 

- Im Jahr 2017 wurden 2.698 (knapp 3 % an allen über 60-Jährigen) Bochu-

merinnen und Bochumer sozialarbeiterisch unterstützt und begleitet. 

 

 

Die Schrift Sorge und Mitverantwortung in der Kommune, Erkenntnisse und Empfeh-

lungen des Siebten Altenberichts des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) weist darauf hin, dass die sozialräumliche Ungleichheit 

sowie die Vielfalt von Lebensentwürfen und Lebenslagen ein neues Verständnis von 

Daseinsvorsorge älterer Menschen erfordern: 

 “Daseinsvorsorge sollte nicht nur verstanden werden als die Erbringung von Gütern 

und Dienstleistungen, mit denen die Menschen als passive Leistungsempfängerinnen 

und Leistungsempfänger versorgt werden. Vielmehr sollte die Daseinsvorsorge da-

rauf ausgerichtet sein, es den Menschen zu ermöglichen, ein gutes Leben eigenstän-

dig und selbstbestimmt zu führen, in Selbst- und Mitverantwortung am gesellschaftli-

chen Leben teilzuhaben und dieses mitzugestalten. Dieser Befähigungsansatz be-

rücksichtigt ausdrücklich soziale Ungleichheiten sowie Einschränkungen und unter-

schiedliche Bedürfnisse und Bedarfe von Einzelnen und von Gruppen.“  
Schon die gesetzlichen Grundlagen der Altenhilfe im SGB XII, § 71 wurden in diesem 

Kontext festgelegt. Aufgabe der kommunalen Altenhilfe ist hiernach, die Rahmenbe-

dingungen und Lebensräume so zu gestalten, dass ältere Menschen eigenverant-

wortlich und möglichst lange selbständig leben können, auch dann, wenn der Bedarf 

an Unterstützung wächst oder Pflege benötigt wird. Die kommunale Daseinsvorsorge 

für Menschen im höheren Lebensalter ist daher so angelegt, dass Selbsthilfe geför-

dert und notwendige Unterstützung, wie z. B. adäquater Wohnraum geschaffen, Pfle-

geleistungen, in der Regel von Trägern der freien Wohlfahrtpflege sowie sozialen 

Dienstleistern angeboten und sozialkulturelle Anbindung gewährleistet wird. 

 

Den durch gesellschaftliche Veränderungen und neuen Handlungsansätzen in der 

Seniorenarbeit bedingten Herausforderungen hat sich die Stadt Bochum in Koopera-

tion mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege mit dem Projekt Neuausrichtung der 

kommunalen Seniorenarbeit bereits im Jahr 2013 gestellt. So wurden bis zum Jahr 

2014 sechs dezentrale Seniorenbüros in den jeweiligen Stadtbezirken eröffnet, in de-

nen städtische sowie verbandliche Sozialarbeiterinnen und -arbeiter gemeinsam tätig 

sind. Die Bochumer Altenhilfe entwickelte sich damit weiter von der klassischen und 

aktivierenden Altenhilfe hin zur gemeinwesenorientierten, partizipativen Seniorenar-

beit. 

 

Bei der Erfüllung der Aufgaben in der kommunalen Altenhilfe wirkt der Seniorenbeirat 

in allen Fachbereichen beratend für die Belange der Seniorinnen und Senioren mit. 
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Der Beirat, der vom Rat der Stadt Bochum gewählt wird, hat als Ziele die Verbesse-

rung der Lebensqualität und die Lösung spezifischer Probleme von Seniorinnen und 

Senioren formuliert. 

 

In diesem Kapitel wird zunächst die Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter 

unter verschiedenen Aspekten dargestellt und im weiteren Verlauf des Kapitels in Re-

lation zur funktionalen Gesundheit und dem Kontext Pflege gestellt. Abschließend 

werden die Tätigkeiten der Seniorenbüros in den sechs Bochumer Stadtbezirken be-

schrieben. 

3.3.1 Beschreibung der Personengruppe 

Am Jahresende 2017 lebten in Bochum 103.887 Menschen, die 60 Jahre und älter 

waren. Gemessen an allen Einwohnerinnen und Einwohnern entspricht dies einem 

Anteil von 28 %. In dieser Altersgruppe überwiegt mit 58.290 die Zahl der Frauen, 

was einem Anteil von gut 56 % entspricht. 

 
Abb. 70: Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter 2017 
Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 
Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt zum einen, dass der Anteil der älteren 

Menschen kontinuierlich steigt98, zum anderen, dass sich der Anteil der Frauen im 

Alter von 60 Jahren und älter langsam dem der älteren Männer angleicht. Die Ent-

wicklung ist jedoch nur in geringem Maße zu beobachten: So hat sich der Anteil der 

Frauen seit dem Jahre 2006 von gut 58 % auf gerade 56 % im Jahre 2017 reduziert, 

                                                
98 In den Jahren 2015 und 2016 war der Anteil aufgrund der Zuwanderung jedoch kurzzeitig leicht rück-
läufig.  
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der Anteil der älteren Männer von knapp 42 % auf nahezu 44 % erhöht. Dennoch 

verläuft die Angleichung kontinuierlich. 

Auf Ortsteilebene unterscheiden sich die Anteile der älteren Menschen an der Ge-

samtbevölkerung stark. In Gleisdreieck (Nr. 11), Südinnenstadt (Nr. 14), Kruppwerke 

(Nr. 15), Hamme (Nr. 16), Langendreer-Alter Bahnhof (Nr. 49) und Querenburg (Nr 

55) etwa sind weniger als 24 % der Menschen 60 Jahre und älter. In Altenbochum 

(Nr. 13), Eppendorf (Nr. 29), Harpen-Rosenberg (Nr. 38), Stiepel (Nr. 54), Weitmar-

Mark (Nr. 64) und Linden (Nr. 65) dagegen sind es mehr als 32 %. (Abb. 70). 

 
 
Der niedrige Anteil an älteren Menschen im Stadtbezirk Mitte ist nicht gleichbedeu-

tend mit einer niedrigen Anzahl an älteren Menschen. Werden nämlich die absoluten 

Werte betrachtet, zeigt sich, dass im Bezirk Mitte die meisten Menschen im Alter von 

60 Jahren und älter leben (Abb. 71). Der niedrige Anteil rührt daher, dass Mitte der 

Bezirk mit der höchsten Einwohnerzahl pro Quadratkilometer ist.  

 
Abb. 71: Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter nach Geschlecht 2017 
Stadt Bochum, Stadtbezirke 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

Hervorzuheben ist auch ein geringer, aber dennoch kontinuierlicher Anstieg des An-

teils der Hochbetagten (80-Jährige und älter99) an der Gesamtbevölkerung, da diese 

Menschen im Allgemeinen eine größere Unterstützung als jüngere Seniorinnen und 

Senioren benötigen. Dieses drückt auch der Umstand aus, dass mit zunehmendem 

Alter das Risiko von körperlichen Einschränkungen oder Pflegebedürftigkeit größer 

                                                
99 Es gibt im Grunde genommen keine einheitlichen Definition für Hochbetagte - vgl. dazu auch Deut-
scher Bundestag (2010): Sechster Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik 
Deutschland. o. O. 
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ist sowie die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, ansteigen wird. Es 

ist davon auszugehen, dass bis zum Jahre 2060 die Anzahl der Hochbetagten weiter 

zunimmt. Ende des Jahres 2017 lebten 24.506 Hochaltrige in Bochum, was einem 

Anteil von knapp 7 % an der Gesamtbevölkerung entspricht. Drei Jahre zuvor waren 

es noch 22.618 Personen. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von rund 

8 % (Abb. 72). 
 
Abb. 72: Entwicklung der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter 2009 – 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Gesamtbevölkerung 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
je 31.12. d.J. 
 

Die demografische Veränderung der Gesellschaft ist durch den immer weiter steigen-

den Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte geprägt, was sich zahlenmä-

ßig auch bei den über 60-Jährigen feststellen lässt. So lebten am 31.12.2017 in Bo-

chum 9.677 Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits das 60. Lebensjahr 

überschritten haben. Dies entspricht einem Anteil von gut 9 % an der über 60-jährigen 

Gesamtbevölkerung. Im Vergleich zu der Zahl im Jahr 2014 (8.433 Menschen) hat 

sich für diesen Personenkreis somit eine Erhöhung um mehr als 14 % ergeben. Der 

Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte schwankte dabei in den Stadtbe-

zirken: Während in den Bezirken Mitte und Ost schon über 11 % der über 60-Jährigen 

einen Migrationshintergrund aufwiesen, waren dies im Bezirk Südwest nur rund 6 % 

(Abb. 73). 

Die ehemals angeworbenen „Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter“ bilden bei den 
älteren Menschen mit Migrationshintergrund die größte Gruppe, aber auch die 
Aussiedlerinnen und Aussiedler, jüdischen Einwanderinnen und Einwanderer sowie 
geflüchtete Menschen, die erst im Alter zuwandern, lassen für die nächsten Jahre 
einen weiteren deutlichen Anstieg dieses Personenkreises erwarten.  

0

1

2

3

4

5

6

7

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
ro

ze
ntA

nz
a

hl

Jahr

Anzahl Anteil

Anteil älterer 
Menschen mit 
Migrationshinter-
grund 



3 Lebenslagen von Bevölkerungsgruppen 

176 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 

Abb. 73: Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter nach Migrationshintergrund 2017 
Anteil in Prozent an Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter 
Stadt Bochum, Stadtbezirke 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 
31.12.2017. 
 

3.3.2 Funktionale Gesundheit 

Alt zu werden bedeutet keineswegs, unweigerlich zu erkranken. Dennoch gilt, dass 

Alterung zumindest aus biologischer Sicht „eine Abnahme der Anpassungsfähigkeit 
des Organismus“100 bedeutet. Mit zunehmendem Alter vermindern sich die körperli-

che Belastbarkeit und die Fähigkeit, sich gegen gesundheitsschädliche Umweltein-

flüsse zu wehren.101 Diesen Veränderungen kommt nicht von vornherein Krankheits-

wert zu. Sie können jedoch – in Verbindung mit der jahrzehntelangen schädigenden 

Wirkung von Risikofaktoren und den Folgen bereits in jüngeren Jahren erworbener 

Gesundheitsschädigungen102 – zu einer Einschränkung der funktionalen Gesundheit 

führen. 

 

Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO ist eine Person dann als 

funktional gesund zu bezeichnen, wenn 

                                                
100 Tesch-Römer, C. und Wurm, S. (2009): Wer sind die Alten? Theoretische Positionen zum Alter und 
Altern. In: Böhm, K., Tesch-Römer, C und Ziese, T. (2009): Gesundheit und Krankheit im Alter. Beiträge 
zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Eine gemeinsame Veröffentlichung des Statistischen 
Bundesamtes, des Deutschen Zentrums für Altersfragen und des Robert Koch-Instituts. Berlin, S. 8. 
101 vgl. Saß, A.-C., Wurm, S. und Ziese, T. (2009): Alter = Krankheit? Gesundheitszustand und Gesund-
heitsentwicklung. In: Böhm, K., Tesch-Römer, C und Ziese, T. (2009): Gesundheit und Krankheit im 
Alter. Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Eine gemeinsame Veröffentlichung des 
Statistischen Bundesamtes, des Deutschen Zentrums für Altersfragen und des Robert Koch-Instituts. 
Berlin, S. 33. 
102 vgl. ebd. 
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- „ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und 
Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (…), 

- sie nach Art und Umfang das tut oder tun kann, was von einem Menschen 

ohne Gesundheitsproblem erwartet wird (…) [und] 
- sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise 

(Art und Umfang) entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesund-

heitliche Beeinträchtigungen der Körperfunktionen oder -strukturen oder der 

Aktivitäten erwartet werden kann.“103 

 

Funktionale Beeinträchtigungen können die Sinneswahrnehmungen (Hören und Se-

hen), die Mobilität, die Basisaktivitäten des täglichen Lebens (Pflege und Versorgung 

der eigenen Person) und Aktivitäten wie Einkaufen, das Regeln von Vermögensan-

gelegenheiten, Kochen, Wohnungsreinigung etc. betreffen.104 

 

Das Konzept der funktionalen Gesundheit bietet sich – neben der subjektiven Ge-

sundheit105 – besonders dazu an, den Gesundheitszustand alter und hochaltriger 

Menschen zu beschreiben. Die im Alter auftretenden Funktionsbeeinträchtigungen 

sind gewöhnlich nicht heilbar und können Krankheitswert erlangen. Dadurch richtet 

sich der Blick vom Ziel der Heilung hin auf „die Abwesenheit von quälenden Be-
schwerden und funktionellen Einschränkungen“106 und auf die Fähigkeit der Betroffe-

nen und ihres Lebensumfeldes, mit unausweichlichen Einschränkungen umgehen zu 

lernen.  

Kehrseite des funktionalen Gesundheitskonzeptes ist, dass innerhalb dieses Konzep-

tes funktional eingeschränkte Gesundheit und Krankheit nicht eindeutig voneinander 

zu trennen sind. Daten stehen jedoch nur für Erkrankungen zur Verfügung, die im 

Krankenhaus behandelt wurden (diese sind der Krankenhausdiagnosestatistik ent-

nommen) oder zum Tode führten (diese sind der Todesursachenstatistik entnom-

men). Insofern kann auf die Häufigkeit von Beeinträchtigungen funktionaler Gesund-

heit nur indirekt geschlossen werden, indem von stationär behandelten Krankheitsfäl-

len zurück geschlossen wird. Dies geschieht im Folgenden beispielhaft für Demenz, 

Herzinsuffizienz, Frakturen des Oberschenkelknochens und Katarakt (Grauer Star).  

 

 

 

 

                                                
103 Menning, S. und Hoffmann, E. (2009): Funktionale Gesundheit und Pflegebedürftigkeit. In: Böhm, K., 
Tesch-Römer, C und Ziese, T. (2009): Gesundheit und Krankheit im Alter. Beiträge zur Gesundheitsbe-
richterstattung des Bundes. Eine gemeinsame Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes, des 
Deutschen Zentrums für Altersfragen und des Robert Koch-Instituts. Berlin, S. 63. 
104 vgl. Dies., S. 64ff. 
105 vgl. Tesch-Römer, C. und Wurm, S. (2009): Wer sind die Alten? Theoretische Positionen zum Alter 
und Altern. In: Böhm, K., Tesch-Römer, C und Ziese, T. (2009): Gesundheit und Krankheit im Alter. 
Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Eine gemeinsame Veröffentlichung des Statis-
tischen Bundesamtes, des Deutschen Zentrums für Altersfragen und des Robert Koch-Instituts. Berlin, 
S. 13f. 
106 Dies., S. 14. 

Funktionale Be-
einträchtigungen 
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Demenz gehört zu den häufigsten psychiatrischen Krankheiten bei alten Men-

schen.107 Demenz beginnt schleichend, und oftmals sind die frühen Symptome de-

menzieller Veränderungen nicht eindeutig von altersüblichen Veränderungen der kog-

nitiven Leistungen zu unterscheiden. Das zentrale Symptom demenzieller Erkrankun-

gen ist der fortscheitende Verlust des Gedächtnisses und des Denkvermögens. 

Dadurch nimmt die Fähigkeit zur Erledigung der Aktivitäten des täglichen Lebens zu-

sehends ab. Dies umfasst u. a. das Ankleiden, das regelmäßige Essen, die Körper-

pflege, die Fähigkeit, sich zu orientieren, zu rechnen und zu lernen. Auch Sprache 

und Urteilsvermögen können beeinträchtigt sein.108 

Demenzen können unterschiedliche Ursachen haben. Zahlenmäßig am bedeutsams-

ten ist die Alzheimer-Demenz, eine schleichend einsetzende degenerative Verände-

rung des Gehirns. Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass zwei 

Drittel aller Demenzen dem Alzheimer-Typ zuzuordnen sind.109  

 
Abb. 74: Krankenhausfälle wegen Demenz nach Geschlecht und Alter 2015 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 

 

Gewöhnlich wird zwischen leichten, mittleren und schweren Demenzen unterschie-

den. Bei leichten Demenzen gelingt den Betroffenen die Bewältigung des Alltags noch 

ohne größere Unterstützung. Erst bei besonderen Anforderungen zeigen sich die Be-

einträchtigungen. Mittelschwere Demenzen sind dadurch gekennzeichnet, dass die 

Betroffenen ständig auf Unterstützung und Aufsicht angewiesen sind, jedoch noch 

nicht alle Fähigkeiten verloren haben. Schwere Demenzen zeichnen sich durch einen 

                                                
107 vgl. Robert Koch-Institut (2005): Altersdemenz. Heft 28. Berlin. 
108 vgl. ebd. 
109 vgl. ebd. 

0

10

20

30

40

50

60

70

A
nz

a
hl

Altersgruppen

Männer Frauen

Demenz 



3 Lebenslagen von Bevölkerungsgruppen 

 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 179 

vollständigen Verlust aller Fähigkeiten aus. Demenzielle Veränderungen sind in der 

Regel nicht umkehrbar und bleiben bis zum Tod des Erkrankten bestehen. 

 

In Bochum wurden im Jahr 2015 insgesamt 179 Personen wegen Demenz im Kran-

kenhaus behandelt, davon waren 62 Männer und 117 Frauen. 90 % der Erkrankten 

waren 75 Jahre oder älter. Unter den Erkrankten finden sich doppelt so viele Frauen 

wie Männer (Abb. 74). Hochaltrige Frauen ab 85 Jahre stellen allein ein Drittel der 

wegen Demenz im Krankenhaus Behandelten. 

 
Abb. 75: Krankenhausfälle wegen Demenz nach Geschlecht 2003 – 2015 
Anzahl je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, altersstandardisiert an der Europabevöl-
kerung alt 
NRW, Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 

 

Seit dem Jahr 2003 ist die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Demenz sowohl 

auf Landesebene als auch in Bochum deutlich zurückgegangen (Abb. 75). Allerdings 

liegen die altersstandardisierten Raten seit dem Jahr 2009 in Bochum deutlich höher 

als diejenigen im Land. Die grundsätzlich positive Entwicklung der Krankenhausfälle 

kann vermutlich dahingehend interpretiert werden, dass ambulanten und nicht akuten 

stationären Betreuungsangeboten in diesem Bereich immer größere Bedeutung zu-

kommt. In diesen Einrichtungen bestehen auch Möglichkeiten, Demenzkranke bei der 

Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebens zu unterstützen.  

Demenzen führen nicht direkt zum Tod. Betroffene verlieren jedoch die Kontrolle über 

Blase und Darm, werden in ihrer Mobilität eingeschränkt und zuletzt bettlägerig, kön-

nen Schluckstörungen und Krampfanfälle entwickeln. All dies begünstigt die Anfällig-

keit für Infektionen, die die häufigste Todesursache von Demenzkranken darstellt. Die 
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Zahl der Sterbefälle, zu denen solche dementiellen Veränderungen entscheidend bei-

getragen haben, wächst seit 2003 kontinuierlich.110 Dies ist auf die demografische 

Entwicklung zurückzuführen. 

 

Bei einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) ist die Pumpleistung des Herzens vermin-

dert. Dadurch kommt es zu Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit: Atemnot 

bei körperlicher Belastung und Ödemen (Wassereinlagerungen) im Körper treten auf. 

Die Ursachen für derartige Herzschwächen können unterschiedlich sein.  

 
Abb. 76: Krankenhausfälle wegen Herzinsuffizienz nach Geschlecht und Alter 2015 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 

 

Im Jahr 2015 wurden in Bochum 1.059 Männer und 1.125 Frauen wegen Herzinsuf-

fizienz stationär im Krankenhaus behandelt. Das sind fast 300 Personen mehr als im 

Jahr 2013. Die Zahl der Erkrankten nimmt dabei mit steigendem Lebensalter zu (Abb. 

76). Bereits bei Bochumerinnen und Bochumern im mittleren Lebensalter sind erste 

Krankenhausfälle wegen Herzschwäche zu beobachten. Allerdings sind die höheren 

Altersstufen bedeutend stärker betroffen. Bei Frauen wie bei Männern sind die über 

85-Jährigen die am stärksten betroffene Gruppe. 

 

Die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Herzinsuffizienz hat sich zwischen 

den Jahren 2003 bis 2015 nicht grundlegend verändert (Abb. 77). Davon ausgehend, 

dass Krankenhausbehandlungen wegen Herzinsuffizienz für akute Interventionen so-

wie zur medikamentösen Einstellung der Patientinnen und Patienten erfolgen, lässt 

sich erahnen, dass hinter den dokumentierten Krankenhausfallzahlen eine ungleich 

                                                
110 vgl. Stadt Bochum (2017), Basisgesundheitsbericht Bochum 2017, Bochum, S. 84ff. 
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größere Gruppe von Erkrankten mit Herzinsuffizienz steht, die aktuell nicht im Kran-

kenhaus behandelt wurde. Für diese Patientinnen und Patienten gilt es, durch opti-

mierte Therapien und eine möglichst barrierearme Gestaltung ihrer Lebenswelten 

eine möglichst große Eigenständigkeit bei der Erledigung der Aktivitäten des tägli-

chen Lebens zu ermöglichen. 

 
Abb. 77: Krankenhausfälle wegen Herzinsuffizienz nach Geschlecht 2003 – 2015 
Anzahl je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, altersstandardisiert an der Europabevöl-
kerung alt 
NRW, Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 

 

Neben Erkrankungen oder altersbedingten Verschleißerscheinungen des Gehirns 

und des Herzen können auch Erkrankungen des Skeletts die funktionale Gesundheit 

erheblich beeinträchtigen. Ein Beispiel hierfür sind Frakturen des Oberschenkelkno-

chens. Oberschenkelknochenfrakturen, insbesondere hüftgelenksnahe Brüche des 

Oberschenkelhalses, treten bei älteren Menschen verstärkt auf. Zwischen 14 bis 

34 % aller Patientinnen und Patienten mit einer Oberschenkelfraktur sterben inner-

halb eines Jahres.111 Darüber hinaus ist festzustellen, dass nur ca. 33 bis 40 % der 

Patientinnen und Patienten nach einer hüftnahen Oberschenkelhalsfraktur ihre bis-

herige Kompetenz in den basalen Aktivitäten des täglichen Lebens wieder erlan-

gen.112 
  

                                                
111 vgl. Robert Koch-Institut (2002): Gesundheit im Alter. Heft 10. Berlin. 
112 vgl. ebd. 
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Abb. 78: Krankenhausfälle wegen Frakturen des Oberschenkelknochens nach Ge-
schlecht und Alter 2015 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 

 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 975 Personen wegen Frakturen des Oberschenkel-

knochens stationär im Krankenhaus behandelt. Dies sind gut 100 mehr als im Jahr 

2013. Drei Viertel davon waren Frauen. Mehr als die Hälfte der betroffenen Männer 

und mehr als 80 % der betroffenen Frauen waren 75 Jahre oder älter (Abb. 78). Ober-

schenkelknochenfrakturen entstehen überwiegend durch Stürze. Dies weist darauf 

hin, dass alte Menschen vielfach die Fähigkeit, sicher zu stehen und zu gehen einbü-

ßen. Diese Einbußen sind wiederum multifaktoriell verursacht: Sie können von allge-

meiner Schwäche, Gleichgewichtsstörungen, Einschränkungen der Wahrnehmung 

und Informationsverarbeitung und vielen anderen Faktoren herrühren.113  

Die Häufigkeit, mit der Oberschenkelfrakturen auftreten, entspricht in Bochum bei 

Frauen im Großen und Ganzen der Häufigkeit auf Landesebene (Abb. 79). Die 

Schwankungen zwischen den Jahren sind in Bochum – der kleineren Fallzahl ge-

schuldet – größer als in NRW. Bei Männern lässt sich über den Berichtszeitraum eine 

steigende Tendenz beobachten. Seit dem Jahr 2011 lagen die Fallzahlen bei Män-

nern jeweils deutlich über dem Landeswert. 

Sturzprävention bei Seniorinnen und Senioren ist seit 2005 Präventionsziel auf Lan-

desebene. Angesichts des demografischen Wandels und der steigenden stationären 

Fallzahlen stellt die Erreichung dieses Ziels nach wie vor eine bedeutende Aufgabe 

dar. 

  

                                                
113 vgl. ebd. 
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Abb. 79: Krankenhausfälle wegen Frakturen des Oberschenkelknochens nach Ge-
schlecht 2003 – 2015 
Anzahl je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, altersstandardisiert an der Europabevöl-
kerung alt 
NRW, Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 

 

Unter Katarakt oder Grauem Star wird die Trübung der Augenlinse verstanden. Hier-

durch kommt es zu einem allmählichen Verlust der Sehschärfe. Die Katarakt ist ope-

rativ gut behandelbar, wird jedoch wegen seines schleichenden Auftretens nicht im-

mer früh diagnostiziert. Insofern kann die Katarakt als gutes Beispiel für den Verlust 

von Sinneswahrnehmungen im hohen Alter dienen, deren Frühformen nicht unbe-

dingt direkt ein Krankheitswert zugemessen wird. Eine konservative Behandlung des 

Grauen Stars ist nicht bekannt. Die Operation wird meist ambulant durchgeführt. Sie 

kann jedoch auch stationär erfolgen, etwa beim Vorliegen zusätzlicher Risiken oder 

aufgrund fehlender ambulanter Versorgungskapazitäten. Von daher lassen sich er-

höhte Krankenhausfallzahlen nicht unbedingt qualitativ im Sinne einer erhöhten 

Krankheitslast interpretieren. 

 

1.564 Bochumerinnen und Bochumer wurden im Jahr 2015 wegen Katarakt stationär 

im Krankenhaus aufgenommen. Dies sind 213 Personen weniger als 2013. Welche 

Anzahl von Personen sich in der gleichen Zeit ambulant einer Operation wegen 

Grauen Stars unterzogen, ist nicht bekannt. Zwei Drittel der Betroffenen waren 

Frauen. Bei den Personen unter 70 Jahren sind Männer und Frauen ungefähr gleich-

ermaßen betroffen, ab einem Alter von 70 Jahren überwiegen die Krankenhausfälle 

bei den Frauen deutlich (Abb. 80). 
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Abb. 80: Krankenhausfälle wegen Katarakt nach Geschlecht und Alter 2015 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 

 

Im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen, bei denen die Zahl der Erkrankten 

kontinuierlich ansteigt, ist bei Katarakt die höchste Zahl der Krankenhausfälle in der 

Altersgruppe der 75- bis 79-Jährigen zu beobachten. Bei den noch Älteren nimmt die 

Häufigkeit der Krankenhausaufenthalte wieder deutlich ab. Nach Erläuterung der Uni-

versitäts-Augenklinik am Knappschaftskrankenhaus liegt dies daran, dass nach 

Durchführung der Katarakt-Operation weitere stationäre Aufenthalte nicht mehr erfor-

derlich sind. 

 

Wie bereits erwähnt lassen sich die Unterschiede zwischen NRW und Bochum bei 

der Häufigkeit stationärer Krankenhausfälle wegen Katarakt keine Rückschlüsse auf 

unterschiedliche Erkrankungshäufigkeiten zu. Bereits die Nähe einer Augenklinik 

kann die Zahl der stationär behandelten Patientinnen und Patienten in der Umgebung 

beeinflussen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass mit zunehmender Alterung der 

Bevölkerung mit einer Zunahme von Beeinträchtigungen der Sehschärfe durch Kata-

rakt und andere Erkrankungen zu rechnen ist. Hier stellt sich die Aufgabe, einerseits 

Erkrankungen, die wie Katarakt leicht zu behandeln sind, rechtzeitig zu erkennen und 

einer Behandlung zuzuführen, andererseits auch den Menschen, deren Sinneswahr-

nehmungen beeinträchtigt sind, Mobilität und Orientierung zu ermöglichen. 
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Abb. 81: Krankenhausfälle wegen Katarakt nach Geschlecht 2003 – 2015 
Anzahl je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, altersstandardisiert an der Europabevöl-
kerung alt 
NRW, Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015. 

 

Im Jahr 2015 lag die Häufigkeit stationärer Behandlungen wegen Herzinsuffizienz und 

Brüchen des Oberschenkelknochens über derjenigen des Jahres 2013. Die Zahl der 

stationären Krankenhausaufenthalte wegen Demenzen und wegen Operationen des 

Katarakts ist hingegen im gleichen Zeitraum zurückgegangen. Allerdings ist anzuneh-

men, dass dieser Rückgang auf die fortschreitende Entwicklung ambulanter Behand-

lungs- und Betreuungsmöglichkeiten zurückzuführen ist. 

Es ist davon auszugehen, dass angesichts des fortschreitenden demographischen 

Wandels die Herausforderungen, die aus Einschränkungen der funktionellen Gesund-

heit und der daraus entstehenden Pflegebedürftigkeit entstehen, tendenziell zuneh-

men werden. 

3.3.3 Pflege 

Mit Inkrafttreten des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) hat sich die Definition 
der Pflegebedürftigkeit im SGB XI grundlegend geändert. Demnach sind gemäß § 14 
Personen pflegebedürftig, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selb-
ständigkeit aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es handelt sich 
um Personen, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder ge-
sundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensie-
ren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich 
für mindestens sechs Monate, und mit mindestens Pflegegrad 1 bestehen. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

je
 1

0
0

.0
0

0
 E

w
.

Jahr

Bochum männnlich Bochum weiblich NRW männlich NRW weiblich

Zusammenfas-
sung 



3 Lebenslagen von Bevölkerungsgruppen 

186 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 

Maßgeblich bei der Begutachtung sind nun vorwiegend der Grad der Selbstständig-
keit bei der Durchführung von Aktivitäten oder der Gestaltung von Lebensbereichen 
und die Abhängigkeit von personeller Hilfe, und zwar nicht nur bei ausgewählten Ver-
richtungen der Grundpflege, sondern in allen relevanten Bereichen der elementaren 
Lebensführung. Seit dem 01.01.2017 wird die Pflegebedürftigkeit in fünf Pflegegraden 
festgesetzt, wobei der Zeitaufwand des Hilfebedarfs keine Rolle mehr spielt. Der Grad 
der Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Person wird in sechs verschiedenen Be-
reichen gemessen und mit unterschiedlicher Gewichtung zu einer Gesamtbewertung 
zusammengeführt. Daraus ergibt sich die Einstufung in einen Pflegegrad, der neben 
der Grundpflege auch den Bedarf an psychosozialer Betreuung und medizinischer 
Versorgung berücksichtigt.  
 

Mit der neuen Definition wird klarer, dass der Eintritt in die Pflegebedürftigkeit für die 
Betroffenen den Verlust von Selbständigkeit und Autonomie bedeutet, da für die All-
tagsbewältigung Hilfe in Anspruch genommen werden muss, die in irgendeiner Form 
zu organisieren ist. Der hauptsächliche Erklärungsfaktor für Pflegebedürftigkeit liegt 
in altersbedingten Einschränkungen, die durch kontinuierlich verlaufende Abbaupro-
zesse oder aber auch plötzlich eintretende Erkrankungen oder Unfallereignisse ent-
stehen. Die Wahrscheinlichkeit für den Beginn von Pflegebedürftigkeit je Alter ist für 
Frauen und Männer fast gleich, das Alter ist hauptsächlicher Bestimmungsfaktor für 
die Höhe der Pflegeprävalenz114 und damit maßgeblicher Indikator für Prognosen und 
Angebote aller Art.  
 

Es ist davon auszugehen, dass durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff die Zahl 
der Menschen, die Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten, erheblich steigen 
wird. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) rechnet damit, dass mittelfristig 
500.000 Menschen bundesweit zusätzlich Unterstützung erhalten werden115. 
 

Nachdem in der Pflegeprognose der Bertelsmann-Stiftung von 2012 noch drei ver-
schiedene Szenarien betrachtet wurden, führt die hauseigene Internetseite „wegwei-
ser-kommune.de“ aktuell nur eine Pflegevorausberechnung, die gemeinsam mit di-
versen dort veröffentlichten Publikationen die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit un-
ter Berücksichtigung der Versorgungsformen in ganz Deutschland betrachtet. Diese 
wird an dieser Stelle nur kurz angerissen, eine differenziertere Prognose erfolgt im 
Anschluss daran auf Basis der regional beschränkten Daten von IT.NRW. 
 

Während demnach von 2013 bis 2030 die Bevölkerung bundesweit um weniger als 
1 % schrumpft und die Bevölkerungszahl somit fast konstant bleibt, ändert sich die 
Altersstruktur erheblich und der Anteil der Personen im Alter von 80 Jahren und älter 
an der Gesamtbevölkerung nimmt zu. Aufgrund dieser Altersstrukturveränderungen 

                                                
114 Zahl der pflegebedürftigen Personen zu einem Zeitpunkt dividiert durch die Zahl der Gesamtbevölke-
rung. 
115 Pressemitteilung des BMG vom 12.08.2015 

Pflegeprognose 
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erhöht sich auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Dabei werden bestehende regionale 
Unterschiede manifestiert und teilweise noch weiter verstärkt, sodass in den Kreisen, 
die auch schon bisher den höchsten Anteil an Pflegebedürftigen aufweisen, sich die 
parallele Entwicklung von Bevölkerungsrückgang und einer zunehmend alternden 
Bevölkerung weiter fortsetzt. Die höchsten Pflegequoten werden 2030 in Nordost-
deutschland und einigen Kreisen in der Mitte Deutschlands erreicht, wo der Anteil der 
Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung dann bei über 7 % und damit mehr als 
doppelt so hoch wie der heutige bundesdeutsche Durchschnittswert liegt.  
 

Die unterschiedlichen Extremwerte der Pflegequoten erfordern unterschiedliche Pla-
nungen. Während die Stadt München die Versorgung nur für einen Anteil von gut 2 % 
Pflegebedürftiger an der Einwohnerschaft zu bewältigen hat, ist im Landkreis Ucker-
mark mit mehr als 9 % im Jahr 2030 fast jeder zehnte Einwohner pflegebedürftig. 
Regional betrachtet sieht die Bertelsmann-Stiftung im Zeitraum 2013 bis 2030 für Bo-
chum eine Zunahme von etwa 1.400 pflegebedürftigen Personen, was in der relativen 
Betrachtung einen Anstieg um etwa 11 Prozent und im Ergebnis ein Anteil von knapp 
4 % bedeutet. Die Anzahl der Pflegebedürftigen in NRW steigt dagegen um 26 Pro-
zent auf über 734.000 und überschreitet die 4 %-Marke deutlich.  
 

Auch wenn im bundesweiten Vergleich in Bochum nur ein moderater Anstieg der Zahl 
der Pflegebedürftigen erwartet wird, darf in keinem Fall negiert werden, dass eine 
demographische Herausforderung zu bewältigen ist, die Maßnahmen der Steuerung 
und Planung von Angeboten zur Vermeidung, Verzögerung und Kompensation von 
etwaigen Unterstützungsbedarfen erfordern (Abb. 82). 
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Abb. 82: Relative Entwicklung der Pflegebedürftigkeit in Prozent von 2013 – 2030  
Deutschland 

 

            
<15 15-25 25-35 35-45 45-55 >55 

 
Quelle: Bertelsmann Stiftung (2016): Die pflegerische Versorgung im Regionalvergleich, Gütersloh. 
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IT.NRW geht in seinen Prognosen weiterhin von zwei verschiedenen Varianten aus 
und berücksichtigt dabei neben der Bevölkerungsentwicklung auch das bestehende 
Pflegerisiko unter Verwendung von Statistiken der Pflegeversicherung. In der kon-
stanten Variante wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung ein 
gleichbleibendes Pflegerisiko angenommen. Bei der sogenannten Trendvariante geht 
man davon aus, dass sich das Pflegerisiko aufgrund besserer Rahmenbedingungen 
für die Gesundheit verringert und sich somit die pflegebedürftigkeitsfreie Zeit er-
höht116.  
Das erwartete und optimierte Gesundheitsbewusstsein sollte in der Trendvariante die 
Annahme stützen, dass sich die Anzahl der Pflegebedürftigen bis 2020 sowohl in Bo-
chum als auch in NRW um 2 - 4 % reduziert und bis 2030 moderat wieder ansteigt. 
Die letzten Daten aus der Pflegestatistik der Pflegeversicherung zum Stand Dezem-
ber 2015 – ebenfalls von IT.NRW veröffentlicht – sprechen jedoch deutlich gegen die 
Entwicklung der Trendvariante, da zu diesem Zeitpunkt bereits die Anzahl der Pflege-
bedürftigen von 2020 in der höheren konstanten Variante überschritten wurde und 
aufgrund der neuen Definition von Pflegebedürftigkeit mit noch mehr Leistungsemp-
fängerinnen und -empfängern zu rechnen ist.  
Bei der konstanten Variante erwartet die Prognose 2030 in Bochum 13.900 Pflegebe-
dürftige, die nahezu deckungsgleich auch von der Vorschau der Bertelsmann-Stiftung 
vorausgeschätzt werden, und somit in jedem Fall eine relevante Zunahme der Anzahl 
pflegebedürftiger Personen. Die Tabelle 2 zeigt auch die verstärkte Prävalenz von 
Pflegebedürftigkeit im Alter (Tab. 36). 
Auffällig ist im Vergleich zur Pflegestatistik 2013, dass IT.NRW seine Prognosen zur 
Anzahl der Pflegebedürftigen – abhängig von der Prognosevariante – um 500-800 
Personen in den Erhebungen von 2015 nach unten korrigiert hat. 
Aufgrund der gesetzlichen Veränderungen bleiben die Pflegestufen bzw. Pflegegrade 
bei der näheren Betrachtung der Pflegebedürftigkeit weiterhin unberücksichtigt, da 
diese derzeit keine Bedeutung für die Prognosen haben. 
  
Tab. 36: Pflegebedürftigkeit nach Altersgruppen in 2013, 2020 und 2030  
Stadt Bochum 

Quelle: IT.NRW Pflegestatistik 2015. 
 

Während im letzten Sozialbericht noch drei Szenarien aus der Prognose der 
Bertelsmann-Stiftung berücksichtigt wurden, beschränkt sich die aktuelle Betrachtung 
überwiegend auf die beiden Varianten von IT.NRW. Wie schon zuvor beschrieben, 
stellt sich die Trendvariante wegen der vermutlich zu gering angesetzten Gesamtzahl 

                                                
116 IT.NRW, Modellrechnung zur Entwicklung der Pflegebedürftigkeit in Nordrhein-Westfalen 2013-
2040/60, S. 4 

Bochum 2013
2020 

(Trend)
2020 

(konstant)
2030 

(Trend)
2030 

(konstant)
Gesamt 12.477 12.000 13.100 12.300 13.900
Ü 60 3.961 3.300 3.500 3.400 4.200
Ü 80 6.942 7.400 8.100 7.700 8.400

Entwicklung der 
Versorgungsfor-
men 



3 Lebenslagen von Bevölkerungsgruppen 

190 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 

der Pflegebedürftigen auch in den absoluten Werten der Versorgungsformen als 
fraglich dar.  
Insgesamt ergeben sich in allen Prognosen für 2030 relativ gesehen nur geringe 
Abweichungen bei den Versorgungsformen. Die Angehörigenpflege reduziert sich 
auch aufgrund der allgemeinen demografischen Entwicklung von derzeit 51,0 % auf 
einen Anteil zwischen 48,2 und 48,8 % in Bochum, in NRW werden eher Werte 
unterhalb der 48 % erwartet. Bereits 2020 sind kommunal und regional 
entsprechende Entwicklungen erkennbar. 
Derzeit werden im Stadtgebiet rund 3.000 Personen von ambulanten Diensten 
versorgt, ein Anteil von 22,8 % aller Pflegebedürftigen. Eine ähnliche Anzahl wird 
relativ konstant auch für die Jahre 2020 und 2030 prognostiziert, der Anteil beträgt 
dann 22 - 22,5 %. 
 

Im Vergleich zur Datenlage von 2015 haben beide Institute ihre Bedarfszahlen für den 
vollstationären Bereich in allen Prognosen deutlich nach unten. Für 2020 läge das 
jetzige Angebot der stationären Pflege von 3.655 Plätzen bereits deutlich über der 
Nachfrage aus der Trendvariante, die Voraussage der konstanten Variante wäre mit 
150 zusätzlichen Plätzen erfüllt (Tab. 37). 
 
Tab. 37: Pflegebedürftigkeit nach Versorgungsform 2015-2030  
Stadt Bochum 

Quelle: IT.NRW, Modellrechnung zur Entwicklung der Pflegebedürftigkeit in Nordrhein-Westfalen 2013 
bis 2040/2060. 
 

Das zukünftige Arbeitskräfteangebot in der Pflege wird unter Berücksichtigung eines 
konstanten Quotienten von Beschäftigten in der Pflege und Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter117 berechnet. Dieser Wert entspricht dem Arbeitskräfteangebot, 
das sich ergibt, wenn auch in Zukunft der gleiche Bevölkerungsanteil wie bislang in 
der Pflege arbeitet. Angesichts der demografischen Entwicklung und der zu 
erwartenden Arbeitskräfteverknappung, die zu einer stärkeren Konkurrenz der 
Arbeitgeber um Arbeitnehmer führen wird, ist diese Annahme jedoch eher als 
optimistisch anzusehen. Mit der bundesweit ab den 2020er Jahren rückläufigen Zahl 
der Personen im erwerbsfähigen Alter folgt ein ebenfalls rückläufiges 

                                                
117 Hier definiert als 20- bis 64-Jährige 

 Bochum
2015
Ist

2020
Trend-

variante

2020
Konstante 
Variante

2030
Trend-

variante

2030
Konstante 
Variante

Absolut
Insgesamt 13.125 12.000 13.100 12.300 13.900
Pflegegeld 6.711 5.900 6.400 6.000 6.700
ambulant 2.988 2.700 2.900 2.700 3.100
stationär 3.426 3.400 3.800 3.500 4.100
Anteil  %
Pflegegeld 51,1% 49,2% 48,9% 48,8% 48,2%
ambulant 22,8% 22,5% 22,1% 22,0% 22,3%
stationär 26,1% 28,3% 29,0% 28,5% 29,5%

Versorgungslü-
cken bei Pflege-
fachkräften 
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Arbeitskräfteangebot im Pflegesektor, der in Zukunft in erhöhtem Maße mit anderen 
Branchen um das knapper werdende Arbeitskräfteangebot konkurrieren muss. Die 
Rekrutierung von Personal wird sich zudem wegen der häufig belastenden 
Arbeitsbedingungen und nur mäßigen Entlohnung nicht leichter gestalten. 
Bei einer steigenden Zahl Pflegebedürftiger und einem rückläufigen Personalangebot 
entsteht rechnerisch eine sogenannte Versorgungslücke. Diese lässt sich aus der 
Differenz zwischen Personalbedarf und Personalangebot errechnen und wird in 
Vollzeitäquivalenten angegeben. Dabei ist der Bedarf zugrunde gelegt, der sich 
ergibt, wenn das derzeitige Verhältnis von Beschäftigten in der Pflege zu 
Pflegebedürftigen in professioneller Pflege konstant gehalten wird.  
Analog der Entwicklung der Pflegebedürftigkeit in den unterschiedlichen Versor-
gungsformen ist die erwartete Versorgungslücke im Vergleich zwischen Kommune 
und Land ebenfalls weniger ausgeprägt. In Bochum wird im Jahr 2030 ein Defizit von 
etwa 900 Pflegekräften im professionellen Setting vermutet, 600 davon im stationären 
Bereich. In NRW würden zum gleichen Zeitpunkt über 66.000 Arbeitskräfte in der 
Pflege fehlen, drei Viertel davon im stationären Sektor, der damit eine Versorgungs-
lücke von 45 % erreichen würde (Tab. 38).  
 
Tab. 38: Versorgungslücken bei Pflegekräften für 2013 – 2030  
Stadt Bochum und NRW 

 
Quelle: Pflegeprognose der Bertelsmann-Stiftung 2017. 
 

Da bereits heute Betreiber über Probleme bei der Fachkraftgewinnung berichten, wird 
der Ausbildung von Pflegekräften weiterhin ein großer Stellenwert beizumessen und 
alle Möglichkeiten der Förderung auszuschöpfen sein. Die Betreiber von Angeboten 
professioneller Pflege werden bei der Personalgewinnung konkurrieren und sind gut 
beraten, selbst auszubilden und adäquate Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die per-
sonellen Entwicklungen im Pflegesektor sind sorgfältig zu beobachten, um möglichst 
optimal auf potentielle Versorgungslücken reagieren zu können. 
 

Ende 2015 waren in Bochum über 3.000 Personen in Angeboten zur Kompensation 
von Pflegebedürftigkeit tätig, NRW zählte inklusive der Auszubildenden insgesamt 
über 171.000 Beschäftigte, von denen mehr als 108.000 in der pflegerischen Betreu-
ung arbeitete. Einschließlich der 250 noch in Ausbildung befindlichen Personen be-
läuft sich die Anzahl der in der direkten Pflege tätigen Menschen in Bochum auf über 
2.100. Teilt man die Auszubildenden auf drei Lehrjahre auf, kann man davon ausge-
hen, dass derzeit etwa 80 Fachkräfte pro Jahr den Pflegesektor verstärken. Demge-
genüber stehen jedoch Berufsaustritte durch Verrentung, Erkrankung oder sonstige 
Gründe und eine steigende Anzahl Pflegebedürftiger.  

Indikator
Bochum
absolut

Bochum 
in %

NRW
absolut

NRW 
in %

ambulante Pflege 310 24,9 17.510 40,7
stationäre Pflege 606 28,3 48.806 45,0
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Insgesamt lässt einerseits die steigende Anzahl der Pflegebedürftigen sowie anderer-
seits der Rückgang des Arbeitskräfteangebots in der Pflege beträchtliche personelle 
Versorgungslücken sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich entstehen. 
Bundesweit beläuft sich diese zusätzliche Versorgungslücke auf rund 353.000 Voll-
zeitäquivalente, davon rund ein Viertel im ambulanten und drei Viertel im stationären 
Bereich. Diese Lücke speist sich zu gut einem Fünftel aus einem Rückgang der Er-
werbsbevölkerung und zu vier Fünfteln aus einer Zunahme der Zahl der Pflegebe-
dürftigen.118 

Für die Schließung der schon in einem relativ kurzen Zeitraum entstehenden Versor-
gungslücke erscheinen politische Interventionen dringend erforderlich, die insbeson-
dere eine Erhöhung des Personalangebots durch Steigerung der Attraktivität des Pfle-
geberufs intendieren sollten. Verbesserte Arbeitsbedingungen, höhere Entlohnung 
und vermehrte Aufstiegschancen sind neben erhöhter Ausbildungskapazitäten unum-
gänglich, um eine höhere Zahl von – insbesondere auch männlichen – Personen für 
das Berufsbild Pflege zu interessieren. Eine wesentliche Rolle wird dabei auch das 
Kriterium der Vollzeitbeschäftigung einnehmen, da Ende 2015 in Bochum lediglich 
29 % der Pflegekräfte über einen derartigen Vertrag verfügten, in NRW immerhin 
32 %. 
 

Neben den Bemühungen um eine Steigerung der personellen Ressourcen ist der 

Ausbau der ambulanten Versorgungsstrukturen ein weiterer Baustein zur Dämpfung 

der personellen Versorgungslücke. Am Jahresende 2017 waren in Bochum 64 am-

bulante Pflegedienste über Versorgungsverträge mit den Kranken- bzw. Pflegekas-

sen zugelassen, zehn mehr als noch vor zwei Jahren. Die Pflegedienste verteilen sich 

über das gesamte Stadtgebiet und decken den Bedarf in allen Bezirken. Die leichten 

Unverhältnismäßigkeiten in der Ansiedlung der Dienste können unberücksichtigt blei-

ben, da diese bezirksübergreifend agieren. Die Pflegedienste versorgten im Jahr 

2016 stichtagsbezogen 5.542 Kunden, die jedoch nicht alle zwangsläufig pflegebe-

dürftig im Sinne des SGB XI waren. Ein Teil der Patienten empfing ausschließlich 

Leistungen nach dem SGB V (ärztlich verordnete Behandlungspflege) oder auch 

nach dem SGB XII, wenn lediglich ein Pflegebedarf unterhalb der Stufe 1 festgestellt 

wurde. Im Vergleich zum vorherigen Zeitraum vor zwei Jahren ist das eine Zunahme 

von fast 900 Personen mit Unterstützungsbedarf (+ 19 %). In den ersten drei Quarta-

len des Jahres 2018 wurde eine weitere Betriebsaufnahme eines Pflegedienstes nach 

dem Wohn- und Teilhabegesetz angezeigt. 

 

Bochum verfügt über eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 24 Plätzen und drei 

gesonderte Abteilungen in mehrgliedrigen Einrichtungen, die vollstationäre, Tages- 

und Kurzzeitpflege anbieten. Der Großteil des Gesamtangebots an Kurzzeitpflege 

von insgesamt 351 Plätzen am Jahresende 2017 wurde jedoch in eingestreuter Form 

                                                
118 Bertelsmann Stiftung (2016): Pflege in Deutschland 2030. Regionale Verteilung und Herausforde-
rung. Gütersloh, S. 8. 
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in nahezu allen Einrichtungen vorgehalten. Da jedoch nur etwa die Hälfte der einge-

streuten Plätze auch tatsächlich mit Kurzzeitpflegegästen belegt wurde und stattdes-

sen bevorzugt vollstationäre Pflege vermittelt wurde, ergaben sich aus den Kranken-

häusern erste Hinweise auf Engpässe.  

 

Da zahlreiche Kommunen in NRW fehlende Kurzzeitpflegeplätze beklagten, hat das 

zuständige Ministerium im April 2017 per Erlass die Einrichtung von separaten, ab-

geschlossenen Abteilungen für Kurzzeitpflege in Neubauten von vollstationären Ein-

richtungen gefördert, die unter bestimmten Umständen die Überschreitung der 80-

Platz-Obergrenze ermöglicht. Zwei Einrichtungen wollen die Regelung für jeweils 12 

zusätzliche Kurzzeitpflegeplätze nutzen, um im Rahmen der Ersatzneubauplanungen 

für vollstationäre Pflege ihr Angebot der Kurzzeitpflege zu erweitern. Zusätzlich haben 

drei Einrichtungen bei der Umsetzung von baulichen Anforderungen nach dem Wohn- 

und Teilhabegesetz (WTG) die Option genutzt, überzählige Doppelzimmer in Kurz-

zeitpflegeplätze umzuwandeln, sodass insgesamt 114 der aktuell vorhandenen 364 

(Stand: September 2018) Kurzzeitpflegeplätze verbindlich vorzuhalten sind.  
 

Abb. 83: Verteilung der Kurzzeitpflegeplätze 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an allen Kurzzeitpflegeplätzen 
Stadt Bochum, Stadtbezirke  

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Das Angebot der Tagespflege hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 208 um weitere 

42 Plätze auf 250 erhöht (Stand: September 2018), die sich über fünf Bezirke erstre-

cken. Erneut sind drei weitere Tagespflegeeinrichtungen bereits planerisch abge-

stimmt, für drei weitere sind Interessensbekundungen eingegangen, bei denen der 

Fokus gemäß der Empfehlungen auf die Bezirke Süd und Südwest gelenkt wurde. 

Mitte; 135; 38%

Wattenscheid; 44; 
13%Nord; 41; 12%

Ost; 35; 10%

Süd; 22; 6%

Südwest; 74; 21%

Angebote der 
teilstationären 
Pflege – Tages-
pflege 
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Das Angebot der Tagespflege als Ergänzung und Unterstützung der ambulanten Ver-

sorgungsstruktur wird von der Gesetzgebung weiter favorisiert, das zuständige Minis-

terium hat per Erlass die begrenzte Überschreitung der vertraglich vereinbarten Platz-

zahl ermöglicht, um die ambulante Versorgung zur Vermeidung vollstationärer Pflege 

zu unterstützen. Die hier zuständige WTG-Behörde hat auf Antrag entsprechende 

Abweichungen genehmigt.  

Das Angebot einer Nachtpflege ist im letzten Jahr nicht mehr erfragt worden. Wäh-

rend sich das Angebot der Tagespflege zum Jahresbeginn 2015 lediglich auf 7 Ein-

richtungen in drei Bezirken beschränkte, hat sich die Kapazität zum Jahresanfang 

2018 mittlerweile auf 250 Plätze in fünf Bezirken erhöht. Das Angebot der Tages-

pflege als Ergänzung und Unterstützung der ambulanten Versorgungsstruktur wird 

kontinuierlich ausgebaut. Durch die Verbesserungen bei der Finanzierung der Tages-

pflege ist weiterhin mit neuen Planungen zu rechnen, eine stabile Auslastung ist dabei 

jedoch in der Regel Betreibern mit eigenem Pflegedienst oder – mit Einschränkungen 

– stationären Einrichtungen mit entsprechender Vernetzung vorbehalten, da das An-

gebot häufig mit ambulanten Pflege- und Betreuungsangeboten kombiniert wird.  
 
Abb. 84: Anzahl und Verteilung der Tagespflegeplätze 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an allen Tagespflegeplätzen 
Stadt Bochum, Stadtbezirke 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Ein Bedarf an weiteren Plätzen in der Tagespflege kann aus vereinzelten Überschrei-

tungen der eigentlichen Kapazitäten bei Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabe-

gesetz unter Umständen abgeleitet werden, auch hier hat das zuständige Ministerium 

per Erlass von Februar 2017 die begrenzte Überschreitung der vertraglich vereinbar-

ten Platzzahl ermöglicht, um die ambulante Versorgung zur Vermeidung vollstationä-

rer Pflege zu unterstützen. Insgesamt ist die Auslastung wegen der unregelmäßigen 

Mitte; 99; 48%

Wattenscheid; 40; 
19%

Nord; 21; 10%

Ost; 30; 14%

Süd; 0; 0%

Südwest; 18; 9%
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Frequentierung von Tagespflegen jedoch schwer kalkulierbar, zumal für die tatsäch-

liche Auslastung nur wenig und den erwarteten Bedarf noch gar keine verlässlichen 

Zahlen existieren. Das nicht vorhandene Angebot der Nachtpflege wurde lediglich 

einmal nachgefragt. 

 

Anfang 2018 standen inklusive der eingestreuten Kurzzeitpflegeoptionen 3.655 voll-

stationäre Pflegeplätze in Bochum zur Verfügung, die sich auf alle Stadtbezirke ver-

teilen und damit eine Versorgungsquote von etwa 15 % der Bevölkerungsgruppe 80 

Jahre und älter sicherstellen. Nach Angaben der stationären Einrichtungen im Rah-

men einer Abfrage sank die Auslastung überwiegend durch die Neueröffnung einer 

Einrichtung im Jahr 2017 von 96,6 auf 94,5 %. Das bedeutet, dass theoretisch über 

das ganze Jahr verteilt durchschnittlich 206 Plätze für Kurzzeit- oder vollstationäre 

Pflege zur Verfügung standen. Abgesehen von den vereinzelten Wartelisten für be-

stimmte Einrichtungen und gelegentlichem Bedarf an speziellen Versorgungsformen 

für Intensivpflege, geistige Behinderung oder geschlossene Unterbringung gab es 

keine Indizien für eine eventuelle Unterversorgung.  
 

Abb. 85: Verteilung der vollstationären Pflegeplätze 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an allen vollstationären Pflegeplätzen 
Stadt Bochum, Stadtbezirke 

Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Aufgrund zahlreicher ungeplanter Abweichungen von den Planungen im Jahr 2018, 

die einerseits aus der veränderten Rechtslage nach dem Erlass des zuständigen Mi-

nisteriums resultierte und andererseits den Verzögerungen und Veränderungen bei 

der Um-, Neu- und Ersatzneubauplanung geschuldet sind, kam es trotz der Abmilde-

rungen durch genehmigte Abweichungen beim Platzabbau zu einer Reduzierung der 

Gesamtplatzzahl um 153 Plätze auf vorübergehend 3.502. Durch die Verschiebungen 
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bei den Bauplanungen kommt es nach aktuellem Stand zu 3.818 Plätzen im Jahr 

2020, was nahezu exakt dem Bedarf der vollstationären Pflege nach der konstanten 

Variante in den Prognosen von IT.NRW entspricht.  

 

In den Jahren 2009 bis 2015 hat sich das Angebot der vollstationären Pflege schritt-

weise reduziert, vorwiegend durch Platzzahlreduzierungen zur Vorbereitung auf die 

baulichen Anforderungen, die ab dem 01.08.2018 greifen. Seit 2015 hat sich das An-

gebot wieder auf den Stand von 2009 erhöht, die Versorgungsquote der stetig stei-

genden Bevölkerung über 80 hat sich parallel dazu jedoch von 17,1 auf 15,3 % im 

Jahr 2017 verringert, ohne dass es zu Versorgungsengpässen kam. Das spricht da-

für, dass der gesetzlich verankerte Leitgedanke – ambulant vor stationär – in Bochum 

grundsätzlich greift und eine Erhöhung der Versorgungsquote bei Umsetzung aller 

Planungen in der stationären Pflege nicht zwingend erforderlich ist (Tab. 39). 
 

Tab. 39: Entwicklung der Bevölkerung Ü 80 und der vollstationären Pflegeplätze 2017-
2020  
Stadt Bochum, Stadtbezirke 

 
 

Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stand 2017. 
 

Vollstationären Pflegeeinrichtungen ist zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen 

Investitionsaufwendungen Pflegewohngeld gewährt worden. Sie haben einen An-

spruch gegenüber dem Sozialhilfeträger für Plätze solcher Bewohnerinnen und Be-

wohner, die Leistungen nach dem SGB XII oder nach den §§ 25, 25a und 25c Bun-

desversorgungsgesetz erhalten oder wegen der Berechnung nicht geförderter Auf-

wendungen gemäß § 82 SGB XI erhalten würden. Nach einem Anstieg um rund 200 

Personen im Jahr 2015 blieb die Zahl der Pflegewohngeldempfängerinnen und -emp-

fänger in den stationären Einrichtungen auf einem relativ konstanten Niveau. Im Jahr 

2017 betrug sie in Bochum 2.044 (Abb. 86).  
 

  

Ü80 Plätze
Versorgungs-

quote
Ü80 Plätze

Versorgungs-
quote

Mitte 6.275 1.534 24,5% 6.635 1.433 21,6%
Wattenscheid 4.617 374 8,1% 4.882 614 12,6%
Nord 2.618 432 16,5% 2.768 385 13,9%
Ost 3.100 352 11,4% 3.278 489 14,9%
Süd 3.080 312 10,1% 3.257 365 11,2%
Südwest 4.141 651 15,7% 4.379 668 15,3%
Gesamt 23.831 3.655 15,3% 25.200 3.954 15,7%

Stadtbezirk

2017 2020

Pflegewohngeld 
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Abb. 86: Empfängerinnen und Empfänger von Pflegewohngeld in vollstationären Ein-
richtungen 2010 – 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig 

wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheb-

lichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege.  

Hilfe zur Pflege wird nur geleistet, wenn die pflegebedürftige Person weder die Kosten 

selbst aufbringen kann noch Leistungen von anderen erhält. Die Leistungen der Pfle-

gekasse gehen den entsprechenden Leistungen der Sozialhilfe vor. Die Leistungen 

der Hilfe zur Pflege nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sind den 

Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI angeglichen. 

Die Hilfe zur stationären Pflege wird gewährt, sofern die Versorgung eines pflegebe-

dürftigen Menschen im häuslichen Bereich nicht mehr durch Angehörige, Nachbarn 

oder Bekannte sichergestellt werden kann und die pflegebedürftige Person in ein Pfle-

geheim aufgenommen wird.  

 

Am 31.12.2017 erhielten in Bochum 1.678 Heimbewohnerinnen und -bewohner Hilfe 

zur Pflege. Es ist erkennbar, dass bei der Hilfe zur stationären Pflege bei Männern 

und Frauen bis zum Jahr 2015 ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen stattfand. 

Bei Frauen ist seitdem ein Rückgang zu verzeichnen, wohingegen die Zahlen bei 

Männern, zwar etwas abgeschwächter, weiterhin gestiegen sind. Insgesamt ist die 

Anzahl der weiblichen Beziehenden jedoch durchgehend deutlich höher als die der 

männlichen Bezieher (Abb. 87). Dies könnte auf die höhere Lebenserwartung der 

Frauen bzw. deren geringeren Renten im Alter zurückzuführen sein, aber auch auf 

die Tatsache, dass Frauen ihre Ehepartner zu Hause deutlich häufiger pflegen als 

umgekehrt. 
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Abb. 87: Bezieherinnen und Bezieher von Hilfe zur stationären Pflege (7. Kapitel SGB 
XII) nach Geschlecht 2011 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stand: je Durchschnitt d. J. 
 

3.3.4 Seniorenbüros 

Im Jahre 2014 wurden sechs Seniorenbüros – eines in jedem Stadtbezirk – als Quar-

tierszentren für Belange Älterer gegründet und auf den Weg gebracht. Zielgruppe der 

Seniorenbüros sind alle älteren Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität/Migrationshintergrund, politischer Anschauung, Konfession, Bildungsni-

veau, sozialer oder sexueller Ausrichtung etc. Das Ziel ist eine solidarische, kultur- 

und generationsübergreifende Arbeit. Die Seniorinnen und Senioren erhalten in den 

Seniorenbüros niederschwellig und praxisnah Unterstützung bei der Alltagsbewälti-

gung sowie konkrete Begegnungsangebote im unmittelbaren Wohnumfeld. Daneben 

bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seniorenbüros prophylaktische Maß-

nahmen wie die Förderung von ehrenamtlichem Engagement, Stärkung der Nachbar-

schaften, Kooperationen mit bereits bestehenden Einrichtungen und Angeboten so-

wie Projektarbeit an. 

 

Die städtischen Fachkräfte in den Seniorenbüroteams nehmen darüber hinaus das 

Fallmanagement nach dem SGB XII in Form von Beratung und Einzelfallhilfe dar. 

Dieses sieht die Beratung und Begleitung von älteren Menschen vor, die nicht mehr 

in der Lage sind, ihre Bedarfe geltend zu machen und Belange selbständig zu regeln. 

Wenn keine anderen Versorgungsstrukturen für Seniorinnen und Senioren greifen, 

hält die Stadt Bochum im Rahmen sozialarbeiterischer Einzelfallhilfe bedarfsgerechte 

Unterstützung und Vermittlung passgenauer Hilfen durch Mitarbeiterinnen und Mitar-
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beiter auf Stadtbezirksebene vor. Liegt Handlungsbedarf zur Problematik von Erkran-

kungen (demenzielle Veränderungen, körperlicher Zustand, psychische Erkrankun-

gen einschließlich Sucht), fehlender Pflegeunterstützung, prekärer finanzieller und 

wohnlicher Verhältnisse sowie fehlender sozialer Anbindung vor, werden erforderli-

che Maßnahmen zu deren Beseitigung mit eingeleitet (z. B. Aufnahme von Anträgen 

zur Sicherung von finanziellen Ansprüchen, Sicherung des angemessenen Wohn-

raums, Vermittlung von Pflegediensten und Dienstleistern, Kontaktherstellung von 

Ärzten und Krankenhäusern, Anregungen von gesetzlichen Betreuungen sowie die 

Aktivierung des sozialen Umfelds für den alten Menschen). 

 

Mit Stand 31.12.2017 wurden 2.698 Bochumerinnen und Bochumer in der beschrie-

benen Form sozialarbeiterisch unterstützt und begleitet, was einem Anteil von rund 

2,5 % an allen über 60-Jährigen entspricht. Im Vergleich zum Sozialbericht 2015 hat 

sich das Fallmanagement um 277 Einzelfälle erhöht, was eine Steigerung um knapp 

11,5 % ausmacht. Aktuell nehmen wiederum Frauen mit einer Anzahl von 1.664 

(61,7 %) den größeren Anteil am gesamten Fallmanagement ein. 

Bei Menschen im Alter von 80 bis 89 Jahren wurden mit 987 Einzelfällen die profes-

sionellen Hilfen für Seniorinnen und Senioren am häufigsten eingeleitet (Tab. 40).  

 
Tab. 40: Hilfebedarf von älteren Menschen im Rahmen von sozialarbeiterischem Fall-
management 2017 
Anzahl und Anteil in Prozent an Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter  
Stadt Bochum, Stadtbezirke 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales und Wohnen, Stichtag 31.12.2017. 
 

Im Rahmen des Fallmanagements sind häufig auch Hilfen bei der Klärung besonders 

schwieriger finanzieller Situationen erforderlich. Aufschluss über in Anspruch genom-

mene finanzielle Unterstützungsleistungen älterer Menschen, insbesondere zu Leis-

tungen nach den SGB XII (Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen 

Lebenslagen etc.) finden sich im Kapitel 6.4 dieses Berichtes.  

 

Mit der Einführung der Seniorenbüros ging man davon aus, dass der Anspruch auf 

gleichberechtigte Unterstützung und Teilhabe der unterschiedlichsten Menschen im 

Alter nur eingelöst werden kann, wenn sich Angebote und Maßnahmen auch an deren 

individuellen Bedürfnissen orientieren. So gehören zu einem umfassenden Hilfsan-

gebot für ältere Bürgerinnen und Bürger auch die Stärkung des Selbsthilfepotentials 

sowie die Motivation, sich gesellschaftlich zu engagieren, dazu. Hierbei gehen die 

Akteure der Seniorenbüros davon aus, dass die Lebensumstände im Alter im starken 

Maße gestaltbar sind, sowohl bezogen auf die positive Wirkung eigener Aktivitäten 

w m w m w m w m w m

Mitte 79 69 125 122 167 92 96 20 467 303 3,0
Wattenscheid 67 49 89 68 125 56 40 8 321 181 2,4
Nord 30 30 50 45 71 41 29 6 180 122 2,7
Ost 25 25 51 29 53 34 20 9 149 97 1,7
Süd 35 31 77 44 93 55 34 18 239 148 2,8
Südwest 30 32 75 64 138 62 65 25 308 183 2,8

Gesamt 266 236 467 372 647 340 284 86 1.664 1.034 2,6

Anteil
in %

Stadtbezirk
60 - 69 Jahre 70 - 79 Jahre 80 - 89 Jahre 90 und älter Gesamt

Angebote und 
Maßnahmen der 
Seniorenbüros 
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als auch auf die Bedeutung der Schaffung guter sozialer Rahmenbedingungen, die 

selbstbestimmtes Handeln ermöglichen.119 

Mit der Quartiersarbeit wurden neue Schwerpunkte einer zukunftsorientierten Senio-

renarbeit gesetzt: 

 die fachübergreifende, an Lebenslagen orientierte dezentrale Zusammenar-

beit  

 die Stärkung der Nachbarschaften 

 die Stärkung und Einbindung von Potenzialen, Kompetenzen und Ressourcen 

älterer Menschen 

 die Förderung von Engagement und Beteiligung 

 die Stärkung der Selbstorganisation und Eigenverantwortung 

 der Aufbau vernetzter Strukturen der hauptamtlichen und freiwillig engagierten 

Akteurinnen und Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürgern mit Verwaltung 

und Politik 

 

Wie aktiv, kreativ und engagiert Bochumer Seniorinnen und Senioren agieren, zeigen 

die vielen Aktionen, Projekte, Gruppenangebote und geknüpften Netzwerke, die be-

reits seit Bestehen der Seniorenbüros in den Stadtbezirken initiiert wurden. Hierbei 

handelt es sich um vielfältige Aktivitäten aus folgenden Bereichen: 

 Begegnungsangebote für Bürgerinnen und Bürger (z. B. Stadtteilspazier-

gänge, PC- und Smartphonekurse oder Repair-Café) 

 Begleit- und Besuchsangebote Ehrenamtlicher / Projektarbeit (z. B. Nachbar-

schaftshilfe, Patientenbegleitung, generationsübergreifende Projekte) 

 Veranstaltungen und Maßnahmen zur Bedarfsermittlung (z. B. Bewohner- 

bzw. Bürgerbefragungen, Stadtteilanalysen oder regelmäßige Teilnahme an 

Stadtteil- bzw. Sozialraumkonferenzen) 

 Bildung von Netzwerken (z. B. mit Polizei, Stadtbücherei oder Stadtsportbund) 

 Bürgernetzwerke / Schaffung und Begleitung von bürgerschaftlichem Enga-

gement (z. B. Gruppengründungen 55+ nach dem ZWAR120-Konzept, stadt-

teilbezogene Initiativkreise oder interkulturelle Arbeitskreise) 

 

Stellvertretend für die Vielzahl an Angeboten und Projekten sei an dieser Stelle auf 

das Projekt Glückskäfer hingewiesen. Das Projekt Glückskäfer ist eine Kooperation 

zwischen dem Kommunalen Integrationszentrum Bochum und dem Seniorenbüro 

Mitte und bezieht sich auf Grundschulkinder mit Migrationshintergrund, die in ihrer 

neuen Heimat von ehrenamtlichen Paten begleitet werden. 

Seit nunmehr 10 Jahren Projektlaufzeit findet ein regelmäßiger und intensiver Aus-

tausch verschiedener Generationen und Kulturen statt. Überwiegend Senioren und 

Seniorinnen lernen mit den Kindern deutsch, helfen beim Einleben in die neue Kultur, 

                                                
119 Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (2015): Zugänge schaffen – Bedingungen von Teilhabe 
und Mitwirkung älterer Menschen. BaS impulse, Ausgabe 1/2015. 
120 „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ 

Projekt Glückskä-
fer 
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verbringen gemeinsam Freizeit, unterstützen bei den Hausaufgaben und haben vor 

allem: Spaß und Freude. 

Die möglichst wöchentlichen Kontakte können beispielsweise in der Schule, einer Be-

gegnungsstätte oder im Zuhause des Kindes oder der Patin/des Paten stattfinden. 

Innerhalb der Patenschaft besteht die Möglichkeit des regelmäßigen Erfahrungsaus-

tausches mit anderen Patinnen und Paten, der Teilnahme an Fortbildungsangeboten 

und bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Projektes gern zur Seite. Derzeit stehen 

68 Patinnen und Paten mit 78 Kindern aus 34 Nationen in Kontakt. Aktuell Kooperie-

ren 26 Bochumer Schulen mit der Projektkoordination. 

 

Die aufgeführten Aktionen, Aktivitäten, Angebote und Projekte zeigen auf, dass seit 

dem Bestehen der Seniorenbüros eine Vielzahl von Maßnahmen und Tätigkeiten in 

Bezug auf die Beteiligung und das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern auf 

Bezirksebene initiiert oder forciert wurden. Auch in Zukunft ist zu erwarten, dass neue 

Ideen und Impulse aus den Reihen der Seniorinnen und Senioren in die Arbeit der 

Quartiersbüros eingebracht werden. Somit entsteht fortlaufend eine Anpassung der 

inhaltlichen Arbeit an den Bedarfen und Interessen der Bürgerinnen und Bürger in 

den Quartieren. Für die Bochumer Seniorenbüros gilt daher auch: 

Ein sozialräumlicher Ansatz der Engagementförderung gewährleistet am ehesten, 

dass vielen Bürgerinnen und Bürgern die Handlungsspielräume und Entfaltungsmög-

lichkeiten, die Engagement bietet, eröffnet werden. So wird auch am besten der so-

ziale Zusammenhalt vor Ort gestärkt.121 

 
  

                                                
121 Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (2017): Solidarität in einer älter werdenden Gesellschaft. 
BaS impulse, Ausgabe 1/2017. 
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3.4 Menschen mit Behinderungen 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

3.4.1 Beschreibung der Personengruppe 

- In Bochum lebten Ende des Jahres 2017 insgesamt 46.421 Menschen mit 

einer Schwerbehinderung, was einem Bevölkerungsanteil von knapp 13 % 

entspricht. 

- Sowohl die Anzahl als auch der Anteil schwerbehinderter Menschen ist 

damit seit dem Jahr 2007 gesunken (50.140 und gut 13 %). 

- Körperliche und Körperbehinderungen machen fast die Hälfte aller Schwe-

behinderungen aus.  

- Ältere Menschen sind deutlich häufiger von einer Schwerbehinderung be-

troffen als jüngere, Männer häufiger als Frauen. 

3.4.2 Leistungen der Eingliederungshilfe 

- Im Jahr 2017 wurden in der Frühförderstelle insgesamt 366 Kinder geför-

dert. 

- In heilpädagogischen Praxen erhielten 247 Kinder im Jahr 2017 Frühför-

derleistungen. 

- Am 31.12.2017 wurden in Bochum 295 Kinder mit Behinderung in wohn-

ortnahen Kindertageseinrichtungen und 32 Kinder mit Behinderung in heil-

pädagogischen Gruppen betreut.  

- Im Schuljahr 2017/2018 wurden insgesamt 99 Kinder in Einzelfallhilfe wäh-

rend des Schulbesuches unterstützt. 

- Im Helferpool Förderschule für geistige Entwicklung konnte auf 52 Helferin-

nen und Helfer zurückgegriffen werden.  

- Bei Kindern und Jugendlichen in Bochum ist die Zahl der Anträge auf au-

tismusspezifische Eingliederungshilfen auf 96 im Jahr 2017 gestiegen. 

- Im Jahre 2017 gab es in Bochum 1.461 Menschen mit einer Behinderung 

bzw. Suchterkrankung im Ambulant Betreuten Wohnen. Der Großteil litt 

dabei an einer psychischen Behinderung. 

- Im selben Zeitraum wurden in Bochum stationär 870 Menschen mit Behin-

derungen betreut, davon 611 mit einer geistigen Behinderung. 

3.4.3 Hilfen für Menschen mit Behinderung im Berufsleben 

- Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen lag im Jahr 2016 

in Bochum bei 6,4 %. Dies entspricht einer absoluten Zahl von 5.635 Ar-

beitsplätzen, die in Bochum von Schwerbehinderten besetzt waren.  

- Am 31.12.2017 waren in Bochum gut 8 % aller Arbeitslosen (1.400 Perso-

nen) schwerbehindert.  
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Am 26. März 2009 trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kraft. Ihr Zweck besteht darin, die volle 

und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, ihre Rechte, Grundfreiheiten und ihre 

Würde zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Um dies zu erreichen, ist „In-
klusion“ insbesondere im kommunalen Bereich auszugestalten. 

 

Die Stadt Bochum will die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention daher möglichst 

zügig umsetzen. Gleichberechtigte und selbstverständliche Teilhabe aller Menschen 

ist Voraussetzung für den Zusammenhalt und das „Wir-Gefühl“ in unserer Stadt. Da-
her ist es die Aufgabe aller Verantwortlichen, diese Teilhabe in den verschiedenen 

kommunalen Handlungsfeldern zu realisieren. Inklusion bedeutet Einbeziehen aller 

Menschen, unabhängig von Beeinträchtigungen oder sonstigen Differenzkatego-

rien122. Der 2012 verabschiedete Aktionsplan Eine Gesellschaft für alle – NRW inklu-

siv123 eröffnet auf kommunaler Ebene neue bzw. erweiterte Handlungsfelder. Die 

Stadt Bochum hat die Inklusion nach Beschlüssen des Rates in den Jahren 2013 und 

2016 als Aufgabe der gesamten Verwaltung festgelegt. Inklusion ist bei allen Aktivi-

täten ein Querschnittsthema, das in der Fachlichkeit der Aufgabe ausgestaltet werden 

muss. Dieses Vorgehen bezieht sich auch auf die Ziele und Aktivitäten der Bochum 

Strategie. 

 

Seit dem Jahr 2015 ist die Kommunale Inklusionskonferenz ein fester Bestandteil und 

eine Plattform der Transparenz und des Austausches geworden. Sie tagt regelmäßig, 

mindestens einmal im Jahr. Im Jahre 2017 wurde zudem im neu zusammengeschlos-

senen Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion die Stelle der Inklusionsbe-

auftragten eingerichtet. Zu deren Aufgaben gehört insbesondere die kooperative Ent-

wicklung einer strategischen Planung bzw. Konzeptionierung des Inklusionsprozes-

ses für die Stadtverwaltung sowie die Vernetzung und Koordinierung der Zusammen-

arbeit verschiedener interner und externer Bereiche und Akteurinnen/Akteuren. In-

zwischen haben innerhalb und außerhalb der Verwaltung viele Arbeits- und Vernet-

zungsgespräche stattgefunden, mit dem Ziel, Bewusstsein zu schaffen, Denkbarrie-

ren aufzuzeigen und Kooperationsmöglichkeiten zu finden. In den Ämtern werden An-

sprechpersonen für Inklusion benannt, die das Bewusstsein und konkrete Handlungs-

pläne in ihren Fachbereichen weiter verankern.  

 

Zur Organisation konkreter Projekte und zur Erarbeitung eines modular wachsenden 

Inklusionsplanes wurde ein moderierter Workshop mit den entscheidenden Bochumer 

Akteurinnen/Akteuren zum Thema Inklusive Stadt Bochum – Gemeinsam Verantwor-

tung übernehmen durchgeführt. Dabei ist ein gemeinsames Grundverständnis des 

                                                
122 Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hg.) (2011): Inklusion vor Ort. Der Kommunale Index für 
Inklusion – ein Praxishandbuch. Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 
e.V., S. 18. 
123 Die Publikation Aktionsplan der Landesregierung "Eine Gesellschaft für alle - NRW inklusiv“ (Stand 
2012) ist im Internet unter https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/121115_endfas-
sung_nrw-inklusiv.pdf verfügbar. 

Inklusive Stadt 
Bochum / Inklu-
sion als Quer-
schnittaufgabe  

Inklusionskonfe-
renz / Inklusions-
beauftragte 

Regiegruppe In-
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Miteinanders entstanden, bei dem Inklusion als gesamtgesellschaftlicher Prozess 

verstanden wird. Leitgedanken sind die Prinzipien Prozessorientierung, umfassende 

Vernetzung und Selbstverantwortung aller Akteurinnen/Akteure.  

Die Ergebnisse des Inklusionsworkshops wurden für den weiteren Prozess der Ent-

wicklung Inklusive Stadt Bochum dokumentiert, strukturiert und aufbereitet. Die struk-

turierte Zusammenarbeit wird zukünftig in verschiedenen Kontexten gestaltet. Die so-

genannte Regiegruppe Inklusion, bestehend aus:  

 dem Vorsitzenden der Kommunalen Inklusionskonferenz, 

 der Inklusionsbeauftragten, 

 einer Vertreterin / einem Vertreter aus dem Sozialdezernat,  

 dem Vertreter des Netzwerkes Inklusion in Bochum (NIBo II124),  

 der Sprecherin der AG Behinderte und  

 anlassbezogen weiteren Akteurinnen/Akteuren (Netzwerk Inklusion und 

Schule, Netzwerk Arbeit & Inklusion Mittleres Ruhrgebiet, Stadtentwicklung 

u. a.), 

sammelt und koordiniert Aktivitäten, erschließt neue Potentiale und entwickelt vor-

handene Strukturen strategisch weiter. 

 

Viele Maßnahmen sind schon in der Durchführung, andere in der Planung. Beispiel-

haft zu nennen sind: 

 

Leichte Sprache 

Die Stadt Bochum ist Modellanwenderin in dem bis Januar 2019 laufenden Projekt 

der Evangelischen Stiftung Volmarstein „Übersetzung von Verwaltungsakten in 
Leichte Sprache“. Ziel ist es, Verwaltungsakte, Infoblätter und Broschüren in Leichte 

Sprache zu übersetzen und somit für Menschen mit Behinderungen, aber auch Men-

schen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, zugänglich zu machen.  

Insgesamt ist die Leichte Sprache innerhalb der Verwaltung bekannter geworden und 

wird positiv aufgenommen. Einige Fachbereiche nutzen bereits die Leichte Sprache 

in Eigeninitiative. Weiterhin werden Fortbildungen für städtische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu dem Thema Leichte Sprache und Leichte Sprache sprechen angebo-

ten. 

 

Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher 

Der Einsatz von Gebärdensprachdolmetscherinnen bzw. -dolmetschern ist bei bedeu-

tenden Veranstaltungen der Stadt Bochum zum Standard geworden. Sie werden zum 

Beispiel bei Bürgerkonferenzen, beim Sommerdialog und bei der Kommunalen Inklu-

sionskonferenz regelmäßig eingesetzt. Bei Veranstaltungen, die gefilmt oder gestre-

amt werden, müssen die Dolmetschenden aufgezeichnet und entsprechend einge-

blendet werden.  

                                                
124 Das „Netzwerk Inklusion in Bochum (NIBo II)“ ist ein 2 1/2jähriges Folgeprojekt der PariSozial Bo-
chum, das von der Aktion Mensch gefördert wird und praxisnah und quartiersbezogen schwerpunktmä-
ßig in den Bereichen Barrierefreiheit, Wohnen und Freizeit und Gesundheit ausgerichtet ist. 

Maßnahmen 
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Barrierefreiheit 

Die Stadt Bochum beteiligt sich an dem Projekt der Agentur Barrierefrei NRW infor-

mierBar (Aktionsplan NRW inklusiv), das verlässliche Daten der Barrierefreiheit öf-

fentlich zugänglicher Gebäude erfasst. Anhand dieser Daten können betroffene Men-

schen selbst beurteilen, ob sie vor Ort angesichts ihrer individuellen Bedarfslage zu-

rechtkommen125. Zudem profitieren auch die Gebäudeeigentümerinnen und -eigentü-

mer von dieser Maßnahme, da sie kostenlos über Aspekte der Barrierefreiheit ihrer 

Gebäude informiert werden und so gezielt für Verbesserungen sorgen können. Er-

fasst wurden bisher insgesamt 21 Gebäude, unter anderem das Historische Rathaus, 

die Stadtbücherei Bochum, Bezirksverwaltungsstellen, das Straßenverkehrsamt, das 

Haus der Begegnung und die Jahrhunderthalle. Weitere Erfassungen folgen.  

Ein weiteres Beispiel für Barrierefreiheit und Teilhabe ist die Versorgung mit inklusi-

ven öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet. Hier werden die Hürden, die dem 

heute noch entgegenstehen, nach und nach abgebaut.  

Auch induktive Höranlagen werden zunehmend eingesetzt. Beispielhaft sind zu nen-

nen: Die Trauerhalle am Hauptfriedhof, die Stadthalle Wattenscheid, die Kammer-

spiele des Schauspielhaus Bochum und das Anneliese-Brost-Musikforum.  

 

Entscheidend für Fortschritte im Sinne der Inklusion wird zukünftig sein, beim The-

menfeld bauliche Barrieren nicht allein die Einhaltung von DIN-Normen zu prüfen, 

sondern bei Planungs-, Bau- oder Sanierungsvorhaben inklusiv zu denken, wie z. B. 

„ein Eingang für alle“, universelle Designs, „Rampe statt Treppe“ usw. Deshalb ist 
angestrebt, mit dem Thema Inklusion in wichtigen Gremien zur Stadtentwicklung ver-

treten zu sein.  

 

Die Umsetzung inklusiver Strukturen ist ein fortlaufender Prozess, der ein gesamtge-

sellschaftliches Verständnis und Handeln erfordert. Zu diesem Zweck sind noch zahl-

reiche Kooperationen in Planung oder werden bereits durchgeführt, unter anderem 

mit der Hochschule Bochum. Hier wird zum Beispiel der Druck der Broschüre Barrie-

refreie Innenstadt und die Entwicklung einer barrierefreien App (Barrierefreie Mobilität 

in der Stadt Bochum) unterstützt.  

Weitere Themenschwerpunkte sind Barrierefreiheit in Kultureinrichtungen sowie 

Pflege und Ausbau des interkommunalen Austausches, beispielsweise mit dem Ar-

beitskreis der Behindertenbeauftragten NRW. 

 

Neben den oben genannten Maßnahmen halten die Stadt Bochum, die Träger der 

freien Wohlfahrtspflege und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe weitere Hilfs-

angebote für Menschen mit (drohender) Behinderung vor. In diesem Kapitel wird ins-

besondere auf die folgenden Hilfs- und Unterstützungsangebote für behinderte Men-

schen Bezug genommen: 

 Hilfen für Kleinkinder (Frühförderleistungen, Betreuungsangebote), 

                                                
125 Weitere Informationen sind im Internet unter www.informierbar.de abrufbar. 

Ausblick 

Hilfsangebote für 
Menschen mit 
(drohender) Be-
hinderung 
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 Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab dem 6. Lebensjahr 

(Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung, Unterstützung während des 

Schulbesuches), 

 Hilfen für Erwachsene (betreute Wohnformen, finanzielle Förderung von Ar-

beitsplätzen, Beschäftigung, Kündigungsprävention und -schutz, betriebliches 

Eingliederungsmanagement). 

 

Nachfolgend wird zunächst die Personengruppe, die zahlenmäßige Entwicklung so-

wie die Altersstruktur und Geschlechterverteilung der Menschen mit Schwerbehinde-

rung beschrieben. Nach der Darstellung der Art der Behinderung folgt die Beschrei-

bung der Leistungen der Eingliederungshilfe, unterteilt in die Bereiche: Frühförde-

rung, Inklusion in Kindertageseinrichtungen, Hilfen zur angemessenen Schulbildung 

und betreute Wohnformen. Abschließend erfolgt ein Blick auf die Hilfen für Menschen 

mit Behinderung im Berufsleben.  

3.4.1 Beschreibung der Personengruppe 

Gemäß § 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) gelten Menschen dann als 

behindert, wenn ihre körperlichen Funktionen, geistigen Fähigkeiten oder seelische 

Gesundheit dauernd von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und 

deshalb ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. 

Behinderungen lassen sich in folgende Bereiche kategorisieren: 

 Körperliche Behinderung (Schädigung/Fehlfunktion eines inneren Organs) 

 Körperbehinderung (Stütz- und Bewegungssystem) 

 Sinnesbehinderung (Blindheit, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Taubblind-

heit) 

 Sprachbehinderung 

 Psychische (seelische) Behinderung 

 Geistige Behinderung 

 

Die Aussagen im folgenden Kapitel beziehen sich auf Menschen mit einer Schwerbe-

hinderung. Eine Person ist nach § 2 SGB IX schwerbehindert, wenn ein Behinde-

rungsgrad von mindestens 50 % vorliegt. 
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Abb. 88: Schwerbehinderte Menschen nach Alter 2017 
Anteil in Prozent an allen schwerbehinderten Menschen 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Stichtag: 31.12.2017. 
 

In Bochum lebten Ende des Jahres 2017 insgesamt 46.421 Menschen mit einer 

Schwerbehinderung, was einem Bevölkerungsanteil von knapp 13 % entspricht. Dies 

waren sowohl absolut als auch prozentual weniger als zehn Jahre zuvor (50.140 und 

gut 13 %). Die Anteile der schwerbehinderten Männer waren dabei in allen Alters-

gruppen größer als die der Frauen. 

Behinderungen treten vor allem bei älteren Menschen auf, denn zumeist entwickelt 

sich eine im Lebensverlauf erworbene Krankheit im Alter zu einer Schwerbehinde-

rung.126 Dies ist auch in Bochum zu beobachten: Ältere Menschen sind deutlich häu-

figer von einer Schwerbehinderung betroffen als jüngere (Abb. 88).  

Aufgrund des steigenden Anteils älterer Menschen127 ist zukünftig auch mit einer Stei-

gerung des Anteils älterer Menschen mit Schwerbehinderungen zu rechnen. Außer-

dem ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Kinder mit schweren und mehrfachen 

Behinderungen weiter steigen wird, da aufgrund des medizinischen Fortschrittes z. B. 

Frühgeborene heute höhere Überlebenschancen haben als noch vor ein paar Jahr-

zehnten. 

 

Wird die Anzahl der Schwerbehinderten in Bochum nach Art der Behinderung diffe-

renziert dargestellt, zeigt sich: Fast die Hälfte (knapp 47 %) der Schwerbehinderten 

                                                
126 vgl. Bundesagentur für Arbeit (2011): Die Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen. Kurz-
information der Arbeitsmarktberichterstattung. Nürnberg. 
127 In den Jahren 2015 und 2016 war der Anteil aufgrund der Zuwanderung jedoch kurzzeitig leicht rück-
läufig.  
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litt im Jahre 2017 an körperlichen und Körperbehinderungen (also an Schädi-

gung/Fehlfunktion eines inneren Organs oder Behinderungen des Stütz- und Bewe-

gungssystems). Rund jede 6. Behinderung war eine psychische oder geistige Behin-

derung. Sinnes- und Sprachbehinderungen traten im Verhältnis deutlich seltener auf 

(Abb. 89). 
 

Abb. 89: Schwerbehinderungen nach Art der Behinderung 2017 
Anteil in Prozent an allen schwerbehinderten Menschen 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Stichtag: 31.12.2017. 
 

3.4.2 Leistungen der Eingliederungshilfe 

Grundsätzlich haben behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die in ih-

rer Fähigkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, eingeschränkt sind, einen 

Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe. Diese wird gewährt, wenn und so-

lange nach den Besonderheiten des Einzelfalls die Aussicht besteht, dass die Auf-

gabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind dem Sechsten Kapitel SGB XII zu ent-

nehmen. Die besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Be-

hinderung abzuwenden, eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu-

mindest zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. 

 

Diese Ziele werden insbesondere dann erreicht, wenn dem behinderten Menschen 

die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleichtert wird, wenn er 

die erforderliche Unterstützung zur Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer 

sonstigen angemessenen Tätigkeit erhält oder sein Leben so weit wie möglich unab-
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hängig von Pflege gestalten kann. Entscheidungen über die Leistungen der Einglie-

derungshilfe sind Einzelfallentscheidungen und richten sich in Art und Höhe nach der 

drohenden oder bereits eingetretenen Behinderung sowie dem individuellen Bedarf. 

 

Kinder mit Behinderungen 

Eine wesentliche Leistung im Rahmen der Eingliederungshilfe stellt die heilpädago-

gische Frühförderung gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX für behinderte oder von einer 

Behinderung bedrohte Kinder dar, die noch nicht eingeschult sind. 

Unter Frühförderung werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die erforderlich 

sind, um eine drohende Behinderung zu vermeiden oder eine bestehende Behinde-

rung durch gezielte entwicklungsbezogene Förder- und Behandlungsmaßnahmen 

auszugleichen oder zu mildern. Schwerpunktmäßig setzt die Frühförderung im Alter 

von null bis drei Jahren ein, kann aber gegebenenfalls bis zum Schuleintritt erfolgen. 

Die Frühförderung umfasst Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und heilpä-

dagogische Leistungen. Während für die Maßnahmen zur medizinischen Rehabilita-

tion – hierzu zählen beispielsweise Ergotherapie, Logopädie oder Krankengymnas-

tik – die gesetzlichen Krankenkassen zuständig sind, fällt die heilpädagogische 

Frühförderung in die Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers.  

 

Heilpädagogische Leistungen beinhalten alle Maßnahmen, die die Entwicklung des 

Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit mit pädagogischen Mitteln anregen, 

einschließlich der jeweils erforderlichen sozial- und sonderpädagogischen, psycholo-

gischen und psychosozialen Hilfen sowie die Beratung der Erziehungsberechtigten. 

Die heilpädagogischen Leistungen beinhalten gegebenenfalls auch die Förderung der 

motorischen Entwicklung (Motopädie). 

 

Leistungen für die Durchführung der heilpädagogischen Frühförderung werden er-

bracht, wenn nach fachlicher Kenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende 

Behinderung abgewendet, ein fortschreitender Verlauf verzögert werden kann oder 

die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. In vielen Fäl-

len werden Entwicklungsstörungen oder -verzögerungen behandelt, damit die erfor-

derlichen Voraussetzungen und Kompetenzen bis zur Einschulung des Kindes er-

langt werden können. 

Die heilpädagogische Frühförderung wird in Bochum von einer Frühförderstelle sowie 

fünf heilpädagogischen Praxen angeboten. Eine weitere Praxis beschäftigt sich aus-

schließlich mit der spezifischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autis-

mus bzw. autistischen Syndromen. Die für sehbehinderte oder blinde sowie schwer-

hörige oder gehörlose Kinder spezifischen Frühförderleistungen werden in speziellen 

Einrichtungen erbracht. 

 

Für die meisten Behinderungsarten erbringt die Frühförderstelle Bochum die pädago-

gische Frühförderung. Neben der frühen pädagogischen Förderung umfassen die 

Aufgaben der Frühförderstelle Bochum insbesondere 

Frühförderung 

Frühförderstelle 
Bochum 
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 die psychologisch-pädagogische und medizinische Entwicklungsdiagnostik, 

 die Vermittlung von ergänzenden Maßnahmen, 

 die Information und Beratung der Eltern in Fragen zur Entwicklung ihres Kin-

des und 

 die Unterstützung der Eltern bei der Suche nach weiterführenden Einrichtun-

gen. 

 

Im Jahr 2017 wurden in der Frühförderstelle insgesamt 366 Kinder gefördert.  

 

Beim größeren Anteil der in heilpädagogischen Praxen behandelten Klienten han-

delte es sich im Jahre 2017 um behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kin-

der, die kurz vor der Einschulung standen oder bereits eingeschult waren. 247 Kinder 

erhielten hier in diesem Zeitraum Frühförderleistungen. Der Förderort eines Kindes 

orientiert sich allerdings nicht nur an der Schwere und Komplexität einer Behinderung 

bzw. Förderung. Grundsätzlich sind die Praxen in der Lage, alle behinderten Kinder 

bzw. Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, adäquat zu fördern. Hier spielen 

vor allem auch andere Dinge eine Rolle, wie z. B. die Wohnortnähe zur Einrichtung, 

Mobilität der Eltern bzw. Kinder (z. B. bei Frühgeborenen/Säuglingen), mobile För-

derbedarfe, sozialer Hintergrund, aber teilweise auch der Wunsch und das Wahlrecht 

der Eltern. 

 

Durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) des Landes NRW wurde bereits im Jahr 2008 

die wohnortnahe integrative Erziehung in Kindertageseinrichtungen gesetzlich veran-

kert. In § 8 KiBiz wurden die Rechte von Menschen mit Behinderungen aufgenommen 

und nochmals deutlich hervorgehoben, dass Kinder mit und ohne Behinderungen ge-

meinsam betreut, gebildet und gefördert werden sollen. Darüber hinaus beinhaltet 

das KiBiz ein Diskriminierungsverbot, wonach die Aufnahme eines Kindes in eine Kin-

dertageseinrichtung nicht aus Gründen seiner Rasse oder ethnischen Herkunft, sei-

ner Nationalität, seines Geschlechtes, seiner Behinderung, seiner Religion oder sei-

ner Weltanschauung verweigert werden darf (§ 7 KiBiz).  

Für Kinder mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte Kinder bestehen in 

NRW derzeit folgende Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen:  

  

 Inklusive, wohnortnahe Kindertageseinrichtungen 

Bei dieser Betreuungsform werden Kinder mit und ohne Behinderung gemein-

sam betreut und gefördert. Die Betreuung findet wohnortnah und im gewohn-

ten sozialen Umfeld statt. In jeder Einrichtung können bis zu vier Kinder mit 

Behinderung aufgenommen werden. Neben den vorhandenen Betreuungs-

kräften unterstützt eine weitere Fachkraft die gemeinsame Betreuung und För-

derung der Kinder mit und ohne Behinderung. Grundsätzlich können thera-

peutische Angebote in der Einrichtung stattfinden, dies muss jedoch im Ein-

zelfall mit den Therapeutinnen und Therapeuten abgestimmt werden.  

 

Heilpädagogi-
sche Praxen 

Inklusion in Kin-
dertageseinrich-
tungen 
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 Kindertageseinrichtungen mit heilpädagogischen Plätzen 

Hierbei handelt es sich um kombinierte Kindertageseinrichtungen (additive 

Einrichtungen). Zur Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderung 

stehen heilpädagogische Plätze und für Kinder ohne Behinderung Regel-

plätze zur Verfügung. In einigen Einrichtungen werden die Gruppen gemischt, 

so dass auch hier eine gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Be-

hinderung stattfindet. Therapeutische Angebote werden in den Einrichtungen 

vorgehalten. Eine wohnortnahe Versorgung ist nicht immer gewährleistet.  

 

Die Anzahl der heilpädagogischen Plätze ist begrenzt. Deshalb entscheidet der Land-

schaftsverband als Kostenträger über die Platzvergabe. 

Insgesamt wurden zum Stichtag 31.12.2017 in Bochum 

 295 Kinder mit Behinderung in wohnortnahen Kindertageseinrichtungen und 

 32 Kinder mit Behinderung in heilpädagogischen Gruppen 

betreut. 

 

Betrachtet über die vergangenen Jahre ist die Anzahl der Kinder mit Behinderung in 

wohnortnahen Kindertageseinrichtungen stetig gestiegen (Abb. 90).  

 
Abb. 90: Kinder mit Behinderung in Regeleinrichtungen* 2010 – 2017 
Stadt Bochum 

 
* ohne heilpädagogische Plätze  
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Weitere Eingliederungshilfen sind die Leistungen zu einer angemessenen Schulbil-

dung nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII. Damit wird behinderten oder von einer Behin-

derung bedrohten Kindern und Jugendlichen der Schulbesuch ermöglicht. Soweit 
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ausschließlich eine (drohende) seelische Behinderung besteht, ist für diese Hilfe die 

Zuständigkeit der Jugendhilfe gegeben. 

 

Die Hilfe konzentriert sich im Wesentlichen auf die heilpädagogischen Förderungen 

sowie auf die Übernahme der Kosten für eine Integrationshelferin bzw. einen Integra-

tionshelfer während des Schulbesuches. Diese stehen den Kindern unterstützend zur 

Seite, um behinderungsbedingte Schwierigkeiten überwinden bzw. bewältigen zu 

können. Die Übernahme der Kosten für eine Integrationshelferin oder einen Integra-

tionshelfer ist unabhängig von der Beschulungsform. Das bedeutet, dass sowohl bei 

der Beschulung in einer Förderschule als auch in Regelschulen eine entsprechende 

Unterstützung bereitgestellt wird. 

Grundsätzlich handelt es sich bei dieser Hilfe um eine sogenannte Einzelfallhilfe. Je-

doch werden den beiden Förderschulen für geistige Entwicklung (Hilda Heinemann-

Schule und Janusz Korczak-Schule) seit 2005 sogenannte Helferpools zur Verfügung 

gestellt. Seit dem Schuljahr 2012/2013 kann auch die Schule am Haus Langendreer 

auf diesen Pool zurückgreifen. Seit 2013/2014 sind neben der Matthias Claudius-

Grundschule und der Christopherus-Schule die Schwerpunktgrundschulen Maischüt-

zen- und Dietrich Bonhoeffer-Schule ebenfalls am Pool beteiligt. Helferinnen und Hel-

fer aus dem Pool unterstützen – im Gegensatz zu den Integrationshelferinnen und -

helfern – nicht ein einzelnes Kind, sondern stehen den sonderpädagogischen Lehr-

kräften bei der Betreuung und Unterrichtung aller Kinder einer Klasse zur Seite. 

Neben den individuellen Unterstützungsleistungen werden dabei auch allgemeine un-

terrichtsbezogene Hilfen erbracht. Die Leistung wird jährlich für ein Schuljahr öffent-

lich ausgeschrieben. 

 

Im Schuljahr 2016/2017 wurden insgesamt 99 Kinder in Einzelfallhilfe während des 

Schulbesuches unterstützt. Im selben Schuljahr konnte im Helferpool Förderschule 

für geistige Entwicklung auf 68 Helferinnen und Helfer zurückgegriffen werden.  

 

Das Land NRW hat mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz den Auftrag der Kon-

vention (das Recht von behinderten Menschen auf Bildung ohne Diskriminierung und 

auf Grundlage der Chancengleichheit) umgesetzt und die ersten Schritte auf dem 

Weg zur inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen in NRW gesetzlich verankert. 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 wird Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung grundsätzlich immer ein Platz an einer allgemei-

nen Schule angeboten. Eltern können für ihr Kind jedoch auch weiterhin eine Förder-

schule wählen.128  

 

 

                                                
128 vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2015): Inklusion. 
Online verfügbar: http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/ [Stand: 12.06.2015] 
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Insgesamt sind alle Leistungen der Eingliederungshilfe in mehreren Sozialgesetzbü-

chern geregelt, wobei damit auch eine Verteilung auf verschiedene Kostenträger ver-

bunden ist. Der oben bereits beschriebene Teil der Eingliederungshilfe ist als umfas-

senderer Bereich der Sozialhilfe einzuordnen, da im SGB XII die Hilfen für alle Behin-

derungsarten außer seelischer Behinderung speziell bei jungen Menschen geregelt 

wird. 

 

Gesetzlich ist lediglich ein kleiner Teil der Eingliederungshilfe im Sozialgesetz-

buch VIII verankert. Dabei geht es um junge Menschen mit einer (ggf. drohenden) 

seelischen Behinderung. Die Kosten hierfür übernimmt der öffentliche Jugendhilfeträ-

ger, also das Jugendamt. In Bochum ist diese Aufgabe der Clearing- und Diagnos-

tikstelle Seelische Behinderung des Familienpädagogischen Zentrums zugeordnet. 

Wie in § 35a SGB VIII vorgeschrieben, wird die Behinderung und der Unterstützungs-

bedarf in einem zweistufigen Verfahren festgestellt: 

 

Das Störungsbild – entsprechend ICD129 10 – wird durch Fachärzte für Kinder- und 

Jugendlichenpsychiatrie oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen/-thera-

peuten (ggf. unter Einbezug ärztlicher Diagnosen) festgestellt. Die seelischen/psychi-

schen Folgen des Störungsbildes bestimmen im weiteren Prüfschritt Art und Umfang 

der Unterstützung für den jungen Menschen, sofern die Integration in bzw. die Teil-

habe an der Gesellschaft real oder prognostisch gefährdet ist.  

Das Jugendamt ist für die kleine Gruppe von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen mit (drohender) seelischer Behinderung in der Regel ab dem 6. Lebens-

jahr beziehungsweise mit Schuleintritt zuständig. Der Bereich der seelischen Behin-

derung unterscheidet sich von den anderen Behinderungsarten zum einen dadurch, 

dass diese Behinderungsart nicht automatisch mit einem festen Formenkreis von Stö-

rungen des ICD 10 verbunden ist, sondern vielmehr von Folgen dieser Störungen 

sowie Ressourcen von Kind und Umfeld abhängt. Zum anderen ist eine seelische 

Behinderung häufig durch Unterstützungsmaßnahmen abzumildern oder gar zu be-

heben.  

 

Entsprechend den individuellen Defiziten fallen die Hilfen sehr unterschiedlich aus. 

Sie entstammen in der Regel den Bereichen 

 heilpädagogische entwicklungsfördernde Unterstützung, 

 lerntherapeutische Unterstützung, 

 autismusspezifische Unterstützung oder 

 Schulbegleitung. 

 

Die Leistungen werden grundsätzlich durch externe Einrichtungen wie heilpädagogi-

sche Praxen, lerntherapeutische Institute, die Kinderhilfeambulanz Pluspunkt des 

                                                
129 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, zu deutsch: Interna-
tionale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision 

Ambulante Ein-
gliederungshilfe 
als Leistung der 
Jugendhilfe 
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Caritasverbandes, Anbieter für Integrationshilfen, Autismusambulanzen u. v. m. er-

bracht. 

 

Der generelle Hilfebedarf in Bochum ist in den letzten Jahren eklatant gestiegen. Wa-

ren es im Jahre 2015 noch 560 zu bearbeitende Anträge, die bei der Clearing- und 

Diagnostikstelle auf Hilfen nach § 35a SGB VIII gestellt wurden, waren es im Jahre 

2017 bereits 868 Anträge (+55 %). Auch die Anzahl der beschiedenen Anträge, also 

die Zahl der zum Stichtag 31.12. ermittelten laufenden Hilfen, betrugen im Jahr 2015 

noch 237 und stieg bis zum 31.12.2017 auf 350 (+48 %) an.  

 

Die Hilfe gemäß § 35a SGB VIII ist grundsätzlich eine Hilfe für das jeweilige Kind mit 

(drohender) seelischer Behinderung. Zum Teil werden aber auch Hilfen für Kinder mit 

Entwicklungsverzögerung bei gleichzeitigem Unterstützungs- und Beratungsbedarf 

für die Eltern gewährt. Das soll der Verhärtung oder Generalisierung von Problemla-

gen vorbeugen. In beiden Bereichen ist der Bedarf steigend. 

Der Großteil der Hilfeempfänger (60 %) ist zwischen 6 und 12 Jahre alt, 38 % sind 

zwischen 12 und 18 Jahre alt und nur knapp 2 % sind 18 Jahre oder älter (Abb. 91). 

 
Abb. 91: Altersstruktur der Kinder und Jugendlichen, die Hilfen über die Clearing- und 
Diagnostikstelle erhalten 2017 
Anteil in Prozent an allen Kindern und Jugendlichen, die Hilfen über die Clearing- und Diag-
nostikstelle erhalten  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, FPZ, Stichtag: 31.12.2017. 

 

Besonders stark zugenommen haben Anträge auf autismusspezifische Eingliede-

rungshilfen. Waren es vor über zehn Jahren nur einige wenige Fälle, so ist die Zahl 

der autismusspezifischen Förderungen seitdem kontinuierlich auf 96 Fälle im Jahr 

60%
38%

2%

6 bis unter 12 Jahre 12 bis unter 18 Jahre 18 Jahre und älter
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2017 angestiegen (Tab. 41). Oft handelt es sich dabei um einen mittelfristigen Unter-

stützungsbedarf.  

Ein besonders starker Anstieg zeigte sich zudem im Bereich der Schulbegleitung. 

Diese stieg vom Jahr 2015 mit 30 Schulbegleitern auf 61 im Jahr 2017 (+103 %). Dies 

ist insbesondere in Anbetracht der stundengenauen Bewilligung, der damit verbun-

denen engen Begleitung der Fälle durch die Fachkräfte und dem damit verbundenen 

Aufwand ein beachtlicher Anstieg.  

 
Tab. 41: Autismusspezifische Förderungen und Schulbegleitungen 2015 – 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt, FPZ, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Auch rein finanziell schlägt sich diese erhebliche Steigerung deutlich nieder. Während 

die Schulbegleitung im Jahr 2015 rund 33 % der Gesamtausgaben der Clearing- und 

Diagnostikstelle ausmachten, ist der Anteil der Kosten, der für die Integrationshilfe 

ausgegeben wird, weiter gestiegen und macht im Jahr 2017 bereits 44 % der Ge-

samtausgaben aus. 

Die Zunahme der autismusspezifischen Förderungen ist sicherlich darauf zurückzu-

führen, dass die Ärzte Autismus mittlerweile unspezifischer diagnostizieren. Es wird 

in diesem Zusammenhang auch von einer Autismus-Spektrum-Störung gesprochen. 

Ärztliche Doppeldiagnosen – früher bei diesem Störungsbild nicht zugelassen – sind 

mittlerweile die Regel. 

Zudem sehen sich Schulen vermehrt nicht in der Lage, im Rahmen der Inklusionsde-

batte den von den Eltern gewünschten Gemeinsamen Unterricht in der Regelschule 

ohne eine/einen Integrationshelferin/Integrationshelfer (Schulbegleitung) durchzufüh-

ren, was sich in einer Fallzahlsteigerung niederschlägt. 

Prognostisch wird aufgrund des veränderten ärztlichen Diagnosevorgehens die Zahl 

der als autistisch eingestuften Kinder weiter steigen. Dies zeigt sich an dem schnell 

zunehmenden Anteil an Kindern mit der Einstufung Atypischer Autismus. Zeitgleich 

wird auch aufgrund der Veränderung im Schulwesen in Richtung einer inklusiven Be-

schulung die Forderung nach mehr Schulbegleiterinnen und -begleitern zunehmen.  

 

Derzeit werden in Bochum durch die Landesregierung bereitgestellte Fördermittel im 

Rahmen der Inklusionspauschale pädagogisches Personal (Inklusionshelferinnen 

und -helfer) in Schulen eingesetzt, um Schulen systemisch zu unterstützen und Kom-

munen in diesem Bereich teilweise zu entlasten. Das Projekt, welches durch das 

Kennzahl 2015 2016 2017

Autismusspezifische 
Maßnahmen durch die 
Jugendhilfe

65 90 96

Schulbegleiter durch die 
Jugendhilfe

30 38 61
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Schulverwaltungsamt organisiert ist, wird von den Bochumer Schulen gut angenom-

men und finanziell weiter durch die Landesregierung gefördert. Bochum wird daher 

auch im Schuljahr 2017/2018 weitere Schulen mit Inklusionshelferinnen und -helfern 

ausstatten, um Schulen dabei zu unterstützen, eine gelingende Inklusion umzuset-

zen. 

 

Erwachsene mit Behinderungen 

Erlangen Menschen mit Behinderungen die Volljährigkeit, schließen sich weitere Un-

terstützungsangebote an. Betreute Wohnformen etwa geben über 18-jährigen Men-

schen mit Behinderungen, die ihren Alltag nicht allein bewältigen können, die Mög-

lichkeit, ein weitestgehend eigenverantwortliches Leben zu führen. Sie werden in der 

eigenen Wohnung, in Wohngemeinschaften (Ambulant Betreutes Wohnen) oder in 

einem Wohnheim (Stationäres Wohnen) unterstützt und betreut. Seit dem Jahr 2003 

ist für alle Wohnhilfen für Menschen mit Behinderungen der Landschaftsverband 

Westfalen-Lippe (LWL) zuständig. 

 

Das Ambulant Betreute Wohnen ist ein Angebot zum selbstbestimmten Leben in der 

eigenen Wohnung oder in Wohngemeinschaften. Durch stundenweise Unterstützung 

und Hilfestellung wird das selbstständige Leben der betreuten Person gesichert und 

damit die soziale Eingliederung und Teilhabe am Leben in gewohnter Umgebung er-

möglicht. Die Betreuung erfolgt durch entsprechendes Fachpersonal (ambulante 

Dienste). 
 

Im Jahre 2017 gab es nach Angaben des Landschaftsverband Westfalen Lippe in 

Bochum 1.461 Leistungsempfängerinnen und -empfänger im Ambulant Betreuten 

Wohnen mit einer Behinderung bzw. Suchterkrankung (Abb. 92). Die Anzahl der zu 

betreuenden Personen nahm dabei in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Auffällig 

ist, dass der Anteil der zu betreuenden Menschen, die an einer psychischen Behin-

derung leiden, im gesamten Beobachtungszeitraum deutlich höher lag als der Anteil 

bei geistigen Behinderungen bzw. Suchtkrankheiten. 
 

  

Betreute Wohn-
formen 

Ambulant Betreu-
tes Wohnen 
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Abb. 92: Personen* im Ambulant Betreuten Wohnen nach Art der Behinderung bzw. 
Erkrankung 2012 – 2017  
Stadt Bochum 

 
* Die Zahlen stellen die durch den LWL finanzierten Fälle (im Rahmen des SGB XII) dar. Andere Kos-
tenträger oder Selbstzahler sind demnach nicht darin enthalten. 
Quelle: Landschaftsverband Westfalen Lippe, LWL Behindertenhilfe, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Stationäres Wohnen bedeutet Leben in einem Wohnheim oder in kleineren Wohn-

gruppen mit umfassender Betreuung bis zu 24 Stunden täglich durch feste Bezugs-

personen. Der Umfang der Betreuung richtet sich nach den persönlichen Bedürfnis-

sen des behinderten Menschen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, in den Ein-

richtungen ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Im Rahmen der Tages-

strukturierung werden verschiedene Angebote vorgehalten, wie z. B. Sport- und Frei-

zeitaktivitäten. Neben der Unterbringung im Haupthaus der Einrichtung ist – je nach 

Schwere der Behinderung – auch die Unterbringung im stationären Einzelwohnen 

oder in einer Außenwohngruppe möglich. 

 

Anders als im Ambulant Betreuten Wohnen blieb die Anzahl der Leistungsempfänge-

rinnen und -empfänger im Stationären Wohnen bei allen Behinderungsarten im Zeit-

verlauf nahezu konstant. Dies liegt darin begründet, dass der LWL an den Grundsatz 

Ambulant vor Stationär gehalten ist, was bedeutet, dass neue (zusätzliche) Angebote 

nur im Rahmen von z. B. ambulanten Wohngemeinschaften denkbar sind. Stationäre 

Plätze können lediglich verlagert werden, also beispielsweise aus einer Region mit 

einer hohen Versorgung in eine andere Region, in der es Bedarfe gibt.  

Stationär werden in Bochum vorwiegend geistig behinderte Menschen betreut, im 

Jahre 2017 waren dies 611 Personen (Abb. 93). 
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Abb. 93: Personen* im Stationären Wohnen nach Art der Behinderung bzw. Erkrankung  
2012 bis 2017 
Stadt Bochum 

 
* Die Zahlen stellen die durch den LWL finanzierten Fälle (im Rahmen des SGB XII) dar. Andere Kos-
tenträger oder Selbstzahler sind demnach nicht darin enthalten. 
Quelle: Landschaftsverband Westfalen Lippe, LWL Behindertenhilfe, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

3.4.3 Hilfen für behinderte Menschen im Berufsleben 

Die Hilfen für behinderte Menschen im Berufsleben sind im SGB IX geregelt und fallen 

in die Zuständigkeit der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf. Um den be-

sonderen Problemen behinderter Menschen im Berufsleben Rechnung zu tragen, hat 

der Gesetzgeber zahlreiche Regelungen im SGB IX getroffen, die darauf hinwirken 

sollen, dass der behinderte Mensch seine Kenntnisse und Fähigkeiten im Berufsleben 

optimal einsetzen und verwerten kann. Neben umfangreichen Fördermöglichkeiten 

(Begleitende Hilfen im Arbeitsleben) sind im Gesetz weitreichende Schutz- und Prä-

ventionsregelungen (Kündigungsschutz, Prävention, Betriebliches Eingliederungs-

management) untergebracht. Der Schutz und die Förderung entstehender und beste-

hender Arbeitsverhältnisse sind damit wesentliche Bestandteile dieser Aufgabe.  

 

Gem. § 102 SGB IX können Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber und schwerbehinderte 

Menschen Zuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erhalten, die darauf hinwir-

ken sollen, dass behinderte Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, am 

Arbeitsplatz ihre Kenntnisse und Fähigkeiten möglichst voll verwerten und sich am 

Arbeitsplatz im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen behaupten können. Der 

Einsatz von Mitteln der Ausgleichsabgabe verfolgt ferner den Zweck, Arbeitgeberin-

nen und Arbeitgebern einen Anreiz zu geben, schwerbehinderten Menschen eine 
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Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bieten bzw. finanzielle Belastungen abzufe-

dern, die sich aus der Beschäftigung behinderter Menschen im Gegensatz zu nicht-

behinderten Menschen ergeben.  

Als Leistungen kommen in Betracht 

 technische Arbeitshilfen an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 

 technische Arbeitshilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

 Hilfen zur behindertengerechten Einrichtung des Arbeitsplatzes, 

 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes (PKW-Hilfen) und 

 Hilfen zur Gründung einer beruflichen Existenz. 

 

Im Jahre 2017 wurden in Bochum 176 Maßnahmen in einem Gesamtvolumen von 

230.000 € Euro gefördert. 
 

Bei arbeitsplatzbezogenen Schwierigkeiten behinderter Menschen, die sich aus be-

triebs-, personen- oder verhaltensbedingten Gründen ergeben und zu einer Gefähr-

dung des Arbeitsverhältnisses führen können, hat der Arbeitgeber / die Arbeitgeberin 

möglichst frühzeitig das Präventionsverfahren einzuleiten. In Zusammenarbeit mit 

den betrieblichen Institutionen, der örtlichen Fachstelle bzw. dem Integrationsamt und 

den Fachdiensten sollen alle Möglichkeiten erörtert werden, bestehende Schwierig-

keiten durch Beratung, Begleitung am Arbeitsplatz und ggf. den Einsatz finanzieller 

Leistungen auszuräumen, um den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses möglichst 

dauerhaft zu sichern.  

Ebenso gilt für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben der besondere Kündi-

gungsschutz gem. § 85 ff SGB IX. Der örtlichen Fachstelle für behinderte Menschen 

im Beruf obliegt die Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens, wenn das Ar-

beitsverhältnis arbeitgeberseitig aus betriebs-, personen- bzw. verhaltensbedingten 

Gründen beendet werden soll.  

 

Die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags und die arbeitsmarktpolitische Realität blei-

ben weiterhin Herausforderung, alle Instrumente der Beschäftigungsförderung behin-

derter Menschen einzusetzen und zu nutzen. Für die Fachstelle sind dies eine bes-

sere Vernetzung mit den bereits installierten Akteuren und eine Offensive, von Seiten 

der Behörde systematisch im Rahmen von angekündigten Betriebsbesuchen auf Ar-

beitgeber zuzugehen.  

 

Im Jahre 2017 wurden bei der Stadt Bochum 131 Kündigungsverfahren abgewickelt. 

 

Gemäß § 72 SGB IX müssen beschäftigungspflichtige Arbeitgeberinnen und Arbeit-

geber 5 % der im Betrieb zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze mit schwerbehin-

derten Menschen besetzen.  

Für jeden nicht besetzten Pflichtplatz wird, gestaffelt nach Betriebsgröße, die Zahlung 

der Ausgleichsabgabe verpflichtend. Während die Beschäftigungsquote im Jahr 

Kündigungsprä-
vention und -
schutz / Betriebli-
ches Eingliede-
rungsmanage-
ment § 84 
SGB IX 

Beschäftigungs-
quote 
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2016130 in NRW mit 5,2 % nur knapp über dem gesetzlich geforderten Wert lag, betrug 

sie in Bochum zum selben Zeitpunkt 6,4 %. Dies entspricht einer absoluten Zahl von 

5.635 Arbeitsplätzen, die in Bochum von Schwerbehinderten besetzt wurden.  

 
Abb. 94: Arbeitslos gemeldete Schwerbehinderte 2009 – 2017  
Anzahl und Anteil an allen Arbeitslosen 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Agentur für Arbeit, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Dennoch waren in Bochum in den vergangenen Jahren durchschnittlich knapp 1.500 

schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet und überproportional häufig von 

Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Am 31.12.2017 waren in Bochum gut 8 % aller Ar-

beitslosen schwerbehindert. Das entspricht einer absoluten Anzahl von 1.400 Perso-

nen. Sowohl der prozentuale als auch der absolute Wert unterlag dabei im Zeitverlauf 

nur geringfügigen Schwankungen (Abb. 94). 

 

 
  

                                                
130 Aktuellere Zahlen sind noch nicht verfügbar. 
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4 Wahlbeteiligung 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

Bundestagswahl 2017, Landtagswahl 2017 

- Die Wahlbeteiligung in den Bochumer Stadtbezirken ist bei allen Wahlen 

umso höher, je niedriger der Anteil an arbeitslosen Personen ist. 

- Je niedriger die Wahlbeteiligung ausfällt, desto stärker sind Wahlen sozial 

verzerrt. Umgekehrt lässt sich daraus jedoch kein Automatismus ableiten.  

- Wie in Deutschland und NRW ist seit den Achtzigerjahren auch in Bochum 

die Wahlbeteiligung im Trend rückläufig. Sowohl bei der Bundes- als auch 

bei der Landtagswahl 2017 war jedoch ein Anstieg der Wahlbeteiligung zu 

verzeichnen.  

- Die Wahlbeteiligung ist bei Bundestagswahlen durchgehend am höchsten. 

Landtags- und Kommunalwahlen werden von der Bevölkerung als weniger 

wichtig eingestuft.  

- Die Wahlbeteiligung in Bochum lag bei der Bundestagswahl 2017 bei 

75,3 %, bei der Landtagswahl 2017 bei 65,5 %. 

 

 

Vor und nach jeder Wahl steht – neben der Frage nach den potenziellen Gewinnern 

und Verlierern – auch die Höhe der Wahlbeteiligung im Fokus der Aufmerksamkeit. 

In Deutschland sind dabei zwei Trends zu beobachten:  

1. Die Wahlbeteiligung ist bei Bundestagswahlen durchgehend am höchsten. 

Landtags- und Kommunalwahlen werden von der Bevölkerung als weniger 

wichtig eingestuft.  

2. Seit den 1980er Jahren gehen, nachdem die Wahlbeteiligung in der Bundes-

republik in den 1970er Jahren Höchstwerte erreichte, immer weniger Bürge-

rinnen und Bürger wählen.131  

Die Höhe der Wahlbeteiligung gilt als wichtiger Indikator für politisches Interesse und 

politische Beteiligung. Ist die Wahlbeteiligung in einer Region oder einem Bezirk nied-

rig, wird dies häufig als möglicher Hinweis auf prekäre soziale Lagen der Bevölkerung 

gewertet. Seit langem beschäftigt sich die Wahlforschung deshalb mit den Faktoren, 

die die Wahlbeteiligung beeinflussen und mit der Frage, welche Bevölkerungsgrup-

pen sich warum und in welchem Maße an Wahlen beteiligen bzw. nicht beteiligen.  

Im Folgenden werden zunächst diese Einflussfaktoren beleuchtet und die Bevölke-

rungsgruppen beschrieben. Anschließend werden die Wahlbeteiligungen der letzten 

Bundes- und Landtagswahlen in Bochum, NRW und Deutschland dargestellt, weiter-

hin erfolgt eine Differenzierung der Wahlbeteiligung nach Bochumer Stadtbezirken132.  

                                                
131 vgl. Schäfer, A. (2013): Wahlbeteiligung und Nichtwähler. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 63. Jahr-
gang. 48–49/2013. S. 39 - 46 
132 Eine Darstellung der Wahlbeteiligung auf Ebene der 30 Ortsteile ist nicht möglich, da die Grenzen 
der Kommunalwahlbezirke nicht mit denen der Ortsteile übereinstimmen. 

Entwicklung der 
Wahlbeteiligung 
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Die Wahlbeteiligung gibt den Anteil der Wahlberechtigten wieder, die bei der entspre-

chenden Wahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Auch ungültige 

Stimmzettel fließen in die Berechnung der Wahlbeteiligung ein.133  

 

Ob eine wahlberechtigte Person am Wahltag auch tatsächlich ihre Stimme abgibt, ist 

von einer Vielzahl „verschiedener, miteinander interagierender und zum Teil diffuser 

Einflussfaktoren abhängig …. Und obwohl im Laufe der Zeit immer neue Einfluss-

faktoren ausgemacht wurden, muss nach heutigem Kenntnisstand davon ausgegan-

gen werden, dass es auch in Zukunft niemals möglich sein wird, alle Einflussfaktoren 

für ein bestimmtes … Wahlverhalten zu identifizieren …, zumal auch Anzahl und 

Charakteristik der Einflussfaktoren einem ständigen Wandel unterliegen.“134 Der US-

amerikanische Politikwissenschaftler Seymour Lipset unterteilt die vielfältigen Fakto-

ren, die auf die Wahlbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger wirken, in vier Grup-

pen:135 

4. Relevanz der Staatspolitik für den einzelnen 

(Wirken sich beispielsweise Gesetzesvorhaben auf meine persönliche Le-

bens-, Arbeits- oder Familiensituation aus?) 

5. Zugang zu Informationsmitteln 

(Sind die Hürden, sich politische Informationen zu beschaffen, gering? Sind 

politische Informationen in allen Medien verfügbar und für alle Zielgruppen 

verständlich aufbereitet?) 

6. Gruppenbeeinflussungen 

(Werden beispielsweise politische Themen im Familien-, Freundes- und Kol-

legenkreis diskutiert?) 

7. Gegensätzliche Einflüsse 

(Damit sind Einflüsse gemeint, die auf die wahlberechtigte Person aus unter-

schiedlichen Richtungen einwirken. Das kann beispielsweise der Gegensatz 

zwischen der konservativen Haltung der Herkunftsfamilie und dem Einfluss, 

der sich etwa aus der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ergibt sein. Der 

Druck, der dadurch aufgebaut wird, kann in eine Wahlenthaltung münden.) 

 

Auch die Veränderung der Wahlbeteiligung muss differenziert betrachtet werden. 

Steigt die Wahlbeteiligung allmählich an, kann dies auf eine kontinuierliche Einglie-

derung benachteiligter Bevölkerungsschichten in den Wahlprozess, eine verbesserte 

Schulbildung und ein damit einhergehendes höheres Informationsniveau hinweisen. 

Ein sehr plötzlicher Anstieg der Wahlbeteiligung deutet hingegen oft auf eine Ver-

schärfung sozialer Konflikte hin, die das politische System in Frage stellen. Eine hohe 

Wahlbeteiligung kann also sowohl auf eine aktive Wählerschaft hinweisen als auch 

                                                
133 vgl. Der Bundeswahlleiter (2017): Wahlbeteiligung. Online verfügbar: https://www.bundeswahllei-
ter.de/service/glossar/w/wahlbeteiligung.html Stand: 25.10.2018 
134 Brück, P. (2014): Wahlwerbung im Hörfunk. Wiesbaden. S. 229. 
135 vgl. Lipset, S. M. (1962): Soziologie der Demokratie. Neuwied u. a. S. 201, zitiert bei Kevenhörster, 
P. (2008): Politikwissenschaft. Band 1: Entscheidungen und Strukturen der Politik. 3. Auflage. Wiesba-
den. S. 192. 
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auf eine hohe Unzufriedenheit in der Bevölkerung.136 Andersherum muss auch eine 

niedrige Wahlbeteiligung bewertet werden. Diese kann sowohl als politisches Desin-

teresse als auch als grundsätzliches Einverständnis mit dem bestehenden System 

verstanden werden.137  

 

Alle oben genannten Faktoren üben einen mehr oder weniger starken Einfluss auf 

das Wahlverhalten der Bevölkerung aus, das immer auch im Kontext der persönlichen 

Biografie gesehen werden muss. Um herauszubekommen, welche Personengruppen 

sich hinter Wählern und Nichtwählern verbergen, wurden in der Vergangenheit zahl-

reiche Analysen erstellt. Exemplarisch wird im Folgenden eine Auswertung des So-

zio-oekonomischen Panels 2013138 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln her-

angezogen.139 Danach lassen sich die folgenden Aussagen treffen: 

 Ältere Menschen wählen häufiger als jüngere. 

 Je höher das Einkommen und die Bildung, desto höher die Wahlbeteiligung. 

 Arbeitslose wählen deutlich seltener als Menschen, die nicht arbeitslos gemel-

det sind. 

 Menschen in Westdeutschland wählen häufiger als jene in den neuen Bun-

desländern.  

 Singles und Personen, die in großen Haushalten (mehr als vier Personen) 

leben, gehen seltener zur Wahl. 

 Bürgerinnen und Bürger, die sich mit einer Partei identifizieren, wählen häufi-

ger. 

 Menschen mit einer überdurchschnittlichen Lebenszufriedenheit gehen häufi-

ger wählen, ebenso Menschen, die stärker in andere Menschen vertrauen. 

Internationale Studien belegen, dass eine niedrige Wahlbeteiligung insbesondere für 

sozial schlechter gestellte Bevölkerungsschichten negative Auswirkungen hat. Je 

niedriger die Wahlbeteiligung ausfällt, desto stärker sind Wahlen sozial verzerrt, da 

sich unter den Nichtwählern überproportional viele Menschen mit niedriger formaler 

Bildung und geringem Einkommen befinden. Bei einer niedrigen Wahlbeteiligung 

wählen also vorwiegend sozial Bessergestellte und weniger die, die mangels indivi-

dueller Ressourcen auf kollektives Handeln angewiesen sind, um ihre Lebensum-

stände zu ändern. Dies führt zu einem sich selbst verstärkenden Effekt. Politikerinnen 

und Politiker lernen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ohnehin nicht wählen ge-

hen und richten ihr Augenmerk auf relevante Milieus. Dadurch wird die politische 

                                                
136 vgl. Kevenhörster, P. (2008): Politikwissenschaft. Band 1: Entscheidungen und Strukturen der Politik. 
3. Auflage. Wiesbaden. S. 190 ff. 
137 vgl. Eilfort, M. (1994): Die Nichtwähler. Wahlenthaltung als Form des Wahlverhaltens. Paderborn 
u.  a. S. 338. 
138 Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine repräsentative Bevölkerungsbefragung, die bereits 
seit 30 Jahren durchgeführt wird. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 30.000 Personen in fast 
11.000 Haushalten befragt (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 2014. Kurzbeschreibung. 
Online verfügbar: http://www.diw.de/de/diw_02.c.299771.de/ueber_uns.html Stand: 06.12.2017). 
139 vgl. im Folgenden: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2014): Wahlen, Wohlstand, Wohlbefinden. 
Über eine geringe Wahlbeteiligung und sieben sanfte Wege, sie zu erhöhen. IW policy paper 8/2014. 
Köln 

Wähler und 
Nichtwähler 



4 Wahlbeteiligung 

224 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 

Kommunikation zwischen Wählern und Volksvertretern zulasten der sozial Benach-

teiligten immer mehr verzerrt.140 Dies wird durch die Betrachtung der Wahlbeteiligung 

bei den vergangenen Bundestagswahlen deutlich. Während Personen mit einem Ein-

kommen im oberen Drittel durchgehend eine Wahlbeteiligung zwischen 90 und 100 % 

aufweisen, nimmt besonders der Anteil der Wählerinnen und Wähler im unteren Ein-

kommensdrittel kontinuierlich ab (Abb. 95).141   

 
Abb. 95: Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen nach Einkommensgruppen 1983 – 
2009 
Anteil in Prozent an allen Befragten des jeweiligen Einkommensdrittels 
Deutschland 

 
Quelle: ALLBUS 1980-2012, zitiert bei Schäfer, A. (2013): Wahlbeteiligung und Nichtwähler. In: Aus 
Politik und Zeitgeschichte. 63. Jahrgang. 48–49/2013. S. 39 – 46. Stand: 2009. 
 

4.1 Bundestagswahl 2017 

Wie häufig eine Bundestagswahl stattfindet, gibt das Grundgesetz vor. Danach findet 

eine Neuwahl „frühestens sechsundvierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach 

Beginn der Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die 

Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt.“142. 

 

Wahlberechtigt sind bei Bundestagswahlen seit dem Jahre 1972 alle Deutschen, die 

zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 18 Jahre alt sind (zuvor durften die Menschen in 

                                                
140 vgl. Schäfer, A. (2008): Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Alles halb so schlimm? Warum eine 
sinkende Wahlbeteiligung der Demokratie schadet. Tätigkeitsbericht 2008. Max-Planck-Institut für Ge-
sellschaftsforschung. Köln. S. 3. und Schäfer, A. (2013): Wahlbeteiligung und Nichtwähler. In: Aus Politik 
und Zeitgeschichte. 63. Jahrgang. 48–49/2013. S. 39 - 46 
141 vgl. Schäfer, A. (2013): Wahlbeteiligung und Nichtwähler. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 63. Jahr-
gang. 48–49/2013. S. 39 - 46 
142 Grundgesetz Artikel 39 Absatz 1 
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der Bundesrepublik erst ab einem Alter von 21 Jahren wählen), seit mindestens drei 

Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich 

sonst gewöhnlich aufhalten und nicht durch andere Gründe, z. B. aus strafrechtlichen 

Gründen, das Wahlrecht entzogen bekommen haben. Auch Deutsche, die zum Zeit-

punkt der Wahl außerhalb Deutschlands wohnen, dürfen unter bestimmten Voraus-

setzungen wählen.143  

 

Bei der letzten Bundestagswahl am 24. September 2017 waren in Bochum 273.708 

Personen wahlberechtigt. 206.104 Bochumerinnen und Bochumer gaben am Wahl-

tag ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 75,3 % entspricht. Damit lag sie 

drei Prozentpunkte über der im Jahre 2013 und folgte damit einem Trend, der auch 

in NRW- und deutschlandweit zu beobachten war (Abb. 96).  

 
Abb. 96: Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen 1983 – 2017 
Anteil in Prozent an allen Wahlberechtigten 
Deutschland, NRW, Stadt Bochum  

 
Quelle: Der Bundeswahlleiter, IT.NRW, Stadt Bochum, Wahlbüro, Stand: 2017. 
 

Nicht nur bei der Wahl im Jahr 2017, auch bei den vergangenen Wahlen ist deutlich 

zu erkennen, dass die Wahlbeteiligung in Deutschland, NRW und Bochum im Zeit-

verlauf immer denselben Auf- und Abwärtstrends unterliegt und auch immer etwa um 

den gleichen Wert schwankt. Gründe für dieses ähnliche Wahlverhalten können hier 

nur spekulativ genannt werden. Da alle Wahlberechtigten denselben bundespoliti-

schen Einflüssen unterliegen, ist beispielsweise denkbar, dass Staatspolitik und 

Wahlprogramme eine für alle Bürgerinnen und Bürger ähnliche Relevanz haben, was 

sich wiederum auf die Wahlmotivation und damit auf die Wahlbeteiligung auswirkt.  

 

                                                
143 Bundeswahlgesetz §§12 und 13 
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In Bochum unterschied sich die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl in 

den sechs Stadtbezirken teilweise deutlich. Während im Bezirk Süd gut 80 % der 

Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben, waren es in den Stadtbezirken Ost und Wat-

tenscheid, in denen sich auch jeweils ein Stadtumbaugebiet befindet, lediglich 72 

bzw. knapp 73 % (Abb. 97).  

 
Abb. 97: Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 
Anteil in Prozent an allen Wahlberechtigten 
Stadt Bochum, Stadtbezirke 

 
Quelle: Stadt Bochum, Wahlbüro, Stichtag: 24.09.2017. 
 

Wie eingangs beschrieben, besteht ein grundsätzlicher Unterschied im Wahlverhal-

ten von Arbeitslosen und nicht arbeitslos gemeldeten Personen.144 Dies zeigt sich 

auch in Bochum. Wird der Arbeitslosenanteil in den Stadtbezirken der Wählerquote 

gegenübergestellt, wird deutlich: je höher der Arbeitslosenanteil, desto niedriger ist in 

der Tendenz die Wahlbeteiligung (Abb. 98). Dies bedeutet nicht, dass Arbeitslose in 

Bochum generell seltener wählen,145 da in diesem Fall kein unmittelbarer Zusammen-

hang gemessen wurde. Da aber in anderen Untersuchungen Unterschiede im Wahl-

verhalten festgestellt werden konnten, kann in Bochum zumindest für einen Teil der 

Arbeitslosen eine Wahlmüdigkeit angenommen werden. 
 
                                                
144 vgl. u. a.: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2014): Wahlen, Wohlstand, Wohlbefinden. Über 
eine geringe Wahlbeteiligung und sieben sanfte Wege, sie zu erhöhen. IW policy paper 8/2014. Köln. 
145 Eine solche Schlussfolgerung (das Herstellen von Individualzusammenhängen auf Basis von Ergeb-
nissen auf aggregierter Ebene) wird in der Fachliteratur als „Ökologischer Fehlschluss“ bezeichnet, vgl. 
Jann, B. (2005): Einführung in die Statistik. 2. Auflage. Oldenburg. 
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Abb. 98: Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und Arbeitslosigkeit 2017 
Anteil in Prozent an allen Wahlberechtigten (Wahlbeteiligung), Anteil in Prozent an Bevölke-
rung von 15 bis unter 65 Jahren (Arbeitslosigkeit) 
Stadt Bochum, Stadtbezirke  

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, kleinräumige Arbeitsmarktdaten; Stadt Bochum, Fachbereich Statis-
tik und Stadtforschung, Einwohnerstatistikdatei und Wahlbüro, Stichtag: 24.09.2017 (Wahlbeteiligung) 
und 31.12.2017 (Arbeitslosigkeit).  
 
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt jedoch, dass sich die eingangs erwähnte 

soziale Spaltung zwischen Wählern und Nichtwählern deutschlandweit durch den An-

stieg der Wahlbeteiligung verringert hat. Der Grund dafür ist, dass bei dieser Wahl 

sozial prekäre Wählerhochburgen mobilisiert werden konnten, was hier einen über-

durchschnittlich hohen Anstieg der Wahlbeteiligung zur Folge hatte. Im Gegensatz 

dazu war der Anstieg der Wahlbeteiligung in wirtschaftlich starken Wählerhochburgen 

deutlich unterdurchschnittlich.146 

4.2 Landtagswahl 2017 

In Nordrhein-Westfalen finden Landtagswahlen alle fünf Jahre statt. Der letzte Land-

tag wurde am 14. Mai 2017 gewählt. Die Wahlperiode beginnt mit der ersten Tagung 

des neuen Landtags, die Neuwahl muss im letzten Vierteljahr der Wahlperiode statt-

finden147. 

 

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen eine 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen eine Hauptwohnung) haben oder sich sonst ge-

                                                
146 vgl. Vehrkamp, R. und Wegschaider, K. (2017): Populäre Wahlen. Mobilisierung und Gegenmobili-
sierung der sozialen Milieus bei der Bundestagswahl 2017. Gütersloh. 
147 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen §§ 34 und 36. 
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wöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Landes haben. Ausgeschlos-

sen sind Personen, die aufgrund eines Richterspruches das Wahlrecht nicht besitzen 

oder für die zur Besorgung aller Angelegenheiten eine gesetzliche Betreuung bestellt 

wurde.148 

 

Am 14. Mai 2017 waren 274.050 Bochumerinnen und Bochumer wahlberechtigt. 

179.353 Personen, also 65,5 %, beteiligten sich an der Wahl des Landtages. Ebenso 

wie bei der Bundestagswahl, war auch bei der Landtagswahl in Bochum und NRW 

ein Anstieg der Wahlbeteiligung zu beobachten – in Bochum um knapp fünf Prozent-

punkte (Abb. 99).  
 

Abb. 99: Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen 1975 – 2017 
Anteil in Prozent an allen Wahlberechtigten 
NRW, Stadt Bochum  

 
Quelle: IT.NRW, Stadt Bochum, Wahlbüro, Stand: 2017. 
 

Wird die Wahlbeteiligung auf Stadtbezirksebene ermittelt, zeigt sich das gleiche Bild 

wie bei der Bundestagswahl. Im Bezirk Ost gaben bei der letzten Landtagswahl gut 

61 % aller Wahlberechtigten ihre Stimme ab, was wiederum der niedrigsten Wahlbe-

teiligung in Bochum entsprach, gefolgt von Wattenscheid mit einer ähnlich niedrigen 

Beteiligung. Wie bei der Bundestagswahl gingen damit in den Bezirken, in denen sich 

auch bereits zwei Stadtumbaugebiete befinden, die wenigsten Menschen wählen. Im 

Stadtbezirk Süd war die Wählerquote mit knapp 72 % am höchsten (Abb. 100). Damit 

standen auch bei der Landtagswahl Wahlbeteiligung und Arbeitslosigkeit in einem 

proportionalen Zusammenhang. 

  
 

                                                
148 Landeswahlgesetz § 1 
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Abb. 100: Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2017 
Anteil in Prozent an allen Wahlberechtigten 
Stadt Bochum, Stadtbezirke 

 
Quelle: Stadt Bochum, Wahlbüro, Stichtag: 14.05.2017. 
 

Im Gegensatz zur Bundestagswahl, bei der eine Verringerung der soziales Spaltung 

zwischen Wählern und Nichtwählern nach dem Anstieg der Wahlbeteiligung zu be-

obachten war, konnte ebenfalls eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigen, dass 

sich bei der NRW-Landtagswahl die soziale Spaltung nochmal verschärft hat. Wäh-

rend der Studie zufolge die Wahlbeteiligung in wirtschaftlich starken Wählerhochbur-

gen NRWs von rund 73 auf 79 % um überdurchschnittliche 6 Prozentpunkte gestie-

gen ist, stieg die Wahlbeteiligung in den Nichtwählerhochburgen, wo überwiegend 

wirtschaftlich schwächere Haushalte leben dagegen nur unterdurchschnittlich um we-

niger als 5 Prozentpunkte.149  

Forscher der Bertelsmann Stiftung führen dazu aus: „Zwar gilt als empirisch gut belegt 
die Faustregel: Je niedriger die Wahlbeteiligung ausfällt, desto ungleicher ist sie. Um-

gekehrt ist das jedoch kein Automatismus, d. h. ein Wiederanstieg der Wahlbeteili-

gung von einem einmal erreichten sehr geringen Niveau mit starker Spreizung führt 

                                                
149 vgl. Vehrkamp, R. et al. (2017): Populäre Wahlen – NRW. Mobilisierung und Gegenmobilisierung der 
sozialen Milieus bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017. Gütersloh. 
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nicht automatisch dazu, dass sich die Spreizung wieder verringert. Im Gegenteil: So-

lange das Niveau der Wahlbeteiligung sehr niedrig ist, kann auch eine wieder stei-

gende Wahlbeteiligung sehr leicht mit einer weiteren Zunahme ihrer Spreizung ver-

bunden sein. So war es bei der NRW-Landtagswahl 2017.“150 

 

 

 

  

                                                
150 Vehrkamp, R. et al. (2017): Populäre Wahlen – NRW. Mobilisierung und Gegenmobilisierung der 
sozialen Milieus bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017. Gütersloh. S. 12. 
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5 Sozialstrukturelle Differenzierung 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

- Wie bereits in den Sozialberichten 2012 und 2015 wurde auf Basis der 

Kennzahlen SGB II-Leistungsberechtigte, Menschen mit Migrationshinter-

grund und über 60-Jährige eine Clusteranalyse erstellt. 

- Es wurden fünf Ortsteiltypen, sogenannte Cluster gebildet. 

- Die fünf Cluster unterscheiden sich in ihren Ausprägungen hinsichtlich der 

Kennzahlen. Das Ergebnis der Clusteranalyse ist jedoch nur begrenzt mit 

dem aus dem Sozialbericht 2015 vergleichbar. 

 

 

Das Bochumer Stadtgebiet unterteilt sich in 30 Ortsteile, die sich hinsichtlich ihrer 

soziostrukturellen Merkmale zum Teil deutlich voneinander unterscheiden und in de-

nen ebenso Menschen in unterschiedlichen sozioökonomischen Milieus leben. Ins-

besondere dann, wenn sich in Ortsteilen mehrere Problemlagen kumulieren, sind ge-

zielte Maßnahmen erforderlich. Zur Beschreibung der einzelnen Ortsteile liefert der 

Sozialbericht umfangreiches Datenmaterial. 

Ziel der in diesem Kapitel durchgeführten Clusteranalyse ist es, strukturell ähnliche 

Ortsteile zu sogenannten Clustern zusammenzufassen, die als Ortsteiltypen interpre-

tiert werden können. 

 

Bereits in den Sozialberichten 2012 und 2015 wurden mithilfe dieses statistischen 

Verfahrens Ortsteiltypen bestimmt, die seitdem die Grundlage für verschiedene Fach- 

und Maßnahmenplanungen darstellten. Als Beurteilungskriterien wurde der Anteil an 

SGB II-Leistungsberechtigten, der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund so-

wie der Anteil der über 60-Jährigen in den Ortsteilen herangezogen. Diese drei Kenn-

zahlen sollten stellvertretend für die sozioökonomische, die ethnische und die demo-

grafische Segregation stehen, die stadtsoziologischen Untersuchungen zufolge zur 

Beschreibung von Unterschieden innerhalb einer Stadt dienen können.151  

Die wesentlichen Ergebnisse aus dem Sozialbericht 2015 lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen: Insgesamt wurden für Bochum fünf Cluster identifiziert, die unter-

schiedliche Eigenschaften mit Blick auf die drei eingegangen Kennzahlen aufwiesen. 

Cluster 1 und 2 konnten als gutbürgerliche Cluster, Cluster 3 als Durchschnitt und 

Cluster 4 und 5 als Cluster mit (kumulierten) Problemlagen interpretiert werden. Ent-

sprechend waren die Ortsteile der Cluster 4 und 5 in den vergangenen Jahren häufig 

Gegenstand besonderer Fördermaßnahmen.  

 

 

                                                
151 vgl. Zimmer-Hegmann, R., Strohmeier, K.-P. et al. (2007): Sozialraumanalyse. Soziale, ethnische und 
demographische Segregation in den nordrhein-westfälischen Städten. Dortmund (ILS-Schrift 201). 
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Die Ausprägung der Kennzahlen, die in die Clusteranalyse eingegangen sind, hat sich 

seither (Stichtag: 31.12.2014) verändert. Die SGB II-Quote ist um knapp zwei Pro-

zentpunkte gestiegen, der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund besonders 

deutlich um mehr als vier Prozentpunkte. Der Anteil an über 60-Jährigen ist nach 

einem geringen Rückgang nun wieder auf dem Niveau des Jahres 2014. Für die Clus-

teranalyse ist aber weniger die Veränderung des Gesamtstadtwertes von Bedeutung 

als die Verteilung und Ausprägung der einzelnen Ortsteile. 

Schon kleinere Veränderungen und Verschiebungen der eingehenden Variablen – 

der SGB II-Quote, dem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund sowie dem An-

teil der über 60-Jährigen – können zu veränderten Clustereigenschaften führen. 

Dadurch ist es möglich, dass Ortsteile anderen, passenderen Clustern zugeordnet 

werden. Diese Neuzuordnung kann aber nicht unmittelbar als Verbesserung oder 

Verschlechterung der Ortsteile interpretiert werden. Vielmehr ist das Ergebnis so zu 

interpretieren, dass es veränderte Ortsteiltypen gibt, so dass ggf. andere Ortsteile in 

den Fokus genommen werden müssen. 

 

Die aktuelle Clusteranalyse wurde analog zu dem vorher beschriebenen Vorgehen 

durchgeführt. Es wurden also mit Hilfe der SGB II-Quote, dem Anteil an Menschen 

mit Migrationshintergrund und dem Anteil der über 60-Jährigen fünf Cluster mit unter-

schiedlichen Merkmalsausprägungen gebildet, die in Tab. 42 dargestellt sind. 

Die Cluster sind nach der Ausprägung ihrer SGB II-Quote, angefangen bei dem Clus-

ter mit der geringsten Quote, sortiert. Die Ortsteile, die in den Clustern enthalten sind, 

wurden ihrer statistischen Gliederungsnummer nach sortiert und stellen keine Rang-

folge innerhalb des Clusters dar.  

Auch ist es möglich, dass ein Ortsteil, obwohl er einem bestimmten Cluster zugeord-

net wurde, mit Blick auf eine Kennzahl anders ausgeprägt ist, als es durch den Cluster 

angegeben ist. Die Clusteranalyse ordnet die Ortsteile bestmöglich den Clustern zu. 

Dennoch kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass diese bestmögliche Zuordnung 

nicht in allen Bereichen übereinstimmt. Abweichungen werden im Folgenden ergänzt, 

um Fehlinterpretationen zu verhindern. 

An der Übersicht (vgl. Tab. 42) lässt sich erkennen, dass es nach wie vor zwei eher 

gutbürgerliche, einen eher durchschnittlichen und zwei sozialstrukturell benachteiligte 

Cluster gibt, die sich in ihren Merkmalsausprägungen jedoch von der früheren Clus-

teranalyse unterscheiden: Beispielweise war die SGB II-Quote im Sozialbericht 2015 

im Cluster 4 überdurchschnittlich, der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund 

durchschnittlich hoch und der Anteil an über 60-Jährigen lag unter dem städtischen 

Durchschnitt. Jetzt zeichnet sich dieser Cluster durch einen durchschnittliche Ausprä-

gung bei den über 60-Jährigen aus. Ähnliche Veränderungen lassen sich auch bei 

den anderen Clustern feststellen.  

Das Ergebnis der aktuellen Clusteranalyse ist damit also nur noch begrenzt mit dem 

aus dem Sozialbericht 2015 vergleichbar. 

 

 

Veränderung der 
Ausprägung der 
Kennzahlen  

Aktuelle Cluster-
analyse 
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Tab. 42: Clusterzugehörigkeit der Bochumer Ortsteile 2017 
Stadt Bochum, Ortsteile  

 
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
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Beschreibung Ortsteile

1 -- -- ++

Cluster 1

In diesem Cluster ist die SGB II-Quote 
und der Migrantenanteil deutlich 
unterdurchschnittlich, während der Anteil 
der über 60-Jährigen deutlich über dem 
Durchschnitt liegt.

29 Eppendorf
53 Wiemelhausen/Brenschede
54 Stiepel
64 Weitmar-Mark
65 Linden

2 - - -

Cluster 2

Dieser Cluster ist gekennzeichnet durch 
einen unterdurchschnittlichen Anteil an 
Personen mit Migrationshintergrund, 
einer unterdurchschnittlichen SGB II-
Quote sowie einem 
unterdurchschnittlichen 
Anteil an über 60-Jährigen.

14 Südinnenstadt

3 Ø Ø +

Cluster 3

Der Anteil an Migranten sowie die SGB II-
Quote sind in diesem Cluster durch-
schnittlich. Der Anteil an über 60-
Jährigen ist hingegen 
überdurchschnittlich ausgeprägt.

10 Grumme
13 Altenbochum
17 Hordel
28 Höntrop
36 Bergen/Hiltrop
38 Harpen/Rosenberg
39 Kornharpen/Voede-Abzweig
48 Langendreer
63 Weitmar-Mitte
66 Dahlhausen

4 + Ø Ø

Cluster 4

Dieser Cluster liegt mit Blick auf den 
Migrantenanteil und dem Anteil an über 
60-Jährigen im Bochumer Durchschnitt. 
Die SGB II-Quote ist jedoch 
überdurchschnittlich hoch. 

18 Hofstede
19 Riemke
24 Günnigfeld
25 Wattenscheid-Mitte
26 Leithe
27 Westenfeld
37 Gerthe
46 Laer
47 Werne
49 Langendreer - Alter Bahnhof

5 ++ ++ --

Cluster 5
 
In diesem Cluster liegen der Anteil der 
Personen mit Migrationshintergrund 
sowie die SGB II-Quote deutlich über 
dem Bochumer Durchschnitt. Der Anteil 
der über 60-Jährigen liegt hingegen 
deutlich unter dem Durchschnitt.

11 Gleisdreieck
15 Kruppwerke
16 Hamme
55 Querenburg
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Cluster 1 hat sich hinsichtlich seiner grundlegenden Struktur kaum verändert: Der 

Anteil der über 60-Jährigen liegt deutlich über dem Durchschnitt, der Anteil an Men-

schen mit Migrationshintergrund und die SGB II-Quote liegen deutlich unter dem 

Durchschnitt. Allerdings haben die Veränderungen in den Ausgangsdaten zur Folge, 

dass sich nun weniger Ortsteile im Cluster 1 befinden als noch im Sozialbericht 2015: 

Die Ortsteile Grumme und Altenbochum befinden sich nun im Cluster 3. 

 

Cluster 2 ist in allen drei Merkmalsbeschreibungen unterdurchschnittlich ausgeprägt. 

In diesem Cluster befindet sich mit Südinnenstadt nur ein einziger Ortsteil. 

 

Cluster 3 ist ein eher durchschnittlicher Cluster bzw. ein Cluster, der Ortsteile enthält, 

die weniger gut den anderen Clustern zugeordnet werden können. Dieser entspre-

chend relativ heterogene Cluster zeichnet sich durch eine insgesamt durchschnittli-

che SGB II-Quote und einem durchschnittlichen Anteil an Menschen mit Migrations-

hintergrund aus. Der Anteil über 60-Jähriger ist in diesem Cluster überdurchschnitt-

lich. In den Ortsteilen Grumme und Altenbochum ist die SGB II-Quote jedoch unter-

durchschnittlich ausgeprägt (in Grumme sogar deutlich unterdurchschnittlich), was 

der grundsätzlichen Ausrichtung des Clusters widerspricht. Gleiches gilt für Hordel, 

Bergen/Hiltrop und Dahlhausen, wo der Anteil an Menschen mit Migrationshinter-

grund auch eher unterdurchschnittlich ist. Die beschriebenen Abweichungen sind 

aber nicht als signifikant zu bezeichnen, so dass die Qualität des Clusters nicht grund-

sätzlich in Frage zu stellen ist. 

 

Cluster 4 lässt sich mit einer überdurchschnittlichen SGB II-Quote, einem durch-

schnittlichen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund sowie einem durch-

schnittlichen Anteil über 60-Jähriger beschreiben. Auch dieser Cluster ist relativ he-

terogen. Erwähnenswert ist die SGB II-Quote, die sich in Riemke und Gerthe eher im 

städtischen Durchschnitt bewegt und der Anteil an Menschen mit Migrationshinter-

grund, der in den Ortsteilen Wattenscheid-Mitte und Langendreer-Alter Bahnhof über-

durchschnittlich, in Laer deutlich überdurchschnittlich ist. 

 

Cluster 5 enthält vier Ortsteile, die sich durch eine deutlich unterdurchschnittliche 

Ausprägung bei den über 60-Jährigen sowie deutlich überdurchschnittliche Anteile an 

Menschen mit Migrationshintergrund auszeichnen. Auch die SGB II-Quote liegt in die-

sem Cluster deutlich über dem Durchschnitt. Die Ausnahme bilden Querenburg und 

Hamme, wo die SGB II-Quote zwar nach wie vor über dem städtischen Durchschnitt 

liegt, jedoch nicht deutlich darüber. Mit Blick auf die vier Ortsteile in diesem Cluster 

empfiehlt sich eine Ergänzung um das Wanderungsvolumen, das in Hamme und 

Kruppwerke152 erhöht und in den Bereichen Querenburg und Gleisdreieck153 extrem 

                                                
152 Das Wanderungsvolumen lag hier bei jeweils mehr als 228 Zu- und Fortzügen je 1.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner. In beiden Ortsteilen gab es mehr Fort- als Zuzüge. 
153 Hier lag das Wanderungsvolumen jeweils über 328. In Querenburg gab es deutlich, in Gleisdreieck 
geringfügig mehr Fort- als Zuzüge. 

Beschreibung der 
Cluster 
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hoch ist. Bei möglichen aufbauenden Planungen ist dies zu berücksichtigen, da mit 

einem hohen Wanderungsvolumen Schwierigkeiten, wie weniger stabile Nachbar-

schaftsstrukturen, verbunden sein können. 
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6 Schwerpunktthema Armut 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

6.1 Einleitung 

- Armut wird in diesem Bericht aus dem Blickwinkel der relativen Einkom-

mensarmut betrachtet. 

- Die Armutsschwelle lag im Jahr 2017 bei einem Einpersonenhaushalt bei 

968 Euro im Monat; bei Haushalten mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern lag 

die Armutsschwelle bei 2.034 Euro im Monat. 

- Gemessen an der NRW-Bevölkerung lag der Anteil armutsgefährdeter Per-

sonen bei gut 17 %. 

6.2 Armut im erwerbsfähigen Alter 

- Am 31.12.2017 erhielten in Bochum 33.311 Personen (knapp 14 %) im er-

werbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahren Grundsicherungsleistungen 

nach dem SGB II.  

- Der Anteil der Männer im SGB II-Leistungsbezug unterscheidet sich auf 

Ortsteilebene kaum von dem der Frauen. 

- Der Anteil der ausländischen SGB II-Leistungsbeziehenden im erwerbsfä-

higen Alter lag hingegen durchgehend etwa zwei- bis viermal, in der Spitze 

sogar sechsmal höher als der Anteil der deutschen Leistungsbeziehenden.  

6.3 Kinderarmut 

- Mit 12.489 Kindern und Jugendlichen waren Ende des Jahres 2017 weit 

mehr als ein Viertel aller unter 15-Jährigen in Bochum (über 28 %) auf So-

zialgeld nach dem SGB II angewiesen. 

- Das allgemein erhöhte Risiko von kinderreichen Haushalten (mit drei Kin-

dern und mehr) und von Haushalten Alleinerziehender, auf SGB II-Leistun-

gen angewiesen zu sein, spiegeln auch die Bochumer Zahlen wider. 

- Über 45 % aller kinderreichen Haushalte und gut 46 % aller Haushalte Al-

leinerziehender gehörten in Bochum im Jahr 2017 zu den SGB II-Bedarfs-

gemeinschaften. 

- Im Jahr 2017 wurden gut 32.000 Anträge im Rahmen des Bildungs- und 

Teilhabepakets bewilligt; zum größten Teil handelte es sich hier um Anträge 

zu Klassenfahrten. 

6.4 Altersarmut 

- Im Zeitraum von 2005 bis 2017 stieg die Armutsgefährdungsquote von 

Frauen im Alter von 65 Jahren und mehr von knapp 12 % auf gut 16 %, 

die Quote von gleichaltrigen Männern von knapp 8 % auf gut 12 %. 

- Auch die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der 

Grundsicherung im Alter ist in den vergangenen Jahren gestiegen: von 

3,1 % im Jahr 2006 auf 4,3 % im Jahr 2017. 
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- Ehemalige Arbeiterinnen und Arbeiter weisen die geringsten Altersbezüge 

auf, die der Arbeiterinnen sind mit 890 Euro sogar so gering, dass sie mit 

diesem Betrag unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle liegen. 

6.5 Überschuldung  

- Seit Jahren ist eine Zunahme an überschuldeten Personen in Deutschland 

zu beobachten. Im Jahr 2017 ist die Zahl der überschuldeten Bürger um 

0,9 % auf 6,91 Millionen gestiegen, die Überschuldungsquote lag bei 

10,04 %. 

- Im Jahr 2017 waren 38.940 Menschen in Bochum überschuldet. Das ent-

spricht einer Schuldnerquote von 12,46 %. 

- Bochum ist die einzige Stadt im Ruhrgebiet, in der 2017 sowohl die 

Schuldnerzahl (- 48) als auch die Schuldnerquote (- 0,10 Prozentpunkte) 

im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. 

6.6 Wohnungs- und Obdachlosigkeit 

- In städtischen Obdachlosenunterkünften waren im Jahr 2017 129 Personen 

untergebracht. Es überwiegt der Anteil von untergebrachten obdachlosen 

Männern mit 59 %. 

- In der Übernachtungsstelle der Inneren Mission – Diakonisches Werk Bo-

chum e. V. übernachteten in den vergangenen drei Jahren rund 51 Perso-

nen pro Monat. Auch hier überwiegt mit knapp 88 % der Anteil an Männern. 

- Die Gesamtzahl der Männer, die die stationären Hilfen im Christophorus-

haus der Caritas genutzt haben, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. 

Im Jahr 2017 lag sie bei 59. 

6.7 Armut und Gesundheit 

- Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialer Lage ist in wissen-

schaftlichen Studien vielfach beschrieben worden. 

- Bochum gehört zu den nordrhein-westfälischen Kommunen mit mittlerer so-

zioökonomischer Benachteiligung. 

- Die mittlere Lebenserwartung ist in nordrhein-westfälischen Kommunen 

mit stärkerer sozioökonomischer Benachteiligung niedriger. 

- Die Sterblichkeit insgesamt sowie wegen Kreislauf- und Atemwegserkran-

kungen und bösartiger Neubildungen ist in diesen Kommunen erhöht. 

- In Kommunen mit einer stärkeren sozioökonomischen Benachteiligung ist 

der Anteil der Raucherinnen und Raucher an der Bevölkerung höher. 

 

 

Das Schwerpunktkapitel Armut benennt zuerst die Definition von Armut und be-

schreibt die Aspekte Armutsgefährdung, materielle Entbehrungen und Armutsquoten. 

Ergänzend dazu erfolgt auch ein kurzer Ausblick auf den Gegenpol Reichtum. 

 

Daran anschließend wird das Thema Armut für Menschen in verschiedenen Lebens-

lagen beleuchtet, insbesondere Armut bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter, bei 

Kindern sowie alten und älteren Menschen. Auch die Probleme von Überschuldung, 
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Wohnungs- und Obdachlosigkeit sowie Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit 

stehen im Fokus der Berichterstattung. 

6.1 Einleitung 

6.1.1 Definition Armut 

Die Frage, wie Armut zu definieren ist, kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrach-

tet werden und wird in unterschiedlichen Gesellschaften auch unterschiedlich beant-

wortet. Der Inhalt variiert auch je nach historischem, kulturellem, sozialem und politi-

schem Kontext. 

In der Armutsforschung gibt es daher auch verschiedene Konzepte zur Armut; be-

leuchtet werden dabei sowohl die absolute als auch die relative Armut.  

 

Absolute Armut, die heute weniger in Industriestaaten, sondern vorrangig in Entwick-

lungsländern zu finden ist (Abb. 101), bedeutet Leben am äußersten Rand der Ge-

sellschaft. Die absolute Armutsgrenze ist bestimmt als Einkommensniveau, unter 

dem sich die Menschen eine erforderliche Ernährung, Kleidung, Wohnung und eine 

medizinische Grundversorgung nicht mehr leisten können, also die Befriedigung der 

Grundbedürfnisse nicht gesichert ist. Die Weltbank sieht Menschen, die weniger als 

1,90 US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben, als absolut arm an.154 Bei diesem An-

satz wird die Kaufkraft des US-Dollars in lokale Kaufkraft umgerechnet. Das heißt, 

dass extrem arme Menschen nicht in der Lage sind, sich täglich die Menge an Gütern 

zu kaufen, die in den USA 1,90 Dollar kosten würden. Dabei wird die 1,90-Dollar-

Grenze als finanzielles Minimum angesehen, das eine Person zum Überleben 

braucht. 

Absolut arme Menschen leiden unter schwerwiegenden Entbehrungen und müssen 

permanent um ihr Überleben kämpfen. Absolute Armut ist somit lebensbedrohend. 

 

Relative Armut beschreibt Armut im Verhältnis zum jeweiligen Umfeld eines Men-

schen. Nach der Definition der relativen Einkommensarmut gelten Personen als ar-

mutsbedroht, die nur über einen bestimmten Prozentsatz des jeweiligen gesellschaft-

lichen Durchschnittseinkommens verfügen – unter der Annahme, dass bei einem sol-

chen begrenzten Einkommen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nur mit Ein-

schränkungen möglich ist.155 Relative Armut wird also hier als ein (relativer) Mangel 

an Einkommen verstanden. 

 

 
  

                                                
154 vgl. World Bank Group (2016): Poverty and shared prosperity 2016: Taking on inequality. Washing-
ton, S.24. Online verfügbar: https://openknowledge.world-
bank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf [Stand: 10.09.2018] 
155 vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (2007): Wochenbericht 12/2007. Armut in 
Deutschland verfestigt sich. Online verfügbar: http://www.diw.de/documents/publikatio-
nen/73/diw_01.c.55832.de/07-12-1.pdf [Stand: 20.08.2015] 

Armutsbegriff 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ern%C3%A4hrung
https://de.wikipedia.org/wiki/PPP-US-Dollar
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Abb. 101: Menschen in absoluter Armut 2015 
Anteil der Menschen, die weniger als 1,90 Dollar/Tag zum Leben besitzen in Prozent an der 
jeweiligen Bezugsbevölkerung 
Weltweit 

 
Quelle: World Bank Group (2015): Ending extreme poverty and sharing prosperity: progress and policies. 
Online verfügbar: http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/ publicdoc/2015/10/109701443800596288/ 
PRN03-Oct2015-TwinGoals.pdf [19.10.2018]. 
 

Der umfassende Armutsbegriff betrachtet über mangelndes Einkommen hinaus auch 

noch den Zugang zu sozialen Komponenten, etwa den diskriminierungsfreien Zugang 

zu Nahrung, zu sauberem Trinkwasser, zu menschenwürdigen Unterkünften, zu Ge-

sundheit, Bildung und Erwerbsarbeit. Armut im umfassenden Sinne ist daher als gra-

vierender Mangel an gleichberechtigten Teilhabechancen am gesellschaftlichen Le-

ben zu begreifen, der die gesamte Lebenssituation der betroffenen Menschen beein-

flusst. Dabei hat das verfügbare Einkommen einen wesentlichen Einfluss auf den Zu-

gang zu Lebenschancen und Lebensperspektiven. Finanzielle Armut kann daher als 

wichtiger Indikator auch für Armut im umfassenden Sinn betrachtet werden.156 

Armut, vor allem absolute Armut, ist vor allem ein Phänomen der Entwicklungsländer, 

aber Armut breitet sich auch zunehmend in den westlichen Industriegesellschaften 

aus. In einer globalisierten Welt vergrößert sich die Kluft zwischen Arm und Reich 

zusehends, die Grenze dazwischen verwischt immer mehr. Sie verläuft heutzutage 

nicht nur zwischen den wohlhabenden Ländern und den sogenannten Dritte-Welt-

Ländern, sondern zunehmend quer durch diese Länder hindurch: In vielen Entwick-

lungsländern formiert sich eine reiche Oberschicht, und in zahlreichen Industrienatio-

nen, darunter auch Deutschland, entsteht eine neue Armut oder zumindest eine Ar-

mutsgefährdung. 

 

                                                
156 vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2012): Sozial-
bericht 2012. Düsseldorf, S. 69-96. 
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Der Armutsbegriff in Deutschland und der EU lehnt sich an das Konzept der relativen 

Einkommensarmut an. Die Europäische Kommission bezeichnet Personen oder 

Gruppen dann als arm, wenn sie über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) 

Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mit-

gliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum besteht.157  

Als einkommensarm in Deutschland gilt, wer über weniger als 60 % des Medians des 

sogenannten Nettoäquivalenzeinkommens der Bevölkerung verfügt, also den durch-

schnittlichen Lebensstandard deutlich unterschreitet. 

Das Nettoäquivalenzeinkommen ergibt sich aus dem Nettogesamteinkommen eines 

Haushalts sowie der Anzahl und dem Alter der von diesem Einkommen lebenden 

Personen. Dabei sind jedoch die Einkommen von Personen, die in unterschiedlich 

großen Haushalten leben, nicht miteinander vergleichbar, da z. B. in größeren Haus-

halten in der Regel Einspareffekte – so durch die gemeinsame Nutzung von Haus-

haltsgeräten u. ä. – auftreten. Deshalb werden die Nettoeinkommen eines Haushalts 

mithilfe einer von der OECD entwickelten Skala158 gewichtet, damit die Lebensstan-

dards unabhängig von der Haushaltsgröße und der Zusammensetzung vergleichbar 

werden.159  

 

Ein durchschnittlicher, angemessener Lebensstandard der Haushalte wird nach 

Übereinkunft der EU durch den Besitz von allgemein gebräuchlichen Gütern und Ak-

tivitäten gekennzeichnet. Bei einkommensarmen Haushalten kann eine Mangelsitua-

tion entstehen. Von materiellen Entbehrungen betroffen sind nach der EU-Definition 

alle Personen aus Haushalten, in denen mindestens drei der folgenden Mangelsitua-

tionen bestehen. Treffen mindestens vier Mangelsituationen zu, liegen erhebliche ma-

terielle Entbehrungen vor.160  

Zu den Mangelsituationen gehören:  

- Zahlungsrückstände bei Rechnungen für Versorgungsleistungen (Strom, Gas, 

Wasser), bei der Miete oder bei Zinsen/Tilgungen von Hypotheken oder Kon-

sumentenkrediten in den vergangenen zwölf Monaten  

- finanzielles Problem, die Wohnung angemessen heizen zu können  

- Problem, unerwartete Ausgaben in einer bestimmten Höhe (2014: mindestens 

980 Euro) aus eigenen Finanzmitteln zu bestreiten  

- finanzielles Problem, jeden zweiten Tag eine hochwertige Mahlzeit einneh-

men zu können  

                                                
157 vgl. Europäischer Rat (1985): Beschluss des Rates vom 19. Dezember 1984 über gezielte Maßnah-
men zur Bekämpfung der Armut auf Gemeinschaftsebene. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Nr. L 2/24 vom 3.1.85. 
158 siehe Glossar 
159 vgl. Statistisches Bundesamt (2018d): Lebensbedingungen, Armutsgefährdung. Einkommensvertei-
lung (Nettoäquivalenzeinkommen) in Deutschland. Online verfügbar: https://www.destatis.de/DE/Zah-
lenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/LebensbedingungenArmutsgefa-
ehrdung/Tabellen/Einkommensverteilung_SILC.html [Stand: 23.10.2018] 
160 vgl. Kott, K.; Kuchler, B. (2016): Armutsgefährdung und materielle Entbehrung, In: Statistisches Bun-
desamt (Hrsg.): Datenreport 2016. Bonn  

Materielle Ent-
behrungen 
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- finanzielles Problem, jährlich mindestens eine Woche Urlaub woanders als zu 

Hause zu verbringen  

- Fehlen eines Personenkraftwagens im Haushalt aus finanziellen Gründen 

- Fehlen einer Waschmaschine im Haushalt aus finanziellen Gründen  

- Fehlen eines Farbfernsehgeräts im Haushalt aus finanziellen Gründen  

- Fehlen eines Telefons im Haushalt aus finanziellen Gründen 161 

 

Im Jahr 2014 waren mehr als 12 % der nordrhein-westfälischen Bevölkerung von ma-

teriellen Entbehrungen betroffen; bei jeder zwanzigsten Person (knapp 5 %) in NRW 

lagen sogar erhebliche materielle Entbehrungen vor. Zum Vergleich: Im gesamten 

Bundesgebiet lag der Anteil auf einem ähnlichen Niveau.162  

6.1.2 Armutsgefährdungsschwelle und Armutsgefährdungsquoten 

Im Jahr 2017 galten in Nordrhein-Westfalen alle Einpersonenhaushalte als armuts-

gefährdet, die über ein Einkommen unterhalb von 968 Euro im Monat verfügten, bei 

Haushalten mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern lag die entsprechende Armuts-

schwelle bei 2.034 Euro.163  

 

Gemessen an der NRW-Bevölkerung lag der Anteil der armutsgefährdeten Personen 

bei gut 17 % (Abb. 102). Damit waren rund 3 Millionen Menschen von sozialer Aus-

grenzung bedroht. 

Die Höhe der entsprechenden Eurobeträge, die eine Armutsgefährdung signalisieren, 

ist in jedem Bundesland etwas anders, weil sich auch die jeweiligen mittleren Einkom-

men der Bevölkerung in den Bundesländern unterscheiden.  
 
 
  

                                                
161 vgl. IT.NRW (2018): Statistik kompakt 07/2017. Wer muss worauf verzichten? Verbreitung materieller 
Entbehrungen in Nordrhein-Westfalen. Online verfügbar: https://webshop.it.nrw.de/de-
tails.php?id=21036 [Stand: 23.10.2018] 
162 Statistisches Bundesamt 2015 
163 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018): Armut und soziale Ausgrenzung. Armuts-
gefährdungsschwelle. Online verfügbar: http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/A2armutsgefa-
ehrdungsschwellen.html [Stand: 23.10.2018] 

Armutsgefähr-
dungsschwelle 

Armutsgefähr-
dungsquote 
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Abb. 102: Armutsgefährdungsquote (Landesmedian) nach soziodemografischen Merk-
malen 2017  
Anteil in Prozent an der jeweiligen Bezugsbevölkerung 
NRW 

 
* Nichterwerbspersonen: Personen, die weder als Erwerbstätige noch Erwerbslose gelten, weil sie schul-
pflichtig sind oder arbeits- bzw. berufsunfähig. 
** Qualifikationsniveau: entsprechend der nationalen Klassifikation des Bildungswesens (ISCED), siehe 
Glossar 
Quelle: IT.NRW, Ergebnisse des Mikrozensus 
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Betrachtet man die Armutsgefährdungsquoten nach soziodemografischen Merkma-

len, werden deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen sichtbar. So 

sind beispielsweise Personen unter 25 Jahren häufiger als ältere Menschen armuts-

gefährdet. Bei Einpersonenhaushalten (26,2 %) und bei Haushalten von Alleinerzie-

henden (43,9 %) fällt die Armutsgefährdungsquote deutlich höher aus als bei Mehr-

personen-Haushalten ohne Kinder (8,5 % bzw. 11,2 %). Beim Bildungsniveau zeigt 

sich: Je niedriger der Bildungsabschluss ist, desto höher ist die Armutsgefährdung. 

Ebenso sind Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit deutlich stärker armuts-

gefährdet (40,6 %) als Haushalte von Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit 

(13,7 %). Eklatant höher ist die Armutsgefährdungsquote von Erwerbslosen (57,8 %) 

gegenüber Erwerbstätigen (8,0 %). 

 
Abb. 103: Armutsgefährdungsquoten gemessen am Landesmedian 2008 – 2017  
Anteil in Prozent an der jeweiligen Gesamtbevölkerung 
Raumordnungsregionen NRW 

 
Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW, Stand: Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergeb-
nissen des Zensus 2011. 
 

Bei 20,8 % der Bevölkerung in der Raumordnungsregion164 Bochum/Hagen lag das 

Einkommen im Jahr 2017 unter der Armutsgefährdungsschwelle von 968 Euro. Ge-

genüber der nordrhein-westfälischen Gesamtquote (17,2 %) und der Quote anderer 

Kommunen und Regionen in NRW (13,7 % - 22,4 %) ist die Armutsgefährdungsquote 

in der Raumordnungsregion Bochum/Hagen dem deutlich höheren Bereich zuzuord-

nen.  

In allen Raumordnungsregionen Nordrhein-Westfalens waren im Zeitverlauf 2008 – 

2017 Schwankungen zu erkennen; in der Regel stiegen die Quoten an. Für Bo-

chum/Hagen ist die Armutsgefährdungsquote von 16,9 % im Jahr 2008 auf 20,8 % im 

Jahr 2017 fast durchgängig angestiegen.  

                                                
164 siehe Glossar 
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6.1.3 Reichtum – Einkommen und Vermögen 

Im Folgenden wird versucht, sich des Themas Armut auch durch Beschreibung des 

entgegengesetzten Randbereichs der Verteilung von Einkommen und Vermögen, 

also des Reichtums, anzunähern.  

Reichtum bezeichnet einen Überfluss an geistigen oder gegenständlichen Werten.  

Eine genaue Definition von Reichtum hängt stark von gesellschaftlichen Vorstellun-

gen und Faktoren ab und ist empirisch nur schwer zu erfassen. Diesem Bericht wird 

parallel zum schon beschriebenen Konzept der relativen Einkommensarmut auch das 

in Deutschland und der EU gebräuchliche Konzept des relativen Einkommensreich-

tums zugrunde gelegt.  

 

In der westlichen Armuts- und Reichtumsberichterstattung werden Personen dann als 

einkommensreich bezeichnet, wenn sie über mehr als 200 % des Medians des Net-

toäquivalenzeinkommens verfügen. Relativer Einkommensreichtum beschreibt somit 

ein deutliches Überschreiten des durchschnittlichen Lebensstandards.  

Aufgrund der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik in Nordrhein-Westfalen, die als 

Datengrundlage dient, ergibt sich eine Reichtumsschwelle bei einem jährlichen Brut-

toeinkommen von 42.942 Euro im Jahr 2010. Insgesamt 590.890 Steuerfälle (7,1 %) 

erreichten NRW-weit im Steuerjahr 2010 diesen Wert.165 

Würde man eine höher definierte Reichtumsschwelle von 500 % des arithmetischen 

Mittels der Äquivalenzeinkommen zugrunde legen (107.355 Euro), würden dies 

56.529 Steuerfälle (0,7 %) erfüllen. Die „Top 1.000“-Steuerfälle in NRW bezogen im 

Steuerjahr 2010 mindestens ein Äquivalenzeinkommen von 1,32 Millionen Euro.166 

 

Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Nordrhein-Westfalen lag im Jahr 2016 bei 

21.614 Euro, dies entspricht fast dem mittleren Einkommens-Äquivalenzbereich in 

Deutschland. Das durchschnittliche Einkommen der Bochumerinnen und Bochumer 

lag bei 19.620 Euro und bewegt sich damit unterhalb des mittleren Äquivalenzbe-

reichs. 

 

Zur Ermittlung der Vermögenssituation von privaten Haushalten als weiterer Kenn-

zahl zur Beschreibung von Reichtum kann in Deutschland ausschließlich auf die „Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe“ (EVS) zurückgegriffen werden. Die EVS wird 

seit 1962/63 in der Bundesrepublik Deutschland als fester Bestandteil der amtlichen 

Statistik alle fünf Jahre als freiwillige Haushaltserhebung vom Statistischen Bundes-

amt und den Statistischen Landesämtern durchgeführt. Sie liefert u. a. statistische 

Informationen über die Ausstattung der deutschen Privathaushalte mit Gebrauchsgü-

tern, Informationen über die Einkommens-, Vermögens- und Schuldensituation sowie 

über die Konsumausgaben privater Haushalte.  

                                                
165 Aktuellere Steuerstatistiken sind öffentlich nicht verfügbar. 
166 vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalens (2016): Sozi-
albericht NRW 2016. Armuts- und Reichtumsbericht. Analysen-Maßnahmen-Ergebnisse. Düsseldorf. 

Reichtum 

Einkommens-
reichtum 

Vermögensreich-
tum 

https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Bundesamt
https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Bundesamt
https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Landesamt
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/Glossar/PrivateKonsumausgaben.html;jsessionid=108DF7A516C3CF72061125E8A273393C.InternetLive2?view=getColorboxEntry
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Einbezogen werden dabei ausgesuchte Haushalte aller sozialen Gruppierungen, so 

dass durch die EVS ein repräsentatives Bild der Lebenssituation nahezu der Gesamt-

bevölkerung in Deutschland zu zeichnen versucht wird.167 Bei der Auswertung der 

Ergebnisse muss allerdings berücksichtigt werden, dass es sich dabei nur um eine 

Teilerfassung von 0,2 % (etwa 60.000) aller deutschen Haushalte handelt, die weder 

das Gesamtvermögen noch Ungleichheiten in der Vermögensverteilung vollständig 

erfasst. Ferner liefert die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe keine Angaben für 

Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 18.000 Euro und 

mehr, da diese in der Regel nicht in so ausreichender Zahl an der Erhebung teilneh-

men, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden kön-

nen. 

Die Datenlage erlaubt somit nur einen begrenzten Blick auf die Vermögensverteilung 

in Deutschland und den Bundesländern. Es wird hier also eher der gehobene Wohl-

stand erfasst als Reichtum im Sinne von Spitzenvermögen bzw. Spitzeneinkommen. 

 
Tab. 43: Durchschnittliches Pro-Kopf-Vermögen* 2003 und 2013 in Dezilen168 
NRW 

 
* Pro-Kopf-Vermögen auf Basis des Nettogesamtvermögens, wobei negative Vermögen auf Null gesetzt 
wurden 
1 Werte ab 100 Euro gerundet, Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
Quelle: Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalens (2016): Sozi-
albericht NRW 2016. Armuts- und Reichtumsbericht. Analysen-Maßnahmen-Ergebnisse. Düsseldorf. 
 
Das durch die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ermittelte durchschnittliche 

Nettogesamtvermögen der privaten Haushalte, welches sich aus dem Geldvermögen 

einschließlich der Versicherungsguthaben und dem Immobilienvermögen (Haus- und 

Grundbesitz) zusammensetzt, lag im Jahr 2013 (dem Jahr der letzten Erhebung) in 

                                                
167 vgl. Statistisches Bundesamt (2018c): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Online ver-
fügbar: destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/Me-
thoden/Einkommens_Verbrauchsstichprobe.html [Stand: 23.10.2018] 
168 Definition Wikipedia: Ein empirisches Quantil ist ein Begriff aus der Statistik und eine Kennzahl aus 
einer Stichprobe. Zu den Quantilen gehören Terzile, Quintile, Dezile und die Perzentile. Durch Dezile 
(lateinisch „Zehntelwerte“) wird die Menge der verteilten Werte in 10 umfangsgleiche Teile zerlegt. 

2003 2013
Veränderung 2013
gegenüber 2003

Prozent
1. 0 0 +0
2. 200                     23                       –86,6
3. 2.200                  1.300                  –42,4
4. 6.700                  5.500                  –17,8
5. 14.200                14.100                –1,0
6. 26.800                28.200                +5,1
7. 43.600                47.000                +7,8
8. 66.100                72.900                +10,3
9. 105.100              117.700              +12,0

10. 265.400              288.400              +8,7
Insgesamt 53.000                57.500                +8,5

Dezil

Euro1
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Nordrhein-Westfalen bei 115.800 Euro pro Haushalt und damit um 3,9 % höher als 

im Jahr 2003.169 

Heruntergerechnet auf ein Pro-Kopf-Vermögen betrug dieses im Jahr 2013 in NRW 

durchschnittlich 57.500 Euro und war damit 8,5 % höher als im Jahr 2003 (53.000 

Euro). 

 

Die Ungleichheit der Vermögensverteilung ist von 2003 bis 2013 erkennbar weiter 

gestiegen. Der Zeitvergleich in der Tab. 43 zeigt, dass die durchschnittlichen Vermö-

gen vom 2. bis zum 5. Dezil zum Teil deutlich gesunken sind. Ab dem 6. Dezil ist ein 

Zuwachs der Vermögenswerte zu erkennen. 

Im unteren 1. Dezil lagen sowohl 2003 als auch 2013 keinerlei Vermögenswerte vor. 

Damit handelt es sich hier um „vermögenslose“ Haushalte. Diese verfügen über kei-
nerlei finanzielle Reserven, um Anschaffungen oder besondere Belastungen außer 

der Reihe bezahlen zu können. Dies betrifft fast 19 % der nordrhein-westfälischen 

Bevölkerung in Privathaushalten (gut 3,3 Mio. Menschen); weitere 7 % (gut 1,2 Mio. 

Menschen) verfügen nur über sehr geringe Vermögenswerte von weniger als 1.600 

Euro.170 

 

Zurückzuführen sind die Vermögenswerte neben Erbschaften und Schenkungen in 

der Regel auf die jeweiligen Einkommenshöhen: Menschen mit hohem Einkommen 

können leichter Teile ihres Einkommens sparen und damit Vermögen bilden, Men-

schen mit niedrigem Einkommen haben diese Möglichkeit weniger oder gar nicht. 

Hohe Vermögen wiederum erzeugen weiteres Einkommen in Form von Zinsen, Divi-

denden, Mieteinnahmen u. ä. 

 

Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Vermögen wird vor allem auch an 

den beiden Polen der Einkommensverteilung sichtbar: Knapp die Hälfte der Perso-

nen, die zum oberen Einkommensquintil zählen, waren 2013 auch dem oberen Ver-

mögensquintil zuzuordnen, während die Hälfte derjenigen Personen, die zum unteren 

Einkommensquintil zählen, auch zum untersten Vermögensquintil zählt.171 

Beim Zusammentreffen eines hohen Einkommens mit einem hohen Vermögen ist von 

einer dauerhaft gehobenen Position der jeweiligen Person auszugehen, die durch die 

damit verbundene Sicherheit als qualitatives Merkmal von Reichtum gilt. 

Im Jahr 2013 waren laut der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe insgesamt 

3,0 % der deutschen Bevölkerung sowohl einkommensreich als auch vermögens-

reich.172 

 

 

                                                
169 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalens (2016): Sozialbe-
richt NRW 2016. Armuts- und Reichtumsbericht. Analysen-Maßnahmen-Ergebnisse. Düsseldorf. 
170 vgl. ebd. 
171 vgl. ebd. 
172 vgl. ebd. 
 

Zusammenhang 
zwischen Ein-
kommen und 
Vermögen  
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Eine statistische Messung von Reichtum erfolgt aufgrund des Zusammenhangs von 

Einkommen und Vermögen durch eine Reichtumsquote auf der Basis ausschließlich 

des Einkommens. Die Reichtumsquote bildet somit denjenigen Anteil von Personen 

an der Gesamtbevölkerung ab, deren Einkommen mehr als 200 % des mittleren Net-

toäquivalenzeinkommens beträgt.  
 

Abb. 104: Entwicklung des relativen Einkommensreichtums 2005 - 2017 
Anteil in Prozent von Personen mit einem Äquivalenzeinkommen oberhalb der 200 %-Reich-
tumsgrenze (Bundesmedian) 
Deutschland, West- und Ostdeutschland 

 
Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW, Stand: Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergeb-
nissen des Zensus 2011. Durch Effekte der Umstellung auf eine neue Stichprobe im Berichtsjahr 2016 
sowie durch Sondereffekte im Kontext der Bevölkerungsentwicklung ist die Vergleichbarkeit der Mikro-
zensusergebnisse ab dem Berichtsjahr 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt. 
 

Der Anteil von Personen mit einem Nettoeinkommen oberhalb der 200 %-Reichtums-

grenze hat seit 2005 in Gesamtdeutschland leicht zugenommen. Zwischen den Jah-

ren 2005 und 2009 hatten sich die Werte fast ohne Veränderung auf 7,7 % bis 7,8 % 

belaufen; ab dem Jahr 2010 war eine Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte zu verzeich-

nen. Seitdem liegt die Reichtumsquote konstant bei gut 8 %. 

 

Die Reichtumsquote in NRW (Daten für Bochum stehen hierzu nicht zur Verfügung) 

ist ebenso wie die bundesweite Quote fast kontinuierlich gestiegen; vom Jahr 2016 

auf das Jahr 2017 ist sie allerdings leicht gesunken. Sie betrug 8 % im Jahr 2005, 

8,9 % im Jahr 2016, und im Jahr 2017 lag die Reichtumsquote in NRW bei 8,7 % 

(Landesmedian).173  

 

                                                
173 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018): Armut und soziale Ausgrenzung. Einkom-
mensreichtumsquote. Online verfügbar: http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/A4einkommens-
verteilung.html [Stand: 23.10.2018]  
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Das bedeutet, dass knapp 9 von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern die Reich-

tumsschwelle eines jährlichen Nettoeinkommens von 42.942 Euro überschritten ha-

ben und damit zu den wohlhabenden Personen zählen. Sie gehören damit zu denje-

nigen Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen Basis ein überdurchschnittlich großes 

Potenzial an Handlungsmöglichkeiten und sozialen Teilhabechancen besitzen und 

ein selbstbestimmtes Leben nach eigenen Wünschen führen können.  

6.1.4 Mindestsicherung 

Im Gegensatz zu reichen Menschen – und auch zu einem größeren Teil der eher 

mittleren Schicht zwischen den Polen „Reich“ und „Arm“ (rund drei Viertel der Bevöl-
kerung) – steht armutsgefährdeten oder armen Menschen mit einem Einkommen von 

weniger als 60 % des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens der Bevölkerung (das 

bedeutet für Einpersonenhaushalte weniger als 968 Euro im Monat bzw. weniger als 

11.616 Euro im Jahr)174 nicht so viel Potenzial zur Verfügung, um ihre Fähigkeiten 

und Wünsche zu realisieren. Ihr Zugang zu Gütern wie beispielsweise Bildungsange-

bote, Gesundheitsleistungen, Wohn- oder Freizeitmöglichkeiten ist aufgrund ihres ge-

ringen Einkommens eingeschränkt, ihre Verwirklichungs- und sozialen Teilhabechan-

cen sind begrenzt. Die Armutsgefährdung betrifft in Nordrhein-Westfalen wie schon 

beschrieben gut 17 von 100 Personen und in Bochum fast 21 von 100 Personen. 

 

Um Menschen in prekären Lebenslagen ohne Vermögen und Einkommen ein Leben 

zu ermöglichen, das ihrer Würde entspricht, gewährleistet der Staat durch ein System 

finanzieller Hilfeleistungen eine Mindestsicherung für alle hilfebedürftigen Personen. 

Zur Mindestsicherung gehören die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem So-

zialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und die Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch 

Zwölftes Buch (SGB XII), die als Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrich-

tungen und als Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dienen; des Wei-

teren fallen die Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unter die 

Mindestsicherung, die das physische und soziokulturelle Existenzminimum sicher-

stellen sollen. 

 

Die Leistungswerte des soziokulturellen Existenzminimums richten sich nach statis-

tisch erhobenen Ergebnissen, die ein Einpersonenhaushalt aus dem ärmsten Fünftel 

der deutschen Haushalte im Monat für Nahrung, Getränke, Freizeit und Kultur benö-

tigt. Aufgrund des Lohnabstandsgebots, welches vorschreibt, dass die Leistungen ei-

ner Grundabsicherung nicht höher sein dürfen als die Einnahmen von geringfügig 

Beschäftigten, werden von den statistisch ermittelten Werten noch Abschläge vorge-

nommen.  

 

 

                                                
174 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018): Armut und soziale Ausgrenzung. Armuts-
gefährdungsschwelle. Online verfügbar: http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/A2armutsgefa-
ehrdungsschwellen.html [Stand: 23.10.2018] 

Mindestsicherung 
in Deutschland 
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Mit Hilfe der Mindestsicherungsquote, ein zusammengefasster Indikator, lässt sich 

der prozentuale Anteil der Empfänger und Empfängerinnen von Mindestsicherungs-

leistungen an der Gesamtbevölkerung darstellen.  

Die Mindestsicherungsquote betrug zum 31.12.2017 in Nordrhein-Westfalen 11,7 %, 

für Bochum lag sie bei 14,7 %.175 Dabei handelte es sich um insgesamt 53.643 Bo-

chumer Bürgerinnen und Bürger, das waren 2 % weniger als noch im Jahr 2016. 

 

Die Höhe von Mindestsicherungsleistungen sind gesellschaftlich und politisch umstrit-

ten, denn diese Leistungen decken zwar das angestrebte soziokulturelle Existenzmi-

nimum annähernd ab – niemand muss in Deutschland hungern oder ohne Obdach 

leben, auch eine Teilhabe an der Gesellschaft ist in gewissen Grenzen möglich –, 

jedoch sind Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen tendenziell ar-

mutsgefährdet. So besteht beispielsweise für arbeitslose Menschen eine Armutsge-

fährdungsquote von 57,8 %; bei erwerbstätigen Menschen beträgt diese nur 8 %.176  

 

  

                                                
175 Bundesagentur für Arbeit, Ergebnisse der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende jeweils 
zum Berichtsmonat Dezember.  
176 siehe dazu auch Kapitel 6.1.2 

Mindestsiche-
rungsquote 
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6.2 Armut im erwerbsfähigen Alter 

Im Jahr 2017 bestritten sieben von zehn Erwachsenen (72 %) zwischen 18 und 64 

Jahren in Deutschland ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch ihre eigene Er-

werbstätigkeit. Laut der Ergebnisse des Mikrozensus waren das 37 Millionen Perso-

nen. Unterschiedlich hoch waren die Anteile bei Männern und Frauen: 78 % der Män-

ner und 66 % der Frauen in diesem Alter lebten überwiegend von ihrer Erwerbstätig-

keit.177 

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen für erwerbsfähige Menschen betrachtet, 

die sich bei gering entlohnter Beteiligung am Erwerbsleben bzw. bei Ausgrenzung 

vom Arbeitsmarkt durch Arbeitslosigkeit ergeben. 

 

Bereits seit mehreren Jahren hat sich der deutsche Arbeitsmarkt insgesamt positiv 

entwickelt. Die Anzahl der Erwerbstätigen erreichte im Jahr 2017 einen neuen 

Höchststand, und der Anteil der Bevölkerung, der sich am Erwerbsleben beteiligt, 

nimmt ständig zu.178 Neben dieser positiven Gesamttendenz gibt es am Arbeitsmarkt 

aber auch Entwicklungen, die differenzierter betrachtet werden müssen.  

 

Dies ist zum einen die Zunahme von atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also 

Teilzeitbeschäftigungen mit wenigen Arbeitsstunden, geringfügige und befristete Be-

schäftigungen, Zeitarbeitsverhältnisse und Niedriglohnbeschäftigungen. Diese haben 

in den letzten Jahren stetig zugenommen. Im Gegensatz zu Normalarbeitsverhält-

nissen, die darauf ausgerichtet sind, den Lebensunterhalt der Beschäftigten und ihrer 

Familien sicherzustellen, können atypische Beschäftigungsformen diesen Anspruch 

häufig nur bedingt erfüllen. 

Ebenfalls zugenommen haben prekäre Beschäftigungen. Darunter fallen Arbeitsver-

hältnisse mit niedrigen Löhnen bis hin zu Löhnen am oder unterhalb des Existenzmi-

nimums.179  

Prekäre Beschäftigungen müssen jedoch nicht zwingend gleichzeitig auch atypisch 

sein. Vielmehr weist eine Zunahme des Niedriglohnsektors seit Mitte der 1990er 

Jahre darauf hin, dass sogar manche Vollzeittätigkeiten inzwischen keine Garantie 

mehr für ein existenzsicherndes Erwerbseinkommen bieten, damit „prekär“ sind.  
 

Unter den Empfängerinnen und Empfängern von Arbeitslosengeld II nach dem Sozi-

algesetzbuch Zweites Buch (SGB II) befindet sich bundesweit eine große Anzahl von 

Personen, die einerseits regulär erwerbstätig sind, deren Arbeitsentgelt aber so nied-

rig ist, dass sie gleichzeitig einen Anspruch auf aufstockende SGB II-Grundsiche-

rungsleistungen haben.  

                                                
177 vgl. Statistisches Bundesamt (2018f): Pressemitteilung Nr. 264 vom 16.07.2018 
178 vgl. Ders. (2018e): Pressemitteilung Nr. 001 vom 02.01.2018 
179 vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2015): IABInfospezial Prekäre Beschäftigung. On-
line verfügbar: http://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?pkyDokSelect=27&show=Lit [Stand: 
10.07.2015] 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Methoden/Normalarbeitsverhaeltnis.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Methoden/Normalarbeitsverhaeltnis.html
http://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?pkyDokSelect=27&show=Lit
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Der Anteil der „Aufstockerinnen und Aufstocker“ an allen erwerbsfähigen SGB II-Leis-

tungsbeziehenden zwischen 15 bis unter 65 Jahre in Deutschland ist von gut 23 % 

im Jahr 2007 auf knapp 27 % im Jahr 2017 gestiegen. Die absolute Zahl der Betroffe-

nen mit knapp 1,2 Mio. weist in diesem Zeitraum nur leichte Schwankungen auf.180. 

 

Atypische und prekäre Beschäftigungen zeichnen sich häufig durch ein erhöhtes Ar-

mutsrisiko für die Beschäftigten und letztlich auch durch soziale Folgekosten für die 

Gesellschaft aus.181  

Dies ist noch weitaus stärker der Fall, wenn erwerbsfähige Menschen ihre Arbeitskraft 

nicht einsetzen können, sondern arbeitslos sind und Transferleistungen beziehen. 

 

Im Zentrum der nachfolgenden Betrachtungen zur Armut im erwerbsfähigen Alter ste-

hen daher neben den Armutsgefährdungsquoten die Grundsicherungsleistungen 

nach dem SGB II und dem SGB XII.  

 

SGB II-Daten sind – im Gegensatz zu den Armutsgefährdungsquoten – auch klein-

räumig für Bochum verfügbar. Es ist jedoch zu beachten, dass dabei nur ein bestimm-

ter Anteil der armutsgefährdeten Personen dargestellt werden kann. So gibt es bei-

spielsweise Familien mit einem Einkommen knapp über der SGB II-Anspruchsgrenze, 

die dennoch unter dem mittleren Nettoäquivalenzeinkommen liegen. Diese Familien 

werden von der SGB II-Quote nicht erfasst. Bei der Betrachtung dieser Quote als 

Indikator von Armut ist dies zu berücksichtigen.  

6.2.1 Armutsgefährdungsquoten von Personen zwischen 18 bis unter 65 
Jahren 

Armut bei Personen zwischen 18 bis unter 65 Jahren wird nachfolgend zunächst an-

hand der Armutsgefährdungsquote182 dargestellt. Eine Differenzierung nach demo-

grafischen Merkmalen ist jedoch nur auf Landesebene verfügbar, weshalb im Folgen-

den keine konkreten Aussagen für Bochum getroffen werden können. Es ist jedoch 

davon auszugehen, dass die Entwicklung der Quoten in Bochum ähnlich verlaufen ist 

wie in NRW.  

 
  

                                                
180 vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017): Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 
Nürnberg 
181 vgl. Statistisches Bundesamt (2018a): Atypische Beschäftigung in Abgrenzung vom Normalarbeits-
verhältnis. Online verfügbar: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Ar-
beitsmarkt/Methoden/AtypischeBeschaeftigung.html [Stand: 23.10.2018] 
182 Die Definition der Armutsgefährdungsquote findet sich in Kapitel 6.1. 
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Abb. 105: Armutsgefährdungsquote von Personen zwischen 18 bis unter 65 Jahren 
nach Altersgruppen 2005 – 2017  
Anteil in Prozent der jeweiligen Bezugsbevölkerung 
NRW 

 
Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW, Stand: Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergeb-
nissen des Zensus 2011. 
 

Werden die Armutsgefährdungsquoten der 18- bis unter 65-Jährigen in NRW nach 

einzelnen Altersgruppen betrachtet, so ist bei allen eine Steigerung zu beobachten. 

Am deutlichsten ausgeprägt ist der Anstieg bei der Altersgruppe der 18- bis unter 25-

Jährigen, also bei denjenigen, die noch ganz am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen: 

Hier gab es einen Anstieg von über 4 Prozentpunkten, von gut 23 % im Jahr 2005 auf 

gut 27 % im Jahr 2017 (Abb. 105).  

6.2.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Arbeitslosen-
geld II) 

Die SGB II-Leistungen bestehen aus den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und 

aus den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und werden in Bochum vom 

Jobcenter als gemeinsamer Einrichtung von Bundesagentur für Arbeit und Stadt Bo-

chum erbracht.  

 

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfassen die Komponenten Re-

gelbedarfe183 (diese betrugen zum 31.12.2017 monatlich 409 Euro für eine/n alleinste-

hende/n, erwachsene/n Leistungsberechtigte/n) plus Mehrbedarfe184 sowie Leistun-

gen für Unterkunft und Heizung (Warmmiete). 

                                                
183 Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, 
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. 
184 Die Mehrbedarfe umfassen besondere Bedarfe z. B. für werdende Mütter, Alleinerziehende, behin-
derte Leistungsberechtigte u. a. 
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Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden seit 2011 des Weiteren noch 

gesonderte Bedarfe für Bildung und Teilhabe (BuT) am sozialen und kulturellen Le-

ben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Steuerung und Auszahlung der BuT-

Leistungen mit Ausnahme der Leistungen für den persönlichen Schulbedarf sind in 

Bochum dem Jugendamt übertragen worden.185 

 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II können von unter-

schiedlichen Personenkreisen bezogen werden. Grundsätzlich leistungsberechtigt 

sind Erwerbsfähige zwischen 15 bis unter 65 Jahren, die erwerbsfähig und hilfebedürf-

tig186 sind (sie erhalten Arbeitslosengeld II - Alg II - welches umgangssprachlich auch 

Hartz IV genannt wird) sowie diejenigen Personen, die mit den erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben (sie erhalten Sozialgeld)187 

(Abb. 106).  

 
Abb. 106: Übersicht der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem 
SGB II 

 

 

Der Fokus liegt in den nachfolgenden Ausführungen auf den Leistungsempfängerin-

nen und -empfängern von Alg II zwischen 15 bis unter 65 Jahren, also auf den Leis-

tungsberechtigten im erwerbsfähigen Alter. 

Nicht ganz die Hälfte188 der Arbeitslosengeld II-Beziehenden in Bochum sind Lang-

zeitarbeitslose. Das SGB II setzt aber nicht zwingend Arbeitslosigkeit für einen Leis-

tungsbezug voraus, sondern steht als Arbeitsförderungs- und Fürsorgesystem einer 

Vielzahl unterschiedlicher Personengruppen offen. So gehören zu den Leistungsbe-

rechtigten beispielsweise Schulabgängerinnen und Schulabgänger, Absolventinnen 

und Absolventen von schulischen Ausbildungen und Studiengängen, die keine An-

sprüche auf die vorrangige Versicherungsleistung des Arbeitslosengeldes I erwerben 

                                                
185 Siehe hierzu Kapitel 6.3  
186 Hilfebedürftigkeit meint, dass Menschen ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig aus eige-
nem Einkommen oder Vermögen sichern können, und dass sie die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, 
insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhalten können. 
187 Siehe hierzu Kapitel 6.3 
188 gut 43 % (Stand 31.12.2017) 
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konnten. Auch Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer (nach der Familienphase oder 

einer Trennung), Menschen mit Erziehungs- oder Betreuungsverpflichtungen oder 

auch Personen, die nach kurzzeitiger Erwerbstätigkeit noch keine Ansprüche auf das 

Arbeitslosengeld I der Arbeitsagentur erworben haben, sind Leistungsberechtigte 

nach dem SGB II.  

Neben diesen Personengruppen gehören auch Erwerbstätige mit nicht bedarfsde-

ckendem Einkommen (sog. Aufstockerinnen bzw. Aufstocker) zu den Leistungsbe-

rechtigten. Auch Arbeitslosengeld I-Bezieherinnen und -Bezieher, deren Bedarf durch 

die Versicherungsleistung des SGB III nicht ausreichend gedeckt ist, können ergän-

zend Arbeitslosengeld II-Leistungen erhalten. 

 

In Bochum lag – ähnlich wie in vergleichbaren Städten des Ruhrgebiets – die Gesamt-

SGB II-Quote zum 31.12.2017 bei fast 16 %; insgesamt handelt es sich dabei um 

45.800 Bochumer Bürgerinnen und Bürger im Alter bis unter 65 Jahre, die sich stadt-

weit im Bezug von Alg II und Sozialgeld befanden.  

Zum Vergleich: Die SGB II-Quote in Nordrhein-Westfalen lag zum selben Zeitpunkt 

bei rund 12 %.189 

 

Im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 15 bis unter 65 Jahren, gab es am 31.12.2017 

in Bochum 33.311 Personen, die SGB II-Leistungen beziehen (knapp 14 % an allen 

15- bis unter 65-Jährigen). Damit stellt diese Personengruppe den Großteil an allen 

SGB II-Leistungsbeziehenden.  
 
Werden die Zahlen der SGB II-Leistungsbeziehenden im erwerbsfähigen Alter klein-

räumig betrachtet, ergibt sich folgendes Bild: Der Stadtbezirk Wattenscheid wies am 

31.12.2017 mit fast 18 % die höchste Quote, der Bezirk Südwest mit gut 9 % die 

niedrigste auf. Auf Ortsteilebene sind im Ortsteil Kruppwerke mit knapp 25 % und im 

Ortsteil Wattenscheid-Mitte mit fast 26 % die höchsten Werte im gesamtstädtischen 

Vergleich zu erkennen; im Ortsteil Stiepel findet sich mit gut 2 % der geringste Anteil 

an SGB II-Empfängerinnen bzw. SGB II-Empfängern in Bochum (Abb. 107). 

 
  

                                                
189 vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018) 

SGB II-Leis-
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Abb. 107: Alg II-Leistungsbeziehende im erwerbsfähigen Alter 2017 
Anteil in Prozent an Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahre 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Wird die SGB II-Quote der 15- bis unter 65-Jährigen nach Geschlecht differenziert 

betrachtet, ist für die Gesamtstadt fast kein Unterschied in der Höhe des Anteils fest-

zustellen (Männer fast 14 %, Frauen gut 13 %). Auch auf Ebene der Stadtbezirke und 

Ortsteile sind die Unterschiede der Werte zwischen Männern und Frauen im SGB II-

Bezug in der Regel gering. 

 

Sehr deutlich fallen dagegen die Unterschiede bei einer Differenzierung nach Staats-

angehörigkeit aus. Während mit 20.540 Personen 10 % aller 15- bis unter 65-jährigen 

deutschen Bochumerinnen und Bochumer Leistungen nach dem SGB II erhielten, 

betrug der Anteil bei den ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern im Alter 

von 15 bis unter 65 Jahren im SGB II-Leistungsbezug mit 12.771 Personen knapp 

33 %. Die größten Unterschiede sind in Westenfeld und in Harpen/Rosenberg er-

kennbar: In Westenfeld erhielten im Jahr 2017 knapp 14 % der deutschen Bevölke-

rung zwischen 15 bis unter 65 Jahren SGB II-Leistungen, der Anteil bei den auslän-

dischen Einwohnerinnen und Einwohnern lag dagegen mit 44 % dreimal so hoch. In 

Harpen/Rosenberg lag der Anteil der deutschen Leistungsbeziehenden bei knapp 

7 %, der Anteil der ausländischen Leistungsbeziehenden lag mit gut 43 % sechsmal 

so hoch (Tab. 44).  
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Tab. 44: Alg II-Leistungsbeziehende im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit 2017 
Anteil in Prozent an der jeweiligen Bezugsbevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 
Stadt Bochum, Stadtbezirke, Ortsteile 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Bei der Berechnung der Leistungen nach dem SGB II wird berücksichtigt, dass viele 

Menschen nicht allein leben, sondern ihren Haushalt wirtschaftlich mit anderen Men-

schen gemeinsam führen. Diese Haushalte werden unter dem Begriff Bedarfsgemein-

schaft zusammengefasst. Zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören z. B. Ehegatten 

bzw. Lebenspartnerinnen und -partner, die mit im gemeinsamen Haushalt leben oder 

Ortsteile männlich weiblich deutsch ausländisch

Grumme 7,1 6,6 4,8 21,4
Gleisdreieck 21,9 17,3 15,4 30,5
Altenbochum 10,0 8,5 6,6 30,9
Südinnenstadt 8,1 5,8 5,4 19,1
Kruppwerke 25,7 23,9 16,9 41,9
Hamme 18,5 18,8 13,3 35,3
Hordel 8,9 8,7 6,5 28,6
Hofstede 16,0 17,0 13,3 30,0
Riemke 14,5 16,0 10,7 38,1
Mitte 15,2 13,8 10,1 32,9
Günnigfeld 19,0 18,7 14,8 38,6
Wattenscheid-Mitte 25,6 25,9 19,7 45,1
Leithe 18,6 18,4 14,4 34,0
Westenfeld 17,2 19,3 13,5 44,0
Höntrop 10,9 11,1 8,7 32,5
Eppendorf 6,0 5,9 4,8 24,6
Wattenscheid 17,4 17,5 13,1 40,3
Bergen/Hiltrop 9,6 9,7 8,2 25,4
Gerthe 13,7 15,0 10,6 39,8
Harpen/Rosenberg 10,9 10,7 6,8 43,1
Kornharpen/Voede-Abzweig 13,2 12,2 9,9 36,5
Nord 11,8 11,9 8,9 36,5
Laer 16,3 17,5 12,2 38,0
Werne 19,1 18,9 14,6 41,2
Langendreer 12,3 13,7 10,2 34,0
Langendreer-Alter Bahnhof 16,3 16,5 13,7 27,4
Ost 15,2 15,9 12,0 35,6
Wiemelhausen/Brenschede 5,8 4,7 4,2 14,2
Stiepel 2,2 2,2 1,9 9,1
Querenburg 15,6 17,9 13,3 22,9
Süd 9,6 9,7 6,9 20,7
Weitmar-Mitte 13,3 12,2 9,0 36,0
Weitmar-Mark 6,2 5,2 4,3 24,4
Linden 7,7 7,1 6,3 21,7
Dahlhausen 9,4 9,4 7,8 24,6
Südwest 9,4 8,7 7,0 28,7
Stadt Bochum 13,8 13,4 10,0 32,5

Bedarfsgemein-
schaften 
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Kinder unter 25 Jahren, die ihren Lebensunterhalt noch nicht selbst bestreiten kön-

nen. Aber auch im Haushalt lebende Eltern einer leistungsbeziehenden Person kön-

nen dazu zählen, wenn diese erwerbsfähig und noch nicht 25 Jahre alt ist.190  

 
Abb. 108: Bedarfsgemeinschaften im SGB II 2017 
Anteil in Prozent an allen Privathaushalten 
Stadt Bochum, Ortsteile 

 

 

 

  
 
2,2 – 6,6 % 
 

6,7 – 9,6 % 
 

9,7 – 13,2 % 
 

13,3 – 16,7 % 
 

16,8 – 23,1 % 
 

 

 

10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
 

Ende des Jahres 2017 zählten in NRW rund 10 % aller Privathaushalte zu den Be-

darfsgemeinschaften. Der Anteil in Bochum lag mit 23.389 Bedarfsgemeinschaften 

zum selben Beobachtungszeitpunkt bei 12 %. Die niedrigsten Anteile waren in den 

Ortsteilen Stiepel und Wiemelhausen/Brenschede zu finden, wobei Stiepel mit gut 

2 % den geringsten Wert aufwies. In den Ortsteilen Wattenscheid-Mitte und Krupp-

werke waren die höchsten Anteile erkennbar, in Kruppwerke mit über 23 % der Maxi-

malwert (Abb. 108). 

6.2.3 Kommunale Eingliederungsleistungen 

Im Rahmen der SGB II-Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden neben Beratung 

und Unterstützung der Leistungsberechtigten umfangreiche Förderinstrumente, mit 

deren Hilfe die Arbeitsuchenden eine Tätigkeit finden und aufnehmen sollen, durch die 

Jobcenter angeboten.  

Zu den Unterstützungsleistungen gehören unter anderem auch die Kommunalen Ein-

gliederungsleistungen, die vor oder bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erbracht wer-

den können. Die Eingliederungshilfen umfassen nach § 16a SGB II die folgenden Leis-

tungen: 

                                                
190 Siehe auch Glossar 
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1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche 

Pflege von Angehörigen 

2. die Schuldnerberatung 

3. die psychosoziale Betreuung 

4. die Suchtberatung 

 

Die Kommunalen Eingliederungsleistungen werden in Bochum von der Stadt konzep-

tionell gestaltet und finanziert und dann dem Jobcenter zur Nutzung für Betroffene zur 

Verfügung gestellt. 

Insbesondere die Kommunale Eingliederungsleistung Schuldnerberatung wurde in 

den dargestellten Jahren 2013 – 2017 stark in Anspruch genommen; psychosoziale 

Beratungen und Suchtberatungen wurden weit weniger genutzt (Abb. 109).  

Die Schuldnerberatung wurde im Jahr 2017 insgesamt 514-mal benötigt. Frauen wa-

ren mit 277 Beratungsfällen häufiger als Männer (237 Beratungsfälle) betroffen. Die 

Verschuldung pro Beratungsfall betrug im Jahr 2017 durchschnittlich 24.500 Euro.191 

Auch dies ist als Indiz für Einkommensarmut zu werten.  

 
Abb. 109: Inanspruchnahme der kommunalen Eingliederungsleistungen gem. § 16a 
SGB II 2013 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

                                                
191 Ausführungen zum Thema „Überschuldung“ finden sich im Kapitel 6.5. 
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6.2.4 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) nach dem 3. Kapitel des SGB XII wird 

Personen gewährt, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausrei-

chend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Ver-

mögen, bestreiten können. Hilfe zum Lebensunterhalt kann auch bei Personen ge-

leistet werden, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräf-

ten bestreiten können, jedoch einzelne erforderliche Tätigkeiten nicht verrichten kön-

nen.  

So haben beispielsweise Personen, die wegen voller Erwerbsminderung die Voraus-

setzungen zum Bezug einer befristeten Rente erfüllen, Anspruch auf die Laufende 

Hilfe zum Lebensunterhalt. Diese Personengruppe steht dem Arbeitsmarkt nicht zur 

Verfügung, erhält somit keine SGB II-Leistungen und hat auch keinen Anspruch auf 

die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, da das Kri-

terium der Dauerhaftigkeit nicht vorliegt. Die Sozialhilfe als Hilfe zum Lebensunterhalt 

ist eine subsidiäre Leistung. 

 

Der für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt um-

fasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie 

ohne Warmwasser, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft 

und Heizung. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in defi-

niertem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-

schaft. Dies gilt in besonderem Maß für Kinder und Jugendliche, weshalb das Bil-

dungs- und Teilhabepaket (BuT) der Bundesregierung im Jahr 2011 in Kraft trat. 

Analog zum SGB II werden zur Deckung der Regelbedarfe monatliche Regelsätze 

sowie des Weiteren die Kosten der Unterkunft (Warmmiete) gewährt (siehe Kapitel 

2.2.2). 

Bis zum Jahr 2015 sind die Fallzahlen der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt stetig 

angestiegen. Seit Ende des Jahres 2016 sind die Zahlen rückläufig. Insgesamt gab 

es in Bochum am 31.12.2017 insgesamt 1.945 Leistungsbezieherinnen und -bezie-

her. Davon waren 1.447 zwischen 18 und 64 Jahre alt. In dieser Altersspanne waren 

im Jahr 2017 absolut betrachtet Einwohnerinnen und Einwohner von 50 bis unter 65 

Jahren am häufigsten auf Unterstützung angewiesen (Abb. 110).192  

 
 
  

                                                
192 Die Regelaltersrente lag für das Geburtsjahr 1951 bei 65 Jahren und 5 Monaten (bzw. Geburtsjahr 
1952 bei 65 Jahren und 6 Monaten). 



6 Schwerpunktthema Armut 

260 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 

Abb. 110: Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach Alters-
gruppen 2010 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Stichtag: je 31.12. d. J. 

6.2.5 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 

Älteren und auch dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen mit gewöhnlichem 

Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen 

und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII zu leisten. Daten zu Leistungen 

der Grundsicherung im Alter finden sich in Kapitel 6.4. 

 

Bei der Grundsicherung bei Erwerbsminderung sind alle Personen leistungsberech-

tigt, die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht ein der Regelaltersgrenze in der gesetz-

lichen Rentenversicherung entsprechendes Lebensalter erreicht haben. Diese wurde 

im Jahr 2017 mit Vollendung des 65. Lebensjahres plus 6 Monate erreicht. 

In Bochum erhielten Ende des Jahres 2017 1.503 Männer und 1.274 Frauen Grund-

sicherung bei Erwerbsminderung. In den vergangenen Jahren ist ein kontinuierlicher 

Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (Abb. 111).  
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Abb. 111: Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach SGB XII – Grundsiche-
rung bei Erwerbsminderung nach Geschlecht 2010 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: IT.NRW, Stichtag: je 31.12. d. J. 
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Aus dem Alltag… 
… der Kontakt- und Beratungsstelle des Caritasverbandes und der psycho-

sozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes 

Vorgestellt von: Caritasverband Bochum und Wattenscheid e.V. und Sozial-

psychiatrischer Dienst Ost 

 

Kontakt- und Beratungsstelle des Caritasverbandes  

Die Kontakt- und Beratungsstelle, mit dem Auftrag als Sozialpsychiatrischer Dienst 

Sucht, hält für den Bochumer Norden und Osten ein vielschichtiges Angebot an 

Hilfen für Menschen mit Suchterkrankungen, deren soziales Umfeld und andere 

Hilfesuchende bereit.  

Neben dem Grundangebot richtet sich eine Form der Hilfe an suchtkranke Men-

schen, die durch das Jobcenter betreut werden und krankheitsbedingte Schwierig-

keiten haben, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Diese Zielgruppe wird direkt 

durch den Fallbeauftragten des Jobcenters an die Einrichtung vermittelt. Die Hilfen 

der Suchtberatung sind darauf ausgerichtet, Krankheitseinsicht zu ermöglichen und 

individuelle Gesundungsprozesse anzuregen. 

 

Aus der Praxis: 

Herr M. (39 Jahre) hat seit seinem 16. Lebensjahr begonnen Alkohol zu konsumie-

ren. In den Folgejahren hat er eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt. Durch 

seine krankheitsbedingte Einschränkung, sich an eine geregelte Tagesstruktur zu 

halten und seiner Arbeitsausfälle, verlor er im Alter von 29 Jahren seinen Arbeits-

platz bei der Firma, in der er bereits seine Ausbildung absolvierte. Darauffolgend 

bemühte sich Herr M. häufig um einen neuen Arbeitsplatz, scheiterte jedoch auf-

grund einer zunehmenden Chronifizierung der Alkoholabhängigkeit. Auch in der 

Beziehung zu seiner Ehefrau entwickelten sich Konflikte und Spannungen, so dass 

seine Frau ernsthafte Trennungsabsichten äußerte. Nach Verdacht auf miss-

bräuchlichen Alkoholkonsum und durch sein verändertes Verhalten wurde Herr M. 

durch eine Mitarbeiterin des Jobcenters an die Suchtberatungsstelle vermittelt. 

Zu Beginn zeigte Herrn M. starke Vermeidungstendenzen, wie Nichtwahrnehmung 

von vereinbarten Terminen und Absagen aus nichtigen Gründen. Im weiteren Ver-

lauf entwickelte Herr M. durch das kontinuierliche Hilfsangebot der Einrichtung eine 

vorsichtige Krankheitseinsicht. Dieses gelang in Verbindung mit nachgehenden 

Hausbesuchen, die Herr M. als unterstützend und hilfreich erlebte. Im weiteren Ver-

lauf war es ihm möglich, eine Abstinenzentscheidung zu treffen und weiterführende 

Hilfen anzunehmen.  

Nach einer qualifizierten Entgiftung in einer Klinik in Bochum ließ der Klient sich 

zunehmend auf das tagesstrukturierende Angebot der Kontakt- und Begegnungs-

stätte der Einrichtung ein. Auch konnte er seine wiedergefundene Kreativität im 

Rahmen ergotherapeutischer Gruppen anregen und entfalten. Daneben erhielt 

seine Ehefrau regelmäßige Beratungsgespräche für Angehörige bei einer anderen 



6 Schwerpunktthema Armut 

 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 263 

Beraterin der Einrichtung, um die Wirkung der Erkrankung ihres Partners auf die 

Beziehung zu reflektieren und eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen. Dadurch 

haben beide Partner eine beziehungsfördernde Kommunikation für sich entwickeln 

können. 

Nach dem regulären Abschluss einer Ambulanten Rehabilitation Sucht, welche auf-

grund seiner erreichten Abstinenzfähigkeit in seinem vertrauten Umfeld durchge-

führt werden konnte, hielt Herr M. weiterhin Kontakt zu den verschiedenen Ange-

boten der Kontakt- und Beratungsstelle und schloss sich einer Selbsthilfegruppe im 

Hause an. 

Nach dem 2,5 Jahre andauernden begleiteten Prozess gelang es Herr M. wieder 

eine Anstellung auf dem Arbeitsmarkt aufzunehmen.  

Durch die entstandene vertrauensvolle Bindung an die Angebote der Kontakt- und 

Beratungsstelle konnte Herr M. sich, auch in Phasen krankheitsbedingter Alko-

holrückfälligkeit, unmittelbar an die Einrichtung wenden und diese Prozesse zeit-

nah unterbrechen. 

 

Kontakt- und Beratungsstelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes 

Der Sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Bochum bietet seit fast 30 Jahren vor-

beugende, begleitende und rehabilitative Hilfe für psychisch Kranke an. Kennzeich-

nend für die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen ist die Notwendigkeit, diese 

Menschen in ihrem Lebensumfeld aufzusuchen und mit ihnen von dort aus Wege 

zu Gesundheit, grundsätzlicher finanzieller Absicherung und sozialer Teilhabe zu 

erarbeiten. 

Neben den bereits bestehenden Angeboten für psychisch Kranke im Bereich der 

beruflichen Rehabilitation ist in den letzten Jahren aus der Zusammenarbeit des 

Sozialpsychiatrischen Dienst, des Jobcenters und den Psychosozialen Hilfen Bo-

chum e.V. die Beschäftigungsgelegenheit Die Chance aufgebaut worden. Ein Fall-

beispiel für das Zusammenwirken der verschiedenen Dienste des Versorgungssys-

tems:  

 

Frau F. fühlte sich in ihrer Arbeit überlastet und es kam zu mehreren Krankschrei-

bungen. Es wurde immer deutlicher, dass die körperlichen Symptome Ausdruck 

einer beginnenden Depression waren. Ihr Hausarzt schickte sie zu einem Facharzt, 

um sich dort in Behandlung zu begeben oder es mit einer Psychotherapie zu ver-

suchen. Frau F. erschien es wichtiger, sich nicht wieder krank melden zu müssen 

und sie versuchte zunächst den Belastungen am Arbeitsplatz Stand zu halten. Dies 

gelang ihr immer schlechter. Auf der Arbeit häuften sich Fehler und die gut gemein-

ten Ratschläge der Kollegen konnte Frau F. immer weniger annehmen. Ihre Stim-

mung und ihre Leistungsfähigkeit verschlechterten sich rapide.  

Die anfängliche Überlastung war in eine Depression umgeschlagen. Frau F. 

schaffte es nicht mehr zur Arbeit. Nach sechs Wochen Krankschreibung hatte sie 

auf die Lohnfortzahlung keinen Anspruch mehr. Frau F. schaffte es auf Grund der 
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Depression nicht, Krankengeld zu beantragen. Die Verwandten waren in Sorge und 

baten den Sozialpsychiatrischen Dienst um Hilfe. 

Frau F. kam der Einladung nicht nach und wurde deshalb von einer Mitarbeiterin 

des SpDi zu Hause besucht. Die Situation war ihr peinlich, und sie lehnte zunächst 

die Hilfe ab. Da die erfahrene SpDi-Mitarbeiterin im Rahmen der aufsuchenden Ar-

beit nicht locker ließ, gelang es dann doch, zu Frau F. Kontakt aufzubauen. Schnell 

wurde deutlich, dass Frau F. ihr Erspartes schon aufgebraucht hatte und kaum 

mehr Geld hatte, um für sich sorgen zu können. Mit Hilfe des SpDi konnte Frau F. 

Krankengeld beantragen, und die finanzielle Grundlage konnte für die nächsten 

Monate gesichert werden.  

Im Rahmen der Kontakte wurde deutlich, dass Frau F. versucht hatte, etwas gegen 

ihre psychische Erkrankung zu tun, aber immer wieder in ihren Bemühungen ent-

täuscht wurde. Psychotherapeuten waren ausgelastet und konnten zeitnahe Ter-

mine nicht zur Verfügung stellen. In die Klinik wollte sie nicht. Dieser Schritt war für 

sie zu schambesetzt. Nachdem die ersten wichtigen Schritte der sozialen Absiche-

rung geschafft waren, konnte die SpDi- Mitarbeiterin mit der Klientin über Gesprä-

che an den Themen Krankheitseinsicht und Behandlungseinsicht arbeiten. Es ge-

lang, die Klientin zu einer ersten grundsätzlichen Behandlung zu motivieren. Nach 

einer Behandlung in der Klink und weiterführender Behandlung bei einem nieder-

gelassenen Psychiater ging es Frau F. besser.  

Die Frage nach einer Wiederaufnahme von Arbeit stellte sich. Das Thema drängte, 

da das Krankengeld auslief. Es war unklar, ob Frau F. überhaupt wieder beruflich 

belastbar sein würde. Eine erste berufliche Reha-Maßnahme musste sie auf Grund 

zu starker Einschränkungen abbrechen. Mittlerweile bezog Frau F. ALG II-Leistun-

gen. Durch den SpDi konnte Frau F. in die Beschäftigungsmaßnahme Die Chance 

vermittelt werden. Vorsichtig wurde sie wieder an wachsende Belastungen heran-

geführt. Die Unterstützung in der Beschäftigungsmaßnahme zielte darauf ab, bei 

Frau F. eine grundsätzliche Belastbarkeit und zunehmende Selbstsicherheit zu er-

arbeiten, um ihr Schritte in eine berufliche Reintegration zu ermöglichen. 
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6.3 Kinderarmut 

Eine einheitlich, verbindliche Definition von Kinderarmut gibt es nicht.193  

 „Von Armut spricht man, wenn Personen über ein so geringes Einkommen und so 
geringe Mittel verfügen, dass ihnen ein Lebensstandard verwehrt wird, der in der Ge-

sellschaft, in der sie leben, als annehmbar gilt. Ihrer Armut wegen können sie zahlrei-

chen Benachteiligungen ausgesetzt sein – Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen, 

schlechten Wohnverhältnissen, unzureichender gesundheitlicher Betreuung und Hin-

dernissen im Aus- und Weiterbildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitbereich. Sie sehen 

sich häufig an den Rand gedrängt und von der Teilnahme an Aktivitäten (wirtschaftli-

cher, sozialer und kultureller Art) ausgeschlossen, die für andere Menschen die Norm 

sind. Auch kann ihr Zugang zu Grundrechten eingeschränkt sein.“194  

Diese in der Einleitung (Kapitel 6.1) schon aufgeführten allgemeinen Faktoren lassen 

sich auch weitestgehend auf die Armut von Kindern und Jugendlichen übertragen. 

Eine bedeutende Rolle spielt auch hierbei die relative Einkommensarmut. Es gelten 

also allgemein diejenigen Kinder und Jugendlichen als arm bzw. armutsgefährdet, die 

in Familien mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle (weni-

ger als 60% des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens)195 leben.  

Einen großen Einfluss darauf, ob ein Kind oder ein Jugendlicher Armutserfahrungen 

macht, haben neben der Erwerbssituation der Eltern (geringqualifizierte Eltern) ins-

besondere auch die Haushaltskonstellation in der ein Kind bzw. ein Jugendlicher lebt 

(alleinerziehende Eltern, mindestens zwei Geschwister).  

Das Armutsrisiko hat Auswirkungen auf die Entwicklungs- und Bildungschancen der 

betroffenen Kinder und Jugendlichen. Folgen von Armutslagen sind neben der Unter-

versorgung in wichtigen Lebensbereichen auch Einbußen in der sozialen Teilhabe 

und beim uneingeschränkten Zugang zu alterstypischen, außerschulischen Angebo-

ten in den Bereichen Bildung, Kultur und Freizeit. 

Neben Hobbies und Freizeitaktivitäten spielen jedoch auch Freunde eine wichtige 

Rolle im Leben von Kindern und Jugendlichen.196 Kinder, die in dauerhaften Armuts-

lagen leben, haben häufiger einen kleineren Freundeskreis als andere. Freunde zu 

finden und mit ihnen in Verbindung zu bleiben fällt ihnen schwer, da Freunde aus 

finanziellen Gründen oft nicht nach Hause eingeladen werden, kein Geld für gemein-

same Hobbies, Kino-, Restaurantbesuche oder andere Aktivitäten vorhanden ist und 

                                                
193 vgl. Deutscher Bundestag (2017): Kinderarmut in Deutschland. Überblick über aktuelle Zahlen und 
Studien. Sachstand WD 9 - 3000 – 017/17. Online verfügbar: https://www.bundes-
tag.de/blob/514144/.../wd-9-017-17-pdf-data.pdf [16.10.2018] 
194 EUR-Lex (2011): Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mit-
teilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Europäische Plattform gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung: Ein europäischer Rahmen für den sozialen und territorialen Zusammenhalt“. Online ver-
fügbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52011AE1000#ntr2-
C_2011248DE.01013001-E0002 [16.10.2018] 
195 Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 6.1. 
196 vgl. hier und im Folgenden: Tophoven, S. et. Al (2017): Aufwachsen in Armutslagen. Zentrale Ein-
flussfaktoren und Folgen für die soziale Teilhabe. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 
Gütersloh. 
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zuhause kein internetfähiger Computer zur Verfügung steht, der Kontakte über sozi-

ale Medien ermöglicht.  

„Die ständigen Erfahrungen von Mangel und Verzicht tragen dazu bei, dass sich junge 
Menschen, die in ihrer Kindheit Armutserfahrungen machen, weniger wohl und weni-

ger zugehörig zu unserer Gesellschaft fühlen. Dies birgt die Gefahr, dass sie sich 

aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit von der Gesellschaft abkoppeln – mit weitreichen-

den Folgen. So hängt unter anderem auch die politische Beteiligung mit dem sozialen 

Status zusammen: je niedriger der sozioökonomische Hintergrund, desto geringer die 

Wahlbeteiligung.“ 197 Ein entsprechender Zusammenhang kann auch in Bochum be-

obachtet werden (siehe hierzu Kapitel 4). 

 

Zu Beginn des nachfolgenden Kapitels werden die Armutsgefährdungsquoten von 

Kindern und Jugendlichen aufgezeigt und im Anschluss Armut auf kleinräumiger 

Ebene in Form der Kennzahl SGB II-Leistungen unter 15 Jahren dargestellt. Daran 

anschließend geht es um das Thema SGB II-Bedarfsgemeinschaften mit Kindern so-

wie um die Leistungen für Bildung und Teilhabe, die in Bochum bewilligt wurden. Das 

Kapitel endet mit einem Exkurs zum Thema Kinderarmut und Bildungsbeteiligung. 

6.3.1 Armutsgefährdungsquoten von Kindern und Jugendlichen 

Kinderarmut wird nachfolgend zunächst – analog zum Kapitel 6.2 – anhand der Ar-

mutsgefährdungsquote198 dargestellt. Auch hier ist davon auszugehen, dass die Ent-

wicklung der Quote bei Kindern unter 18 Jahren in Bochum ähnlich verlaufen ist wie 

in NRW. 

Die Quote ist im Zeitverlauf in der Tendenz angestiegen. Sie betrug in Nordrhein-

Westfalen im Jahr 2005 knapp 21 %, im Jahr 2017 lag sie bei fast 24 % (Abb. 112). 

Somit ist NRWweit fast jedes vierte Kind armutsgefährdet. 

Zum Vergleich: Die Armutsgefährdungsquote in Nordrhein-Westfalen insgesamt liegt 

bei gut 17 %, gefährdet ist damit knapp jede sechste Person. 

 
  

                                                
197 Silke Tophoven et. Al (2017): Aufwachsen in Armutslagen. Zentrale Einflussfaktoren und Folgen für 
die soziale Teilhabe. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Gütersloh. 
198 Die Definition der Armutsgefährdungsquote findet sich in Kapitel 6.1. 
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Abb. 112: Armutsgefährdungsquote von Kindern unter 18 Jahren 2005 – 2017  
Anteil in Prozent an Bevölkerung unter 18 Jahren 
NRW 

 
Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW, Stand: Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergeb-
nissen des Zensus 2011. 

6.3.2 Grundsicherung für unter 15-Jährige nach dem SGB II (Sozialgeld) 

Um Kinderarmut auf kleinräumiger Ebene darstellen zu können, wird häufig auf die 

Kennzahl SGB II-Leistungen unter 15 Jahren zurückgegriffen.  

Kinder unter 15 Jahren, die gemeinsam mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in 

einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten SGB II-Leistungen in Form von Sozialgeld 

(siehe Abb. 106 in Kapitel 6.2.2). 

 

Die Daten der Bundesagentur für Arbeit mit Stand vom 31.12.2017 zeigen, dass Kin-

der überdurchschnittlich oft vom SGB-II-Bezug betroffen sind. Während sich in Nord-

rhein-Westfalen etwa 12 % der unter 65-Jährigen im SGB-II-Regelleistungsbezug be-

finden, gilt dies für 19 % der unter 15-Jährigen und sogar für knapp 21 % der unter 7-

Jährigen.199 

Der Vergleich mit den Vorjahren zeigt außerdem, dass im Lauf der letzten Jahre im-

mer mehr Kinder in den Leistungsbezug kommen und darüber hinaus auch über-

durchschnittlich lange Zeit Leistungen beziehen. Es zeigen sich jedoch große Unter-

schiede zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten: Während sich einerseits in 

manchen Kreisen und kreisfreien Städten weniger als 10 % der Kinder im SGB II-

Leistungsbezug befinden, gibt es andererseits Regionen, in denen mehr als jedes 

                                                
199 vgl. Bertelsmann Stiftung (2018): KECK-Atlas Nordrhein-Westfalen. Online verfügbar: 
https://www.keck-atlas.de/keck/aktuelles/aktuelles-sammlung/keck-atlas-fuer-nordrhein-westfalen.html 
[Stand: 23.10.2018] 
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dritte Kind unter 15 Jahren SGB II-Leistungen bezieht. Vor allem im Ruhrgebiet sind 

Kinder stark betroffen und damit tendenziell armutsgefährdet (Abb. 113).200 
 
Abb. 113: Kinder unter 15 Jahren in SGB II-Bedarfsgemeinschaften 2017 
Anteil in Prozent an Bevölkerung unter 15 Jahren 
NRW 

 

 

  8,00 – 12,03 % 

   12,03 – 14,88 % 

   14,88 – 19,99 % 

   19,99 – 27,98 % 

   27,98 – 42,00 % 

   
 

Quelle: KECK-Atlas für Nordrhein-Westfalen; Daten: IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit, Stichtag: 31.12. 
Für die Bevölkerungsdaten wurden die Werte von 2016 herangezogen. Die Daten sind deshalb nur be-
dingt mit den Daten aus Tab. 45 vergleichbar. 
 

In Bochum haben von den 44.327 Kindern unter 15 Jahren insgesamt 12.489 Kinder 

zum Stichtag 31.12.2017 Leistungen nach dem SGB II bezogen, was einem Anteil 

von gut 28 % entspricht. Somit war mehr als jedes vierte Bochumer Kind im Jahr 2017 

auf unterstützende SGB II-Leistungen angewiesen. 

Zum Vergleich: In NRW lag der Anteil zu diesem Zeitpunkt bei 19 %201.  

 

Bei Betrachtung der SGB II-Quote in den Stadtbezirken ist festzustellen, dass im Bo-

chumer Stadtbezirk Südwest Ende des Jahres 2017 der niedrigste Wert (knapp 17 %) 

zu beobachten war, im Bezirk Wattenscheid der höchste Wert (fast 35 %). Auf Orts-

teilebene stellte sich Stiepel mit gut 3 % mit dem geringsten Anteil an Kindern und 

Jugendlichen im SGB II-Bezug dar, der Ortsteil Querenburg wies mit gut 46 % den 

höchsten Wert im gesamtstädtischen Vergleich auf (Tab. 45).  

 
  

                                                
200 ebd. 
201 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017). Bei der Interpretation des Wertes ist zu beachten, dass 
sich die bei der Berechnung des Anteils zugrunde gelegten Bevölkerungsdaten bzw. deren Ermittlung in 
NRW von denen in Bochum unterscheiden. Bei der Berechnung der SGB II-Quote in NRW wurde hier 
die Bevölkerungszahl der unter 15-Jährigen zugrunde gelegt, die sich aus der Fortschreibung des Be-
völkerungsstandes nach der Volkszählung von 1987 generiert hat, in Bochum wurden die Bevölkerungs-
zahlen der Einwohnerstatistik (Melderegister) herangezogen. 
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Tab. 45: Sozialgeld-Leistungsbeziehende unter 15 Jahren 2017 
Anteil in Prozent an Bevölkerung unter 15 Jahren 
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 

6.3.3 SGB II-Bedarfsgemeinschaften mit Kindern 

In den folgenden Ausführungen werden Bedarfsgemeinschaften mit Kindern in den 

Blick genommen.  

In Bochum handelte es sich zum 31.12.2017 um 12.489 Kinder unter 15 Jahren, die 

in einem Haushalt lebten, der SGB II-Leistungen bezogen hat. Dies waren 7.689 

Haushalte und damit fast 24 % von insgesamt 32.500 Haushalten mit Kindern in Bo-

chum. 

Insbesondere jüngere Kinder und solche, die in Alleinerziehenden-Haushalten leben, 

mehrere Geschwister haben oder deren Eltern Merkmale wie Migrationshintergrund, 

Ortsteile Prozent

Grumme 13,5
Gleisdreieck 44,5
Altenbochum 19,0
Südinnenstadt 12,6
Kruppwerke 45,0
Hamme 42,0
Hordel 14,7
Hofstede 36,0
Riemke 33,7
Mitte 30,8
Günnigfeld 37,8
Wattenscheid-Mitte 45,6
Leithe 38,5
Westenfeld 42,9
Höntrop 22,4
Eppendorf 10,7
Wattenscheid 34,8
Bergen/Hiltrop 15,6
Gerthe 31,3
Harpen/Rosenberg 22,5
Kornharpen/Voede-Abzweig 21,0
Nord 22,9
Laer 34,7
Werne 40,2
Langendreer 24,7
Langendreer-Alter Bahnhof 34,0
Ost 31,4
Wiemelhausen/Brenschede 8,9
Stiepel 3,2
Querenburg 46,2
Süd 24,5
Weitmar-Mitte 23,2
Weitmar-Mark 8,3
Linden 14,3
Dahlhausen 17,0
Südwest 16,6
Stadt Bochum 28,2
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niedriger Bildungsabschluss und/oder eine unzureichende oder gar keine Arbeits-

marktintegration aufweisen, haben ein erhöhtes Risiko, von SGB II-Leistungen leben 

zu müssen.202 

 
Tab. 46: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, Alleinerziehender und kinderreicher Fa-
milien 2017  
Anteil in Prozent an den jeweiligen Haushaltstypen 
Stadt Bochum, Stadtbezirke und Ortsteile 

 
Werte sind gerundet 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kleinräumige Arbeitsmarktdaten und Stadt Bochum, Sachgebiet Sta-
tistik und Wirkungscontrolling, Einwohnerstatistikdatei, Stichtag: 31.12.2017. 
 

                                                
202 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017)  

Ortsteile
BG 
mit 

Kindern

BG 
Allein-

erziehender

BG 
kinderreicher 

Familien

Grumme 12 29 28
Gleisdreieck 38 51 71
Altenbochum 16 34 37
Südinnenstadt 12 26 22
Kruppwerke 41 65 51
Hamme 36 62 59
Hordel 14 42 21
Hofstede 30 60 56
Riemke 28 58 47
Mitte 26 49 48
Günnigfeld 31 61 61
Wattenscheid-Mitte 40 61 61
Leithe 33 56 64
Westenfeld 37 58 62
Höntrop 19 42 34
Eppendorf 10 36 17
Wattenscheid 30 54 53
Bergen/Hiltrop 15 39 21
Gerthe 26 50 57
Harpen/Rosenberg 19 43 41
Kornharpen/Voede-Abzweig 17 36 39
Nord 19 43 40
Laer 31 54 44
Werne 34 56 54
Langendreer 22 46 41
Langendreer-Alter Bahnhof 29 58 41
Ost 27 51 45
Wiemelhausen/Brenschede 8 20 18
Stiepel 3 10 7
Querenburg 41 61 69
Süd 19 34 48
Weitmar-Mitte 21 40 28
Weitmar-Mark 7 20 18
Linden 11 29 24
Dahlhausen 14 35 28
Südwest 14 33 26
Stadt Bochum 24 46 45



6 Schwerpunktthema Armut 

 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 271 

Sehr häufig finden sich Haushalte kinderreicher Familien (3 oder mehr Kinder) in 

SGB II-Bedarfsgemeinschaften: Ihr Anteil betrug in Bochum im Jahr 2017 gut 45 % 

aller kinderreicher Haushalte. Im Jahr 2014 betrug der Anteil noch 36 %. 

Noch etwas häufiger befinden sich Haushalte Alleinerziehender im SGB II-Leistungs-

bezug. In Bochum war Ende des Jahres 2017 ein beträchtlicher Anteil dieser Haus-

halte (gut 46 %) auf unterstützende Leistungen angewiesen. Selbst in den fünf Orts-

teilen mit den niedrigsten Werten standen – mit Ausnahme von Stiepel – jeweils 20 % 

und mehr der Haushalte Alleinerziehender im SGB II-Leistungsbezug (Tab. 46).  

 

Die Spannweite der Werte kinderreicher oder Alleinerziehenden-Haushalte im 

SGB II-Bezug ist dabei relativ groß: Während in Stiepel nur Anteile von 7 % bzw. 10 % 

festzustellen sind, finden sich in Weitmar-Mark bereits Anteile von 18 % bzw. 20 %; 

die Spitzenwerte liegen in Querenburg mit 69 % bei kinderreichen Familien und 61 % 

bei Alleinerziehenden sowie im Gleisdreieck mit 71 % und 51 %.  

In Querenburg und Gleisdreieck handelt es sich damit um mehr zwei Drittel aller kin-

derreichen und um die Hälfte bis zu fast zwei Drittel aller Alleinerziehenden-Haus-

halte, die zu den SGB II-Bedarfsgemeinschaften gehören. 

 

Für kinderreiche Familien und mehr noch für alleinerziehende Mütter oder Väter stellt 

es eine große Schwierigkeit dar, die Erziehung von Kindern mit einer existenzsichern-

den Erwerbstätigkeit zu verbinden. Die Betroffenen können teilweise nur in begrenz-

tem Umfang erwerbstätig sein und geraten daher oft in eine schwierige materielle 

Lage.  

Gleichzeitig zeigen die Untersuchungen aber auch eine hohe Erwerbsorientierung 

gerade von Alleinerziehenden. Im Bereich des SGB II nehmen alleinerziehende Müt-

ter (sie sind zu 95 % an den Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften beteiligt)203 

häufiger eine Beschäftigung auf und suchen auch häufiger nach Arbeit als solche, die 

mit einem Partner im Haushalt zusammenleben. Die Erwerbstätigkeit kann jedoch 

nicht immer im gewünschten Umfang realisiert werden. Häufig handelt es sich bei den 

ausgeübten Beschäftigungsformen um Minijobs. Diese tragen jedoch selten dazu bei, 

den SGB II-Leistungsbezug und damit die Armutsgefährdung zu beenden.  

 

Festzuhalten ist insgesamt, dass bei den Kindern, die SGB II-Leistungen beziehen, 

die elementare Grundversorgung gewährleistet ist: Die Kinder sind mit Nahrung, 

Wohnung und Kleidung ausgestattet.  

Darüber hinaus gehende Güter jedoch, so z. B. größere Wohnungen mit größeren 

Kinderzimmern, Lernspielzeug oder hochwertige Computer, sind meistens nicht 

durch die SGB II-Leistungen zu finanzieren. Ausflüge, Urlaub und Kino sind für Kinder 

und Jugendliche aus einkommensarmen SGB II-Haushalten selten oder gar nicht 

möglich, die Betroffenen müssen damit materielle Entbehrungen hinnehmen (siehe 

auch Kapitel 6.1.1).  

                                                
203 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017) 
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Damit sind SGB II-leistungsbeziehende, einkommensarme Kinder und Jugendliche 

unter 15 Jahren in ihren sozialen und kulturellen Teilhabechancen deutlich stärker 

eingeschränkt als vergleichbare Altersgruppen in gesicherten Einkommensverhältnis-

sen. Für sie werden daher seit dem 01.01.2011 zusätzliche Bedarfe für Bildung und 

Teilhabe (BuT) am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Schulaus-

flüge, Lernförderung, Schulbedarfe, Mittagsverpflegung, Vereinsmitgliedschaften) be-

rücksichtigt. 

6.3.4 Bildung und Teilhabe 

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) der Bundesregierung, das 2011 in Kraft ge-

treten ist, ist Ergebnis einer Forderung des Bundesverfassungsgerichtes, Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Familien direkt 

und ohne Umwege die Teilhabe an unterschiedlichen Aktivitäten zu ermöglichen. 

 

Es handelt sich somit um eine gesetzlich definierte Anspruchsleistung aus den 

Rechtskreisen SGB II oder SGB XII, Wohngeld und/oder Kinderzuschlag sowie Leis-

tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

 

Aus dem Bildungs- und Teilhabepaket können verschiedene Leistungen bezuschusst 

oder sogar vollständig übernommen werden. Hierzu gehören ein- und mehrtägige 

KiTa- bzw. Schulausflüge (vollständige Förderung) oder auch eine Bezuschussung 

zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Kindertagesbetreuung oder Schule 

(Eigenanteil 1 Euro pro Tag und Mahlzeit). Darüber hinaus können eine ergänzende, 

angemessene, außerschulische Lernförderung („Nachhilfe“) in voller Höhe oder ein 
Schulbedarfspaket in Höhe von 100 Euro pro Schuljahr beantragt werden. Auch die 

Beförderung von Schülerinnen und Schülern kann zu einem großen Teil übernommen 

werden sowie zahlreiche Aktivitäten (bis zum 18. Lebensjahr), die die Teilhabe am 

sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. 

 

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 32.007 Anträge im Rahmen des Bildungs- und Teil-

habepakets zu Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung, So-

ziokulturelle Teilnahme und Schülerbeförderungskosten bewilligt. Zum größten Teil 

handelte es sich hierbei um Anträge zu Klassenfahrten (11.153 Anträge). Den zweit-

größten Anteil machten die Anträge zur Mittagsverpflegung aus (9.810 Anträge). Ge-

folgt von den Anträgen zur Soziokulturellen Teilnahme (5.891 Anträge), zum Schul-

bedarf (2.900) und zur Lernförderung (1.603). Die wenigsten Anträge wurden für 

Schülerbeförderungskosten erfasst (650) (Abb. 114). 

 
 
  

Leistungen aus 
dem BuT 
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Abb. 114: Bewilligte Anträge im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets 2017 
Anteil in Prozent an allen Anträgen 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Jugendamt. Stichtag: 31.12.2017. 
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Exkurs: Kinderarmut und Bildungsbeteiligung 

In den letzten zwei Jahrzehnten ist das Thema Kinderarmut mehr und mehr in die 

öffentliche Diskussion geraten und auch in der wissenschaftlichen Forschung ange-

kommen. Eine Metastudie der Bertelsmann-Stiftung204 hat 2016 eine Bestandsauf-

nahme zum Forschungsstand gemacht und dazu 59 quantitative wie qualitative Stu-

dien aus Deutschland analysiert. Dabei wurden im Wesentlichen drei Forschungslü-

cken deutlich: 

Zum einen konstatieren die Autorinnen, dass es trotz einer Vielzahl von Veröffentli-

chungen, die sich auf Kinderarmut beziehen – die Autorinnen führen hier über 2.000 

Publikationen an, die sich in der Datenbank WiSo für sozialwissenschaftliche Publi-

kationen unter der Schlagwortkombination „Kind“ und „Armut“ finden lassen –, nur 

wenige empirische Studien gibt, auf die sich die Veröffentlichungen immer wieder be-

ziehen. Mit der AWO-ISS-Studie existiert sogar die einzige Längsschnittstudie.  

Zweitens zeigt sich in der Analyse, dass das Messkonzept der Einkommensarmut 

nicht konsequent verfolgt und häufig mit dem der sozialen Ungleichheit vermischt 

wird. 

Und drittens fehlt eine gezielte Verknüpfung von qualitativen und quantitativen For-

schungsmethoden. Somit können Erkenntnisse über Wirkmechanismen aus qualita-

tiven Studien nicht durch quantitatives Datenmaterial belegt werden.205 

Trotz der uneinheitlichen Definition von Armut in den verschiedenen Studien führen 

die Autorinnen zum Zusammenhang von Armut und Bildungsbeteiligung eine Reihe 

von Einzelergebnissen an, die hier auszugsweise wiedergegeben werden sollen.  

 

Insbesondere aus der AWO-ISS-Langzeitstudie geht hervor, dass die gesamte schu-

lische Bildungsbiografie armer Kinder deutlich belasteter ist als bei Kindern aus si-

cheren ökonomischen Verhältnissen. So wiederholen sie in der Grundschule häufiger 

eine Klasse, haben bis auf das Fach Sport schlechtere Durchschnittsnoten, bekom-

men seltener eine Gymnasialempfehlung. Nur ein Drittel der armen Schülerinnen und 

Schüler haben einen erfolgreichen Übergang in die Sekundarstufe II oder in Ausbil-

dung vollzogen. Sie sind häufiger im Übergangssystem vertreten oder befinden sich 

aufgrund von Verzögerungen noch immer in der Sekundarstufe I. Lediglich 25 % der 

armen Jugendlichen haben bezogen auf den Schulabschluss ein hohes Schulbil-

dungsniveau, bei den nicht armen Jugendlichen sind es 45 %. Im Langzeitverlauf 

zeigt sich, dass arme Kita-Kinder später mit 48 % überdurchschnittlich häufig Haupt-

schülerinnen und -schüler sind oder die Schule ohne Abschluss abschließen. 

Aus der TIMSS-Studie, die mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen 

und Leistungen von Grundschülerinnen und -schülern untersucht, geht hervor, dass 

                                                
204 vgl. Laubstein, C.; Holz, G.; Seddig, N. (2016): Armutsfolgen für Kinder und Jugendliche. Erkennt-
nisse aus empirischen Studien in Deutschland. Gütersloh. 
205 vgl. Dies., S. 8 
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Viertklässler/-innen aus armutsgefährdeten Elternhäusern im Vergleich zu Gleichalt-

rigen aus nicht armutsgefährdeten Elternhäusern Leistungsunterschiede von bis zu 

einem Lernjahr aufweisen. 

Und auch die IGLU-Studie 2011 zeigt, dass die Lesekompetenzen von Viertklässle-

rinnen und -klässlern aus armen Familien um rund ein Lernjahr hinter denen von 

Schülerinnen/Schülern der gleichen Jahrgangsstufe aus nicht armen Familien zurück-

liegen. 

Für die Sekundarstufe I stehen die PISA-Studien zur Verfügung. Ein wesentliches 

Ergebnis ist hier, dass Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern mit niedrigerem 

sozialen Status überproportional häufig in der Gruppe mit riskanten Bildungsverläufen 

(Haupt- und Förderschülerinnen und -schüler sowie Schulabbrecherinnen und -ab-

brecher) und deutlich seltener am Gymnasium vertreten sind. Allerdings wird in die-

sen Studien die Verknüpfung der sozialen Herkunft mit dem Einkommen nur ange-

nommen. 
 
Abb. 115: Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I* nach Qualifikation der Eltern, 
Armutsgefährdung und Art der besuchten Schule 2016 
NRW 

 
* ledige Kinder, die im Haushalt der Eltern leben, mit Besuch der Sekundarstufe I einer allgemeinbilden-
den Schule in den letzten 12 Monaten. 
Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2018): Le-
benslagen von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Sozialberichterstattung NRW. Kurz-
analyse 02/2018. Düsseldorf. 
 

Auch zum Ausgabenverhalten von Familien für formale Bildungs- und Ausbildungs-

angebote führen die Autorinnen ein Ergebnis an. Demnach wenden von Armut be-

troffene Eltern aus ihrem verfügbaren Budget prozentual gesehen fast genauso viel 

auf wie alle anderen Haushalte, können allerdings in der Summe nicht mithalten, was 

entscheidend für die Teilhabemöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen ist. 
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Den Zusammenhang zwischen Armutsgefährdung und Art der besuchten Schule 

zeigt auch Abb. 115 für Nordrhein-Westfalen. 

 

Eine Studie des Kölner Instituts für Wirtschaft (IW)206 hat die Armutsgefährdung von 

Kindern und Jugendlichen mit dem Anteil von Schulabbrechern verglichen und eben-

falls festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Armutsrisiko und Schulab-

bruch gibt. Dabei ordnen die Autoren den Zusammenhang von Armutsgefährdung 

und Schulerfolg wie folgt ein: „Allerdings liegt die Hauptursache hierfür nicht bei den 
geringen finanziellen Spielräumen der Familien, sondern beim mangelnden Bildungs-

kapital vieler Eltern mit niedrigem Einkommen und den damit einhergehenden 

Schwierigkeiten, die Kinder beim Lernen und den Schulaufgaben optimal zu unter-

stützen. So zeigt sich, dass sich der Bildungshintergrund der Eltern viel stärker auf 

die Schulzweigwahl auswirkt als das Familieneinkommen, dessen Effekt – wenn man 

für den Fakt des Sozialleistungsbezugs kontrolliert – weitgehend insignifikant ist.“207 
 

Abb. 116: Zusammenhang zwischen Sozialgeld unter 15 Jahren und Index der Schul-
formempfehlungen Schuljahr 2017/2018 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Sachgebiet Statistik und Wirkungscontrolling, Schulverwaltungsamt, Stand: 
31.12.2017 (Sozialgeld) und Schuljahr 2017/2018 (Index). 
 

Da für Bochum keine Schülerindividualdaten vorliegen, lässt sich zum Zusammen-

hang von Armut und Bildungsbeteiligung – erst recht kleinräumig – nur bedingt eine 

Aussage treffen. So besteht die Möglichkeit, den Bezug von SGB II-Leistungen – hier 

                                                
206 vgl. Geis, W.; Schröder, C. (2016): Armutsgefährdete Kinder und Schulabbrüche im regionalen Ver-
gleich. IW-Kurzberichte 52.2016. 
207 Dies., ohne Seitenangabe 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90

S
oz

ia
lg

el
d 

un
te

r 
15

 J
ah

re
n 

in
 P

ro
ze

nt

Index der Schulformempfehlung

Gleisdreieck

Stiepel

Hamme

Leithe

0



6 Schwerpunktthema Armut 

 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 277 

Sozialgeld für Kinder bis zum 15. Lebensjahr – mit den ausgesprochenen Schulform-

empfehlungen in Zusammenhang zu setzen. Deutlich wird hierbei, dass ein sichtbarer 

Zusammenhang besteht: in Ortsteilen mit hohem Schulformempfehlungsindex finden 

sich eher niedrige SGB II-Quoten, und in Ortsteilen, die hohe SGB II-Quoten aufwei-

sen, finden sich eher niedrige Schulformempfehlungsindizes (Abb. 116). 

 

Immerhin lässt sich die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne 

jeglichen Schulabschluss verlassen, zahlenmäßig erfassen. Demnach verließen zum 

Ende des Schuljahres 2016/2017 insgesamt 98 Schülerinnen und Schüler die Schule 

ohne einen Schulabschluss. Der Anteil der Schülerinnen lag bei 44 %. 79 Schülerin-

nen und Schüler verließen die Schule nach dem 9. Jahrgang, 14 nach den Jahrgän-

gen 10 und 11 und immerhin 5 aus den Jahrgängen 7 und 8. Die Hälfte der Schüle-

rinnen und Schüler ging von den Hauptschulen (27) und den Gesamtschulen (22) ab, 

die andere Hälfte von den übrigen Schulformen. 

  



6 Schwerpunktthema Armut 

278 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 

 

Aus dem Alltag… 
… der AWO-Einrichtungen 

Vorgestellt von: Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Mitte  

 

Die Kinder und Jugendlichen, die in Armut aufwachsen sind in ihren Bildungschan-

cen oft sehr beeinträchtigt. Das individuelle Risiko, die Schule ohne Abschluss zu 

verlassen, ist bei Jugendlichen im Sozialgeldbezug deutlich höher und die Quote 

der Schulabgänger mit Hochschulzugangsberechtigung deutlich niedriger als bei 

Jugendlichen ohne Sozialgeldbezug. 

Kinderarmut nimmt zu, mit fatalen Folgen. Für die Kinder bedeutet das: kein Ta-

schengeld, kein Kino, kein Konzert, keine Sportvereine, keine Bildungsreisen oder 

manchmal auch nur unregelmäßige Mahlzeiten, hungrig sein. 

Dabei profitieren gerade diese Kinder, vor allem wenn sie aus so genannten bil-

dungsfernen Haushalten stammen, am meisten von einer Förderung, die so früh 

wie möglich beginnen sollte. Denn wer auf viele Erfahrungen verzichten muss, ge-

rät schnell ins Hintertreffen. 

Familien die ALG II, Wohngeld, Kindergeldzuschlag, Leistungen nach SBXII oder 

dem AsylbLG erhalten, haben die Möglichkeit über Bildung und Teilhabe, Zu-

schüsse für Klassenfahrten, Fahrkarten, Nachhilfe, Schulbücher, Mittagessen und 

Freizeitangebote zu beantragen. In den meisten Fällen, trauen sich die Eltern nicht, 

oder wissen nicht wie sie es beantragen müssen. 

Die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Mitte ist Träger von 16 Offenen Ganztags-

schulen und zwei Schulen der Sekundarstufe I in Bochum, sowie 29 Kindertages-

einrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren. Wir betreuen Kinder aus mittelständigen, 

als auch aus sozialschwachen Familien.  

In unseren Einrichtungen handeln die Mitarbeiter nach den Leitlinien der Arbeiter-

wohlfahrt, sie haben den täglichen Kontakt mit den Kindern und sind für die Fami-

lien der vertraute Ansprechpartner vor Ort. 

Das Beratungskonzept ist in allen unseren AWO-Einrichtungen, aber insbesondere 

durch 15 Familienzentren sehr niederschwellig gehalten, so dass wir Familien mit 

Bedarfen gute Wegweiser zu BuT (Bildung und Teilhabe) des Jugendamtes der 

Stadt Bochum sind. 

 

Beispiel OGS: 

Eine Bildungsfahrt steht an. Drei Tage Schloss Lembeck, so steht es im Informati-

onsschreiben an die Eltern, die Kosten betragen 100 Euro. Schon am nächsten 

Tag bestätigt sich, dass 8 von 25 Kindern nicht an der Bildungsfahrt teilnehmen 

können. Laut Eltern heißt es, die Kinder seien gerade in einer schwierigen Phase, 

die es nicht zulasse, sie aus der gewohnten Umgebung zu nehmen. Tatsächlich ist 

es so, dass die Eltern nicht das nötige Geld haben, um die Bildungsfahrt zu finan-

zieren. Viele Eltern wollen nicht als Almosenempfänger dastehen, so passiert es 

immer wieder, dass Kinder bei Bildungsreisen nicht teilnehmen können. Die Lehrer 
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bedauern dieses sehr, sind jedoch nicht in der Lage mit jedem einzelnen Elternpaar 

zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Schulen die eine/einen Schulsozialar-

beiter/-in besitzen, erreichen über diesen einzelne Eltern. In diesem Beispiel half 

der Schulsozialarbeiter den Familien bei der Beantragung und die Kinder konnten 

teilnehmen. 

Die Verwaltungskraft des Bereiches Schule und Jugend der Arbeiterwohlfahrt 

Ruhr-Mitte, ist für Eltern und Mitarbeiter ebenso beratend tätig und hilft hauptsäch-

lich jährlich bei der Beantragung von Essensgeldern beim Abschließen des neuen 

OGS-Vertrag. 

 

Beispiel Kita :  

In der Kita zahlen die Eltern seit drei Monaten den Essensgeldbeitrag nicht, auf 

Nachfragen der Kitaleitung handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs der Fa-

milienschulden. Weitere Schulden, Mietschulden, nicht bezahlte Handyverträge 

oder nicht ausreichendes Einkommen für eine „schöne Wohnung“ werden beklagt.  
Den Kindern fehlt es an adäquater z. B. witterungsbedingter Kleidung, sowie Win-

terstiefel oder Sommersandalen oder generell passendem Schuhwerk. Am Ende 

des Monats werden oft Frühstücksbrote „vergessen“, es wird kein frisches Obst 
oder Gemüse mehr mitgegeben. Die Kinder haben Hunger, sind „gierig“ nach 
Snacks in der Kita.  

Freizeitaktivitäten der Familien und Ausflüge der Kita können nur im näheren Um-

feld stattfinden, „umsonst und draußen“. Eintrittsgelder für kulturelle Angebote, 
Hobbys und Geld für das Busticket o.ä. sind finanziell nicht zu stemmen. 

Den Eltern wurde eine anonyme Beratung der Schuldenberatungsstelle in den 

Räumlichkeiten der Kita angeboten, die Kita-Leitung hat für das Essensgeld einen 

BuT Antrag gestellt und gemeinsam mit der Familie im Tauschbasar der Kita nach 

adäquater Kleidung gesucht. Es gab neue Gummistiefel, aus dem ein anderes Kind 

schon herausgewachsen war. 

 

Alle Mitgliedsverbände der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 

Freien Wohlfahrtspflege NRW (LAG FW) haben deshalb 2008 die Initiative der Lan-

desregierung begrüßt, ressortübergreifend einen Runden Tisch „Hilfe für Kinder in 
Not“ unter Federführung des MAGS und des MGFFI einzurichten - ein wichtiger 

Schritt, Kinderarmut nicht als zielgruppenspezifisches Problem zu betrachten, son-

dern als Querschnittsproblematik.  

 

Es ist deutlich geworden, dass zur Vermeidung und Bekämpfung von Kinderarmut 

alle Ministerien, aber auch alle gesellschaftlichen Akteure benötigt werden. 
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6.4 Altersarmut 

Ältere Menschen in NRW sind nach wie vor seltener von Armut208 bedroht als die 

durchschnittliche Gesamtbevölkerung.209 Seit dem Erscheinen des letzten Bochumer 

Sozialberichtes im Jahr ist der Anteil armutsgefährdeter älterer Menschen in NRW 

jedoch von 13,3 % (im Jahr 2014) auf 14,4 % (im Jahr 2017) angestiegen. Armutsfor-

scher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und vom Deutschen Zentrum 

für Altersfragen befürchten auch in Deutschland in den kommenden Jahren einen 

weiteren Anstieg und damit die „Rückkehr der Altersarmut“.210 

Die Ursachen für Altersarmut sind vielfältig.211 Primär zeichnen hierfür neben atypi-

schen Beschäftigungsverhältnissen im erwerbsfähigen Alter unterbrochene Erwerbs-

biografien verantwortlich. Da Frauen nach wie vor häufiger ihre Erwerbstätigkeit für 

die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen unterbrechen, sind sie im Alter 

häufiger von Armut bedroht als Männer. Aber auch Vollzeitbeschäftigte mit durchgän-

giger sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit können betroffen sein, wenn die Ent-

gelte während der Erwerbsphase gering waren. Die Ursache für den zu erwartenden 

weiter anhaltenden Anstieg der Altersarmut lässt sich mit der Armutsgefährdung für 

verschiedene Haushaltskonstellationen erklären: So sind ältere Paare durch haus-

haltinterne Umverteilungsprozesse seltener von Armut bedroht als ältere Alleinste-

hende. Mit dem deutschlandweit anhaltenden und prognostizierten Anstieg von Ein-

Personen-Haushalten im Alter ist somit auch mit einer Steigerung des Anteils der ar-

mutsgefährdeten älteren Bevölkerung zu rechnen. 

Zur Beschreibung der Situation in NRW und in Bochum werden im Folgenden zu-

nächst die Armutsgefährdungsquoten älterer Menschen herangezogen. Da diese je-

doch nur landesweit vorliegen, erfolgt im Anschluss die kleinräumige Darstellung der 

Kennzahl Grundsicherung im Alter in Bochum. Abschließend werden die Höhe der 

gesetzlichen Rente und das Einkommen im Alter in Abhängigkeit der Stellung im Be-

ruf in der letzten Tätigkeit beschrieben.  

6.4.1 Armutsgefährdungsquoten älterer Menschen 

Eine Kennzahl, mit der Armut erfasst werden kann, ist die Armutsgefährdungs-

quote212. Eine Differenzierung nach demografischen Merkmalen ist jedoch nur auf 

Landesebene verfügbar, weshalb im Folgenden keine konkreten Aussagen für Bo-

chum getroffen werden können. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Entwick-

lung der Quote bei älteren Menschen in Bochum ähnlich verlaufen ist wie in NRW. 

                                                
208 Die Definition von Armut findet sich in Kapitel 6.1. 
209 Im Jahr 2017 lag die Armutsgefährdungsquote in NRW der Gesamtbevölkerung bei 17,2 %, die der 
Menschen im Alter von 65 Jahren und mehr bei 14,4 %. 
210 vgl. Bertelsmann Stiftung (2015): Altersarmut steigt - regionale Unterschiede. Online verfügbar: 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/wegweiser-kommunede/projektnachrichten/al-
tersarmut/ [Stand: 24.10.2018] 
211 Vgl. hier und im Folgenden: Bertelsmann Stiftung (2015): Altersarmut - auch ein kommunales Thema. 
Wir werden älter - und ärmer? Online verfügbar: http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-pro-
jekte/kommunen-gestalten-den-demographischen-wandel/projektthemen/altersarmut/ [Stand: 
24.10.2018] 
212 Die Definition der Armutsgefährdungsquote findet sich in Kapitel 6.1. 
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Mit Blick auf die Kennzahl Grundsicherung im Alter (Kapitel 6.4.2) ist ebenso anzu-

nehmen, dass auch in Bochum ältere Frauen häufiger von Armut bedroht sind als 

ältere Männer.  

Im Zeitraum von 2005 bis 2017 stieg die Armutsgefährdungsquote von Frauen im 

Alter von 65 Jahren und mehr von knapp 12 % auf gut 16 %, die Quote von gleichalt-

rigen Männern von knapp 8 % auf gut 12 %. Würde man diesen Anteil auf die Bevöl-

kerung in Bochum herunterbrechen, zählten im Jahr 2017 rund 7.400 ältere Frauen 

und rund 4.100 ältere Männer zu den armutsgefährdeten Personen.  

 
Abb. 117: Armutsgefährdungsquoten im Alter von 65 Jahren und mehr nach Geschlecht 
2005 –  2017 
Anteil in Prozent an der Gesamtbevölkerung im Alter von 65 Jahren und mehr 
NRW 

 
Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW, Stand: Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergeb-
nissen des Zensus 2011. 
 

6.4.2 Grundsicherung im Alter 

Um Altersarmut auf kleinräumiger Ebene darstellen zu können, wird häufig auf die 

Kennzahl Grundsicherung im Alter zurückgegriffen. Grundsicherung im Alter nach 

dem 4. Kapitel des SGB XII wird älteren Menschen, die ihren notwendigen Lebens-

unterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, auf Antrag ge-

währt. 

Bei der Grundsicherung im Alter sind entsprechend diejenigen Personen leistungs-

berechtigt, die die jeweils gültige Altersgrenze zum Bezug einer Regelaltersrente er-

reicht haben.  

Wie bei der Armutsgefährdungsquote ist auch bei der Grundsicherung im Alter eine 

stetige Zunahme der absoluten und prozentualen Zahlen zu beobachten. Während 

am 31.12.2006 noch 831 Männer (2,6 % aller über 65-jährigen Männer) und 1.635 
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Frauen (3,4 % aller über 65-jährigen Frauen) Grundsicherung im Alter bezogen, lagen 

die Zahlen Ende des Jahres 2017 bei Männern schon bei 1.417 (4,2 % aller über 65-

jährigen Männer) und 2.018 Frauen (4,4 % aller über 65-jährigen Frauen).  
 

Abb. 118: Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach SGB XII – Grundsiche-
rung im Alter 2017 
Anteil in Prozent an der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und mehr 
Stadt Bochum, Ortsteile 
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10      Nummer des  
          Ortsteils 

Eine Übersicht der Nummern und Namen der Ortsteile findet sich am Anfang des Berichtes. 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: 31.12.2017. 

 

Auf Ortsteilebene unterscheidet sich die Höhe des Anteils der Empfängerinnen und 

Empfänger von Grundsicherung im Alter teilweise deutlich: Die Spannweite reicht von 

knapp 1 % in Stiepel bis zu knapp 13 % im angrenzenden Ortsteil Querenburg (Abb. 

118). 

6.4.3 Gesetzliche Rente und Einkommen im Alter 

Laut dem Alterssicherungsbericht 2016 der Bundesregierung ist die gesetzliche Ren-

tenversicherung (GRV) das Alterssicherungssystem mit der weitaus größten Bedeu-

tung.213 In Deutschland sind in ihr gut 53 Millionen Menschen aktiv und passiv versi-

chert. Von 20,8 Millionen Menschen, die Renten beziehen, sind 17,9 Millionen 65-

jährige und ältere Rentnerinnen und Rentner. Das bedeutet, in Deutschland beziehen 

90 % der Menschen im Alter von 65 Jahre und mehr eine eigene Rente aus der GRV.  

Die durchschnittliche Höhe der gesetzlichen Rente ist zur Beurteilung der konkreten 

Einkommenssituation im Alter wenig aussagekräftig, da sie weder weitere Altersein-

                                                
213 vgl. hier und im Folgenden: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Rentenversicherungs- 
und Alterssicherungsbericht 2016. Pressemitteilung vom 30. November 2016. Online verfügbar: 
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/rentenversicherungsbericht-2016.html [Stand: 
24.10.2018] 
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kommen (z. B. Renten aus einer betrieblichen oder privaten Altersvorsorge, Erwerbs-

einkommen, Kapitalerträge etc.) berücksichtigt, noch den Kontext des Gesamthaus-

halts, in dem die Rentnerinnen und Rentner leben.214 Allerdings muss festgestellt wer-

den, dass Rentnerinnen und Rentner, die ihr Einkommen ausschließlich aus der ge-

setzlichen Rente beziehen, einem erheblichen Armutsrisiko unterliegen. Hierunter 

dürften insbesondere Personen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien oder ehemals 

Geringverdienende fallen, denen während des Erwerbslebens keine ausreichend fi-

nanziellen Mittel zur Verfügung standen, um privat für den Ruhestand vorzusorgen.  

 

Die Höhe der Renten wegen Alters blieb bei Frauen und Männern in Bochum und 

NRW zwischen den Jahren 2010 und 2013 relativ konstant. Seit dem Jahr 2014 ist 

eine Steigerung zu verzeichnen, bei Frauen etwas stärker als bei Männern. Im Jahr 

2016215 erhielten Bochumer Rentner im Schnitt 1.271,98 Euro (zum Vergleich: Rent-

ner in NRW erhielten 1.227,49 Euro), Bochumer Rentnerinnen 581,41 Euro (Rentne-

rinnen in NRW 594,58 Euro) aus der gesetzlichen Rentenversicherung (Abb. 119).  

 
Abb. 119: Renten wegen Alters nach SGB VI nach Geschlecht 2010 – 2016 
Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in Euro 
Stadt Bochum und NRW 

 
Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, Stichtag: je 31.12. d. J. 

 

 

 

                                                
214 vgl. Deutscher Bundestag (2017): Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Markus Kurth, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Beate Müller-Gemmeke, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/13420 –. Online verfügbar: dipbt.bun-
destag.de/doc/btd/18/135/1813561.pdf [Stand: 24.10.2018] 
215 Aktuellere Zahlen lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor. 
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Wird das tatsächliche Einkommen im Alter betrachtet, ist festzustellen, dass erhebli-

che Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern und nach der früheren 

Stellung im Beruf bestehen.216  

Während älteren Männern in NRW im Jahr 2016 durchschnittlich 1.920 Euro netto zur 

Verfügung standen, waren es bei älteren Frauen nur 1.120 Euro. Hier wiederum 

mussten Personen mit Migrationshintergrund mit deutlich niedrigeren Altersbezügen 

auskommen (im Jahr 2016 im Durchschnitt mit 1.090 Euro). Auch hier stellt sich die 

Situation für ältere Frauen mit Migrationshintergrund nochmals ungünstiger dar, sie 

verfügen lediglich über 880 Euro monatlich, was einem Einkommen unterhalb der 

Armutsgefährdungsschwelle entspricht. 

Die größten finanziellen Möglichkeiten haben Personen, die zuletzt als Beamtinnen 

und Beamte tätig waren (Frauen 2.400 Euro, Männer 2.740 Euro). Ehemals Selbst-

ständige und Angestellte verfügen über ein geringeres Nettoeinkommen im Alter. Ar-

beiterinnen und Arbeiter weisen die geringsten Altersbezüge auf, die der Arbeiterin-

nen sind mit 890 Euro sogar so gering (Abb. 120), dass sie mit diesem Betrag unter-

halb der Armutsgefährdungsschwelle liegen (siehe Kapitel 6.1). 

 
Abb. 120: Durchschnittliches persönliches Nettoeinkommen der Bevölkerung im Alter 
von 65 Jahren und mehr nach Stellung im Beruf in der letzten Tätigkeit nach Geschlecht 
in Euro 2016 
Einkommen in Euro 
NRW 

 
Quelle: IT.NRW (2018): Alt, arm und allein? Lebensbedingungen und wirtschaftliche Situation der älteren 
Bevölkerung in NRW. Statistik kompakt 01/2018. Düsseldorf. 
 
Erwerbstätig im Alter waren im Jahr 2016 in NRW durchschnittlich nur 7,4 % der 65- 

bis unter 80-Jährigen – im Alter von 80 und mehr Jahren gibt es im Grunde keine 

                                                
216 vgl. hier und im Folgenden IT.NRW (2018): Alt, arm und allein? Lebensbedingungen und wirtschaft-
liche Situation der älteren Bevölkerung in NRW. Statistik kompakt 01/2018. Düsseldorf. 

2.740

1.950 1.920

1.350

2.400

1.290
1.110

890

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Beamtinnen/Beamte Selbstständige Angestellte Arbeiterinnen/Arbeiter

E
u

ro

Stellung im Beruf

Männer Frauen

Einkommen im 
Alter 



6 Schwerpunktthema Armut 

 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 285 

Erwerbstätigen mehr.217 Der Anteil ist immerhin doppelt so wie noch im Jahr 2005, 

damals betrug er lediglich 3,5 %. Ein besonders deutlicher Anstieg der Erwerbstätig-

keit im Alter ist seit dem Jahr 2010 zu beobachten, da in diesen Zeitraum auch die 

schrittweise Einführung der Rente mit 67 Jahren fällt. Ältere Männer sind mit einem 

Anteil von 10,1 % doppelt so häufig erwerbstätig wie ältere Frauen mit 5,0 %. Wird 

die berufliche Stellung der Erwerbstätigen im Alter von 65 Jahren und mehr betrach-

tet, zeigt sich, dass nahezu die Hälfte (49,1 %) selbstständig tätig ist, ein weiteres 

Drittel sind Angestellte bzw. Beamtinnen und Beamte (36,4 Prozent).  

  

                                                
217 vgl. hier und im Folgenden IT.NRW (2018): Alt, arm und allein? Lebensbedingungen und wirtschaft-
liche Situation der älteren Bevölkerung in NRW. Statistik kompakt 01/2018. Düsseldorf. 
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Aus dem Alltag… 
…der Verbraucherzentrale NRW e.V. 

Vorgestellt von: Beratungsstelle Bochum 

 

Frau B. ist Ende 60 und war die letzten 30 Jahre nicht berufstätig. Um die Regelung 

aller finanziellen Angelegenheiten hatte sich ihr Ehemann seit über 30 Jahren ge-

kümmert. Frau B. bezog selbst eine monatliche Altersrente von 60,00 € und ihr 
Ehemann eine Rente in Höhe von 900,00 €. Zudem erhielten sie ergänzende So-
zialleistungen. 

 

Irgendwann kam es dann aufgrund der geringen monatlichen Einkünfte zu finanzi-

ellen Schwierigkeiten. Der Ehemann hatte immer wieder versucht, alles selbst zu 

regeln und die Zahlungsprobleme von seiner Ehefrau fernzuhalten. Dies gelang 

ihm jedoch nicht dauerhaft. 

 

Als der Ehemann im August 2017 schwer erkrankte und ins Krankenhaus einge-

wiesen wurde, offenbarte sich Frau B. die schlechte finanzielle Situation: 

Es kamen immer mehr Schreiben mit Mahnungen und Zahlungsaufforderungen 

von den verschiedensten Gläubigern u. a. von KFZ-Werkstätten, von Versicherun-

gen, von Verträgen auf ihren Namen und von den Krankenkassen. 

 

Frau B. stellte auch fest, dass es bereits einen Termin vor Gericht wegen einer 

Klage des derzeitigen Vermieters auf Räumung der Wohnung gab und dass ihr 

Ehemann und sein Rechtsanwalt die Klage anerkannt hatten. Eine weitere Klage 

wegen der offenen Mietzahlungen war noch bei Gericht anhängig. 

 

Frau B. versuchte, mit den Gläubigern zu regeln, was ging, stieß aber immer wieder 

an ihre Grenzen. Was sollte/musste sie zuerst bezahlen? Und wovon? Frau B. ent-

schied sich in ihrer alten Heimat in Bochum, in der Nähe ihrer Tochter, eine neue 

Wohnung zu suchen. 

 

Als sie das geschafft hatte, meisterte sie im November 2017 den Umzug – erst 

einmal allein, denn dem Ehemann ging es sehr schlecht. Er konnte nicht verlegt 

werden. Frau B. sprach beim Amt für Soziales der Stadt Bochum vor, beantragte 

erneut ergänzende Sozialleistungen und bat um eine Kostenübernahme für eine 

Schuldnerberatung, alleine kam sie nicht mehr zurecht. 

 

Im Erstgespräch zwischen der Verbraucherzentrale Bochum und Frau B. wurden 

die einzelnen Schritte einer Schuldenregulierung, die verschiedenen Wege und 

Möglichkeiten und die anstehenden Handlungsbedarfe besprochen. Frau B. erhielt 

eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben, gestaffelt nach deren Wichtigkeit. Zum 
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Folgeberatungstermin erschien Frau B. wieder allein, der Ehemann war zwischen-

zeitlich verstorben. 

 

Frau B. hat das Erbe des Ehemannes ausgeschlagen und mit der Unterstützung 

der Verbraucherzentrale zunächst alle Gläubiger vom Tod des Ehemannes in 

Kenntnis gesetzt. 

 

Während der laufenden Beratung wurde Frau B. durch den Zuspruch und die Un-

terstützung der Verbraucherzentrale immer sicherer und entdeckte ihr eigenes Po-

tential. Sie verhandelte mit den Gläubigern ihres verstorbenen Mannes, wobei ei-

nige nach Kenntnis der persönlichen und finanziellen Situation ihre Forderungen 

sogar für erledigt erklärten. Zeitgleich wurde durch die Verbraucherzentrale ihre 

eigene finanzielle Situation geklärt und einzelne existentielle Forderungen wurden 

von Frau B. bezahlt. 

 

Für die verbleibenden 8 Gläubiger wurde eine Gesamtverschuldung in Höhe von 

ca. 10.000,00 € ermittelt. Diesen Gläubigern wurde ein Einigungsangebot unter-
breitet. Da Frau B. aber lediglich unpfändbare Einkünfte hat, und diese zur Siche-

rung ihres notwendigen Lebensbedarfs benötigt, konnte leider keine Einigung mit 

den Gläubigern erzielt werden. 

 

Frau B. wollte die Schulden aber auf jeden Fall erledigen und nicht ebenfalls an 

ihre Kinder vererben. Niemand sollte wegen ihr plötzlich vor einem Schuldenberg 

stehen. Das hatte sie erlebt und das wollte sie ihren Kindern auf jeden Fall erspa-

ren. Daher hat Frau B. mit Hilfe der Verbraucherzentrale nun ein Verbraucherinsol-

venzverfahren beantragt. Dieses gibt ihr die Chance in spätestens 6 Jahren die 

Restschuldbefreiung zu erhalten und wieder komplett schuldenfrei zu sein. 
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6.5 Überschuldung 

Eine besondere daseinsbedingende Ausprägung von Armut tritt ein, wenn Menschen 

in Überschuldung geraten. Rechnungen dauerhaft nicht bezahlen, Schulden nicht 

mehr begleichen zu können bis hin zur drohenden Wohnungslosigkeit, wenn das Geld 

auch für die Miete nicht mehr reicht, kann dramatische Folgen haben. Die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Schuldnerberatungen erleben es täglich.  

 

Zahlen zu überschuldeten Bürgerinnen und Bürgern liefert jedes Jahr der Schuldner-

Atlas von Creditreform218, einem Unternehmen für Wirtschaftsforschung. Demnach ist 

seit Jahren eine Zunahme an überschuldeten Personen in Deutschland zu beobach-

ten. Im Jahr 2017 ist die Zahl der überschuldeten Bürger um 0,9 % auf 6,91 Millionen 

gestiegen, die Überschuldungsquote lag bei 10,04 %219.  

Bei der Überschuldung220 wird unterschieden in „harte“ und „weiche“ Überschuldung, 
also in Fälle mit juristischen Sachverhalten und in Fälle mit nachhaltigen Zahlungs-

störungen221. Die Zahl der harten Überschuldungen hat in Deutschland um 53.000 

Fälle auf 4,22 Mio. zugenommen, die Fälle weicher Überschuldung um 12.000 auf 

2,69 Millionen. Das heißt, weitere 53.000 Verbraucher sind in eine dauerhafte Über-

schuldungsspirale geraten und 12.000 Verbraucher sind auf dem Weg in die Über-

schuldungskrise, da die weiche Überschuldung in vielen Fällen eine Vorstufe zur har-

ten Überschuldung ist. 

Die Überschuldung nimmt regional unterschiedlich zu. Im Westen dreht sich die Über-

schuldungsspirale deutlich schneller als im Osten. Von den 65.000 neu überschulde-

ten Menschen leben 62.000 im Westen, 3.000 im Osten der Bundesrepublik. Zu den 

überdurchschnittlich betroffenen Bundesländern gehört auch NRW mit einer Schuld-

nerquote von 11,63 %. Lediglich Bremen, Sachsen-Anhalt und Berlin haben eine hö-

here Quote.  

 

Insbesondere das Ruhrgebiet bleibt „mit seinen zum Teil noch altindustriell gepräg-
ten, strukturschwachen Regionen ein „Hotspot“ sozialer Problemlagen. Hohe Arbeits-
losigkeit, Einkommensarmut und hohe soziale Transferleistungen bilden hier eine 

prekäre Gemengelage, die die Regionen um das Ruhrgebiet zum eigentlichen „Sor-
genkind“ der Überschuldungsentwicklung machen – Tendenz weiter zunehmend. So 

sind die Überschuldungsquoten sowohl im Jahres- als auch im Langzeitvergleich in 

vielen Städten im Ruhrgebiet zum Teil deutlich angestiegen.“222 Erfreulich aus Bochu-

                                                
218 Neben dem SchuldnerAtlas Deutschland gibt es auch einen SchuldnerAtlas Ruhrgebiet. 
219 Anteil der überschuldeten Personen im Verhältnis zu allen über 18-Jährigen in Deutschland. 
220 Im SchuldnerAtlas Deutschland 2017 ist Überschuldung wie folgt definiert: Überschuldung liegt dann 
vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlich-
keit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann und ihm zur Deckung seines Lebensunterhaltes 
weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Oder kurz: Die zu leistenden Gesamt-
ausgaben sind höher als die Einnahmen. 
221 Ebenda werden nachhaltige Zahlungsstörungen in einer Minimaldefinition abgegrenzt durch den Tat-
bestand von mindestens zwei, meist aber mehreren vergeblichen Mahnungen mehrerer Gläubiger. 
222 vgl. Creditreform (2017): SchuldnerAtlas Deutschland 2017. Neuss, S. 22. 

Überschuldung in 
Deutschland 

Überschuldung 
im Ruhrgebiet 
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mer Sicht ist in diesem Zusammenhang, dass Bochum die einzige Stadt im Ruhrge-

biet ist, in der sowohl die Schuldnerzahl (- 48) als auch die Schuldnerquote (- 0,10) 

im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist (Tab. 47).  

 
Tab. 47: Schuldner und Schuldnerquoten 2014 – 2017  
Anzahl und Anteil der überschuldeten Personen in Prozent an allen über 18-Jährigen  
Ruhrgebiet, kreisfreie Städte und Kreise 

 
Quelle: Creditreform, Presseinfo SchuldnerAtlas Ruhrgebiet 2017. 
 

Auch bei der Auswertung nach Postleitzahlen finden sich in Bochum zwei mit den 

niedrigsten Überschuldungsquoten im Ruhrgebiet: 44797 (Stiepel: 5,00 %) und 

44799 (Wiemelhausen: 6,86 %). Das folgende Diagramm zeigt die Überschuldungs-

quoten in Bochum nach Postleitzahlen (Abb. 121). 

 
Abb. 121: Überschuldungsquoten nach Postleitzahlen 2017 
Anteil der überschuldeten Personen in Prozent an allen über 18-Jährigen  
Stadt Bochum, Postleitzahlenbezirke 
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11,14 – 14,02 % 
 

14,03 – 17,27 % 
 

17,28 – 20,30 % 
 

 
 

 

Hinweis: Die Grenzen der Postleitzahlenbezirke stimmen nicht mit den Grenzen der Ortsteile überein. 
Quelle: Creditreform, SchuldnerAtlas Ruhrgebiet 2017 
 
 

 

 

2014 2015 2016 2017
Anstieg 

16/17
2014 2015 2016 2017

Diff. 
16/17

Ennepe-Ruhr-Kreis 18.599 18.775 18.886 19.056 0,90% 10,81 10,89 10,94 10,95 0,01
Mülheim a. d. Ruhr 15.404 15.759 16.161 16.660 3,09% 10,91 11,16 11,41 11,62 0,21
Kreis Unna 26.237 26.290 26.727 27.040 1,17% 11,43 11,51 11,68 11,68 0,00
Bottrop 11.241 11.528 11.479 11.646 1,45% 11,48 11,79 11,72 11,77 0,05
Bochum 38.026 38.237 38.988 38.940 -0,12% 12,23 12,33 12,56 12,46 -0,10
Kreis Recklinghausen 64.831 66.037 66.250 67.582 2,01% 12,55 12,80 12,84 12,99 0,15
Essen 63.031 62.493 65.946 67.631 2,56% 13,15 12,95 13,59 13,76 0,17
Dortmund 68.626 69.329 70.471 71.035 0,80% 14,26 14,30 14,46 14,44 -0,02
Oberhausen 24.795 25.979 26.693 27.011 1,19% 13,98 14,70 15,09 15,17 0,08
Duisburg 64.535 65.887 67.552 70.051 3,70% 15,86 16,20 16,64 17,08 0,44
Gelsenkirchen 36.150 36.062 38.010 38.498 1,28% 16,78 16,72 17,67 17,76 0,09
Herne 21.566 22.185 22.932 23.395 2,02% 16,60 17,07 17,61 17,85 0,24
Ruhrgebiet 453.041 458.561 470.095 478.545 1,80% 13,49 13,64 13,96 14,08 0,12
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Die wesentlichen Auslöser für Überschuldung sind Arbeitslosigkeit (20 %), Erkran-

kung, Sucht und Unfall (15 %), Trennung, Scheidung und Tod (13 %), unwirtschaftli-

che Haushaltsführung (11 %) und gescheiterte Selbstständigkeit (8 %). Bei der Be-

trachtung der Jahre 2008 bis 2017 zeigt sich, dass vorwiegend ökonomische Auslöser 

wie Arbeitslosigkeit (- 27 % der Fälle) und gescheiterte Selbstständigkeit (-12 % der 

Fälle) insgesamt an Bedeutung verloren haben. Dies dürfte auf die allgemein gute 

Konjunktur und gesunkene Arbeitslosigkeit zurück zu führen sein. Hierfür spricht 

auch, dass das Gesamtvolumen der Schulden von Privatpersonen in Deutschland 

von 2014 bis 2017 von 230 Milliarden Euro auf 209 Milliarden Euro zurückgegangen 

ist. Zugleich nehmen die Überschuldungsauslöser Erkrankung, Sucht und Unfall 

(+39 % der Fälle) und unwirtschaftliche Haushaltsführung (+13 % der Fälle) zu. In 

NRW bleiben aber Arbeitslosigkeit und geringes Einkommen nach wie vor Hauptaus-

löser für Überschuldung. 

 

Aus dem SchuldnerAtlas Deutschland geht auch hervor, welche Alterskohorten be-

sonders von Überschuldung bedroht sind. Die Altersgruppe der 30 bis 39-Jährigen 

hat mit 19 % nach wie vor die höchste Überschuldungsquote, gefolgt von den bis 

unter 30-Jährigen (14 %) und den 40 bis 49-Jährigen (13 %). Während in den beiden 

letztgenannten Altersgruppen die Fallzahlen um 6.000 bzw. 11.000 Fälle zurückge-

gangen sind, haben sie in der Altersgruppe der 30 bis 39-Jährigen um 31.000 Fälle 

zugenommen. 

Auffallend ist die Zunahme der Überschuldung in den höheren Altersgruppen. Rund 

9 % der 50 bis 59-Jährigen sind überschuldet, 5,5 % der 60 bis 69-Jährigen und 1,5 % 

der über 70-Jährigen. Die größte Zunahme ist mit 11,5 % bei den über 70-Jährigen 

zu verzeichnen. Hier gehen die Wirtschaftsforscherinnen und -forscher davon aus, 

dass bei vielen älteren Verbrauchern das Leistungsniveau der Rentenversicherung 

nicht mehr ausreicht. 

 

Auch wenn Männer nach wie vor häufiger überschuldet sind (12,6 %) als Frauen 

(7,6 %), so nimmt die Zahl der überschuldeten Frauen stärker zu. Von den 65.000 

neu überschuldeten Personen waren 39.000 Frauen. Die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler erklären dies zum einen damit, dass Frauen durch veränderte Rol-

lenbilder zunehmend gleichberechtigt die Verantwortung für Schulden übernehmen. 

Andererseits sind besonders alleinerziehende Frauen überdurchschnittlich häufig von 

Überschuldung betroffen. So zeigte eine überschlägige Analyse der Überschuldungs-

situation von alleinerziehenden Frauen und Männern auf der Grundlage von Daten 

des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2012 bei alleinerziehenden Frauen 

eine Schuldnerquote von 39 %.223 Die deutlich erhöhte Armutsgefährdungsquote von 

Alleinerziehenden (siehe Kapitel 6.1) verwundert deshalb kaum. 

 

                                                
223 vgl. Ders., S. 30ff. 

Ursachen für 
Überschuldung 

Überschuldung 
nach Altersgrup-
pen 

Überschuldung 
nach Geschlecht 
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Die vorliegenden Daten belegen auch, dass Überschuldung nicht allein ein Problem 

der unteren sozialen Schichten oder nur sozial benachteiligter Personengruppen ist. 

„Einen Schwerpunkt bilden in jedem Falle die ,mittleren Schichten´ der Gesellschaft, 
da sie mehr als 60 Prozent der Überschuldungsfälle stellen. Die so genannten Pre-

kären stellen derzeit mehr als 11 Prozent der überschuldeten Verbraucher in 

Deutschland. Weitere 26 Prozent der Überschuldungsfälle stellen die ,gesellschaftli-

chen Leitmilieus´.“224 Im Jahr 2017 „stammen zudem offensichtlich alle neuen Über-

schuldungsfälle aus den Milieus der Mittelschicht (+69.000 Fälle), während die Zahl 

der Überschuldungsfälle aus den sonstigen (aggregierten) Milieus abgenommen hat 

(-4.000 Fälle).“225 

Trotz sinkender Arbeitslosigkeit und anhaltendem Konjunkturboom steigt also im 

Ruhrgebiet und deutschlandweit die Überschuldung. Auch für das Jahr 2017 bleibt 

festzuhalten, dass sich viele Indikatoren zur Einordnung des Überschuldungsrisikos 

nicht verbessert, sondern zum Teil verschlechtert haben. „Alles in allem ist für die 

nächsten Monate trotz wirtschaftlich positivem Gesamttrend davon auszugehen, dass 

das Überschuldungsrisiko für die deutschen Verbraucher in Deutschland kurz- und 

mittelfristig weiter steigen wird.“226 

Diese Zahlen sowie die Betrachtung der Situation der Überschuldeten machen deut-

lich, wie wichtig und notwendig auch zukünftig eine gute Schuldnerberatung ist. Dabei 

ist vor allem wichtig, frühzeitig mit den überschuldeten Personen ins Gespräch zu 

kommen, denn je länger die Überschuldung dauert, umso höher werden in der Regel 

die Schulden. 

 

  

                                                
224 Ders., S. 38f. 
225 Ders., S. 38 
226 Ders.: Presseinformation SchuldnerAtlas Ruhrgebiet 2017. Neuss, S. 7. 

Überschuldung 
nach „Schichtzu-
gehörigkeit“ 
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Aus dem Alltag… 
… der Schuldner- und Insolvenzberatung 

Vorgestellt von: Caritasverband Bochum und Wattenscheid e.V. 

 

Seit 2005 gibt es für Leistungsbezieher von Arbeitslosengeld II die Möglichkeit, eine 

Kostenübernahme des Jobcenters Bochum für eine Schuldnerberatung zu bean-

tragen. Mit dieser Bescheinigung können sich die Ratsuchenden für sie kostenfrei 

an mehrere nach § 305 InsO anerkannte Beratungsstellen vor Ort wenden, u. a. an 

den Caritasverband für Bochum und Wattenscheid e.V. Kostenträger der Einglie-

derungshilfe ist die Stadt Bochum.  

 

Trotz ähnlicher Ausgangslage kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Le-

bensverläufen zu uns.  

Generell gibt es verschiedene Gründe, die zu einer Verschuldung führen können. 

Arbeitslosigkeit ist eine häufige Ursache, gefolgt von Trennung und Scheidung, 

Krankheit, gescheiteter Selbstständigkeit und Niedrigeinkommen. Arbeitslosigkeit 

führt nicht nur oft zu psychischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen, son-

dern auch zu finanziellen Problemen. In der Folge sind davon auch vielmals Ange-

hörige betroffen, so wie bei Familie S.  

 

Das Ehepaar S. hat zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren. Herr S. hat vor 

zwei Jahren seine Arbeit verloren. Er leidet unter Depressionen, u. a. als Begleiter-

scheinung der Arbeitslosigkeit und den zunehmenden finanziellen Schwierigkeiten. 

Frau S. geht einer Teilzeitbeschäftigung nach. Neben ihrem Lohn und Kindergeld 

bezieht die Familie ergänzende Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II). 

Während des Bezuges von Arbeitslosengeld I konnten noch einige Verbindlichkei-

ten bedient werden, mit Bezug von Arbeitslosengeld II war dies nicht mehr möglich. 

Nach und nach kamen Mahnungen von Inkassounternehmen und Mahnbescheide 

vom Gericht. Nachdem der eingeräumte Dispositionskredit des Gemeinschaftskon-

tos am Limit war und das Paar aus Angst keine Briefe mehr öffnete, hat es sich an 

unsere Beratungsstelle gewandt. In den ersten Gesprächen wurde zunächst die 

Haushaltssituation anhand einer Budgetberatung besprochen, die Gründe der Ver-

schuldung thematisiert, Unterlagen sortiert und eine Übersicht über die Gläubiger 

erstellt. Da ein Gemeinschaftskonto nicht vor einer Pfändung geschützt werden 

kann, wurden getrennte Guthabenkonten eingerichtet. Für eines der Kinder stand 

eine Klassenfahrt bevor, dementsprechend wurde die Familie über das Angebot 

der Stadt Bochum zum Bildungs- und Teilhabepaket und die Möglichkeit einer Kos-

tenübernahme informiert. Parallel konnte eine Rundfunkgebührenbefreiung erwirkt 

werden. Nach der Budgetberatung und der gemeinsamen Erarbeitung eines Über-

blicks über die Verschuldung wurden verschiedene Möglichkeiten der Regulierung 

besprochen. Da Frau S. lediglich einen Gläubiger aus dem überzogenen Dispositi-
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onskredit hatte, wurde hier bis zur Möglichkeit eines realisierbaren Tilgungsange-

botes zunächst eine Stundung vereinbart. Herr S. hat sich für die Beantragung ei-

nes Verbraucherinsolvenzverfahrens entschieden. Dazu erfolgt die Beratung in 

mehreren Schritten hinsichtlich der Aufklärung über den Ablauf des Verfahrens, der 

Anforderung und Prüfung von Forderungsaufstellungen, der Unterbreitung eines 

außergerichtlichen Einigungsversuchs und der Erstellung des Insolvenzantrags. 

Herr S. hat mittlerweile parallel therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Er ist 

noch nicht in der Lage, eine Beschäftigung aufzunehmen, aber er ist zuversichtlich, 

sich dieser Aufgabe in einiger Zeit wieder stellen zu können. Frau S. hofft auf eine 

Erhöhung ihrer Arbeitsstunden, um sich dann ggf. mit dem Gläubiger außergericht-

lich auf ein mit unserer Beratungsstelle zu erarbeitendes Tilgungsangebot einigen 

zu können. 
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6.6 Wohnungs- und Obdachlosigkeit 

Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit können vielfältige Ursachen haben, die im 

Folgenden beispielhaft benannt werden. 

Häufige Ursachen sind wirtschaftliche und gesellschaftliche Problemlagen, wie z. B. 

der Verlust des Arbeitsplatzes, Überschuldung, Verschuldung oder die fehlende Fi-

nanzierbarkeit des geeigneten Wohnraumes beispielsweise bei zu geringem Pflege-

grad. 

Psychosoziale und individuelle Ursachen sind häufig eine Scheidung oder Trennung, 

Suchtproblematiken, mietwidriges Verhalten oder/und akute Krisensituationen wie 

häusliche Gewalt. 

Von Wohnungsnotlagen können Alleinstehende genauso betroffen sein wie Familien, 

Alleinerziehende, behinderte Personen, Seniorinnen und Senioren, Strafentlassene, 

Reha-Rückkehrer, um einige zu nennen. Meistens ist eine Wohnungsnotlage für 

diese Personengruppe mit einer oder mehreren der oben genannten Ursachen ge-

koppelt. Die Fälle mit Multiproblemlagen häufen sich zunehmend.  

Hinter dem Problem Wohnungsnotfall verbergen sich oftmals andere Probleme, die 

nur in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Diensten gelöst werden kön-

nen. Zu den Kooperationspartnern gehören u. a.: 

 der soziale Dienst des Jugendamtes, 

 der sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes, 

 die Altenhilfe, 

 die Suchtberatungsstellen 

 die leistungsgewährenden Stellen 

 die Schuldnerberatungsstellen. 

Vorbeugende/präventive Arbeit setzt aber voraus, dass Problemlagen frühzeitig er-

kannt und ggf. trägerübergreifend gelöst werden.  

Bereits heute arbeiten die verschiedenen Institutionen und Einrichtungen im Einzelfall 

eng zusammen. Im Interesse einer effektiveren Hilfe für die Betroffenen ist es erfor-

derlich, dass die vorhandenen Maßnahmen gezielter aufeinander abgestimmt wer-

den, eine zentrale Koordination und Hilfeplanung im Einzelfall notwendig ist und ver-

bindlicher gestaltet werden sollte. Darüber hinaus, gerade im Hinblick auf das früh-

zeitige Erkennen von Problemlagen, ist es sinnvoll, Hilfsangebote und Maßnahmen 

unter sozialräumlichen Aspekten anzubieten und zu installieren. Derzeit wird die Zu-

sammenarbeit mit den Netzwerkpartnern durch einen gemeinsamen Arbeitskreis in-

tensiviert, um die Hilfsangebote zu optimieren.  

 

Die quantitative Beschreibung des Ausmaßes von Wohnungslosigkeit bzw. Obdach-

losigkeit ist nur eingeschränkt möglich, da die Personen nur erfasst werden können, 

wenn sie mit dem Hilfesystem in Berührung kommen. Insgesamt muss also bei der 

Beschreibung dieser Personengruppe von einer Untererfassung ausgegangen wer-

den.  

Ursachen 
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Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfa-

len (MAGS NRW) stellt in regelmäßigen Abständen mit der Integrierten Wohnungs-

notfall-Berichterstattung Daten über wohnungslose/obdachlose Personen auf kom-

munaler Ebene zur Verfügung.227 Aufgrund der höheren Aktualität wird nachfolgend 

jedoch auf die bei der Stadt Bochum, der Inneren Mission – Diakonisches Werk Bo-

chum e. V. und dem Caritasverband für Bochum und Wattenscheid vorgehaltenen 

Daten über diesen Personenkreis zurückgegriffen. Diese sind aufgrund unterschied-

licher Definitionen nicht mit denen des MAGS NRW vergleichbar. 

 

Nach den Definitionen und rechtlichen Grundlagen werden nachfolgend die Hilfen im 

Bereich der Vermeidung von Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit dargestellt. Im An-

schluss wird die Anzahl der Belegung in den Unterkünften der Stadt Bochum, der 

Inneren Mission – Diakonisches Werk Bochum e. V. sowie des Caritasverbandes für 

Bochum und Wattenscheid beschrieben, wonach das Kapitel mit einer Übersicht der 

Maßnahmen und Hilfsangebote für obdachlose/wohnungslose Personen endet. 

6.6.1 Definitionen und rechtliche Grundlagen 

Wohnungsnotfälle sind Haushalte und Personen mit einem Wohnungsbedarf von ho-

her Dringlichkeit, die aufgrund besonderer Zugangsproblematiken, sowohl finanzieller 

als auch nicht finanzieller Art, einen erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt haben 

und der institutionellen Unterstützung zur Erlangung oder zum Erhalt von angemes-

senem Wohnraum bedürfen. Hierzu gehören auch Menschen, die beispielsweise bei 

einem Wohnungsbrand unmittelbar „auf der Straße stehen“. 
 

Obdachlose sind Personen ohne eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung, die 

nicht institutionell untergebracht sind. Hierunter fallen auch Personen ohne jegliche 

Unterkunft, ohne einen festen Wohnsitz, die auf der Straße leben und/oder in Notun-

terkünften und Notschlafstellen übernachten oder in Behelfsunterkünften (Wohnwa-

gen, Gartenlauben, etc.) leben. Auch Menschen, die vorübergehend auf eigene Kos-

ten in Hotels oder Pensionen leben, gehören zu diesem Personenkreis. 

 

Wohnungslose sind Personen ohne eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung, die 

per Verfügung von der Ordnungsbehörde/Obdachlosenbehörde ordnungsrechtlich 

untergebracht sind. Hierzu zählen auch Menschen, die mit einer Kostenübernahme 

nach SGB II oder SGB XII vorübergehend in Notunterkünften, sozialen oder thera-

peutischen Einrichtungen untergebracht bzw. dort via Anordnung/Wiedereinweisung 

belassen werden, bis adäquater Wohnraum zur Verfügung steht (Strafentlassene aus 

der JVA, aus Krankenhäusern, Pflegebedürftige mit nicht ausreichendem Pflegegrad 

in Heimen etc.). Als Wohnungslose zählen ebenso Menschen in Übergangseinrich-

tungen, Auffangstellen und Heimen sowie Frauen und ihre Kinder, die bei häuslicher 

                                                
227 Weitere Informationen sind unter https://www.mags.nrw/hilfe-bei-wohnungslosigkeit verfügbar.  

Definitionen 
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Gewalt in einer Unterkunft leben (Frauenhaus). Letztlich gelten auch Menschen, die 

auf Dauer in Wohnungsloseneinrichtungen leben, als Wohnungslose. 

 

Die Stadt Bochum ist auf der Grundlage des Ordnungsbehörden-Gesetzes (OBG) 

NRW zur Versorgung von obdachlosen Personen mit Wohnraum sowie zur Unterstüt-

zung bei drohendem Wohnraumverlust bei richterlich angeordneten Zwangsräumun-

gen ordnungspolitisch verpflichtet. 

6.6.2 Vermeidung von Obdachlosigkeit / Wohnungslosigkeit 

Die Anzahl und Art der Beratungen seit 2014 im Bereich der vorbeugenden Obdach-

losenhilfe durch das Sachgebiet Vermeidung von Obdachlosigkeit/Wohnungslosig-

keit und Schuldnerberatung bei Mietrückständen veranschaulicht die folgende Abbil-

dung: 
 

Abb. 122: Beratungen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe nach Art 2014 – 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Im Betrachtungszeitraum blieb die Anzahl der Gesamtberatungen relativ konstant (bei 

rund 1.500). Der deutlichste Anstieg an Beratungsbedarf ist bei den Akutunterbrin-

gungen festzustellen. Dieser ist durch die gesteigerte Nachfrage von Flüchtlingen er-

klärbar, welche bereits über eigenen Wohnraum verfügten und hier ein Verlust dieser 

Wohnungen erfolgte. 

 

Ebenso nahmen die Beratungen bei Miet- und Energieschulden im Betrachtungszeit-

raum nicht unwesentlich zu, während die Hilfeersuchen bei bereits ergangenen Räu-

mungsklagen deutlich rückläufig waren. 
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Die durchschnittliche Darlehenshöhe bei Mietrückständen bewegt sich wellenartig 

zwischen rund 1.225 € und 1.634 € vom Jahr 2014 bis zum Jahr 2017, wobei insge-
samt die Anzahl der erbrachten Darlehen konstant blieb (2014: 95, 2017: 107). Der 

Spitzenwert der durchschnittlichen Darlehenshöhe im Jahr 2017 könnte durch das 

gestiegene Mietpreisniveau erklärbar sein.  

Die durchschnittliche Darlehenshöhe bei Energierückständen ist bei geringerer Fall-

zahl (27 erbrachte Darlehen) nur im Jahr 2016 außergewöhnlich angestiegen und 

befindet sich im Jahr 2017 wieder auf dem Niveau der Vorjahre (38 erbrachte Darle-

hen). Der Grund hierfür könnte an einem strengeren Winter im Jahr 2016 gelegen 

haben (Abb. 123). 
 
Abb. 123: Finanzielle Hilfen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe 2014 – 2017  
Durchschnittliche Darlehenshöhe 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: je 31.12. d. J. 
 

Die folgende Tabelle zeigt, dass im Betrachtungszeitraum der größte Anteil der an-

gesetzten Zwangsräumungen im Vorfeld des angesetzten Räumungstermins nicht 

mehr abgewendet werden konnten. 

 

Während die Anzahl der angesetzten Zwangsräumungen rückläufig ist, ist die Anzahl 

der bei der Räumung anwesenden Betroffenen gestiegen. Ebenso ist der Unterbrin-

gungsbedarf seit dem Jahr 2015 gewachsen. 
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Tab. 48: Zwangsräumungen und Fälle der Unterbringung 2014 – 2017  
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stichtag: je 31.12. d. J. 

6.6.3 Belegung in den Obdachlosenunterkünften 

Als Unterbringungsmöglichkeit für obdachlose Personen steht derzeit eine städtische 

Unterkunft in Bochum-Wattenscheid zur Verfügung. Die Maximalbelegung beträgt 30 

Personen. Darüber hinaus werden in Flüchtlingsunterkünften die restlichen benötig-

ten Plätze zur Unterbringung von obdachlosen Menschen zur Verfügung gestellt. 

 
Tab. 49: Untergebrachte obdachlose Menschen in städtischen Unterkünften nach Al-
tersgruppen 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stand: Jahressumme. 
 

Auffällig ist der relativ große Anteil an Menschen unter 18 Jahren (Tab. 49), der sich 

hauptsächlich durch obdachlos gewordene Familien mit Flüchtlingshintergrund er-

klärt. Allgemein sind jedoch besonders alleinstehende Personen im mittleren Lebens-

alter betroffen. Es überwiegt der Anteil von untergebrachten obdachlosen Männern 

mit 59 % (76 Personen). 

Seit Beginn der Flüchtlingskrise hat sich der Anteil untergebrachter wohnungsloser 

Menschen aus Flüchtlingsregionen erhöht, wobei die Personenkreise aus Syrien und 

dem Irak derzeit den größten Teil ausmachen. 

 

Neben der städtischen Unterkunft in Wattenscheid bietet die Wohnungslosenhilfe der 

Inneren Mission – Diakonisches Werk Bochum e. V. im Auftrag der Stadt Bochum 

ganzjährig eine Übernachtungsstelle („Fliednerhaus“) für wohnungslose Menschen 

an. Im November 2018 wurde das „alte Fliednerhaus“ mit einem Neubau abgelöst. 
Dort befinden sich nun 40 Übernachtungsplätze, die bei Bedarf um 20 erweitert wer-

den können. 

Jahr 2014 2015 2016 2017

Angesetzte Zwangsräumungen 301 302 285 284
Tatsächliche Zwangsräumungen 202 191 195 216

davon Betroffene anwesend 77 90 81 90
davon Fälle der Unterbringung 10 7 9 17

Alter in Altersgruppen Anzahl

0 - 5 14
6 - 14 21
15 - 17 7
18 - 39 35
40 - 64 46
65 und älter 6
Insgesamt 129
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Durchschnittlich übernachteten in den vergangenen drei Jahren rund 51 Personen 

pro Monat im Fliednerhaus228. Im Jahr 2017 entsprach das einer Anzahl von rund 

8.800 Übernachtungen. Auch hier überwiegt der Anteil an Männern, mit knapp 88 % 

im Jahre 2017 liegt er jedoch höher als in den städtischen Unterkünften (Abb. 124).  
 

Abb. 124: Wohnungslose Personen, die die Übernachtungsstelle der Inneren Mission – 
Diakonisches Werk Bochum e. V. genutzt haben nach Geschlecht 2015 – 2017 
Durchschnittliche Anzahl pro Monat 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Stadt Bochum, Amt für Soziales, Stand: Jahresdurchschnitt. 

 

Weiterhin gibt es in Bochum das Christophorushaus, in Trägerschaft des Caritasver-

bandes für Bochum und Wattenscheid. Das Christophorushaus ist eine stationäre 

Einrichtung für wohnungslose Männer mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach 

§ 67 SGB XII. Ziel ist es, die Bewohner bei der Überwindung ihrer besonderen sozi-

alen Schwierigkeiten so zu unterstützen, dass sie wieder in einer eigenen Wohnung 

leben können. 

Das Christophorushaus verfügt über 30 Plätze in Ein- und Zweibettzimmern, die Be-

wohner sind im Alter zwischen aktuell 22 und 73 Jahren. Die durchschnittliche Ver-

weildauer beträgt 18 Monate. 

Die Gesamtzahl der Männer, die die stationären Hilfen im Christophorushaus genutzt 

haben, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Im Jahr 2017 lag sie bei 59 (Abb. 

125). Die Auslastung lag dabei immer zwischen 90 und 100 %, zuletzt bei 97,3 %.  

 

 

 

                                                
228 rund 620 Personen pro Jahr 

44,3 46,7 45,6

4,7
6,3 6,4

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017

A
nz

a
hl

/M
o

na
t

Jahr

Männer Frauen



6 Schwerpunktthema Armut 

300 * Stadt Bochum – Sozialbericht 2018 * 

Abb. 125: Wohnungslose Männer, die die stationären Hilfen im Christophorushaus des 
Caritasverbandes für Bochum und Wattenscheid genutzt haben 2015 – 2017 
Stadt Bochum 

 
Quelle: Caritasverbandes für Bochum und Wattenscheid, Stand: Jahressumme. 
 

6.6.4 Maßnahmen und Hilfsangebote 

Die Hilfsangebote und Maßnahmen für Wohnungslose/Obdachlose bzw. zur Beseiti-

gung von Wohnungsnotfällen reichen von akuten sowie vorbeugenden, präventiven 

Hilfen persönlicher und wirtschaftlicher Natur bis hin zur Wohnungsvermittlung und 

werden im Folgenden dargestellt: 

 

Zu den vorbeugenden und präventiven Maßnahmen gehören die Beratung und Hilfe 

bei Miet- und Energiekostenproblemen sowie Unterstützung bei der Regulierung wei-

terer Verschuldung zur Abwendung drohender Obdachlosigkeit bzw. zu deren Über-

windung. Gegebenenfalls kommen hier auch wirtschaftliche Mittel (Gewährung von 

Darlehen) zum Erhalt von Wohnraum zum Einsatz.  

Die Kooperation und Kommunikation mit Vermietern, Rechtsanwälten, leistungsge-

währenden Stellen, städtischen und internen Netzwerkpartnern, einschlägigen Bo-

chumer Einrichtungen für wohnungslose Menschen, Energieversorgungsunterneh-

men etc. sind ein grundlegender Bestandteil der präventiven Arbeit. Hier gilt es Ver-

handlungen zu führen, bevor der Wohnraum verloren ist oder die Energieversorgung 

eingestellt wurde.  

Bei extremen finanziellen Schwierigkeiten der Kunden, die zum Zusammenbruch des 

finanziellen Systems führen, gibt es in besonders schwierigen Fällen der Verschul-

dung die Möglichkeit der Kostenübernahmeerklärung nach SGB II (und nach SGB XII, 

wenn der Haushalt gesichert ist) für eine Erstberatung durch eine der sechs Vertrags-
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partner für Schuldnerberatung in Bochum (siehe auch Kapitel 6.2.3 und 6.5). Bei ak-

tiver Beteiligung durch die Kunden kann von hier auf Anforderung der jeweiligen Be-

ratungsstelle dann auch eine Kostenübernahmeerklärung für eine Folgeberatung 

ausgestellt werden. Folgeberatungen können aber besonders durch einen präven-

tiven Ansatz vermieden werden. Dies entspricht der Kostenminderungsgrundpflicht 

und dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit.  

 

Für wohnungslose/obdachlose Personen mit akutem Unterstützungsbedarf bieten 

freie Träger und Vereine unterschiedliche aktive Hilfeleistungen an. So gibt es etwa 

die Vereine Bochumer Suppenküche sowie die Wattenscheider, Bochumer und die 

Kinder-Tafel, die für einen geringen Unkostenbeitrag Mahlzeiten und Lebensmittel für 

Bedürftige bereitstellen. Für die medizinische Hilfe dieser Menschen setzt sich der 

Verein Aufsuchende Medizinische Hilfe für Wohnungslose Bochum e. V. ein. Aus-

schließlich ehrenamtlich führen erfahrene Mediziner und Krankenpflegerinnen und -

pfleger kostenlose ärztliche Beratungen und kleinere Behandlungen durch. Men-

schen in besonderen Notlagen, insbesondere wohnungslose Menschen sind beson-

ders gesundheitsgefährdet, meiden häufig aus Scham oder aus erlebter Ablehnung 

Praxen und Krankenhäuser.  

Weiterhin stellt beispielsweise die Innere Mission – Diakonisches Werk Bochum mit 

einen Tagesaufenthalt insbesondere wohnungslosen Menschen eine Aufenthalts- 

und Rückzugsmöglichkeit. Weiterhin gibt es den Mittagstisch für Wohnungslose in der 

Sommerdellenstrasse in Wattenscheid vom Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wat-

tenscheid e.V. Im Caritas-Kleiderladen in der Wattenscheider Innenstadt können 

Menschen mit geringem Einkommen für wenig Geld gut erhaltene Kleidung erwerben. 

 

Da es derzeit keine städtischen Sozialwohnungen mehr gibt, beläuft sich die Unter-

stützung der Bürger bei der Wohnungssuche bei (drohendem) Wohnraumverlust auf 

Rechercheunterstützung im Internet bei Personen, die keinen Zugang zu den neuen 

Medien haben (hierzu zählen auch Menschen, die den Umgang mit den neuen Me-

dien nicht beherrschen). Die Kunden werden mit den Kontaktdaten der Wohnungs-

baugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften in der Stadt Bochum versorgt 

und es wird auf weitere mögliche Suchwege, wie z. B. Zeitungen als Wohnungsmarkt-

anbieter wie auch zur eigenen Wohnungssuche über eine Anzeige, verwiesen.  

Bei geringem Einkommen der Kunden stehen die Wohngeldstelle und das Sachgebiet 

Wohnberechtigungsscheine unterstützend zur Verfügung. Auch die Vergabe von Se-

niorenwohnungen ist eine mögliche Hilfestellung.  

 

Die Teilnahme an richterlich angeordneten Zwangsräumungen ist eine freiwillige Auf-

gabe um die Menschen, die dann obdachlos werden, auf Hilfsangebote und Über-

nachtungsmöglichkeiten hinzuweisen und bei Bedarf und Notwendigkeit eine Unter-

bringung einzuleiten.  

Die Anwesenheit eines Sozialarbeiters / einer Sozialarbeiterin des Amtes für Soziales 

erfolgt regelmäßig, wenn bekannt ist, dass sich Kinder unter drei Jahren oder hilflose 

Akute Hilfen 

Wohnungsver-
mittlung / Unter-
stützung bei der 
Wohnungssuche 

Unterstützung bei 
Zwangsräumun-
gen 
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Personen im Haushalt befinden. Ansonsten werden die Kontaktdaten des Sachge-

biets durch die Gerichtsvollzieher den geräumten Personen übergeben. Bei Unter-

bringungsbedarf wird ein sofortiger Kontakt hergestellt. 

 

Die Arbeit mit dem betroffenen Personenkreis hat je nach Ausgangslage unterschied-

liche Zielsetzungen:  

 bei von Obdachlosigkeit bedrohten Personen geht es primär um den Erhalt 

des gefährdeten Wohnraumes 

 bei Personen die bereits obdachlos/wohnungslos sind, wird Hilfe mit dem Ziel 

angeboten, sie wieder in Privatwohnungen zu vermitteln. 

Um diese Ziele zu erreichen werden gemeinsam mit den Betroffenen Lösungsstrate-

gien entwickelt. Dies bedeutet u. a., dass geeignete Hilfsangebote unterbreitet, koor-

diniert und mit verschiedenen Maßnahmeträgern abgestimmt werden müssen. Da der 

Wohnraum möglichst nachhaltig gesichert werden soll, findet hier eine intensive Ar-

beit mit Netzwerkpartnern innerhalb der Stadtverwaltung sowie mit Einrichtungen und 

Diensten der freien Träger der Stadt Bochum statt. Ebenso werden häufig die unter-

schiedlichen Leistungsträger in die Arbeit mit einbezogen. 

Die Arbeit erfolgt auf der Grundlage des Fallmanagements. Es handelt sich immer 

um Einzelfälle deren Gemeinsamkeit der bedrohte Wohnraum ist. Das Fallmanage-

ment erfordert eine Prüfung der individuellen Lage und Möglichkeiten der jeweiligen 

Person. Es wird gemeinsam mit den Kunden erarbeitet, welche Handlungen erforder-

lich sind, wo es Hilfen gibt, wie diese installiert werden können und was der Kunde 

selbst an Möglichkeiten zur Selbsthilfe mitbringt. Hier tritt die Sachbearbeitung als 

Vermittler zwischen den Hilfesuchenden, hilfeleistenden Einrichtungen und den Gläu-

bigern auf und versucht den Wohnraumerhalt zu ermöglichen. Immer unter Berück-

sichtigung der persönlichen Disposition der Kunden fällt diese Arbeit unterschiedlich 

intensiv aus und fordert ggf. den Einsatz von wirtschaftlichen Hilfen (Darlehen) und/ 

oder die Installierung von Hilfen durch Netzwerkpartner (Jugendamt, Sozialpsychiat-

rischer Dienst, Altenhilfe,...).  

  

Ziele und Aus-
blick  
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Aus dem Alltag… 
… der Wohnungslosenhilfe in Bochum - Ambulante und stationäre Ange-

bote bei Wohnungsnotfällen 

Vorgestellt von: Innere Mission - Diakonisches Werk Bochum e.V. und Cari-

tasverband für Bochum und Wattenscheid e.V. 

 

In der Wohnungslosigkeit zeigen sich die Konsequenzen von Armut, Arbeitslosig-

keit, Überschuldung und der zunehmende Zerfall familialer und sozialer Strukturen 

besonders deutlich. Die betroffenen Menschen, die die sogenannten „Wohnungs-
notfälle“ repräsentieren, sind zutiefst verunsichert, ängstlich, häufig hoffnungs- und 

perspektivlos, aber auch wütend und aggressiv. Viele sind gezeichnet durch das 

Leben auf der Straße, häufig ebenfalls suchtkrank, körperlich geschädigt und vor-

gealtert. Zudem steigt die Anzahl derer, die zwar schwer psychisch erkrankt, jedoch 

ohne jegliches Krankheitsbewusstsein und ohne entsprechende medizinische Un-

terstützung sind. Für diese schwierigen Adressaten der Sozialen Arbeit wird in Bo-

chum in ambulanten und stationären Einrichtungen eine qualifizierte Einzelfallhilfe 

geleistet.  

Zielstellungen der Arbeit sind die Überwindung von sozialen Schwierigkeiten ge-

mäß §§ 67 ff. SGB XII sowie sämtliche notwendigen Maßnahmen, um soziale 

Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder deren Verschlimme-

rung zu verhüten. Hierzu gehören neben der Beratung und persönliche Betreuung 

der Betroffenen auch Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Ar-

beitsplatzes und Maßnahmen bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung.  

 

Viele kleine Schritte beim Neuanfang 

Herr P. (49 Jahre) wurde aufgrund einer HIV-Erkrankung durch die Aidshilfe in Bo-

chum bereits seit mehreren Jahren unterstützt. Er hatte sich vor drei Jahren dazu 

entschieden, die Medikamenteneinnahme gegen seine Erkrankung einzustellen. 

Dadurch verschlechterte sich sein körperlicher und seelischer Zustand derartig, 

dass er nicht länger in der Wohnung eines Freundes geduldet wurde. Die Beantra-

gung von Transferleistungen und die damit verbundenen Absicherung durch eine 

Krankenversicherung gerieten in den Hintergrund und entfielen letztendlich. Der 

Fall wurde der Wohnungslosenhilfe durch die Aidshilfe angetragen, parallel dazu 

meldete sich der Freund des Klienten, um Informationen zu Unterstützungsmög-

lichkeiten in Erfahrung zu bringen. Zunächst konnte Herr P. keine persönliche Kon-

taktaufnahme zur Beratungsstelle für wohnungslose Männer aufbauen. Sein 

Freund nahm einige Beratungsgespräche wahr, und erst nach und nach konnte die 

Aidshilfe Herrn P. dazu motivieren, telefonisch Kontakt mit der Beratungsstelle auf-

zunehmen. Mehrere Termine für einen ersten Beratungstermin platzen. Zwischen 

der Aidshilfe und der Beratungsstelle für wohnungslose Männer fanden regelmäßig 

Gespräche statt um sich gegenseitig über den Stand der Kontaktaufnahme und 
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besonders den gesundheitlichen und psychischen Zustand des Herrn P. auszutau-

schen.  

Nach mehreren Wochen der Kontaktanbahnung entschloss sich Herr P. einen Be-

ratungstermin wahrzunehmen. Als er in die Beratungsstelle kam, wirkte er körper-

lich deutlich geschwächt und psychisch sehr belastet. Es war unverkennbar, dass 

sowohl Körperpflege als auch Wäschepflege stark vernachlässigt waren. Auf die 

Frage der Mitarbeiterin, was sie für ihn tun könne, antwortete er: „Mich erst einmal 
in den Arm nehmen.“ Die Mitarbeiterin entschloss sich bewusst, dem Wunsch des 

Klienten zu folgen und ermöglichte Herrn P. durch diese Intervention den Einstieg 

in die Beratungsarbeit.  

Es folgten zahlreiche Termine und Gespräche in denen Herr P. unterschiedliche 

Ziele benannte. Um die gesundheitlichen Beschwerden zu behandeln, musste die 

Beantragung von Transferleistungen bearbeitet werden, um wieder krankenversi-

chert zu werden. Zugleich benötigte Herr P. eigenen Wohnraum und wollte wieder 

in seinem erlernten Beruf arbeiten. Absprachen und die Übernahme von Aufgaben 

stellten für Herrn P. große Anforderungen dar. Seine körperliche und psychische 

Verfassung verschlechterten sich drastisch. Freunde und Familienangehörige er-

lebten über Wochen die psychischen Zusammenbrüche des Herrn P. und wurden 

in diesen Krisensituationen eng von der Beratungsstelle unterstützt. Ein Austausch 

mit der Aidshilfe erfolgte regelmäßig. Nach einer weiteren Krise wurde Herr P. per 

Gerichtsbeschluss (PsychKG) in die LWL Klinik eingewiesen. Dort entfernte er sich 

bei der ersten Gelegenheit und der Beschluss zur Unterbringung wurde aufgeho-

ben. Die Krisensituationen im familiären und Freundeskreis wiederholten sich. Herr 

P. wurde ein weiteres Mal per Gerichtsbeschluss (PsychKG) in die LWL Klinik ein-

gewiesen. Gleichzeitig wurde die Bestellung eines gesetzlichen Betreuers ange-

ordnet. Bei einem durch den Sozialdienst der LWL Klinik arrangiertem Treffen 

konnte zusammen mit Herrn P. ein Austausch von Informationen sowie eine Über-

gabe der Aufträge von der Beratungsstelle der Inneren Mission an den gesetzlichen 

Betreuer erfolgen. Herr P. erklärte sich bereit, den Klinikaufenthalt auch nach Be-

endigung des Beschlusses bis zur regulären Entlassung durchzuführen. 

Gut vorbereitet und motiviert durch die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Beratungs-

stelle für wohnungslose Menschen, die Aidshilfe und der LWL-Klinik, entschloss 

sich Herr P. nach Abschluss seiner Behandlung, nicht nur ambulante Hilfen durch 

die Beratungsstellen, sondern auch stationäre Hilfen durch das Christophorushaus 

zu beantragen und schließlich auch wahrzunehmen. 

Mit der Sozialarbeiterin der Aidshilfe nahm er noch während der Krankenhausbe-

handlung den ersten Kontakt zum Christophorushaus auf. Hier wurde im Informa-

tionsgespräch sehr schnell deutlich, dass Herr P. nach seiner Krankenhausentlas-

sung nicht in der Lage sein wird, sein Leben ohne den Rahmen und die Unterstüt-

zung einer stationären Einrichtung zu gestalten. So wurde der Kontakt zu den Hil-

feplanern des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) hergestellt. Auch hier 

wurde die dringende Notwendigkeit der stationären Betreuung durch das Christo-
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phorushaus festgestellt und schließlich eine Kostenübernahmeerklärung für zu-

nächst sechs Monate erteilt. So konnte die Aufnahme im Christophorushaus im 

direkten Anschluss an die Krankenhausbehandlung in der LWL-Klinik erfolgen. 

Bei seiner Aufnahme stellte sich Herr P. körperlich und seelisch, sowohl von seiner 

Erkrankung als auch von den Lebensumständen, gezeichnet dar. Er verfügte über 

wenig Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Er gab an, alles tun zu wollen, damit 

ihm geholfen werden würde. Dies klang allerdings zunächst so, dass er nicht die 

Phantasie hatte, dass er selbst wesentlich zur Veränderung seiner Situation beitra-

gen müsse. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich in der Bewohnergruppe des Christopho-

rushauses einzuleben und Vertrauen zu dem für ihn zuständigen Sozialarbeiter 

aufzubauen, taute Herr P. deutlich auf, fand sich in der Bewohnergruppe zurecht, 

fasste Vertrauen und steigerte sein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Er 

konnte wieder Ziele ins Auge fassen und war bereit, sich mit der professionellen 

Unterstützung für das Erreichen seiner Ziele einzusetzen. Sehr hilfreich war die 

entstandene, gute Beziehung zu seinem zuständigen Sozialarbeiter, der ihm die 

notwendige Unterstützung bot, seine Eigenmotivation steigern konnte und Herrn P. 

dabei half, neuen Lebensmut aufzubauen. 

Erste wichtige Schritte waren die Wiederherstellung der Körperhygiene, die regel-

mäßige Medikamenteneinnahme und die Übernahme der Eigenverantwortung für 

die Sauberkeit seines Wohnraums. Herr P. war im täglichen, intensiven Beratungs-

kontakt zu seinem zuständigen Sozialarbeiter. In Zusammenarbeit konnten sodann 

die weiteren Ziele des Herrn P. definiert werden, unterschiedliche Möglichkeiten 

und Perspektiven zur Zielerreichung diskutiert und die erreichten Fortschritte re-

flektiert werden. 

Der gesicherte Bezug von ALG-II-Leistungen gab Herrn P. den notwendigen Rah-

men, sein Leben wieder neu zu gestalten. Er nahm Kontakt zu einer ehemaligen 

Arbeitgeberin auf und konnte in deren Salon zunächst geringfügig in seinem erlern-

ten Beruf als Frisör angestellt werden. Eine Grundvoraussetzung zur Arbeitsauf-

nahme war die Anschaffung eigenen Werkzeugs. Mit Hilfe seines Sozialarbeiters 

wurde dann die Kostenübernahme für eine Frisörschere beim Jobcenter beantragt. 

Da die geringfügige Beschäftigung zunächst als Probelauf geplant war, um festzu-

stellen wie belastbar Herr P. ist, musste auch dies unter Vermittlung des Sozialar-

beiters mit dem Jobcenter Bochum kommuniziert werden, um bei Nichtgelingen 

keine Sanktionen befürchten zu müssen. 

Herr P. fand sich schnell wieder in seinem Beruf zurecht und hatte auch wieder 

Freude an der Arbeit. Es kam zu keinen Fehlzeiten oder anderen Komplikationen, 

so dass auch vonseiten der Arbeitgeberin eine deutliche Zufriedenheit entstand. Es 

entwickelte sich die Möglichkeit, den Stellenumfang und damit auch das Gehalt zu 

steigern. 

Mit neuem Selbstbewusstsein ausgestattet, nahm Herr P. den Kontakt zu alten 

Freunden und Bekannten auf. Es entwickelte sich dann die Möglichkeit, in eine WG 

einzuziehen. Mit der Unterstützung des zuständigen Sozialarbeiters wurden dann 
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Leistungen beim Jobcenter Bochum für die Erstausstattung des WG-Zimmers be-

antragt, um letztlich den Auszug aus dem Christophorushaus und den Einzug in 

die WG vorzubereiten und durchzuführen. 

Nach dem Einzug in das Christophorushaus der Caritas (stationäre Hilfe) kam Herr 

P. mehrfach in die Beratungsstelle, um über seine neue Lebenssituation zu berich-

ten. Seine körperliche Verfassung war aufgrund der regelmäßigen medikamentö-

sen Behandlung gut. Er war gepflegt, trug saubere Kleidung, war psychisch stabil, 

humorvoll und zuversichtlich. 

 

Fazit 

Das Fallbeispiel des Herrn P. verdeutlicht eindrucksvoll, dass gut vernetzte Hilfen 

in Bochum, hier die ambulante und stationäre Wohnungslosenhilfe und die Aids-

hilfe aber auch die gute Kooperation mit dem LWL und dem Jobcenter wichtig sind, 

um den auf unterschiedlichen Ebenen belasteten, beeinträchtigten und kranken 

Menschen sinnvoll zu helfen. Wie auch bei Herrn P. ist die Wohnungslosigkeit nicht 

das alleinige Problem. Im Gegenteil: Die Problemlagen wohnungsloser Menschen 

sind vielfältig und bedürfen einer gut vernetzten Hilfe in unserer Stadt. 
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6.7 Armut und Gesundheit 

6.7.1 Gesundheit und soziale Lage 

Die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung definiert Gesundheit als „umfassendes 
körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden“.229 Durch ein derartiges Gesund-

heitsverständnis wird der Blick auf die Einflüsse geöffnet, die auf die individuelle Ge-

sundheit und die Gesundheit von Bevölkerungsgruppen Einfluss haben. Die Ottawa-

Charta benennt als solche Bedingungen „Frieden, angemessene Wohnbedingungen, 
Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwen-

dung vorhandener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit“230. 

Die unterschiedlichen Determinanten können im Anschluss an Dahlgren und Whi-

tehead verschiedenen Ebenen zugeordnet werden (Abb. 126). Im Kern stehen die 

Determinanten, die in der Person selbst begründet sind. Darauf folgen jene, die dem 

individuellen Lebensstil der Person zuzurechnen sind, hierauf wiederum die Determi-

nanten, die sich aus der Einbettung der Person in soziale und kommunale Netzwerke 

ergeben. Daran schließen sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen und schließlich 

die allgemeinen Bedingungen der sozioökonomischen, kulturellen und physischen 

Umwelt an. 
 

Abb. 126: Modell der Gesundheitsdeterminanten (nach Dahlgren und Whitehead) 

 
Quelle: Forum Gesundes Österreich (o. J.): Grafik der Gesundheitsdeterminanten. Online verfügbar: 
http://fgoe.org/sites/fgoe.org/files/2017-10/Determinanten_farbe_0.jpg [Stand 28.02.2018]. 
 
Die Determinanten der verschiedenen Ebenen stehen dabei in einem komplexen 

Wechselverhältnis zueinander. Sie können einander – je nach Situation – verstärken 

                                                
229 Erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung (1986): Ottawa-Charta. Online verfügbar: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf [Stand 28.02.2018] 
230 ebd. 

Einflussfaktoren 
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oder abmildern. Ein Beispiel hierfür ist die gesundheitliche Lage von Alleinerziehen-

den. In einer Untersuchung231 wurde die gesundheitliche Lage von alleinerziehenden 

Männern und Frauen auf Basis der Daten aus der Studie Gesundheit in Deutschland 

aktuell (GEDA) untersucht. Dabei ergab sich, dass der im Mittel niedrigere sozioöko-

nomische Status alleinerziehender Frauen allein den schlechteren Gesundheitszu-

stand dieser Personengruppe nicht erklären kann.232 Vielmehr wirken die alleinige 

Verantwortung für die Kindererziehung, die Doppelbelastung durch Beruf und Familie 

sowie fehlende soziale und zeitliche Ressourcen direkt negativ auf die gesundheitli-

che Lage alleinerziehender Frauen.233 Gleichwohl kommt die Studie zu dem Ergebnis, 

dass, wenn „das Alleinerziehen mit einem geringen sozioökonomischen Status, einer 
fehlenden Erwerbstätigkeit oder einer geringen sozialen Unterstützung einhergeht, 

[…] bei einigen Aspekten der gesundheitlichen Lage eine kumulative Benachteili-

gung“234 beobachtet werden kann. 

 

Derartige kumulative Prozesse können auch 

als „Teufelskreis“ beschrieben werden, so 
z. B. im Fall von Arbeitslosigkeit und Gesund-

heit: „Der Übergang in die Arbeitslosigkeit 

geht bei den Betroffenen mit erheblichen Be-

lastungen einher. Sie verlieren nicht nur den 

Großteil ihres Einkommens, sondern auch 

den regelmäßigen Kontakt zu ihren Kollegin-

nen und Kollegen, ihre Tagesstruktur und ihr 

Selbstwertgefühl. Mit zunehmender Dauer 

der Arbeitslosigkeit verringert sich zudem 

das an den Beruf gebundene soziale Pres-

tige. Auch aktuellere Untersuchungen zeigen, dass diese Belastungen psychosozia-

len Stress erzeugen und gesundheitsriskantes Verhalten sowie das Auftreten von Er-

krankungen begünstigen können. Insbesondere psychische Erkrankungen, wie De-

pressionen und Angststörungen treten demnach bei Arbeitslosen vermehrt auf. Lei-

den Erwerbstätige an chronischen Erkrankungen, haben sie ein höheres Risiko, ar-

beitslos zu werden, während wiederum Arbeitslose mit Gesundheitsproblemen 

schlechtere Chancen auf eine Wiederbeschäftigung haben“235 (Abb. 127).  

 

Beide Beispiele erhellen den komplexen Zusammenhang von sozialer Lage und Ge-

sundheit. Im Rahmen der kommunalen Gesundheitsberichterstattung hat die Stadt 

Bochum 2014 den Versuch unternommen, diesen Zusammenhang auf kommunaler 

                                                
231 vgl. hier und im Folgenden: Rattay P. et al. (2017): Gesundheit von alleinerziehenden Müttern und 
Väter in Deutschland. In: Journal of Health Monitoring 2(4): S. 24-43 
232 vgl. Dies., S. 24 
233 vgl. Dies., S. 27 
234 Dies., S. 37 
235 Stadt Bochum (2014): Armut und Gesundheit. Spezialgesundheitsbericht Bochum 2014, 24. 

Abb. 127: „Teufelskreis“ von Arbeits-
losigkeit und Gesundheit 

 
Quelle: Hollederer, A. (2008): Psychische 
Gesundheit im Fall von Arbeitslosigkeit. 
Praktische Arbeitsmedizin(12), S. 29-32. 
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Ebene nachzuvollziehen.236 Dabei wurde sowohl auf Vergleiche Bochums mit ande-

ren Kommunen Nordrhein-Westfalens als auch auf Daten aus der Schuleingangsun-

tersuchung zurückgegriffen.237 Dabei konnte bezogen auf die Gesamtbevölkerung im 

interkommunalen Vergleich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der sozialen 

Lage und Gesundheit in Bezug auf Lebenserwartung, Rauchverhalten, Adipositas, 

Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, chronische Atemwegserkrankungen, Zu-

ckerkrankheit und alkoholische Lebererkrankung festgestellt werden.238 Bei den 

Schulanfängerinnen und -anfängern zeigten sich bei der Häufigkeit von Adipositas, 

Sprachstörungen und Störungen der selektiven Wahrnehmung und Informationsver-

arbeitung größere Fallhäufigkeiten bei Personen mit niedriger Bildung bzw. in sozio-

ökonomisch benachteiligten Ortsteilen bzw. Kommunen.239  

 

In dem im Jahr 2014 veröffentlichten Bericht Armut und Gesundheit. Spezialgesund-

heitsbericht Bochum 2014 wird versucht, dem Zusammenhang von Armut und Ge-

sundheit in Bochum ausführlich nachzugehen. Der Bericht steht unter www.bo-

chum.de/gesundheitsberichterstattung zum Download bereit. 

 

Einzelne dieser im Spezialgesundheitsbericht 2014 als auffällig beobachteten Indika-

toren werden im Folgenden mit aktualisierter Datenbasis dargestellt. Darüber hinaus 

wird nicht mehr auf die Regionstypen (Cluster) nach Strukturmerkmalen zurückgegrif-

fen, die das LZG.NRW 2013 basierend auf Daten aus dem Berichtsjahr 2008 publi-

ziert hat.240 Stattdessen kommt der German Index of Socioeconomic Deprivation 

(GISD) zur Anwendung.241 Dieser Index sozioökonomischer Benachteiligung bietet 

gegenüber der bisherigen Clusterung einige Vorteile: Seine Datenbasis ist aktueller 

und wird regelmäßig fortgeschrieben. Er ermöglicht darüber hinaus landesübergrei-

fende Vergleiche, da er für alle deutschen Kommunen bestimmt wird. Das Landes-

zentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) hat den GISD 2017 im 

Rahmen einer Fachtagung zur kommunalen Gesundheitsberichterstattung vorge-

stellt242 und zur Verwendung empfohlen. Anhand ihrer Score-Werte wurden die Kom-

munen Nordrhein-Westfalens fünf Quantilen unterschiedlicher sozioökonomischer 

Belastung zugeordnet: 

 

                                                
236 ebd. 
237 Zu Datenbasis und Methodik siehe: Dies. Ebd. S. 33-42. 
238 vgl. ebd. S. 8. 
239 vgl. ebd. S. 8f. 
240 vgl. Oslislo, S. et al. (2013): Regionale Cluster auf der Basis von Sozialstrukturdaten für die Kreise 
und kreisfreien Städte in NRW (NRW kurz und informativ 11/2013). Online verfügbar: 
https://www.lzg.nrw.de/_media/pdf/ges_bericht/nrw-kurz-und-informativ/13-11_regionale_cluster.pdf 
[Stand: 28.02.2018]. 
241 vgl. Kroll L. E. et al. (2017): Regionale Unterschiede in der Gesundheit. Entwicklung eines sozioöko-
nomischen Deprivationsindex für Deutschland. Journal of Health Monitoring. 2(2), S. 103-120.  
242 Tagungsdokumentation online verfügbar unter: http://www.lzg.nrw.de/service/veranstaltungen/ar-
chiv/2017/171108_gbe/index.html [Stand: 28.02.2018]. 

Spezialgesund-
heitsbericht Bo-
chum 2014  
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http://www.bochum.de/gesundheitsberichterstattung
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Quintil 1 (geringste sozioökonomische Belastung) umfasst die Städte Bonn, Düssel-

dorf, Köln, Mülheim an der Ruhr, Münster und Leverkusen sowie die Kreise Mett-

mann, Olpe, Rhein-Kreis Neuss, Rheinisch-Bergischer Kreis und Siegen-Wittgen-

stein. 

Quintil 2 schließt die Städteregion Aachen sowie die Kreise Coesfeld, Ennepe-Ruhr-

Kreis, Gütersloh, Oberbergischer Kreis, Paderborn, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-

Kreis, Viersen und Warendorf ein. 

Quintil 3 besteht aus den Städten Bielefeld und Bochum sowie aus den Kreisen Bor-

ken, Herford, Hochsauerlandkreis, Lippe, Märkischer Kreis, Minden-Lübbecke, Soest, 

Steinfurt und Wesel. 

Quintil 4 setzt sich aus den Städten Bottrop, Dortmund, Essen, Remscheid und So-

lingen sowie den Kreisen Düren, Euskirchen, Höxter und Unna. 

Quintil 5 (höchste sozioökonomische Belastung) umfasst die Städte Duisburg, Hagen, 

Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Mönchengladbach, Oberhausen und Wuppertal sowie 

Heinsberg, Kleve und Recklinghausen. 

 

Der Spezialgesundheitsbericht von 2014 greift neben interkommunalen Vergleichen 

auch auf kleinräumige Auswertungen der Schuleingangsuntersuchungen zurück, um 

den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit auch innerhalb Bochums nach-

zuweisen. Eine derartige Auswertung findet sich im vorliegendem Sozialbericht im 

Kapitel 2.4 Gesundheit. 

6.7.2 Ausgewählte Indikatoren 

Wenn Gesundheit und soziale Lage wie oben beschrieben in Wechselwirkung mitei-

nander stehen, führen Unterschiede der sozialen Lage zu Unterschieden im Krank-

heitsgeschehen und letztendlich zu Unterschieden in der Sterblichkeit.  
 

Dieser Zusammenhang lässt sich aus der Auswertung der GISD-Quintile gut ersehen: 

Die sozioökonomisch gering deprivierten Quintile 1 und 2 weichen von der Sterblich-

keit auf Landesebene nach unten ab. Das durchschnittliche Quintil 3 liegt bei den 

Männern genau im Landesschnitt, bei den Frauen leicht darunter. Die stärker depri-

vierten Quintile 4 und 5 weisen – z. T. deutliche – Abweichungen nach oben auf. 

In Bochum ist der große Unterschied zwischen Männern und Frauen auffällig: Die 

Sterblichkeit bei Frauen ist gering unterdurchschnittlich, bei Männern liegt sie jedoch 

mit 9 % deutlich über dem Landeswert (Abb. 128).  
 

  

Sterblichkeit 
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Abb. 128: Sterblichkeit nach Geschlecht 2015 
SMR 
Stadt Bochum und Quintile des GISD (NRW) 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015; eigene 
Berechnungen. 
 

Unterschiede in der Sterblichkeit haben Auswirkungen auf die Lebenserwartung der 

Menschen. Die mittlere Lebenserwartung gibt an, wieviel Jahre ein Neugeborenes bei 

unveränderten Sterberisiken leben würde.243 Aus der interkommunalen Auswertung 

dieses Indikators lassen sich die Unterschiede der gesundheitlichen Lage der Bevöl-

kerung bzw. die gesundheitliche Chancenungleichheit zwischen den Kommunen ab-

lesen. 

 

Die mittlere Lebenserwartung lag in NRW 2014-2016 bei 82,7 Jahren (Frauen) bzw. 

78,0 Jahren (Männer). Abb. 3 zeigt die Unterschiede der mittleren Lebenserwartung 

zwischen den Quintilen des GISD sowie die entsprechenden Werte für Bochum. Mit 

zunehmender sozioökonomischer Deprivation nimmt die mittlere Lebenserwartung 

ab. Der Unterschied der mittleren Lebenserwartung zwischen dem Quintil mit der 

niedrigsten sozioökonomischen Belastung und demjenigen mit der höchsten beträgt 

bei den Frauen mehr als ein Lebensjahr. Bei den Männern beträgt der Unterschied 

zwischen Quintil 1 und 5 genau zwei Lebensjahre. Auffällig ist hier jedoch, dass die 

höchste Lebenserwartung nicht in Quintil 1 (mit der geringsten sozioökonomischen 

Deprivation) zu verzeichnen ist, sondern im durchschnittlichen Quintil 3. Hier lag die 

Lebenserwartung eines in den Jahren 2014-2016 geborenen Jungen deutlich mehr 

als ein Jahr höher als in Quintil 1. Gegenüber dem am stärksten deprivierten Quintil 

5 betrug der Unterschied deutlich mehr als drei Jahre.  

                                                
243 Ausführliche Beschreibung des Indikators siehe: Stadt Bochum (2014): Armut und Gesundheit. Spe-
zialgesundheitsbericht Bochum, S. 69 
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In Bochum entsprach die Lebenserwartung eines 2014-2016 geborenen weiblichen 

Kindes mit 82,5 Lebensjahren in etwa dem Durchschnittswert des dritten Quintils. Bei 

den männlichen Kindern hingegen ist zwischen der Lebenserwartung von Quintil 3 

und Bochum ein erheblicher Unterschied von mehr als drei Lebensjahren (Abb. 129). 
 

Abb. 129: Mittlere Lebenserwartung nach Geschlecht 2014 – 2016 
Stadt Bochum und Quintile des GISD (NRW) 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015; eigene 
Berechnungen. 
 

Kreislauferkrankungen sind in Deutschland die häufigste Todesursache. Ungefähr 

jede/jeder Zweite stirbt daran. Die Entstehung von Kreislauferkrankungen wird durch 

verschiedene Risikofaktoren begünstigt, die bei Personen mit niedrigem sozioökono-

mischen Status verstärkt auftreten.244 Entsprechend ist zu erwarten, dass sich die 

Sterblichkeit wegen Kreislauferkrankungen ebenfalls entlang der Quintile des GISD 

verändert. 

Für die Auswertung der Sterbefälle wurden eine indirekte Altersstandardisierung 

durchgeführt und der sog. SMR, abgekürzt für Standardized Mortality-/Morbidity-Ra-

tio (deutsch: Standardisierter Mortalitäts-/Morbiditätsindex) errechnet. Hierbei werden 

die Sterbefallzahlen einer Kommune mit der Anzahl der Sterbefälle verglichen, die zu 

erwarten wäre, wenn die Sterblichkeit der Kommune derjenigen der Standardbevöl-

kerung (in diesem Fall: Nordrhein-Westfalens) entspricht. Der Wert für NRW ist dabei 

immer 1, abweichende Werte in den Kommunen können als Prozentwert gedeutet 

werden. Ein Wert von 0,96 entspricht beispielsweise einer 4-prozentigen Abweichung 

nach unten, ein Wert von 1,15 einer 15-prozentigen nach oben.245  

                                                
244 Ausführliche Beschreibung des Indikators siehe: Stadt Bochum (2014): Armut und Gesundheit. Spe-
zialgesundheitsbericht Bochum 2014, S. 80 sowie Stadt Bochum (2017): Basisgesundheitsbericht Bo-
chum 2017, S. 26. 
245 Zur Methodik siehe Ders., S. 92. 
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Abb. 130: Sterblichkeit wegen Kreislauferkrankungen nach Geschlecht 2015 
SMR 
Stadt Bochum und Quintile des GISD (NRW) 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015; eigene 
Berechnungen. 
 

Bei der Betrachtung der Sterbefälle wegen Kreislauferkrankungen lässt sich eine 

deutliche Differenzierung zwischen den beiden sozioökonomisch weniger deprivier-

ten Quintil 1 und 2 einerseits und den stärker deprivierten übrigen Quintilen anderer-

seits feststellen. Bei den erstgenannten weicht lediglich ein Wert geringfügig nach 

oben ab. Die übrigen liegen 4 bis 6 % unter dem Landeswert. Bei den anderen Quin-

tilen ist kein SMR unter 1 zu verzeichnen. Zwei Werte weichen um 4 bzw. 5 % nach 

oben ab. 

In Bochum unterscheidet sich die Sterblichkeit wegen Kreislauferkrankungen deutlich 

von derjenigen des dritten Quintils. Während in diesem Quintil eine Abweichung von 

5 % bei den Männern und 2 % bei den Frauen nach oben abweicht, liegen in Bochum 

die entsprechenden Werte 1 % (Männer) bzw. 14 % (Frauen) unter der Sterblichkeit 

auf Landesebene. Auffällig in Bochum ist der große Unterschied von 13 Prozentpunk-

ten zwischen den beiden Geschlechtern. 

 
Zweithäufigste Todesursachen sind bösartige Neubildungen (Krebserkrankungen). 

Bei der Entstehung bösartiger Neubildungen spielen viele Faktoren eine Rolle, da-

runter auch Umwelteinflüsse und Verhaltensweisen (Ernährung, Rauchen). Von da-
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z. B. gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen oder gesundheitsschädliche Ver-

haltensweisen wie das Rauchen (siehe weiter unten in diesem Kapitel) in sozial be-

nachteiligten Lebenslagen häufiger auftreten.246  

 
Abb. 131: Sterbefälle wegen bösartiger Neubildungen nach Geschlecht 2015 
SMR 
Stadt Bochum und Quintile des GISD (NRW) 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015; eigene 
Berechnungen. 
 

Diese Annahme wird bei der Auswertung der Sterbefälle wegen bösartiger Neubil-

dungen bestätigt: In den Quintilen 1 und 2 (mit geringerer sozioökonomischer Depri-

vation) liegt die Häufigkeit dieser Erkrankungen unter dem Landeswert; im durch-

schnittlichen Quintil 3 weichen die Sterbefälle wegen bösartiger Neubildungen nur 

geringfügig vom Landesdurchschnitt ab; in den stärker sozioökonomisch deprivierten 

Quintil 4 und 5 sind z. T. deutlich erhöhte Sterbefallzahlen festzustellen. 

Die Sterblichkeit wegen bösartiger Neubildungen in Bochum weicht – anders als die 

des Quintils 3, zu dem Bochum zählt – 7 % bei den Frauen und 14 % bei den Männern 

vom Landesdurchschnitt ab.  

 

Mit großem Abstand dritthäufigste Todesursache sind Erkrankungen der Atemwege. 

Auch hier sind es unter anderem Umweltfaktoren, wie Rauchen oder Luftverschmut-

zung, die Atemwegserkrankungen auslösen oder verschlimmern können.247 

 

                                                
246 Ausführliche Beschreibung des Indikators siehe: Stadt Bochum (2017): Basisgesundheitsbericht Bo-
chum 2017, S. 40. 
247 Ausführliche Beschreibung des Indikators siehe: Stadt Bochum (2014): Armut und Gesundheit. Spe-
zialgesundheitsbericht Bochum, S. 86f. sowie Stadt Bochum (2017): Basisgesundheitsbericht Bochum 
2017, S. 44. 
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Abb. 132: Sterbefälle wegen Atemwegserkrankungen 2015 
SMR 
Stadt Bochum und Quintile des GISD (NRW) 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015; eigene 
Berechnungen. 
 

Auch hier zeigen sich in der Differenzierung nach den GISD-Quintilen erhebliche Un-

terschiede je nach Grad der sozioökonomischen Deprivation. Allerdings ist die größte 

Sterbelast wegen Atemwegserkrankungen nicht im am stärksten sozioökonomisch 

deprivierten Quintil 5, sondern in Quintil 4 festzustellen: Hier lag die Sterblichkeit bei 

beiden Geschlechtern um 17 % höher als in NRW. Bei der Bewertung dieser starken 

Abweichungen vom Mittelwert ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Zahl der Ster-

befälle bei Atemwegserkrankungen viermal niedriger ist als bei Kreislauferkrankun-

gen oder bösartigen Neubildungen.  

Dies gilt auch für Bochum. Hier lag die Sterblichkeit wegen Atemwegserkrankungen 

bei Frauen 17 % unter dem Landesschnitt, bei den Männern 14 % darüber. Beide 

Werte sind jedoch – wie viele andere Bochumer Gesundheitsindikatoren – nicht sig-

nifikant, das bedeutet, in ihnen spiegeln sich lediglich Zufallsabweichungen wider. 

 

„Das Rauchen ist in den Industrieländern das bedeutendste einzelne Gesundheitsri-

siko und die führende Ursache vorzeitiger Sterblichkeit. Zu den Erkrankungen, die bei 
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Atemwegs- und Krebserkrankungen.“248 Aus Studien ist bekannt, dass in sozial be-

günstigten Personengruppen deutlich seltener geraucht wird als in sozial benachtei-

ligten.249 

 
Abb. 133: Raucherinnen und Raucher in der Bevölkerung 2013 
Anteil der Befragten im Alter von 15 Jahren und älter in Prozent  
Stadt Bochum und Quintile des GISD (NRW), 

 
Quelle: IT.NRW, Daten für die Gesundheitsberichterstattung in NRW, Stand: Berichtsjahr 2015; eigene 
Berechnungen. 
 

Im Jahr 2013 rauchte gut jeder vierte Nordrhein-Westfale/jede vierte Nordrhein-West-

fälin.250 Der Vergleich des Anteils der Raucherinnen und Raucher an der Bevölkerung 

nach GISD-Quintilen zeigt von Quintil 2 (geringe sozioökonomische Deprivation) bis 

Quintil 5 (höchste sozioökonomische Deprivation einen leichten schrittweisen An-

stieg. Lediglich Quintil 1 weicht von diesem Schema ab und weist mit 25,2 % den 

dritthöchsten Wert auf. Zwischen dem niedrigsten (Quintil 2) und dem höchsten Rau-

cheranteil (Quintil 5) liegen fast 5 Prozentpunkte Unterschied. 

In Bochum liegt der Anteil der Raucherinnen und Raucher mit 28,3 % deutlich über 

dem Durchschnittswert des Quintils 3, zu dem Bochum gehört.  

 

Insgesamt lässt sich aus den hier verwendeten Daten der in der wissenschaftlichen 

Literatur festgestellte Zusammenhang von sozialer Lage und Gesundheit bestätigen. 

                                                
248 Robert Koch-Institut (2011): Rauchen - Aktuelle Entwicklungen bei Erwachsenen [= GBE kompakt 
04/2011], Berlin, S. 1. Online verfügbar: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesund-
heitsberichterstattung/GBEDownloadsK/2011_4_Rauchen.pdf?__blob=publicationFile [Stand: 
23.07.2018]. 
249 vgl. Ders., S. 4. 
250 LZG.NRW (2013): Gesundheitsindikatoren auf Kreisebene. Indikator 04.01_02 Rauchverhalten, on-
line verfügbar unter https://www.lzg.nrw.de/ges_bericht/ges_indi/indikatoren_kreise/index.html [Stand: 
23.07.2018]. 
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Dies gilt auch für die Ergebnisse des Berichtes „Armut und Gesundheit Spezial-
gesundheitsbericht Bochum 2014“, die diesen Zusammenhang ebenfalls in der Ten-
denz bestätigt haben. 

Die Stadt Bochum liegt hinsichtlich ihrer sozialen Lage im 3. von 5 Quintilen. Einzelne 

Gesundheitsindikatoren weichen in Bochum nach oben oder unten vom Durchschnitt 

des 3. Quintils ab. In der Summe passen die Bochumer Ergebnisse aber gut zu den 

Gesamtergebnissen. 

6.8 Fazit 

Wie auch in anderen Industriestaaten ist Armut in Deutschland ein Problem der rela-

tiven Einkommensarmut.  

 

Um Menschen in prekären Lebenslagen ohne Vermögen und Einkommen ein Leben 

zu ermöglichen, das ihrer Würde entspricht, gewährleistet der Staat durch ein System 

finanzieller Hilfeleistungen eine Mindestsicherung für alle hilfebedürftigen Personen. 

Die Mindestsicherungsleistungen decken das soziokulturelle Existenzminimum ab – 

niemand muss in Deutschland hungern oder ohne Obdach leben, auch eine Teilhabe 

an der Gesellschaft ist in gewissen Grenzen möglich –, jedoch sind auch Empfänge-

rinnen und Empfänger dieser Transferleistungen tendenziell armutsgefährdet. So be-

steht beispielsweise für arbeitslose Menschen eine Armutsgefährdungsquote von 

57,8 %; bei erwerbstätigen Menschen beträgt diese nur 8 %.251 

 

Es kann also festgehalten werden, dass die vorhandenen Mindestsicherungssysteme 

die Schere zwischen Arm und Reich nur sehr bedingt verbessern können. 

 

Grundlage aller Bemühungen um eine Verbesserung der Situation der betroffenen 

Personen sollte daher primär der Zugang zu Erwerbsarbeit sein. Menschen, die einer 

regulär bezahlten, dauerhaften Erwerbstätigkeit nachgehen, sind seltener von Armut 

betroffen und haben dadurch einen verbesserten Zugang zu gesellschaftlichen Gü-

tern wie Bildungsangeboten, Gesundheitsleistungen, Wohn- und Freizeitmöglichkei-

ten. Die Erwerbstätigen und ihre Familien partizipieren an der Gesellschaft, sie haben 

Verwirklichungs- und Teilhabechancen und die Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes 

Leben. 

 

Die Schaffung der notwendigen Arbeitsplätze und aller entsprechenden Rahmenbe-

dingungen, insbesondere auch die Stärkung von tariflich oder ortsüblich bezahlter 

sozialversicherungspflichtiger Arbeit, gleichermaßen für Männer wie für Frauen, ist 

ein strukturelles Thema; hier müssen Veränderungen vorrangig durch den Bund und 

die Länder beeinflusst werden. Dies gilt darüber hinaus auch für die Bereitstellung 

                                                
251 IT.NRW, Ergebnisse des Mikrozensus. Armutsgefährdungsquote nach soziodemografischen Merk-
malen gemessen in Prozent am Landesmedian 2017 – siehe dazu auch Abb. 102 dieses Kapitels. 
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von Bildungs- und Gesundheitsangeboten für alle Bürgerinnen und Bürger, Alters-

gruppen und Lebenslagen, insbesondere auch von grundsätzlichen Förderangeboten 

für Kinder, die zentral gesteuert werden müssen. 

Die NRW-Landesregierung hat in diesem Zusammenhang ein Handlungskonzept ge-

gen Armut und soziale Ausgrenzung beschlossen. Hier geht es beispielsweise darum, 

Projekte zur Prävention drohender Wohnungslosigkeit zu fördern oder allen Kindern, 

die in sozial benachteiligten Verhältnissen aufwachsen, die Teilnahme an der Mittags-

verpflegung (im Rahmen einer Kindertagesbetreuung sowie in Schulen oder Horten) 

zu ermöglichen.252 

 

In den Kommunen können dagegen eher die örtlichen Auswirkungen von Armut ge-

lindert werden. So können hier beispielsweise kommunale Konzepte gegen Langzeit-

arbeitslosigkeit entwickelt und umgesetzt werden – wie dies aktuell mit der Planung 

einer Kommunalen Beschäftigungsgesellschaft in Bochum geschieht – sowie weiter-

hin und verstärkt vielfältige präventive Maßnahmen gegen Kinderarmut oder zur 

Quartiersentwicklung etc. vorgenommen werden.  

So arbeiten in Bochum derzeit zahlreiche Akteure (Träger, Verbände, engagierte El-

tern, Politik, Verwaltung sowie Beschäftigte aus dem Ministerium für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW) an dem Auf- und Ausbau passgenauer 

Präventionsketten, wodurch Kinder und Jugendliche vor allem in Quartieren mit nied-

rigem Bildungs- und hohem Armutsrisiko von klein auf unterstützt werden sollen. Im 

Idealfall soll ab der Schwangerschaft bis hin zum Eintritt in das Berufsleben Hilfe mög-

lich sein. Gemäß dem Grundsatz „Vorbeugen ist besser als heilen“ wird Bochum Maß-

nahmen aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales optimal miteinander 

vernetzen und durch innovative Angebote ergänzen. Ein Baustein dieser Präventi-

onskette ist die im Jahr 2016 etablierte Kita-Sozialarbeit. Diese wird nicht nur durch 

die Eltern gut angenommen, der vorliegende Bericht zeigt auch auf, dass dadurch die 

Zahl der erzieherischen Hilfen verringert werden konnte.  

Die Quartiersentwicklung konzentriert sich in Bochum vorrangig auf Gebiete mit be-

sonderem Förderbedarf, die u. a. durch die in der Vergangenheit veröffentlichten So-

zialdaten identifiziert werden konnten. Derzeit befinden sich vier Stadterneuerungs-

gebiete in der Umsetzungsphase (Laer, Wattenscheid, Westend, Werne/Lan-

gendreer-Alter Bahnhof) und zwei in der Vorbereitungsphase (Innenstadt und 

Hamme). Der Stadtumbau der Inneren Hustadt wird aktuell verstetigt.253 

 

Als Querschnittsaufgaben bei der örtlichen Bekämpfung der Auswirkungen von Armut 

sollten dabei Gleichstellung sowie auch Inklusion und Integration gleichermaßen im 

Fokus stehen. 

                                                
252 Weiterführende Informationen hierzu sind unter https://www.mags.nrw/armutsbekaempfung abrufbar. 
253 Weiterführende Informationen hierzu sind unter https://www.bochum.de/stadterneuerung abrufbar. 
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Glossar 

Alt-Jung-Quotient:  

Für die Handlungsbereiche der Sozialplanung ist die Altersstruktur der Bevölkerung 

von großer Bedeutung; sie kann unterschiedlich dargestellt werden. So beschreibt 

beispielsweise der Alt-Jung-Quotient die Altersstruktur in Bochum, indem die Bevöl-

kerung im Alter von über 60 Jahren ins Verhältnis zur Bevölkerung unter 18 Jahren 

gesetzt wird. Dieser Quotient kann als Indikator zur Messung der Überalterung einer 

Gesellschaft verwendet werden: Je höher der Quotient, desto weniger junge Men-

schen wachsen im Verhältnis zur älteren Bevölkerung heran. Bei einem Quotienten 

über 100 sind ältere Menschen quantitativ stärker repräsentiert als Kinder und Ju-

gendliche. Der Alt-Jung-Quotient sagt jedoch nichts darüber aus, ob ein Ortsteil ins-

gesamt eher jung oder alt ist, sondern nur über das Verhältnis dieser Bevölkerungs-

gruppen zueinander. 

 

Arbeitsloser: 

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II sind nach Definition der Bundesagentur 

für Arbeit arbeitslos, wenn sie 

 nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder weniger als 15 Stunden 

pro Woche arbeiten  

 eine versicherungspflichtige zumutbare Beschäftigung suchen und dabei den 

Vermittlungsbemühungen zur Verfügung stehen und  

 sich bei einer Agentur für Arbeit/Jobcenter arbeitslos gemeldet haben. Teil-

nehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als ar-

beitslos. 

Zur Berechnung des Arbeitslosenanteils wird in diesem Bericht die Anzahl der bei 

der BA als arbeitslos gemeldeten Personen mit der Anzahl der Personen im Alter von 

15 bis unter 65 Jahren am Hauptwohnsitz ins Verhältnis gesetzt. Dies weicht von der 

im Fachbereich Statistik und Stadtforschung der Stadt Bochum genutzten Datenbasis 

zur Berechnung des Arbeitslosenquotienten ab (20 bis unter 60 Jahre). Der hier be-

rechnete Arbeitslosenanteil ist auch nicht mit der Arbeitslosenquote der Bundesagen-

tur für Arbeit vergleichbar, da diese die Arbeitslosen auf die zivile Erwerbsbevölkerung 

- die eine Teilmenge der 15- bis unter 65-Jährigen ist - bezieht (vgl. http://www.statis-

tik.arbeitsagentur.de). 

 

Ausländer/in: 

Ein/e Ausländer/in ist eine Person aus einem anderen Land. Nach deutschem Recht 

ist derjenige Ausländer, der nicht Deutscher im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des 

Grundgesetzes ist. In diesem Bericht wurden alle in Bochum gemeldeten Personen, 

die in der ersten Staatsbürgerschaft nichtdeutsch sind, als Ausländer/in definiert. 
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Bedarfsgemeinschaft im SGB II 

Zu einer Bedarfsgemeinschaft im SGB II gehören: 

1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,  

2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil ei-

nes unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, und die/der im Haushalt lebende Partner/in dieses 

Elternteils,  

3. als Partner/in der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten:  

a) die/der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte,  

b) die/der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner/in oder  

c) eine Person, die mit der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Per-

son in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach 

verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, 

Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen 

und 

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den Num-

mern 1 bis 3 genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunter-

halts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen können. 

 

Bevölkerung: 

In der Einwohnerstatistik wird zwischen der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung 

und der wohnberechtigten Bevölkerung unterschieden. Letztere umfasst neben der 

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung auch die Einwohnerinnen und Einwohner mit 

Nebenwohnsitz. Zum 01.01.2004 wurde in Bochum die Zweitwohnsitzsteuer einge-

führt. Damit kam es zu Um- und Abmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, die in 

Bochum eine Zweitwohnung besaßen. Diese melderechtlichen Statusveränderungen 

wirken sich auf den Bevölkerungsstand aus. Soweit nicht anders angegeben, wird bei 

den hier vorliegenden Berechnungen die wohnberechtigte Bevölkerung zugrunde ge-

legt.  

 

BMI: 

Zur Ermittlung eines zu hohen Körpergewichts wird häufig der Body-Mass-Index 

(BMI) eingesetzt. Der BMI lässt sich leicht bestimmen und hängt stark mit der Körper-

fettmenge zusammen. Der BMI ist definiert als das Körpergewicht (in Kilogramm) di-

vidiert durch das Quadrat der Körpergröße (kg/m²). Um Übergewicht und Adipositas 

(Fettleibigkeit) abzugrenzen, wird zumeist auf eine Klassifikation der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) zurückgegriffen:  

 Untergewicht: BMI unter 18,5 

 Normalgewicht: BMI von 18,5 bis 24,9 
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 Übergewicht: BMI von 25 bis 29,9 

 Adipositas: BMI von 30 und höher 

Auch bei Kindern und Jugendlichen wird der BMI zur Bestimmung von Übergewicht 

und Fettleibigkeit verwendet. Da bei ihnen der BMI aber stark von den alters- und 

geschlechtsabhängigen physiologischen Veränderungen der Körpermasse beein-

flusst wird, ist die für Erwachsene geltende oben genannte Klassifizierung nicht an-

wendbar. Es wurden deshalb mittels bevölkerungsbezogener Untersuchungen Refe-

renzwerte für das Kindes- und Jugendalter ermittelt, die durch alters- und ge-

schlechtsspezifische Perzentile (prozentuale Anteile der Altersgruppe mit einem BMI 

unterhalb des entsprechenden Wertes) eine Einstufung der individuellen BMI-Werte 

erlauben. Im Kindes- und Jugendalter sollte die Feststellung von Übergewicht und 

Adipositas deshalb anhand geschlechtsspezifischer Altersperzentile erfolgen. An-

hand der statistischen Verteilung der Referenzwerte können das Überschreiten des 

90. Perzentils und des 97. Perzentils als Übergewicht bzw. Adipositas bezeichnet 

werden.254 

 

Flüchtlinge 

Der Personenkreis der ausländischen Flüchtlinge umfasst 

1. Ausländer, die um Asyl nachgesucht oder einen Asylantrag gestellt haben 

und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung des 

Landes zu wohnen, ihre Ehegatten und ihre minderjährigen Kinder, 

a. Ausländer, die einen Folgeantrag nach § 71 Asylverfahrensgesetz 

(AsylVfG) oder einen Zweitantrag nach § 71a AsylVfG gestellt haben, 

nicht über ein asylverfahrensunabhängiges Aufenthaltsrecht verfügen 

und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrich-

tung des Landes zu wohnen, ihre Ehegatten und ihre minderjährigen 

Kinder,  

2. Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Gesetzes über den 

Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bun-

desgebiet (AufenthG) vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) besitzen, 

3. Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG besit-

zen, sofern sie ab dem 1.1.2005 aus dem Ausland aufgenommen wurden 

und sofern sie keine mit eingereisten Familienangehörigen von Ausländern 

sind, denen eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 AufenthG erteilt 

wurde,  

4. unerlaubt eingereiste Ausländer, die nach § 15a AufenthG verteilt worden 

sind. 

 

                                                
254 vgl. Robert Koch-Institut (2005): Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Heft 16. Übergewicht und 
Adipositas. Berlin. 
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Grundsicherung: 

Mit Grundsicherung ist eine Absicherung des Mindestbedarfes gemeint, der zum Le-

ben notwendig ist. Diese Absicherung ist für alle gedacht, die ihren Lebensunterhalt 

nicht oder nicht ausreichend eigenständig sichern können. Die dafür vorgesehenen 

Sozialleistungen, welche aus Steuergeldern finanziert werden, werden unterteilt in 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). 

Art der Leistung 
Gesetzliche  
Grundlage 

Personenkreis 

Arbeitslosengeld II  

(Alg II) 
SGB II 

Erwerbsfähige leistungsberech-

tigte Personen im Alter zwischen 

15 bis unter 65 Jahren* 

Sozialgeld SGB II 

Nicht erwerbsfähige Leistungs-

berechtigte, die mit einem er-

werbsfähigen Leistungsberech-

tigten in einer Bedarfsgemein-

schaft leben und keinen An-

spruch auf Leistungen nach SGB 

XII, Kapitel 4 haben 

Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminde-

rung 

SGB XII (Viertes Kapitel) 

a) Personen im Alter von 65 Jah-

ren und älter*, die den notwendi-

gen Lebensunterhalt nicht durch 

Einkommen oder Vermögen be-

streiten können 

b) 18- bis unter 65-Jährige*, die 

dauerhaft voll erwerbsgemindert 

sind 

Hilfe zum Lebensunter-

halt (HzL) 

 

SGB XII (Drittes Kapitel) 

Personen, die ihren Lebensun-

terhalt nicht oder nicht ausrei-

chend aus eigenen Kräften und 

Mitteln bestreiten können und 

die keinen Anspruch auf Leistun-

gen nach dem SGB II (Alg II) o-

der dem SGB XII, Kapitel 4 

(Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung) haben 

* Die Verschiebung des Renteneintrittsalters hat Einfluss auf die berechtigten Personenkreise für die 
oben genannten Leistungen. Die Altersgrenzen (geregelt in § 7a SGB II) und die dadurch grundsätzlich 
Leistungsberechtigten (siehe § 41 SGB XII) sind im Folgenden zur Orientierung aufgelistet: 
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Geburtsjahrgang 
Renteneintritt mit 

Jahre/Monat 
Geburtsjahrgang 

Renteneintritt mit 
Jahre/Monat 

1947 65/1 1956 65/10 

1948 65/2 1957 65/11 

1949 65/3 1958 66/0 

1950 65/4 1959 66/2 

1951 65/5 1960 66/4 

1952 65/6 1961 66/6 

1953 65/7 1962 66/8 

1954 65/8 1963 66/10 

1955 65/9 ab 1964 67/0 

 

Die Arbeitslosenunterstützung und -förderung nach dem SGB II (Grundsicherung für 

Arbeitsuchende) besteht aus dem Arbeitslosengeld II (Alg II) für erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte sowie dem Sozialgeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

(im Regelfall minderjährige Kinder unter 15 Jahren), die mit einem erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben und keinen Anspruch auf 

Leistungen nach dem SGB XII, Kapitel 4 haben.  

 

Die Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) umfassen im Wesentlichen die Hilfe 

zum Lebensunterhalt (HzL) (Drittes Kapitel) sowie die Grundsicherung im Alter und 

bei (dauerhafter) Erwerbsminderung (Viertes Kapitel) (Bundesagentur für Arbeit 

2011). 

 

Haushalte, Haushaltsgenerierungsverfahren: 

Das Haushaltegenerierungsverfahren generiert auf der Basis der Einwohnermelde-

daten die Haushalte. Als Basis wird die Bevölkerung in Privathaushalten zugrunde 

gelegt. Dies entspricht in Bochum der wohnberechtigten Bevölkerung. Das heißt, es 

werden alle Einwohne-rinnen und Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz erfasst, 

abzüglich der Bevölkerung in Altenheimen und Anstalten. 

Da es sich bei der Haushaltegenerierung um ein Schätzverfahren und keine Erhe-

bung handelt, sind die Werte generell gerundet. Durch Auf- bzw. Abrundung kann 

sich eine Abweichung zum Gesamtwert (Stadt und Stadtbezirke) ergeben. 
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Hilfen zur Erziehung: 

Unter dem Begriff der Hilfen zur Erziehung durch die Jugendhilfe werden verschie-

dene individuelle und/oder therapeutische Maßnahmen zusammengefasst. Die Leis-

tungen können sowohl ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden. Erfasst 

sind hier Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder und 

Jugendhilfe, konkret folgende familienbegleitende und familienersetzende Hilfen: 

 

Familienbegleitende Hilfen 

§ 27 II Hilfe zur Erziehung (hier sind im Wesentlichen Flexible Hilfen in ambu-

lanten Hilfezentren und Fachleistungsstunden erfasst) 

§ 28 Erziehungsberatung  

§ 29 Soziale Gruppenarbeit 

§ 30 Erziehungsbeistand/Betreuungshilfe  

§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 

§ 35a V Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

§ 41 i.V. mit §§27 II, 28, 29, 30, 35a V Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreu-

ung 

 

Familienersetzende Hilfen 

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe* 

§ 33 Vollzeitpflege 

§ 34 I, II und III SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 

§ 35 I und III Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 

§ 35a I, II, III und IV Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche 

§ 41 i.V. mit §§ 33, 34 I, II und III, 35, 35a I, III und IV Hilfe für junge Volljährige, 

Nachbetreuung  

 
* Familienersetzende/-ergänzende Hilfe. Wird in der Budgetzuordnung der wirtschaftlichen Ju-
gendhilfe im Bereich Familienersetzende Hilfen erfasst. Inhaltlich wäre auch eine Zuordnung 
zum Bereich Familienbegleitende Hilfen möglich, weil die Kinder (bis 14 Jahre) weiterhin im 
Elternhaus angebunden bleiben. 

 

Nicht erfasst sind die §§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 

und 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. 

 

Index der Schulformempfehlung: 

Der Index der Schulformempfehlung bildet die durchschnittlich ausgesprochene 

Schulformempfehlung ab, die Schüler einer Grundschule – für die Sozialberichterstat-

tung auf Ortsteilebene aggregiert – bekommen haben. In den Index fließen folgende 

Punktwerte ein: 
 

Hauptschulempfehlung 1  Punkt 

Hauptschulempfehlung/eingeschränkte Realschulempfehlung 1,5 Punkte 

Realschulempfehlung 2  Punkte 

http://www.kindex.de/pro/index~mode~gesetze~value~kjhg.aspx#P41#P41
http://www.kindex.de/pro/index~mode~gesetze~value~kjhg.aspx#P41#P41
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Realschulempfehlung/eingeschränkte Gymnasialempfehlung 2,5 Punkte 

Gymnasialempfehlung 3  Punkte 
 

Der Index aller Grundschulempfehlungen in Bochum zum Schuljahr 2017/2018 lag 

bei 2,18. Das bedeutet, dass die Mehrzahl aller Schülerinnen und Schüler mindes-

tens eine Realschulempfehlung erhalten hat. 

 

Jobcenter 

Das Jobcenter Bochum betreut und vermittelt Bezieher von Arbeitslosengeld II und 

deren leistungsberechtigte Angehörige. Zugleich ist das Jobcenter Bochum An-

sprechpartner für private und öffentliche Arbeitgeber, die auf der Suche nach geeig-

neten Bewerberinnen und Bewerbern sind. Das Jobcenter kooperiert mit den in Bo-

chum tätigen Bildungsträgern. Es wird gemeinsam getragen von der Agentur für Ar-

beit Bochum und der Stadt Bochum.255 

 

Langzeitarbeitsloser: 

Als Langzeitarbeitslose gelten nach § 18 SGB III alle Personen, die am jeweiligen 

Stichtag der Zählung ein Jahr und länger bei den Agenturen für Arbeit oder bei den 

Trägern für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II arbeitslos gemeldet 

waren. 

 

Median 

Der Median ist der mittlere Wert einer der Größe nach geordneten Datenreihe. Ist die 

Anzahl der Daten ungerade, ist der Median der Wert in der Mitte. Bei einer geraden 

Anzahl an Datenwerten ist der Median der Durchschnitt der beiden mittleren Werte. 

Im Gegensatz zum Mittelwert ist der Median unempfindlich gegenüber Ausreißern. 

Der Median des Nettoäquivalenzeinkommens wird beispielsweise für die Berechnung 

der Armutsrisikogrenze herangezogen. 

 

Nettoäquivalenzeinkommen 

Das Nettoäquivalenzeinkommen ergibt sich aus dem Gesamteinkommen eines Haus-

halts sowie der Anzahl und dem Alter der von diesem Einkommen lebenden Perso-

nen. Die Einkommen von Personen, die in unterschiedlich großen Haushalten leben, 

sind jedoch nicht miteinander vergleichbar, da in größeren Haushalten Einspareffekte 

– z. B. durch die gemeinsame Nutzung von Haushaltsgeräten – auftreten. Deshalb 

werden die Einkommen je nach Größe und Zusammensetzung eines Haushalts mit-

hilfe einer OECD-Skala gewichtet.  

Das Nettoäquivalenzeinkommen wird beispielsweise für die Berechnung der Ar-

mutsrisikogrenze herangezogen. 

 

  

                                                
255 vgl. Jobcenter Bochum (2018): Aktuelle Meldungen. Online verfügbar: http://www.jobcenter-bo-
chum.de/home.html [Stand: 24.10.2018] 
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OECD-Skala 

Die OECD-Skala ist ein Wichtungsfaktor zur internationalen Vergleichbarkeit von Ein-

kommensberechnungen. Die Skala wurde eingeführt und ist benannt nach der Orga-

nisation for Economic Cooperation and Development. 

Für die Berechnung des Nettoäquivalenzeinkommens einer Bedarfsgemeinschaft, 

zum Beispiel einer Familie, wird die Summe aller Einkünfte nicht durch die Anzahl der 

Mitglieder, sondern durch eine gewichtete Summe der Mitglieder der Bedarfsgemein-

schaft geteilt. Die Gewichtung wurde von der OECD (willkürlich) wie folgt neu festge-

legt: 

Der Hauptbezieher des Einkommens geht mit dem Faktor 1,0 in die Gewichtung ein, 

alle anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft im Alter von 14 und mehr Jahren mit 

0,5 und alle anderen mit 0,3. Dies sind auch die Gewichtungsfaktoren, die das Statis-

tische Bundesamt derzeit verwendet. 

 

Ortsteil: 

Der Begriff Ortsteil drückt eine räumliche Dimension des statistischen Gliederungs-

systems der Stadt Bochum aus. Die erste Gliederung des Stadtgebietes ist die Un-

terteilung in sechs Stadtbezirke. Diese wiederum werden in insgesamt 30 statistische 

Bezirke unterteilt. Umgangssprachlich werden diese als Ortsteile bezeichnet.  

 

Personen mit Migrationshintergrund: 

Es gibt keine verbindliche Definition, wie der Kreis der Personen mit Migrationshinter-

grund abgegrenzt wird. Das Statistische Bundesamt subsumiert folgende Personen-

kreise unter dem Begriff (Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund, Fachserie 1 Reihe 2.2, Wiesbaden 2010): 

 ausländische Bevölkerung, unabhängig davon, ob sie im Inland oder Aus-

land geboren wurde 

 alle Zugewanderten unabhängig von ihrer Nationalität 

 in Deutschland geborene eingebürgerte Ausländer 

 in Deutschland Geborene mit deutscher Staatsbürgerschaft, bei denen sich 

der Migrationshintergrund aus dem Migrationsstatus der Eltern ableitet 

 

Personen mit Migrationshintergrund können aus der Einwohnermeldedatei nur annä-

hernd ausgewertet werden. Berücksichtigt werden in diesem Bericht alle in Bochum 

gemeldeten Personen, die in der ersten und/oder zweiten Staatsbürgerschaft nicht-

deutsch sind. Die im Melderegister zur Verfügung stehenden Merkmale machen es 

schwierig, die Quantitäten eindeutig zu bestimmen und konkrete Aussagen zur Qua-

lität des Migrationshintergrundes abzuleiten. 
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Qualifikationsniveau (ISCED) 

Das Qualifikationsniveau wird im Mikrozensus entsprechend der internationalen Klas-

sifikation des Bildungswesens (ISCED = International Standard Classification of Edu-

cation) in der Fassung von 1997 ermittelt. Die sieben Bildungsstufen nach ISCED 

gelten als Standards der UNESCO für internationale Vergleiche der länderspezifi-

schen Bildungssysteme und werden auch von der OECD genutzt.  

 

Bildung wird nach ISCED in sieben Ausbildungsstufen untergliedert: 

 
Stufe 0 Kindergarten, Vorklasse, Schulkindergarten 

Stufe 1 Grundschule 

Stufe 2 Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Integrierte Gesamtschule, Abend-

schule, Berufsaufbauschule, Berufsvorbereitungsjahr 

Stufe 3 3A: Allgemeinbildender Sekundarbereich II (z. B. gymnasiale Oberstufe, Fach-

oberschule, Fachgymnasium) 

3B: beruflicher Sekundarbereich II (z. B. Berufsfachschulen, duales System), 

BGJ 

3C: Beamtenausbildung (mittlerer Dienst) 

Stufe 4 4A: Fachoberschulen (Klasse 13), Berufs-/Technische Oberschule, Berufsfach-

schulen, die Berufsabschlüsse vermitteln (Zweitausbildung, kombiniert mit Stu-

dienberechtigung), duales System (Zweitausbildung kombiniert mit Studienbe-

rechtigung), Abendschulen (Sekundarbereich II) 

4B: duales System (Zweitausbildung) 

Stufe 5 5A: Universität, Kunst-/Musik-/Fachhochschule 

5B: Fachakademie, Verwaltungsfachhochschule, Fachschule, Schulen des Ge-

sundheitswesens 

Stufe 6 Promotion, Habilitation 

 

Die Bildungsstände sind aus den Ausbildungsstufen in drei Gruppen wie folgt zusam-

mengefasst: 

Niedriger Bildungsstand: ISCED-Stufen 0, 1 und 2 

Mittlerer Bildungsstand: ISCED-Stufen 3 und 4 

Hoher Bildungsstand: ISCED-Stufen 5 und 6 

 

Raumordnungsregionen (ROR)  

Raumordnungsregionen stellen das Beobachtungs- und Analyseraster der Bundes-

raumordnung auf Basis der Stadt- und Landkreise dar. Es existieren 96 Raumord-

nungsregionen, wobei die Abgrenzung mit einer Ausnahme (Bremen/Niedersachsen) 

entlang der Ländergrenzen verläuft. Sie bilden den räumlichen Bezugsrahmen für 

 großräumige Analysen der raumstrukturellen Ausgangslage, 

 großräumige Analysen der raumwirksamen Bundesmittel, 

 Prognosen der großräumigen Entwicklungstendenzen, 

 Aussagen über großräumige Disparitäten im Bereich der Infrastruktur und 

der Erwerbsstruktur. 
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Zur Raumordnungsregion Bochum/Hagen gehören die Städte Bochum, Hagen und 

Herne sowie der Ennepe-Ruhr- und der Märkische Kreis. 

 

Schuleingangsuntersuchung: 

Alle Kinder eines Jahrganges werden vor Schuleintritt durch Ärzte des Gesundheits-

amtes nach bestimmten Kriterien untersucht. In der Regel gehören dazu die körperli-

che Untersuchung (z. B. Größe, Gewicht, Hör- und Sehfähigkeit), aber auch die Fest-

stellung des Entwicklungsstandes eines Kindes und die Teilnahme an Präventions-

maßnahmen. Gegebenenfalls werden Hinweise für bestimmte Fördermaßnahmen 

gegeben. 

 

Wanderungsvolumen: 

Das Wanderungsvolumen stellt alle Zu- und Fortzüge zwischen den Ortsteilen und 

über die Stadtgrenze hinaus je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern dar. Nicht ein-

bezogen sind die Umzüge innerhalb eines Ortsteils.  

 

Wanderungssaldo: 

Das Wanderungssaldo entspricht der Differenz von Zuzügen und Fortzügen zwischen 

den Ortsteilen sowie über die Stadtgrenze hinaus. Das Wanderungssaldo zeigt also 

auf, ob ein Ortsteil Wanderungsgewinne oder -verluste verzeichnet. 

 

Versorgungsquote: 

Versorgungsquoten werden über das Verhältnis von (Betreuungs-)Plätzen zu Kindern 

ermittelt. Eine Versorgungsquote von 100% besagt also, dass für jedes Kind, das 

einen Rechtsanspruch auf einen (Betreuungs-) Platz hat, ein entsprechendes Ange-

bot vorgehalten werden kann.  

Die Quoten werden vom Jugendamt zu Beginn eines Kindergartenjahres (August) auf 

Basis des Jugendhilfebeschlusses berechnet. 

Da sich die Fertigstellung von Baumaßnahmen verzögern kann, können die im Text 

dargestellten absoluten Zahlen von dem Beschluss im Jugendhilfeausschuss abwei-

chen.  

Die Angaben zum Betreuungsangebot in der Kindertagespflege beziehen sich auf 

den Stand September 2017. 
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